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Ich beabsichtigte zu diesen Institutionen 

des livllindiscben Prozesses noch einen 

dritten Teil , welcher eine ausführliche 

Nachweisung der Abweichungen im P r o 

zesse b e i den h i e s i g e n S t a d t b e h ö r 

d e n , eiHe D a r s t e l l u n g d e r h i e s i g e n 

G e r i c h t s v e r f a s s u n g , nebst geschicht

licher Entwicklung ihrer Ausbildung bis 

auf die neueste Zeit, und endlich die 

G e r i c h t s o r d n u n g enthalten sollte. JDie 

Nachweisung unterblieb, weil ich, mit der 

Sache selbst zur Zeit nicht hinlänglich be

kannt, die bezüglichen Arbeiten des Pro-

yinzial-Gesetz-Coiuito abwarten zu müssen 



glaubte; die Darstellung, weil der Ge

richtsverfassung eine, in späterer Zeit erst 

entschiedene, Krisis bevorstand; die Ge

richtsordnung, weil sie für sich allein 

dem Publicum nicht vor Augen treten 

mogte. Auf solche Weise in Plan und Ti

tel des Buches hoffentlich gerechtfertigt, 

werde ich' nunmehr an die rückständige 

Arbeit gehen, und sie nach Maasgabe mei

ner, jetzt freilich beschränkteren, Zeit zu 

fördern bemüht seyn. 

/?. X L* Sam&on v* Himmchticm* 

Riga, 
lia Monat April 

1825. 



Z w e i t e s B u c h « 

Vom außerordentlichen Civilprozefs. 

§• 979» 
Artf« ritt •tiftcrtmfonOichMi Civltjtmxpgif*!, 

I Jie aufserordeniliehen Ctvilproatcaae sind entwe
der summarisch oder feierlich» 

$* 980. 
Summarisch«»1» fritirlicher «uftorordentUcher Civllproxofs* 

Enteren sind Mangel der SoUmücn und eine 
gewisse ftasehheit dea Verfahrens cigcnthümlichj 
letztere zeichnen sich nicht, durch ein abgekürztes» 
.sondern durch ein von der Kegel abweichende«, 
singulaires Verfahren aus, 

$. 981. 
U»be«timnitP, summarische Prozesse, 

Diejenigen summarischen Prozesse, welche unter 
den allgemeinen Vorschriften übet» die Natur des 
summarischen Verfahrens stehen, und sieh also, als 
solche, durch nichts Kigenthümliches auszeichnen» 
heifsen; unbestimmte summarische Prozesse. 

Poütimiuto »uinmarlacha Proteste, 
Diejenigen summarischen Prozesse aber, welche 

nach einer cigcnthümliclicn Form verhandelt wer
den, heifsen? bestimmte summarische Prozesse. 
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E r s t e r T i t e l . 

Unbestimmter summarischer aufseror-
deutlicher Civilprozefa* 

§. y33. 
AlTgeinehne CrwulaätÄC. 

Alle summarischen Prozesse, und also auch die 
unbestimmten, welche sich nicht einzeln aufzahlen 
lassen, beruhen erstens auf dem Grundsatz, dnfs 
der Richter nur in gesetzlichen Fällen und auf ge
setzliche Weise ein summarisches Verfahren zu
lasse. 

§. QÄ 
F o r t i M Ü tt ii g. 

Der zweite Grundsatz i.st, dnfs, wie im ordent
lichen Civilnrozcfo, die wechselseitige Heeht.sverthei-
digung nicht übergangen werde; daher trifft der 
Richter, ehe die Rechtsverthcldigung zu Stunde ge
kommen, in der Hauptsache nur vorläufige Verfu
gungen, und die unabänderliche liecht.sbestimmuug 
erst nueh gehöriger Vernehmung beider Parteyen. 

$. 985. 
F o r t s e t z n n g. 

Der dritte, aus obigem folgende Grundsatz i.st, 
dafs der Richter bei dieser Vernehmung beider Par
teyen zwar das Verfahren abkürzt und den streiti
gen Punct auf dem kürzesten Wege sowohl erörtert 
als entscheidet? indefs von den Wesentlichkeiten des 
Prozesses ($, ioy u. folg.) nichts aus der Acht las
send, Klagfcpunet, Verteidigung, Beweis und Ge
genbeweis, in möglichste GeWifsheit setzt. 
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§. 986\ 
Verfuhren s art . 

Solchergestalt ist dem Richter im summarischen 
Verfahren gestattet, dafs er auch auf mündliches 
Anbringen, ohne förmlichen Libell und ohne förmli
che Einlassung, mittelst Untersuchung den Tha tbc -
stand festsetze, menschliche Ferien (§* 112.) hiehei 
nicht in Betracht ziehe, die Fristen möglichst a b 
kürze, und Einreden unberücksichtigt lasse, welche 
auf Verschlepp der Sache abzielen oder zum W e 
sen des streitigen Puucles nicht gehören a). 

ä) Gem. 2* do V. S. 

$'• 987» 
Hückaichtlich de« Beweises. 

In Ansehung des Beweises läfst der Richter im 
summarischen Verfahren, statt des feierlichen, in 
eiligen und dringenden Fällen, als Grundlage zu 
provisorischen Verfügungen auch eine blofse Be
scheinigung (demonstratio) gelten, wenn gleich durch 
dieselbe der streitige Thatujmtand nicht anfser a l 
lem Zweifel gesetzt, sondern nu r wahrscheinlich g e 
macht worden. 

S. 9BS. 
lUflucrlifluM Krmessnn im iminmoritchen Verfahren. 

In wiefern der Richter in dringenden Fallen übe r 
haupt Abkürzungen der Feierlichkeiten zuläfsl, bleibt 
da, wo gesetzliche Bestimmungen fehlen, seiner u n -
purteyischen Beurtheilung überlassen, 

§. 989. 
In wiefern ea <li« Verantwortlichkeit ausschliefst. 

Der Richter ist daher, wenn nur keine Nichtig
keit vorgefallen« wegen sonstiger Beiseitesetzung von 
Feierliehkeilen nicht verantwortlich. 
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§. 99°* 
Benennung der Parteymt. 

Die Parteyen heifscn im summarischen Prozcf.t, 
er sei bestimmt oder unbestimmt, Itnplorant und Im-
plorat; sofern ein Theil provisorisch wirklich aus
gewirkt hat, Impetrant, und derjenige, gegen wel
chen die provisorische Auswirkung gerichtet ist, Im-
petrat. Im Beschcinigungsvorfahren (§* u87) iicifoen 
die Parteyen Demonstrant und Demonstrat, Rede-
monstrant und Redemonstrat, 

§* 991* 
Einzeln« Fülle?» 

Zu den unbestimmt summarisch zu verhandeln
den Sachen gehören besonders: 

1) alle, wo Gefahr im Verzuge ist a)f z. B* Pro
zesse über Alimente 5), Bausacheu c), Begrab*» 
nilssachen d), und Mih'tairsachen, sofern nicht 
hier nach besonderen Verordnungen die Stadt-
und Landpolizeien coneurrmm; 

2) alle vorläufig und beiläufig zu entscheid ende 
Puncte der Hauptsache c); 

5) alle Sachen, welche vor den geistlichen Ge
richten gehören J)$ 

4) Sachen der Reisendeng), und in Arrest befind
lichen Leute h) | ' • 

5) Sachen, in welchen die eine Partey aus dem 
Bauerstande ist i ) ; 

6) alle geringfügige Sachen k). 

«) L, 6. §,9. fr. deliijuat, ruptoj t.7, x, do apppU. r<u\ 
i) L.5. §.8. 12. «r. do agmiac, vel «twtil.Iib., U 1, §. 14. 

«f. de venire in po«, müt* 
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c) L.4. C» do apftific. priv.; L* «tt, C. de »ov. oper, nunc« 
d) L. 14. §. 2. , L, 18. *r. do religio«.; L. 1. §.1. §,7. *•. 

de mort. infer, 
<•) L..'i §..9. tf. ad oxhJh.f L. 2, C. de pedai». jttdle. 

f) Ctaiiu 2. de )«clic.; Verordu. v. J?roz. b . Thumcap, 1687, 
11. Febr. 

g) L.17. *. deU.C. j Nov. 80. 
h) Sen.Uk*» 1767. 3&M«h 
I) Nach d«M Gruud* atzen der Bauerverorduu v. Jf» 1818. 
Xt)MoY.17. c . 3 . ; Nov. 69. c. 1.2.4. 

http://Sen.Uk*�
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Z w e i t e r T i t e l « 

Bestimmter summarischer aufscrordent-
licher Civilprozefs* 

§* 993-
Ar teil derselben. 

Zu Jen bestimmten summarischen aufsorördent-
lichen Prozessen gehören; der Mandatprossef«, der 
Exeeutivprozefs, der Arrest- und Scf|uestrationspro-
sefs, der luterdiet- und GrenaproKcft, der Provoca-
tioiisprozefs, der Prozefs mit Dienstboten und Gute« 
Verwaltern, der Prozefs in Sachen der Bauern, 

K r s t e a C a p i t o ) . 

M a n d a t p r o * ef». 

§• 99^. 
Wie der Mtmä»(pm/,cl'» m Statu!« kommt? 

Den Mandatprozefs leitet die Partey durch die 
Bitte (imploratio) um einen unbedingten Befehl (man-
datum sine clausula) ein, dessen Befolgung das Ge
richt der Gegenpartey auferlegt, ohne dieselbe über 
den wider sie gemachten Antrag zuvor zu hören. 

$• 99*-
Benennung der Partpyeu» 

Im Mandatprozefs heifst die antragende Partey* 
Tmplorantj die Gegenpartey, Implorat. Jene wird 
Impetrant, und diese fmpetrat genannt» sobald auf 
den Antrag ein Mandat ausgewirkt worden, 

§• 995. 
Allgemeiner Grund*«:»» 

Da Zulassung der rechtlichen Verteidigung die 
Maxime jedes gerichtliehen Verfahrens k t (§, 5.)» 
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und dieser Zweck nur durch Anhörung beider Par-
teyen erreicht wird: so folgt daraus, dafs das un
bedingte Mandat die Gegenpartei des Hechtes der 
Verteidigung nicht beraubt. 

§* 99^ 
E r f o r d e r n i s s e , 

Nach diesem Grandsatz wirdl erfordert« 
1) ein Fall, wo die angezeigte Rechtsverletzung so 

stark und dringend ist, dafs hei dem durch die 
MUtheHung entstehenden Verzuge die imploran« 
tischen Gerechtsame nicht hergestellt werden 
könnten 5 

3) eine solche Bescheinigung den Thatbestandes, 
dafs das Gericht sich das Gegentheil zwar noch 
als möglich denken kann, indefs das Angebrachte 
nach der Bescheinigung, bis zum Krweis des Ge-
gcntheils, als wahr annehmen mufsj 

5) eine solche Gompetcnz d^s Gerichts, dafs sie 
nie überschritten erseheint, der Ausgang der 
Sache scy, welcher er wolle. 

$• 997* 
Verfuhren von Seiten des Gerichts, 

Auf das (•(Mich und die Bescheinigung des Im-
ploranten erlnfst das Gericht an die Gegenpartey 
den unbedingten Befehl, von der eingeklagten Rechts
verletzung sofort abzustehen, und nach geleistetem 
Gehorsam in bestimmter Ff ist ihre Rcchlsvcrlhei-
digung beizubringen. 

§* 998* 
F o r t s e t z u n g . 

Gegen etwauigen Ungehorsam wird regelma'fsig 
zugleich eine Strafe *) verhängt und zur Beibrin-
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gung der Rechtstertheidigung ein Pönaltermiu an
beraumt. 

*) Nach dem Gerichtsbrauch besteht die Strafe gewöhnlich 
in 100 Goldgulden, d. 1, 100 lUhlr* S. M. 

§• 999* 
F o r t i e t Ü u it g. 

Das Gericht macht den Befehl In Form eines 
Rescriptes oder mittelst Resolution dem ImpIoraUm 
bekannt. 

§, 1000. 
Verfahren von Selten det Imploratan. 

Implorat ist hei unstreitiger Compctcnz des Ge
richts dem unbedingten Mandate unbedingten Ge
horsam schuldig. 

$. 1001. 
Berechtigung denselben. 

Ihm steht nach geleistetem Gehorsam frei, nicht 
nur in seiner Reehtsvertheidigung entweder das Fac
tum, welches das Gericht als wahr angenommen, zu 
bestreiten, oder durch Widerlegung des imploranti-
schen Anbringen« und der gegenteiligen Gründe dm 
Mandat als erschlichen darzustellen! sondern auch 
über das Mandat selbst bey der Oberinstanz Be
schwerde zu führen, wenn das Gericht auf zu man
gelhafte Bescheinigung eines, auch in der Folge «fehl 
bewahrheiteten Thatbestandes, oder auf ein, zudem 
unbedingten Mandate überhaupt nicht geeignetes 
Factum, gegen ihn zu Werke gegangen ist. 

$, 1002. 

Entscheidung daa Gericht». 
Das Gericht bringt auf erhobenen Widerspruch 

des Imploraten das Verfahren auf dem kürzesten 
Wege Rechtens zur Endschaft, und setzt Implora
ten ohne mindesten Verzug in den früheren Zustand 
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wieder ein, sobald es seinen Widerspruch für rechts
gültig erkennet« 

§. ioo5. 
Verantwortlichkeit dea Inipioranteu. 

"Wird Implorant stchiülligs so trägt er nicht nur 
die verursachten Kosten und ersetzt allen erweisli-
cl.cn Schaden, „ondern «mergeln auch noch, nach 
Maasgabe etwa Bewiesener Arglist, entweder ange
messene Geldstrafe zum Besten des Collegiums all
gemeiner Fürsorge, oder fiscalisehe Anklage. 

Z w e i t e s C a p i t o l « 

E x e c u t i v p r o z c f s . 

§. ioo4. 
Zweck de» Estecutivproisewie»* 

Durch den Executivprozcfs wird die ungesäumte 
Vollstreckung einer unstreitigen Forderung, unter 
Abweisung aller illiquiden Einreden, bezweckt. 

§. ioo5. 
Benennung dor Parteyeu. 

Derjenige, welcher mittelst Executivprozesscs wi
der das Gegentheil verfahrt, heifst Implorant, das 
Gegontheil Implorat; die Einleitung zu diesem Pro-
zefs, Imploration (Zahlungsgesuch, Executionsge-
&ucli). Nach bewirktem Executionsdecret werden 
die Parteyeu Impctrant und Impetrat genannt. 

§. 1006. 
E x e o u t i o «. 

Der gerichtliche Act, welchen der ExecuüVpro-r 
zefs bezweckt, heifst Executiou oder Vollstreckung. 

http://cl.cn


12 

E t f o t d e r n l s * e. 
DerExecutivprozefs setzt, als allgemeinen Grund-

satz, in allen Fällen voraus, dafs die eingeklagte 
Forderung auf einem rechtskräftigen, gerichtlichen 
Erkennmifs, oder auf einer, in bestimmtem Ter
mine nicht geschehenen Leistung des Gegentheils 
Beruht a). 

a) llitt. llooht c. 74. 97* t Rd». Itatolut. K. Beftird. d. Jtmu 
goreich. Puncto, 167L 22,Sept. §.7. p>43. L.O,} Pro*. 
Ordn.1695. 4,Jnl. §.25. p.629. LA).; Kl'm, Verordu,Üb. 
alle Exccut. 1669, 10. Jul. §.5. p*2.'tö. L.ü, 

§. 1008. 
Arten dfir KXPCU t ion. 

Die Exccutiun geschieht entweder In dem beweg
lichen oder in dem unbeweglichen Vermögen de« 
Imploraten, oder sie weiset der fordernden Purtey 
die jährlichen Revenuen des, dem Imploraten ge
hörigen, unbeweglichen Vermögens, als Mittel der 
Befriedigung an, und übergießt derselben zur Be
ziehung der Revenuen dafc veranschlagte unbeweg
liche Vermögens dann heifst sie Immission* 

§. 1000. 
Verfahren von Seilen der Partoy. 

Will eine Partey ihren exeeutionsfithigen An
spruch (§, 1007») wider das Gegen thuil geltend ma
chen: so geschieht dies mittelst Kxecutimisgesuehs 
(§. ioo5») hd dem competentenGerieht, weil regel-
mäfsig ohne Unheil oder ohne gerichtliehen Be
fehl, welchen der Antrag einer Partey motivirt, 
keine Execution vollstreckt wird 0). 

a) Kßm Verordnung über alle Execut, 1669. 10. Jul* §. 5* 
p.236. L.O. 
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$*1010» 

\Yie des Exectttlonsgesueh angebracht wird? 
In .ilfcn Kxecutionssachen ist die Gouvernements-

reglerung die eigentlich compctento Instanz «); in-
defs ist (Ins Hofgcrtcht befugt, die von ihm ge
sprochenen Unheil« durch Exccution in Erfüllung 
«u setzen £), inglctchen das Landgericht, wenn des
sen Unheil sieh nicht über den Betrag; von 55 flbh 
S. M. (So T h l r . a M * *) erstreckt c). 

a) Verordn. r.ttr Yerwalt. d, Cinnv. §. 97,; vergl. mit Oer» 
* pro** imB, 33.Jun. §.37. 3s.; Ordi». 1632, l.Ecbr. §.39. 

j). OH. E, O, ; Kun. Verordn. über alle Execm. §. I. 2. 4, 
5. «. H. i». 232 tu folg» L. 0 . 

b) Kqn. IlrinF »n das livl. Ilofgcr. 1702» 2. Decbr. 
*) Im Gerichtshrauch werden diese 50 Thlr. 8. M. oft 50Itu~ 

bnl S, M. oder 100 Hub. IE A, gleich gerechnet. 
c) Ordi». lim. EFebr, §.39. p.fi». L. O . ; Erklär, de« (Je

ner, (Jouvern. Uencd. Oxeustier», 1636, 19. Oet. In die
ser Erklärung Über de» letzte» Artikel der «llegirtcn Land-
richter-Ordina»x heifst es; „dafr den königl. Landrich
ter» auferlegt werde, dnfr aio in denen Sachen, welche 
unter 50 Thlr, Schwedisch aey», auch von allen andern, 
davon nicht legitime appelllrt worden, dein unterliegen
den Theilo ernstlich befohlen, dem Unheil in gewisser 
Zeit nachzukommen, und wo solches nicht geschehe, die 
Exemtion durch etliche Soldaten, welche sie von des 
iiäehstgelegene» Hauses Commendante» begehren, und 
ihnen bei willkürlicher Strafe gefolget werden sollen, ohne 
allen Aufenthalt vollziehen und verrichten." Da nach der 
Orditi. 1R30. m JU«t §.16, p, 53. L.O. über ein kttdge-
riehtlirhes Erkenntnifs bis 50 Thlr» Schwed. nicht appel-
lirt werden kann: so geht als eigentliche dispositlo legis 
hervor, dafs die Urtheilo bis 50 Thlr. Schwed, sofort find 
unbedingt, die Urtbeile aber, deren Objcct 50 Thlr.Schwed, 
übersteigt, nach erlangter Hechtskraft vom Landgerichte 
selbst vollstreckt werden sollen. Die Praxis weicht hie-
von ab. 
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§. 1011, 
Verfahren von Stilen dos Gericht*. 

Auf das Gesuch um Vollstreckung entweder ei
nes rechtskräftigen Unheils oder sonst einer un
streitigen Forderung» erlafst das Gericht an Implo-
raten den Befehl (monitorium), Innerhalb bestltnm-
ter Frist *), hei "Vermeidung der Kxectilion, die 
fordernde Partey klaglos und sufricrien seti stellen, 
oder hei Strafe der Praclusion die rechtliche Ein
rede vorzubringen «)» 

*) Diese Frist besieht nach Umstünden In *tw©i, drei, vier 
und sechs "Wochen, hei dringenden Falle« in etliche« 
Tagen. 

«) Nach der Kein. Verordn. 169*2. 19» April tt«35l. L.O. 

$. 1019* 
F 0 r t « ö t x u n g. 

Findet das Gericht die Einreden des ifrnploraten 
von Erheblichkeit: so theilet es selbige dem Implo-
ranten zur Erklärung mit, und läfst nach Beschaf
fenheit der Sache noch ein Schlufsvcrfahrcn für 
beide Parteyen zu, jedoch möglichst kurze Fristen 
zum Schriftwechsel anberaumend a)* 

a) Vergl. Kim, Schreiben an Graf GyUcnatioma, 16.93. 2.1. Jan. 
p.558. L.O. 

§. I0l5. 
F o r t s e t z u n g . 

Hat Implorant die gegnerischen Einreden nicht 
sofort entkräften können, so verweiset ihn das Ge
richt zur Erörterung seines Rechtsanspruches an dt« 
competentc Givilinstan» (ad forum contwtdlctorium), 
und verurtheilt ihn in den Ersatz der Kosten, wel
che im Exccutivprozefs vorgefallen sind. 
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§* ioi4. 
F o t % * « t * ti n g* 

f Int dagegen Implorant die gegnerischen Einrc-
reden vollkommen entkräfte!, oder ist Implorat in 
dem beraumten Termin mit seinem Anbringen aus-
geblichen, ohne dem Klagegrund abgeholfen zu ha
ben: so erkennet das Gericht auf die gehetenc Voll
streckung» und beauftragt desfalls die Unterinstanz, 
unter welcher Implorat sortirt, mit der Weisung, 
die Kosten des Exeoutivverfahrens zugleich beyzu-
treiben* 

§. ioi5* 
F o r t s e t z u n g « 

Dieser Auftrag drückt jedesmal aus, dafs die 
Vollstreckung erst in das bewegliche Vermögen, und 
wenn dasselbe nicht zureicht, dann in das unbe
wegliche geschehen soll, 

§. 1016. 
Erfüllung de« F.xeeutionaauftragea. 

Das zur Vollstreckung beauftragte Gericht läfst 
unter den Parteyen kein weiteres Verfahren zu *), 
sondern benachrichtiget den Imploraten (Kxequen-
den) blos von dem Termin, den es zur Vollziehung 
des Auftrages anberaumt. 

*) Pipf* tut auch dor F«ll, we»m ein Gericht das audere um 
Volbtrockuug rec)[uirlrt (§. 37). 

§. 1017. 
F O V t 8 0 t X u u g. 

Bus Gerieht benachrichtiget zugleich den Implo-
ranten von dem zur Vollstreckung anberaumten Ter
min, damit er seine Gerechtsame während des Actes 
beliebig wahrnehmen könne. 
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§» 1018. 
F o r t s e t z u n g , 

Ist das Vermögen, atis welchem die Zttfriettt*n~ 
stellung der fordernden Partey zuwege gebracht wer
den soll, nicht im Gerichtszwange des heanftragten 
Gerichts belegen: so requirirt dieses letztere die
jenige Behörde, unter deren Gerichtszwange du« 
Vermögen belegen ist, um die Vollstreckung, 

Y o 111 t r « c H « 11 g. 
Zur Vollstreckung delegirt das Gericht in der 

Hegel eines oder mehrere seiner Glwdvr, 

§. loao. 
Allgemeine Regeln HlckBichÜieh «los (»cricht«, 

1) Das mit der Vollstreckung beauftragte Gericht 
entledigt sich ohne Verzug (hs erhaltenen Auftrags «)« 

a) Kon. Verordn. über alle ßxetttt« IbfiS* 10* JuL §.4« p.2.1,'*, 
L.U.; All erb, Iuuun.n.Uk«ft 1797. 12» Aug. publ. v* 8**wt 
19. Aug., von <L GouvJlegier, 11.Sept. des ncml, Jähret* 

Akg, 1. "Wenn eine UnterbehfJrde voit der Oberbehörde 
zur Vollstreckt»»!!' oder Exeetitlott be«uftr«gt wird; go 
«oll si« dio behufige Bekanntmachung unaufhfllüich er
gehen lassen und willkürliche Fristen ohno de« luipetr*»»« 
ton ausdrückliche Bewilligung, oben «o wenig zugeste
hen, als sclhatbcliebig längere oder kürzere Termine an
beraumen, sondern — Ausgenommen Rxecuthmen auf pro» 
testirte Wechsel, als welche höchstens einen achttaglgeit 
Termin & die notificationis gestatten, und sonstige drin
gende Auftrüge zur KxeouHon — den Termin zur Voll
streckung auf tier "Wochen ansetzen« Ilolgar» CoiuUtt, 
1818. 31. Aug. 

Akg. 2. Der "vollstreckende Richter nimmt über eine bei
reit» clemaudirto Executiou keine Querchmmeldung ent
gegen, Hofger, Keicr. 1766. 5. März, in $, Schmalze« tu 
Solm w. Woldt, 
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§, 1031. 

F o r t s e t z u n g , 
2) In allen die Vollstreckung betreffenden Ver 

handlungen versieht das Gericht die Parteyen mit 
schriftlichen Resolutionen a)i ohne jedoch daraus 
Anlaß» zu Zögerungen oder zum Verschlepp zu ge 
hen oder zu nehmen 2>). 

a) Koii.Verord». w.Beförd. d.Exoüttr. Werks. 1684, 21. Aug. 
p. ms. L.O.? Kök Brief au alle Gouv. u. Laudah. 1685. 
4» Mar» p»4ll. L. O. 

h) Kon. Schreiben, im Graf Gyllmiaticma, 1693. 23. Jatu 
p. 538. L. ü . 

$. 1023. 
F o t t s e t % u » g, 

5) Es richtet sich genau nach dem, wegen der 
Vollstreckung^erhaltenen Auftrage, und legt dem 
zu vollziehenden Act das implorantische Klagefun-
damunt, nach seinem wahren Verstände und r ech 
ten Inhalt unahweichlich zum Grunde a ) . 

a) KHII. Vororttu. über alle Execut. 166!). 10. Jul, §.4. p.235, 
L.O.J Käu. Revolution auf d« Stfcdto-Klage 1675. §.6. 
p.366, L.L. not* ft* 

$. 1035. 
F o r t s e t z u n g . 

4) Es berücksichtigt hei jeder Vollstreckung das 
bessere Hecht, welches ein Dritter in dem Vermö
gen t\m Kxecjnenden durch Unterpfand oder aus son
stigem Rechtsgrunde besitzt a) . 

a) KÖn, Verordu. übsr alle Execut, 1669* 10. .Tul, §,9. 
p. m L.ö« 

§* 1024. 
F o r t s e t z u n g . 

5) Ergicht im Act der Vollstreckung selbst in i r 
gend einer Umsicht sieh ein Zweifel über Streitiges 

3 
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und Unstreitiges: so verweiset es die Parteycu we
gen desfallsiger Erörterung an die competenttt In
stanz, und setzt die Vollstreckung rückaichtlich des 
Unstreitigen dennoch ins Werk «). 

a) Kim. Verordn, über all« Kxecut. 1Ö69. 10. Jul, §. S. 
p,236. L.Ü. 

§. 1025. 
F o r t s e t z u n g . 

6) Es setzt weder auf die unerwteseno Anzeige 
eines, wider den Act ergriffenen Hcchtamtttrls <*), 
noch wegen einer» rücksichtlich neu aufgefundener 
Gründe wiederholten lleehtsanhiingigkcit, die Voll
streckung aus b). 

' ö ) Köm Ilesolttt. 1GW, I.Ort, p. 390. L*Q*i Kßii. Brief «» 

alle Horgorichto, lß.')4. 14. April p,596. L, O, 

l) KÖM. Verord». über alloKxrcut. 1009. 10. Jul. §.3. p.234, 

L .O. ; Köu. Stadg« tu\ ' worum 1602. 2.Ju«. p,556« L. ü» 

#. lO'if). 

P o r ( « R t » « H g. 

7) Findet das vollstreckende Gericht m dem er
haltenen Auftrage oder in dem, In Erfüllung zu 
setzenden Urthetl einige Zweifel und Dunkelheit; so 
erläfst es vor der Vollstreckung eine duafailsige An
frage an die heauftragende Instanz, oder verweiset 
die Parteyen za "VVegrüumung der Ungewifsheit nu 
das Gericht, welches das Urtheil gesprochen hat a). 

a) KÖ11» Schreiben au Gruf GyUeuttiertta» UilV.k 23» Jan» 
p.558. L.O. 

§t 10*27. 
F 0 r 11 0 1 1 u u g, 

8) Thun im Act der Vollstreckung sieh HO wich
tige oder neu hinzugekommene Gründe hervor, d«j« 
das vollstreckende Gericht die Abänderung des ge-
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sproehencn Unheils nach diesen Gründen vermu-
then kann: so ist es berechtigt, die Behörde, wel 
che das Unheil gesprochen, von diesen Gründen 
zu benachrichtigen, und deren Aeufserung vor der 
Vollstreckung abzuwarten a). 

a) Kein. Vcrordn. über alle Execut. 1669, 10. Jul. §. 4. 
p.235. L.O. 

§. 1028. 
F o r t s e t z u n g . 

9) Es bewerkstelligt die Vollstreckung allemal 
zuerst im beweglichen, und nur , wann diese« nicht 
zureicht, in dem unbeweglichen Vermögen d e s E x c -
mienden a), 

a) K6n. Vcrordn. ttbor alle Execut. 1669. 10.Jul.v§.6. p.237. 
L. O.; KÜH. Brief an alle Gottv. u. Laudsh. 1684. 15. Oet. 
j>, 409. L. 0.5 Kön. Brief an das Schwad,Hofgericht, 1692. 
10. Febr. p.152. L.L. uot.d.j Küu. Reacr. 1698. 12. Jan. 
p. 695. L. .0. 

§. 1029. 
F o r t s e t z u n g . 

10) Findet das vollstreckende Gericht unter sei
nem Gcrichtszwange von dem Vermögen des Exe -
fjuenden nicht so viel, als beizutreiben is t : so r c -
truirirt es die competente Behörde um Beitreibung 
des Fehlenden aus desselben Gerichtszwange a). 

a) Küu. Vcrordn, über alle Exoeut, 1(569. 10. Jul. §.8. p.238. 
L. U»j Kon. Brief au alle Gouv. u. Landh. 1684, 15. Uct. 
p.409. L.O. 

§. io5o. 
F o r t s e t z u n g . 

11) Die requirirte Behörde ist verpflichtet, die 
an sie ergangene Requisition ohne Anstand in E r 
füllung zu setzen a). 

0) Kön.Vorordn. über «Uo Execut. 1669. 10. Jul. §.8. p.238. 
L.O.; s. §.37. 



fiO 

* §* io5i ; 
F o r t s e t 2 u u g. 

ia) Das Gericlit schlügt das unbewegliche oder 
bewegliche Vermögen, das der Vollstreckung u n 
terworfen wird, nach dein eigentümlichen Werthe , 
nach welchem es jederzeit verüufsert werden kann, 
und nicht hoher an a). 

a) Kon.Verordn.ub.alleKxec.lfiGf). lOJul. §.(]. p.237. L.O.; 
Kon. Brief an alle Gouv, u. Laudb, 1«S4. 15. Ort. p.40X„ 
L. 0 . ; Kön. Heaol. u. Krid, 1685, 38, Jan. §. 2. p. 400. L. ü* 

$. io3a. 
F o r t s e t z u n g . 

i5) Im Act der Vollstreckung vernimmt das G e 
richt beide Parteyen, stellt das Quantum derselben» 
wo es nöthig ist, fest, und entscheidet die Wei t e 
rungen , welche in dieser Beziehung etwa erregt 
werden a). 

a) Kön, Verordn. üb« alle Exccut. 166S). 10, Jttl. §. 5. 
p.23(>. L O , 

Akg» Der Auctionator oder der smr Versteigerung delcgirtn 
Beamte hat Tag» nach geschloaaencr Auction da« gelöseto 
Geld bei Gericht einjmllalWn und die geschehene Kiutra-
guug durch seine Unterschrift itu Sehimrhttch m beschei
nige», auch wgm der etwa nicht bezahlten Auctlona-
gclder ssu berichten, und «pHtesten« hinnen acht Tagen 
den Auctiousreaef« au übergehen; Dilation in Kinv.uh-
lung der Gelder darf er nicht gestatten, Hofger«Cou-
stlt» 1818. 31. Aug. 

§. io55* 
Allgemeine Hegeln rtlckslchtUch der Parteyen, 

l ) Der Excrjuend ist berechtigt, dasjenige im« 
verhaftete bewegliche und unbewegliche Vermögen, 
welches er der Vollstreckung unterwerfen will, selbst 
zu bestimmen a), 

a) Kön. Resolut, auf des Oboratatth. Befragung 1685, ÜÖ.JUn. 
§.2. p.400. L.O. 
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§. io54. 
F o r t s e t z u n g . 

a) Der Exetjucnd ist ferner berechtigt, dasjenige, 
was er seinerseits vom Gegentheil zu forclern hat, 
hei der Vollstreckung in Gegenrechnung zu b r i n 
gen, sobald diese Forderung ihrer Natur nach u n 
streitig, und der Zeit nach fallig ist »)« 

a) Küm Verordn. über alle Execut. 1669. lO.Jul. §.10. p.238. 
, L. O, ? vergl. Kün. Vorm. Orclu. 1669. 17. März §. 39. 
p. 223. L. O. 

§. io55. 
F o r t s e t z u n g . 

5) Der Exerjucnd ist verpflichtet, diejenigen. 
Kosten, welche der Gcgcnpartey durch die Vol l 
streckung erwachsen, nach dem, vom Gerichte ge 
prüften Betrage zu ersetzen a)t 

a) KU». Verordn. über alle Execut. 1665. 10. Jul. §. 11. 
p.238. L.O. 

Akg. Nach dem Kö'n. Verbot 1694. 28. Sept. p.320. L.L. 
not. f. und nach der Kön. Autwort 1696. 9, Jul. p.652. 
L.O. soll das vollstrecke«de Gericht sowohl in publiken 
als Privatsachen die Vollstreckung unentgeltlich bewerk
stelligen. Nach dem jetzigen Gcrichtsbrauch aber erlegt 
der Exequoüd in allen KvocuÜon&fiUleu die Kosten des 
Termins nach einer bestimmten Sporteltaxc. 

§. io56. 
F o r t s e t z u n g . 

4) Die bei der Vollstreckung coneurrirenden. 
Parteyen sind berechtigt , über den Wer th des G e 
genstandes derselben sich zu einigen a), sofern d a 
durch den Hechten eines Dritten nicht gefährdet 
wird. 

a) KftuRoaol. undErkl. 1685. 28.,Tan. §.2. p.401. L.O.; 
Verordn. w* 'Wardirung 1686. p. 151. L.L. not.b. 
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§. io37. 
F o r t a e t ss u n g. 

5) Den Parteyen steht es frei, über anhängige 
und abgeurtheilte Rechtsansprüche, auch wenn sie 
zur Vollstreckung einstehen, sich zu vergleichen $ 
•veranlagst aber der Vergleich in der Folge ein neues 
Excculionsverfahrcn: so ist derselbe» vor der Voll
streckung, gerichtlicher Prüfung unterworfen <*). 

a) Köm Verordn« über alle Exocut. 16Ö9« 10. Jul, §. 5. 
p, 236. L. (X 

§. io58. 
F o r t s e t z u n g . 

6) Wenn dem Gerichte die Gegenstände des 
exeejuendischen Vermögens, welche zur Vollstrec
kung dienen können, unbekannt sind, und von dem 
Execjucnden keine dergleichen namhaft gemacht wer
den wollen; so steht der fordernden Partey die Auf
gabe zweckdienlicher Gegenstände frei, auch ohne 
vom Gericht zu solcher Aufgabe aufgefordert wor
den zu seyn. 

Akg. Bio PuM. der ehern, Rlgitchcn Staub. Heg. 17B4 
Sö.Decbr. No.3275. schreibt im Pet„7. vor, daf* hi Pri
vatsachen jeder, welchem «um Beste» eine Exocuticm 
vollstreckt werden soll, selbst oder durch einen gehörig 
unterrichteten Bevollmächtigten gegenwärtig sejnsoll, um 
den Betrag seiner Forderung duramlegen, und den Gegen
stand der Executlon sir»M«elgen« Diese resjn Vrrpilirh-
tung und Berechtigung würde nach dem zu §, 1033. im-
geführten Gesetze dann eintreten, wenn Imj»etr«t die Ge
genstände der ExoeutJtm entweder nicht namhaft machen 
könnte oder nicht wollte. 

§. iu3u. 
F o r t s e t z u n g * 

7) Jeder, der aus einem Rechtsanspruch »u dem 
exef[uendischen Vermögen coneurrirt (§, ioyj.) , ist 
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berechtigt, vor oder in dem Termin der Vollstrec
kung seinen coneurrirenden Rechtsanspruch geltend 
zu machen. , 

§« io4o. 
Vollstreckung im beweglichen Vermögen, 

Ergeht die Vollstreckung in das bewegliche Ver 
mögen: so nimmt das Gei'icht, nach der von dem 
Exeeruenden gemachten Auswahl (§. io53.)? so viel 
davon, als zur Zufricdenstellung des Impctranten, 
in Folge angemessener Taxation ($. i o5 i . ) , erforder
lich ist, und läfst dem Kxequenden die Einlösung 
der Vollstreckungsgegcnstundc binnen kurzer Frist 
offen «). 

a) Kön. Verordn. über tillo Exeeut. 1669. 10, Jul. §. 7. 
p,237. L.O. 

§, I04l . 
F o r t i e t a « n g. 

Erfolgt keine Einlösung in der beraumten Fr is t : 
so veranstaltet das Gericht den öffentlichen Verkauf 
der Vollstreckungsgegenstande, und übergiebt sie 
demjenigen, welcher das höchste Gebot darauf ge-
than, als Kigeuthum a). 

a) Nach Analogie, der Kön, Rcsol. n. Erkl. 1685. 28, Jaii. 
§.3. p.402, L.O. 

A kg. Dtp sonst nach der Kön. Sehwed. Exoentionsvorordn. 
16()<). 10. Jul. §.7. p.2,*J7. L.Ü., der KÖM, Verordn, 1686. 
'25. Ot-t. p.4X*. L.O,, der Kön. Hosolut., 1688. 29.Nov. 
§,l, i).<181). L.O. vorgeschriebene Vereidigung von "Wur-
dinmgsmünneru, welche, ungeachtet ihres frühem Anits-
eidc« noch besonders Statt finden soll«, ist jetzt nicht 
mehr im Geriehtsbrauch, weil der wahre "Werth der Exe« 
cuüon.sgcgenslando durch öffentliche Versteigerung ausge-
miiielt, und ohne dieselbe um Eigentumsrecht auf einen 
Drillen nicht Übertragen wird. 



§. io4a. 
F o r t s e t a u tt g. 

Wenn in dem zur öffentlichen Versteigerung an
beraumten Termin kein Bot und Ueberbot vorlaut-
bart wird: so setzt das Gericht einen zweiten Ter
min zur Versteigerung fest. 

§. it>45. 
F o r t s e t z u n g . 

Verlaut£art sich auf dem zweiten und einem 
dritten Termin a) eben so wenig ein Bot und Uc-
berbot: so steht es der fordernden Partey frei, den 
Gegenstand der Vollstreckung, nach der gerichtli
chen Abschätzung, eigenthümiieh zu behalten. 

a) Nach Analogie der Ivtfn, Verordn. Über alle Execut. 1609. 
lO.Jul. §.6. u .7 , p.237. L.O.; L.L, p.G8. uouo, 

§. io44. 
F o r t a e t m \i n g* 

Will die fordernde Partey den Gegenstand der 
Vollstreckung nicht eigenthümiieh behalten; so kann 
ihr die Annahme desselben nicht aufgedrungen wer
den, so lange Exequend aus seinem beweglichen Ver
mögen andere Gegenstände zur Befriedigung noch 
anzuweisen im Stande ist. Vermag er solches nicht: 
so begnügt sich die fordernde Partey mit dem, was 
vorhanden ist, nach gerichtlicher Abschätzung. 

Akg. Nach dem Sen.Uk. 1818. 21.Mai, soll das tmbeweg» 
liehe Vermögen der Kaufloutc und Bürger, da« wegen 
Kroua - oder anderer Privatfordorungeu versteigert wird, 
«u welchem sich aber in dem Gouvernement, woselbst 
es belege», keine Kaufliebbaber finden, in den Itesidcn-
zen verkauft werden (wie solebes der Iitutt. Ukas 1807. 
IS.MSra in Ansehung der aüeliebeu Güter vorschreibt)» 
und ist hiebe! auf den "Worth und die Gattung dos Ver
mögens, nach dem angeführten Immun, Uka» dergestölt 
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Rücksicht zu nehmen, tlaf» nach dreimaligem vergebli
chen Ausbot im Gouvernement, darüber dem Senat un
terlegt wird. 

§. 1045. 
Auszehrung de» Ueberschnsses. 

Ergiebt sich aus dem Verkauf der zur Voll
streckung gebrachten Gegenstände em TTeberschufs, 
nachdem die fordernde Partey befriedigt und die 
gerichtlichen Kosten bezahlt worden; so erhält der 
Execjuend diesen Uebcrschufs zu beliebiger An
wendung a). 

a) Nach d.H.lrada-Vogts-Instr. 1688. §.2. n.305. L.L.not.b. 

§. io46. 
Execution in Gegenstände der Nahrung und des Handwerks. 

Gegenstände, welche zu des Excquendcn Nah
rung und Handwerk unentbehrlich sind, werden 
erst in Ermangelung sonstiger und entbehrlicherer 
Vermögensbestände der Vollstreckung unterworfen»). 

a) KÜu. Resolut, und Erkl. 1685. 28. Jan. §.3. p.402, L.O. 

.§. xo47. 
Execution in das Inventarium eines Landgutes, 

Das in Vieh, Saaten und sonstigen Wirthschafts-
geräthen bestellende Inventarium eines Landguts1, auf 
welchem Pfandbriefe des livlUndiscKen Kreditsystems 
haften, wird ohne Einwilligung der Dircction des 
Kreditsystems keiner Vollstreckung unterzogen. 

§. io48. 
Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen. 

Die Vollstreckung in das unbewegliche Vermö
gen geschieht entweder durch völlige Abtretung des
selben an einen Dritten, damit aus dem gezahlten. 
Kaufpreise die Befriedigung der fordernden Partey 
bewerkstelligt werde, oder durch Immission (ß. 1008). 
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§. io4g* 
Durch welche« Gericht dieselbe geschieht? 

Vollstreckungen in das unbewegliche Vermögen 
auf dem Lande geschehen nicht durch die Polizei -
oder Ordnungsgerichte, sondern durch die Gtvilbe-
hörden oder Landgerichte; in Städten durch die 
Magistrate. 

§. io5o. 
Verkauf eines unbeweglichen Vermögens. 

Wenn die fordernde Partcy au« dem unbeweg
lichen Vermögen des Excqucnden ihre Befriedigung 
erlangen soll: so setzt das Gericht drei Monate 
vorher a) zur Öffentlichen Versteigerung einen drei
maligen, aufeinander folgenden fermm (Torg) fest, 
und macht solchen mittelst Publication in der Zei
tung und mittelst gerichtlichen Anschlags bekannt. 

a) Nach der Kö». Verord«. über alle K&erut. 1669, 10. Jul, 
§.5. p«236, L, O.j H«%, licacr, au da« (lUg.) Landger. 
1820. 10, Febr. No. 366, 

Akg. AuTsor diesen Publicattoneu macht da« Gericht dem 
Collegium allgemeiner Fürsorge des Gouvernements den 
einstehenden Verkauf dos wnbeweglichon Vermögens ins
besondere noch bekannt a), 
a) Schreiben d. Colleg. allg, Fürsorge an das (Ihirpt.) 

Laudger. 1811. 7.Jnl. No.197. 

§. io5t . 
Inhalt dcsfallalgor Publication« 

In dieser Publication eröffnet das Gericht, dals 
und an welchem Tage es ein unbewegliches Vermö
gen versteigern, und dafs es, wenn die MHslbot» 
summe mit dem wahren Werthe desselben überein
stimmt, am dritten Termin (Torg) dem Meistbieter 
den Zuschlag crthcilen werde. 
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§. 10S2. 

Torg tmcl Peretorg. 
Einen vierten Termin (Peretorg) zur Versteige

rung beraumt das Gericht auf den folgenden Tag 
nur dann, wenn von denjenigen, welche am frühe
ren Termin geboten, auf dessen Abhaltung mit der 
erklärten Verpflichtung einen Ueberbot au thun, 
besonders angetragen wircl o,). 

«) Hofger.nescr. au d. Rig. Landger. 1820, 10. Febr. No.366. 

§. io55. 
Zuschlag auf den am letalen Termin Verlautbarten Meistbot, 

Wenn am ersten oder an den beiden ersten 
Versteigerungsterminen kein Bot und Ueberbot ver-
lautbart wird, so crtheilt das Gericht dennoch auf 
den blos am dritten und vierten Termin verlautbar-
ten Meistbot den Zuschlag, sobald derselbe dem 
wahren Werthe des unbeweglichen Vermögens gleich 
kommt a). 

a) Sen.ükas 1815. SO. April. 

§. 1054, 
F o r t s e t z u n g . 

Kommt der am dritten und vierten Termin ver-
laulbarte Meistbot dem wahren Werthe nicht gleich: 
so unterlegt das Gerieht durch die Gouvernements-
llegienmg, oder wenn es selbst eine Oberinstanz ist, 
unmittelbar, dem Senate das Versteigerung«-Proto-
coll zu fernerer Verfügung 0); es wäre denn, dafs 
Exe<juend oder dessen Erben und die sonst dabei 
eonenrrirenden Personen den Zusehlag für den 
Meisthot auch unter dem ausgemittelten wahren 
Werth, bewilligten b). 

a) Sem Ukiia 180,'J. 28. Sept.; Seu.Ukas 1815. 30, April. 
b) llofgor. Reacr. an d. lUg. Landger, 1820, 10. Febr. No.366« 
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Akg. 1. Sind Güter oder "Vorigen fttr Forderungen der 
Krone verhaftet, und ihr Verkauf kommt durch öffentli
chen Ausbot nicht zu Standes «o wird, wahrend fortge
setzten Ausbots, dos Gut «der Vermögt« hl« zum -völli
gen Verkauf unter Kronaaotiuester behalten und die ein-
iliefsende Revenue zur Tilgung der Kronsforderuugen an
gewandt? Sen.Ukns 18*24. IR.iVpriU 

Akg, 2. lat auf Allerhöchsten Befehl eine, von Einem Senat«« 
Departement entschiedene Sache in der allgemeinen Ver
sammlung des Senats zu beprüfen: »o soll zugleich die 
Entscheidung des Departements in der Erfüllung sistirt 
werden, wenn sie nicht schon an Ort und Stelle erfüllt 
Ist. WSre sie Jedoch erfüllt: so müssen, nach dem Ukas 
1798. 27.Jan., die Güter, rüeksiehtllch des weiteren Ver
kaufs ode» der Verpfändung, unter Verbot, rückalchtlich • 
der Bewirthschaftung aber unter Aufsicht der Gouverne
ments-Obrigkeit gestellt werden, damit deren wirthsehaft-
licho Einrichtungen, bis zur allendlichen Entscheidung der 
allgemeinen Senats-Versammlung nicht die mindeste Stö
rung oder Aeuderung erleiden. Betrifft eine solche Sache 
aber bewegliches Vermögen: ao m(taten die streitigen Ka
pitalien an die Helchsbank, auf den Grund der rnumlr-
ten Gesetze, auf Kins zum Besten desjenigen gegeben wer
den, welchem aie das Definitiv -Unheil der allgemeinen 
Senats-Versammlung zuerkennt« Son.Lk,lb"24. 17. April. 

§. ioB5. 
Atismittelung de« wahren Wertht. 

Als wahren Wer tb des zu versteigernden unbe
weglichen Vermögens nimmt (Ins Gerieht den zehn
fachen Betrag der ausgemhtellen, reinen Jahresre-
venüe aus den letzten Jahren an «). 

a) Sen.Uk.lWia. 28.Sept. j Regier, J»at. 1S15» 26..Tun.$ Hof-
ger.Rescr, an das (lUg.) Laiidgor. iH'it), 10»Febr. Mo,.'iüü. 

§. io5Q. 
a) Hücksiehtlifh der Landgüter, 

Die AusmUloluug des wahren Werthes bei Land 
gütern geschieht: 
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1) durch Verglcichung der denselben ertheilten 
Wackenbüchcr *) mit den Guts-Chatten und 
den Seelenverzeichnissen« Hiebei wird? 

2) für joden vollständigen Haken, d, i. für jede 
nach dem, Wackcnbuch berechnete 80 Thaler 
Laadeswerth der Bauerländereicn, ein reiner 
Jahresertrag von a45 RbL S. M« angenommen, 
sobald sich für jeden Haken zwölf arbeitsfähige 
Mannspersonen nach der letzten Seelenrcvision. 
und seehszig revisorische Loufstclleu Aussaat in. 
den Hofsiel dorn nach der Guts-Charte, vor
finden. 

5) Wo keine Hofefeld- Charten vorhanden sind, 
mittele das Gericht die GröTse der Felder und 
der Aussaat durch Local - Untersuchung, zu 
welcher es das zugehörige Kirchspiels-Gericht 
recruirirt, und durch eidliehe Vernehmung der 
Gutsdisposition aus. . 

4) In Betreff solcher Güter, die keine Bauerlan-
dereien und keine Wackcnbuch er haben, be
werkstelligt das Gericht die Localuntersuclnmg 
selbst a). 

a) llolgor.Iloscr. an das (ilig.)Lautigor. 1820. lO.Fcbr. No,36G. 
**) Die Stelle der Waokonbiiehor vertreten auch die, über 

dio Leistungen der Bauern, mit denselben ubgeschloase-
neu Puclucoutracte. 

§. 1057. 
b) Httckslchtllch der Hanaei» in de» Studien, 

Die Ausmittelung des wahren Werthes' der Häu
ser und Plätze in Städten geschieht durch die Stadt-
mngisträte, welche zu diesem Behuf 

1) ausmittelu, was das zu versteigernde Gebäude 
oder der Platz während der letzten xo Jahre, 
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nach den jedesmaligen MielhvcrhSltnisscn, an 
Mietligehlem getragen, oder im Fall einer Ver-
miethung habe tragen können; hievon aber 

2) den Betrag der, während (hs nomltchen Zeit
raums von zehn Jahren vorgefallenen Abgaben, 
Unterhaltungskosten u.s.w. abziehen, wo dann 

5) der reine Jahresertrag nach einer Durchschnitts
rechnung die Kapitalrente für den Werth des 
Grundstücks herausgiebt <*), 

<*) Horg.Heacr. au da» (Kig.) Lmdg* 1820, 10, Fabr. No,366* 

S* io58. 
Abermalige Ausmittclunfi um wahren Werthes. 

Dem Eigenthümer steht es frei, auf nochmali
ge Absehätzung seines unbeweglichen Vermögens 
anzutragen, wenn er sich durch die erste benueh-
theüigt findet. Hat diese Abschätzung zum dritten
mal Statt gefunden; so ist keine weitere Einrede 
zulässig «). 

a) K6n. Verordu. Über alle Execut. 1669, 10. Jul. §, 7, 
p, 237. L.O. 

E i u w « i 1 u n g. 
Das Gericht überträgt dem Meiatbieter, sobald 

er, als solcher, alle Obliegenheiten erfüllt hat, den 
Naturalbesitz dos erlangten unbeweglichen Vermö
gens. 

§. 1060, 
Auf dem La»da* 

Diese Uebertragung geschieht auf den Landgü
tern mittelst Aushändigung der Gutsdocumcnte, Ab
gabe der Gebäude und Bekanntmachung an die 
Bauergemeinde, dafs alle Leistungen dem nuumeh-

, rigen Acquireuten zu erfüllen sind, 
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§. io6i. 
In den Städten. 

In Städten geschieht die Uebertragung mittelst 
Aushändigung der Documente, der Hausschlüssel 
und eines behufigen Protocolles. 

§. 1062. 
Von welchem Gerichte sie geschieht? 

Die Uebertragung oder Einweisung in den JNfa-
turalbcsitz wird von demjenigen Gericlite bewerk
stelligt, bei welchem die Versteigerung Statt gefun
den, oder falls sie bei einer Obcrinstanz Statt fand, 
in Auftrag durch diejenige Unterbehörde, in deren 
Geriehtszwang das versteigerte, unbewegliche Ver
mögen belegen ist. 

§. io63. 
I in m i s s i o n. 

Wird der fordernden Partey das exeejuendische 
unbewegliche Vermögen mittelst Immission ($.1008.) 
zu einstweiligem Nutzniefs übertragen; so lieifst sie 
als solche, Immissarius, und in ihrer Beziehung <lcv 
Act, Immission; das Gegentheil Exmissarius, und 
rücksiehllich seiner der Act, Exmission. 

§. iö64. 
Bot welchen Landgütern sie nicht Statt findet? 

Landgüter, welche mit Pfandbriefen des livlän-
dischen Kreditsystems verhaftet sind, werden keiner 
Immission unterworfen, sondern im Fall sich hervor-
thuender Zahlungsunfähigkeit des Besitzers, von der 
Direelion des Kreditsystems in Disposition genommen. 

§. io65. 
Immission, I) rücksiehllich der Landfilter, 

Das Gerieht verfahrt bei Vollstreckung der Im
mission auf folgende Weise; 
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I ) es Berechnet das Kapital» die rtekstäadigen und 
laufenden Renten nebst sfimmllichcn Kosten, zu 
welchen auch die des gerichtlichen Termine« ge
hören, zu Einer Summe, und stehet die gesetz
lichen Renten *) desselben als Gegenstand der 
Vollstreckung au, 

2) Hierauf berechnet es mit Grundlegung des Wak-
kenbuchs so viele Gehorchtage des Gutes, als 
erforderlich sind, und zwar jeden wöchentlichen 
Arbeiter zu Pferde, mit Inbegriff des wöchentli
chen Fufsarbciters, zu 5 Rbl. S. M,, oder, ohne 
diesen wöchentlichen Fufsarheitcr, zu 3 Rbl. 
S. M. a) und ans den Naturalzahltmgcn dieses Ar
beiters: ein Loof Roggen oder Gerste zu 5oKop, 
S. M., ein Loof Haber zu a5 Kop. S. M., ein 
Liespfund Butter zu 1 Rbl. S. M., ein Schnaf zu 
5o Kop. S. M., ein Liespf. Hanf zu 26" Kop« S« M», 
ein Pfund flSehsenen Garns zu 6 Kop.S. M., ein 
LIespj*. Flachs zu ü5 Kop. S. M*» ein Pfd. Hanf
garn zu 5 Kop. S, M., ein Pfd. Hopfen zu 5 Kop. 
S. M., ein Huhn zu a Kop. S. M., fünf Eier zu 
1 Kop. S. M., einen Kornsaek zu i5 Kop. S. M., 
ein Liespf, Heu zu a | Kop* S. M» £). * 

3) Reichen die nach ihren Gehorchtagen und Ka
turalabgaben solchergestalt berechneten Bauern 
des Gutes zur Deckung der luimis.sicmsrenten 
nicht aus: so schlägt das Gericht diu Hoisfelder» 
Krüge, Mühlen, Heuschläge, Waldungen und 
Gärten nebst sonstigen Gut.sznbuhörungeu, als 
Gegenstünde der Immission an <?), und zwar 

4) rechnet es jedem wöchentlichen Arbeiter, in je
der der drei Hofsfelder, zwei revisorische Loof-
stellen Aussaat d), und von dieser Aussaat, wenn 
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sie noch niclit geschehen is t , das dr i t te , ist sie 
geschehen, das vierte Korn , als Jahres-Erndtc , 
nach obigem Preise <?); von diesem Er t rage , so 
wie von den angeschlagenen Bauerlcistungeu zie
het es Öffentliche Abgaben aller Art — in sofern 
sie nicht von den Bauern seihst zu entrichten 
sind — nach einem Durchschnittsbetragc ah. 

5) Diese öffentlichen Abgaben entrichtet alsdann 
der Immissar von seiner Immission, ohne wei
tere Vergütung. 

6) Reichen weder die Gehorchtage und Naturalab
gaben der Bauern, noch die Hofsfelder z u r D e k -
kung der Immissionsrenten aus: so nimmt das 
Gericht die sonstigen Gutszubehörtmgen, mit 
Grundlegung eines Mittclpreises und Zurechnung 
des reinen Gewinnstes oder Ertrages, in Anschlag^ 
und wenn 

7) auch diese nicht reichen, nach einem den Un£-
sländcn angemessenen Preisansatz die Gebäude 
des Gutesamd seiner Hoflagen, sofern sie wirklich 
als revenüetragend angeschen werden k ö n n e n ^ . 

*) D. i. zu sechs Procent, wenn es verschriebene a ) , und 
an fünf Procent, wann es "Weilrenton sind &). 

a) Kon. Tuteress.Plac. 1687. lG.Dcc. p, 127. L.O.j ükas 
, 1808, 2X. üct. 

ZO Kön. tmareM.Plafc, 1G87. IG.Dcc. p.127. L.O. 
a) DIoMotnodo gründet sieh auf das Gouv.Plftc. 1671. Art.V. 

p, 19. L. O. und dos Hofgnr, generelle Just, an die Land
ger. 1723. IS.Juniua. Das Gouv.Plac, a. a. O. sagt: „Es 
„soll hinführo in Zuachlaguiig ein täglicher Pilug mit 
„einem Olcirneokon jährlich nicht höher als zu 15 llelchs-
„ linder, ohne Ütnmock aber nur SJU 10 lioiehsthaler ge-
„ setzet und angeschlagen 'worden»*' Hieraus ergiebi sieh, 
tluls ein heutiger Vicrücr oder DroitugAauor 9 Reichs-

5 
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thaler im Anschlag sei. Denn unter einem titgiiehou Pflug 
-versteht das Placat einen Bauern, der fünf wöchentlich« 
Tage durch da« ganze Jahr (nemlieh § Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag,, | Sonnabend) leistet, oder 
einen heutigen Fünftags-Bauer. Gilt nun jeder Tag ordi-
«airen Gehorchs, den der Bauer durch da« ganze Jnl r 
•wöchentlich leistet (oder 52 Tage «tt Pferde mit Inbegriff 
desOterneckcn, d, i. de« wöchentlichen Fufsarheitrrs vom 
23. April bis 25). September) drei Itaicliatiiatar: an ergiebt 
sich daraus für einen Fünftags-Bauer» der fünf Tage or« 
dinairen Gehorch« wöchentlich durch du« gatma Jahr (oder 
260 Tage zu Pferde und H5 Tage zu Fufa vom 23. Aj»ril 
bis 29. September) leistet, d . i . fiir den taglirhon Pflug 
nobst zugehörigen Otemeekcn, ein Anschlag von IMleiehs-
thalern» 

b) Gouv.Plac. 1671. Art. V. p»20, L.O. im icitisrhcn DSstriet 
wird der Ansehlag in Albertsthalern zu VH> üoj», S, M., 
im Ehstnischen «u 1 Bbl. S. M, stau «los Alhcrtsihulcrs, 
nach dem Gerichtsbraueh gemacht. 

c) Diese kleinen Parzellen höhen keinen gesetzlich fixirten, 
sondern nur einen auf den Gcrichtsbraueh gegründeten, 
bei den verschiedenen Landgerichten verschiedentlich ab
weichenden Anschlag. 

d) Nach dem Geriehtsbraueh wird die Abstufung, dal» uwit-
lieh erst der Gehorch und die Naturalabgabe de« Bauern, 
dann die Hof«-Aussaat, hierauf die AßpertiMiut an Heu« 
schlügen, Krügen, Mühlen u. «. w,, zuletzt die Gärten und 
Gebäude dem lmmissar angeschlagen werden, eben nicht 
genau beachtet; denn öfters verlegt man eine»» Theil de« 
Gchorehes zu einem Theil der Hofs-Aussaat u, s. w. Die 
Localverhiiltnisso, und die etwauigo Concurrenz mehrerer, 
zu immittirender Gläubiger bestimmen die Auswahl und 
Verbindung des einen Inuuissionatibjc.etes zu dem andern. 
Analogisch mit der Festsetzung in §. 10.13. gebührt übri • 
gens dem Exmissar die Bestimmung, welches Immission«., 
objeet er zuerst anweiset, wiewohl er mit solchen, deieu 
jährlicher Ertrag uugewlf« ist, z. 1h mit Gebanden u»«. w., 
bei der AusHvahl nicht den Anfang macheu darf. 
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e) Der in den "Wackonbiichera nach der Baucrvorordimng v» 

J. 1804 angenommene Hauptgrnndsatz ist, dafs die Aus
saat höchstens nur zwei rc.visorisohe Loofstellcn in jedem 
der drei Holfsfölder oder Lotten betragen darf. Folglich 
kann für den Fall» dafs der Immissar gehorehleistendo 
Bauern mit Aussaat im Hofsfelde angeschlagen erhalt, keine 
gröfaere Aussaat berechnet werden, wiewohl es nicht noth-
wendig ist, mit der Aussaat im Hofsfelde zugleich einen 
entsprechenden Betrag yon Gehorchleistungen anzuschla
gen. Die Praxis weiset nur zu oft den Bauergehoroh und 
die Ilofsfelder ganz verschiedenen Inuuissarien einzeln au, 
und erklärt dadurch die Worte im Gouv.Pluc. 1671. Art.V. 
p. 20. L. 0 . : „ Und Falls dafs Jemand eine Hoflage mit 
„ zugeschlagen werden möchte, soll Koggen-, Gerste- und 
„Haber-Aussaat das vierte Korn mit der Saat berechnet 
„ ( d i e A r b e i t a b e r a l s d a n n u n g e r e c h n e t ) werden,,''1 

— dahin, dafs in der angewiesenen Aussaat und Erndto 
die dazu erforderliche Arbeit n i c h t zugleich übertragen 
und berechnet ist. Ucbrigens rechnet man zehn revlsori-
sche Loofstellon, nach der Kronsmethode zwölf Löfe Rog
gen Einsaat, und die Einsaat des Sommergetraides auf jede 
revisorische Loofstelle, wie es der localo Landesgobrauch 
mit sich bringt« Das resp. dritte und vierte Korn endlich 
wird nicht nach den revisorischou Loofstellon, sondern 
nach der Zahl wirklich cingesäotor Löfe als Erndte ange
nommen. 

f) Einige Landgerichte weichen im Proisanschlag auch der 
im Gonv.Plae. u. u. O. erwähnten Parzollen ab. Diese 
Abweichung aber beruht nur aufWillkühr und Gebrauch, 

A k g . Nach d. Ilofgm'.Urlheil in S. lloscn w. Bargen 1691. 
31.,Jan. soll dem Glaubiger das, was er über zehnProoont 
aus einem innuillirluu llaakcn geniefst, vom Capital ab
gerechnet worden. 

§. lüGG. 

Einweisung der Immission. 

Das Gericht eröffnet beiden Parteyen die auf
genommene ImmissiomJjeroclmung, und weiset liier-
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auf den Immissar in den JSTaturalbesitz der Immis
sion ein, indem es den z"ur Vollstreckung gezoge
nen Bauern den Gehorsam gegen den Immissar oder 
dessen Stellvertreter ankündigt. 

§. 1067. 

Berechtigung" dos KxmiftSars, 

Der Exmissar ist .berechtigt, g<'g<"n VornuszYih-
lung der Renten ilos immittirten Capitals in den 
Katuralbesitz der Immissions objecto zu treten. Biese 
Zahlung mufs aber in demTermin der Vollstreckung, 
und nicht spater erfolgen a)«. 

a) Gerichtsb rauch, nach Analogie des Cilat. zu §. 1040. 

§. 1068. 

F 0 r t s 0 t x xi ii g. 

Der Exmissar oder dessen Erben oder nächste 
Anverwandte sind berechtigt, innerhalb eines Jah
res und sechs Wochen oder innerhalb der ergan
genen Proclamntionsfrist die Gegenstände der Im
mission durch Erlegung der zur Vollstreckung ge
brachten Summe einzulösen a), 

a) Kun.Verordii. über alle Kxecut. I6&9. 10, M» §.ß. p,237. 

L . ü . j ,KÜn. Ilcsolut. u. Erkl. 1685. 28. Jan, p.401. L.O. 

§. 1069. 

Verpflichtung des Exmisaars, 

Wenn der Exmissar weder durch Vorauszah
lung der Renten, noch mittelst gütlicherUoborein-
kunft mit dem Immissar eu dem Naturalbesitz der 
Immissionsobjecle gelangen kann, und eigenmächti
ger Besitzergreifung sieh schuldig macht: so erlegt 
er das erstemal als Strafe 100 Rbl. S. M. (zum Besten 
des Collegiums allgemeiner Fürsorg«:). Macht er sieh 
der Eigenmacht zum zweitenmal schuldig, so ist er 
fiscalischer Anklage bei der comnetenten Behörde 
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unterworfen. In Leiden Füllen rcstituirt das Gericht 
den Immissar in den Naturalbesitz a). 

a) Gouv.Plac. 1671. Art. V. p. 20. L. O. 

§. 1070. 

Berechtigung des Immissars. 

Der Immissar ist berechtigt, nach Ahlauf von 
einem Jahr und sechs "Wochen auf öffentlichen Ver
kauf der Immission anzutragen a). 

a) Kün.Verordn. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §.6. p.237, 
L . O . ; Kön. Ile«cr. 1698. 12. Ja«, p.695. L .O. 

AKg. Nach (1, Befehl der ehemal. Hig. Stftdtb.llegier. an 
d. ehemal. "Wcrroschö Niederkndgcr« 1796, 8. D e c , da« , 
Gut Wicm betreuend, Jkann kein Gläubiger die ÖflentlicliO 
Versteigerung eines ihm versöhnebenen Gutes verlangen» 
wenn er nicht, zuvor eine Immission darin erlangt hat. 

§• 1071. 

F o r t s e t z u n g , 

Der Immissar ist berechtigt, falls der öffentli
che Verkauf der Immission nicht zuwege gebracht 
wird, so lange in dem Besitz derselben zu bleiben, 
bis seine Forderung gänzlich bezahlt ist a). 

a) Kön. Resolut, die Exoout. betr. 1688. 29. Nov. §.2. p.4Sl. 

L . O . ; Kön. Hescr. 1698. 12,Jan. p.695. L.O. 

§, 1072. 

F o t t Ö e t Ü u n g. 

Alle Unkosten, welche der Immissar während 
seines Besitzes auf die nothwendige Erhaltung dvs 
Immisskmsobjeetes verwandt hat, werden ihm bei 
elvv Auslösung vergütet dt). 

a) Kön. KcsuL u. KrJkl, 1685. 28.Jan. §.2. p.40t L.O. 
5. 3075. 

F 0 r t a 0 t » « n g. 
Ergiebt sich nach Vollstreckung der Immission, 

dafs die Forderung des Xmmissars im ganzen oder 
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zum Theil streitig ist: so wird er dennoch im Be
sitz der vollstreckten Immission bis zum Austrag der 
Sache geschützt a). 

a) Köu.Reaol. die Kxecut. betr. 16S8, 29. Nov. §.2. p.481.L.O. 

§. 1074. 
F o r t s e t z u n g . 

Der Immissar kann das ihm ausgefertigte ge
richtliche Immissionsinstrument ingrossiren lassen, 
und auf diese Weise seine Forderung, wenn sie in 
dem Vermögen des Exmissars nicht speciell gesichert 
war, für die Zukunft sicher stellen a). 

<0 K8n» Plac. und Verordn. 1684. 24. Jwu p,39t, L.O. 
§." 1075. 

•Verpflichtung- dos Immissnra, 
Der Immissar ist verpflichtet, während seines 

Immissionsbesitzes für die Erhaltung dc$ Immission«-
gegenstandes bestens zu sargen «). 

«) JNach Analogie d. Kö«. llesolut. und Krkl. 1685, 28. Jan. 
§.2. p.401. L.O. 

§. 1076. 
F o r t s e t z u n g . 

,Wenn durch Zufalle der Immissar die ihm a n 
geschlagenen Üenten aus dem Immissionsgegenstande 
gar nicht oder nur zum The i l , oder auch im Ge-
gentheil an Renten mehr bezieht, als ihm berechnet 
worden: so ist er im ersteren Falle eben so wenig 
zu einer Nachrechnung befugt, als im letzteren zu 
einer Nachzahlung verpflichtet a), 

a) Kim, Verordu. üher alle KKOCVU. 1665). 10. Jul, §» 7. 
p, 237. L. O. 

§• 1077. 
F o r t s e t z u n g , 

Der Immissar zeigt, sobald seine Befriedigung 
erfolgt ist, solches demjenigen Gerichte an, welches 
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die Immission vollstreckte, damit die Aufhebung 
derselben unaufhältlich, in Gegenwart des Exmis -
sars, geschehe a). 

«) Gouv.PJac. 1671. Art.V. p.21. L.-0. 

§. 1078. 
Immission 2) rücksichtlich der Häuser« 

In Häusern, welche in der Stadt oder sonst wo 
belegen sind, wird die Immission dadurch vol l 
streckt, dafs der fordernden Partey aus dem Hause 
des Schuldners die ganze Miethe oder ein entspre
chender Thcul derselben, statt der Heute von seiner 
Forderung übertragen wird (immissio ex pr imo d e -
creto) a). 

a) Rig. St.llechtLib.il. c.32. 

$. 1079. 
F o r t s e t z u n g . 

Den Naturalbcsitz des Hauses räumt der "Ex-
missar erst nach Ablauf eines Jahres, wenn das 
Haus versteigert xiiid dem Meistbieter zugeschlagen * 
worden ist (immissio ex seeundo decreto). 

§. 1080. 
Hecht des oxequirieu Ilauseigenthtunera. 

Wer durch Kxeculion sein Haus zu räumen ge
zwungen wird, erhält vom Gerichte einen best imm
ten Abzugs termin, binnen welchem er gegen billige 
Miethe in der Wohnung bleibt, falls er nicht auf 
der Stelle ein Unterkommen fände «), 

a) Kim, Wrovdij. über alle Execut. 160*9. 10. Jul. §. 12. 
p,239, L.O. 

§. 1081. 
Rocht gegen den Miothmwm. 

Der in dun JNaturalbcsilz eines Hauses einge
setzte Eigcnthünier ist berechtigt, sich des Mietli-

http://St.llechtLib.il


mannes, der die Räumung weigert, durch E x e m 
tion zu entledigen; etwanige Gründe der Weige
rung werden vor der Vollstreckung gerichtlich cut
schieden «). 

a) Kön. Verordu. über alle Exccut« 1669. 10, Jul. §. 13, 
p.239. L.O. 

§. ]o8s. 
Exemtion in den Gehalt* 

Wenn der Exerjuend weder bewegliches noch 
unbewegliches Vermögen zur Befriedigung des Gläu
bigers besitzt: so geschieht die Vollstreckung, falls 
er einen Gehalt bezieht, in denselben Ö) . 

a) Köu. Ilesol. und Krkl. 1685. 28.Jan, §.4. p.4<13, L.O. 
Akg. Kack dem Ileser» des Cou.Couvt«. «n das Dürutaehe 

Landgericht 177L 30. Aug., eoiunetirt der Gagenlifisehlag 
gegen lironaoffieiaiuen nur dem Genorfli-Günvcn.flinenf, 
,,*\voil diese Gagen bei demselben tortlaliter issignirt wer
den;" daher denn die Landgerichte ohne vorhergegangen« 
Unterlegung an dasselbe, keinen «alch«u UesehUg anlegen 
sollen, Jetzt weiset der Caineralhof die cUUmäfaige« Ga
gen der Krousüfßcianton an. * 

§. li)85* 
F o r t s e t z u n g . 

Yon dem jährlichen Gehalte des verschuldeten 
Beamten wird bis auf ein Drittheil des Betrags «), 
und Ton einer Pension in Geld oder Cuttern, wel
che er entweder während seines Dienste* oder nach 
seiner Verabschiedung genieist, die Hälfte £) , als 
Gegenstand der Vollstreckung angesehen. Das Drit
theil des Gehalts oder die Hälfte der Pension bleibt 
unter Beschlag, bis die ganze, zur Vollstreckung 
gekommene Forderung getilgt ist. 

a) Kön. ltesol. u. Krkl. 1687, 28. Mai, §..3. p.472. L.O.; 
jetzt whrd von dem Gehalt nicht, wie früher» die HiÜltc, 
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sondern nur § in Beschlag genommen, übereinstimmend 
mit der Kün. Ilesol. 1688. 24. Uct. u. dem Kün. Schrei
ben 1689. 7. Nov. p.538. L.ü. 

V) Ukas 1800. 28. Sept. 
Akg. Gleichwohl ist später verordnet, daf* das zu einer 

Arrendo vervvilligte Gold, im Fall beizutreibendör Pri
vatforderungen , völlig zu ihrer Berichtigung zu verwen
den ist, nach dem Alierh. bestät. Journ. des Min. Com. 
1823. 12. Jim., publ. mittelst Circukirvorschrift de* Hrn. 
Finatizmiuisten 1823. 7.Jtd. No.9339. u. mittelst Hefter. 
Pat.1823. l.Kov. ISo.5460. 

§. 1084. 
F o r t s e t y, u n g. 

Entstellet eine Weiterung über den Betrag der 
Schuld eines Beamten, und wird bis zu deren A u s 
trag der Gehalt unter Beschlag gesetzt: so erfolgt 
nur die Auszahlung des unstreitigen, der streitige 
Betrag aber bleibt unter Beschlag a), 

a) Kün. Schreiben 1690. 7.Mai, p.543, L.O. 
§. io85. 

Execution in Montiruugsstttcke. 
Die Montirungssüickc eines dienenden Soldaten 

oder Matrosen sind keiner Execution unterworfen a), 
a) Kön. Brief an die Hofger. 1685. 4.März, p.414. L.ü . 

§, 1086. 
Rechtsmittel beim oxoentiven Verfahren. 

Von Erkenntnissen, welche das Gericht zur 
Vollstreckung rechtskräftiger TJrtheile oder unstrei
tiger Forderungen ergehen läfst, ist weder Appel 
lation noch llevlsion zulässig a), 

a) Kün. Schreib. 1692. G.Mui, p.554. L.O.; verfel.mil d.Küm 
Vorordu. über alleExecut, 1669. lO.Jul. §.3. p.234. L.O. 

§. J087. 
F o r t i o t * t t n j i 

Findet aber die Partey m der Art und Weise, 
wie das Gericht in der Vollstreckung verfuhren hat, 

http://verfel.mil
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sich be t e i l i g t : so ist sie befugt, ihre desfnllsige 
Beschwerde bei der Oberinstanz innerhalb vier W o 
chen, bei Verlust des Rechtsmittels, anzubringen «). 

a) Kön.Verordn. tl.Kxecut. betr. 1687. W.April, p.462. L.O. 
Die in dieser Verordnung alternativ bestimmte Frist wird 
nach dem heutigen Gorichtsbrauch auf vier Wochen be
rechnet. 

§. io33. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Beschwerde geht in Civilsachen au die Ober-
instanz des vollstreckenden Gerichts; in reinen Kxe-
cutionssachen an diejenige Instanz, welche zur Vol l 
streckung den Auftrag crtheilte. 

§. 1089. 
Zurttekgewinmuig d«3 Kxenntrteu. 

Dem Schuldner steht es frei, nachdem er der 
Exccution unterzogen worden, innerhalb eines J a h 
res und sechs Wochen , vom Tage kundgewordener 
Aburtheilung gerechnet, durch Erweis stattgefunde
ner rechtlicher Hinderungen das Aberkannte bei 
dem Executivgericht, welches ihn verurtheilte, wie
der zurück zu gewinnen 0), 

a) Köa. Verordnung über all« Execut. 1669« 10. Jul, §. 23. 
p.244. L.O. 

§. 1090. 
Verantwortlichkeit de» volhttrecleinlmi üartelm* 

Das vollstreckende Gericht ist Air die gesetzli
che Vollziehung des Actes vhmi so verantwortlich, 
wie jeder Eichtet* für seine Amtsführung a), 

«) Ger.Pross. 1615. 23.Jim. §,38» j Hihi, Vertmlu* übnr «Jln 
Execut. IBiili, lt)..lul. §.25). j>.24<). L.O.; Uraol. «uf «le* 

/ Adels Klagen 1675« §.25.; lleaol. aui d, iJaumsdn Kla
gen IGöO. §.3. p.317, L.L. uoh a. 
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§. 1091. 
F o r t s e t z u n g . 

Es ist verbunden, Lei der Vollstreckung gegen 
Jeden, oliue Ansehen, der Person, ein seiner eige
nen Würde entsprechendes Betragen zu bezeugen, 
und jede Ungebühr bis auf den Anschein zu ver
meiden a). 

a) Kön. Verordn. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §. 30. 
p.250. L. 0 . 

§. 1092. 
Hinderung und Injurie gegen da« vollstreckende Gerieht. 

Wer auf irgend eine Weise dem vollstreckenden 
Gericht in Wahrnehmung seiner Amtshandlung E r 
schwerungen oder Hindernisse in den Weg legt, 
oder dessen für die Vollstreckung getroffene A n 
ordnungen unwii'ksam macht, ist ernstlicher Strafe, 
und nach Umständen fiscalischer Anklage unter 
worfen a). v 

a) KÜn. Plac. 16S2, 17.Aug, p.358. L. O. 

§. 1095. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Parteyen haben sich bei Geldstrafe und 
nach Umständen hei Strafe fiscalischer Anklage a l 
ler Verunglimpfung in Wor t und That ^%an das 
vollstreckende Gericht zu enthalten a), 

a) K<h>. Verordn. über alleExeeut, 1669. 10. Jul. §.30, p. 250. 
L.O.j Gouv.Flac, 1671. Art. Vif. p,2«. L.O.; Kün»Ver
ordn. z. JßcJ'urd, d, Kxwut.'W'erka, 16H4. 21.Aug. p,394. 
L.O.j Kön. Antw. an d. Sefwed. Hoigcr» 1(>JH. Sl.Dee. 
p.550. L.O.j Projs.Ordu. 1695. 4. Jul. §.22. j>.62fi.L.O.; 
iseu.Ukna 176Ö. 21. Jan.; Gau.Gouv.Public:. I76ü. l.Febr. 
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D r i t t e « C a p t t e l . 

Arrest und Sequestrationsprozefs. 

§. ioy4. 
Arrest und .Setpiostratiott. 

Es sieht Jedem frei, smr Sicherung «einer Rechts-. 
ansjmiche auf Arrest oder Sequestration anzutra
gen a). Jenes Sicherungsmittel bezieht sieh auf die 
Person, dieses auf das Vermögen des Schuldners. 

a) KöirtVcrorcbu über alleKxflcut, 1669, HUul. §.14. p , m 
L.O.j Ö,H. TU.fei. c.3,i)r. 

§• 1095. 
"WirKtiiî  de« Arreste«, 

Durch den Arrest wird der Arre.itat, je nach-
dem die geridhtliehe Verfügimg lautet, verpflichtet, 
entweder den Geriehtszwang, oder die ihm ange
wiesene Wohnung hin iiuf weiteres Krkenntnifs, nicht 
zu verlassen, In ersterem Fall erfindet persönlicher 
Besehlag, in letzterem körperlicher Arrest, Statt. 
Der körperliche Arrest ist regelmüfsig mit Bewa
chung verbunden« 

§. 1096, 
Wirkung der Sequestration. 

Durch die Sequestration wird dem Schuldner 
die einstweilige Verpflichtung auferlegt, über das 
Vermögen," welches der Gegenstand derselben ist, 
keine dem Impelrautcn naehtheiltge Verfügung zu 
treffen. 

Akg. Der ImnnUkfiB 17!)7. 17. An«. (jmM. v« Senat 7.$M*nt. 
und v. d. 1hl» (louv.Untf* l(j» Nov. d. ncml» J.) verordnet, 
dal's zw Abwendung der Belustigung» welcher seither die
jenigen ausgesät« gewesen, deren gansses, die bnUutwi« 
Lenden Forderungen weit übersteigendes» Vermögen unter 
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Sequester gesetzt worden, künftig in dergleichen Fällen, 
«owwhl bei Krons- als Privateiulrei billigen, zu 41) Rubel 
für jede Revisic-naseelc, mir eine solche Anzahl »Seelen tin
ter Bcscbbig genommen werden soll, als zur Tilgung der 
beizutreibenden Summe hinreichend ist. Die im llegier. 
Put. 1818« 4. JMU publicirte Verordnung setzt lest: dafs bei 
Vei-botlegiingcn auf das Vermögen von Privatpersonen, rür 
alleKronsforderungen überhaupt, jede männliche Revisions-
,soele mit 200 Kbl. glnirhi'öriuig als Sicherlieit anzunehmen 
«ei. Und endlich der Sen.Ük, 1803. 20.Ju'L. dafs in •Wech
selsaehen, -wo sieh nach Maafsgabo der Pol.Ordn. §.49. 
die Beitreibung auf dnsDnplum der verschriebenenSumma 
7-xdaujfcn kann, der Verbot auf die doppelt« Summe, in 
Verglich des Anschlags der Seelonzohl mit der Verord
nung wegen der Leihbank, gelegt werden müsse. Diese 
llkasen haben in Livland selbst, seit Aufhebung der Leib
eigenschaft, keine Anwendung mehr. 

J. 1097. 
In welchen Fällen Arrest und Sequestration als Sicherungs

mitlei Statt landen? 
Arrest und Sequestration finden als Sieherungs-

mitlol Statt: 

1) wenn der Anstechende «einen, Anspruch auf klare 

und sofort erweisliche Umstünde gründet , die 

Jinplorat nicht unverzüglich widerlegen, oder 

enlkräfLen kann, als: rechtsgültige Verschrei-

btmg des Imploraten, das eigene Cestündnifs 

desselben, des Imploraten rechtlich geleisteter 

E i d , ein von beiden Theilen getroffener Ver 

gleich, ein rechtskräftiges, gerichtliches oder 

schiedsrichterliches Krkonntnifs u .s .w. « ) ; wobei 

2) die Sache so dringend ist, dafs sie eine v o r 

gängige genaue Untersuchung von Suiten des 

Gerichts nicht gestaltet, weil 

5) die gegründete Besorgnils vorhanden ist, dafs 
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die schon einstehende und fallige Leistung ent
gehe, weil im Verlauf der Zeit die Person oder 
das Vermögen des Schuldners unerreichbar wer
den £>).t 

a) Kön. Befehl u.Verordn. 1669. 10. Jul. §.4. p.256. L. 0 , 
b) Kün. Verordu. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §. 14. 

p/239. L.O. 
$. 1098. 

Bei welchem Gericht auf Arrest und Sequestration auge
tragen wird? 

Rücksichtlich des Arrestes wird hei demjenigen 
Gerichte angetragen, unter welchem Inrplorat nach 
seiner Person und nach seinem Stande sortirt; rück-
sichtlieh der Sequestration hei demjenigen, unter 
dessen Gerichtszwang das zu sequestrirende Vermö
gen heiegen ist, und welchem im Fall der Vollstrek-
kung, dieselbe festzusetzen oder zu vollziehen, o b 
liegen würde. 

§, ioi)<). 
Verfahren de« Gerichts. 

Das eompetente Gericht verfügt den Arrest 
oder die Sequestration, sobald Implorant das Da-
seyn der im §. 1097. gedachten Erfordernisse b e 
scheinigt a)j und für allen Schaden, der durch diese 
Maafsregel dem Gegentheil unrechtfertiger Wei.se 
erwachsen könnte, Bürgschaft leistet h). 

«) Kün, Verordu. über alle Kxecut. 1669. 10. Jul. §. 14. 
p.239. L.O. 

i) Am a. 0 . 
Akg. 1. Alle Arrestsachen bat daa Geriebt schleunig abzu

machen, £-*en. Ukas 1767. 28. Mai. 
Akg. 2. Nach dem S. 11. Tit. 8. c. 11. §.2. kann in Erman

gelung eines Caventen Arrestat sieb doa Arrestes cntlmÜ-
gen, wen» er zur Stelle bleiben zu wollen, eidlich er
härtet und keinen Übeln Ruf wider sieh hat; w wie am 

http://Wei.se
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a.O. §.1. verordnet ist, daß» alle Arreste auf die P#r*ou 
oder deren Vermögen durch Bürgschail gehoben werden 
können. 

§. 1100. 
F o r t s e t z u n g . 

Das Gerieht ist bei dem E r k e n n t n i s über A r 
rest und Sequestration zwar zu möglichst genauer 
Prüfung der coneumrenden Umstände, aber auch 
zu schleuniger Verfügung verpflichtet. 

§. 1101. 
• Bestätigung und Afterfolgung des Arrest- nnd Sequostra-

thmsdecretes. 
# 

Wenn das Gerieht auf den gebotenen Arrest 
oder die Sequestration verfügt: so giebt es dem 
l'inpetränten zugleich auf, bei Verlust des Siehe-
rungsmittels in bestimmter Frist seinen l lechtsnn-
spruch vor dem belügten Richter auszuführen, so
bald es dieser besonderen Ausführung noch bo~ 
darf a), und das Decret von der Gonvcmcmunts-
Regierung bestätigen zu lassen b). 

a) Kön. Verordn. über alle Exeeut. 1669. 10, JuL §, 14. 
p.239. L. O. 

Z>) Aus den GOUY.Verordn. §. 98. hergeleitet. 
§. 1102. 

Amtspilichtigc Sequestration von Sollen des Gerichts. 
Das Gerieht ist belügt, nach Umstunden einen 

streitigen Gegenstand, welcher von zweien oder 
mehreren Parleyen in gleichen Anspruch genom
men wird, auch ohne vorgängigen Antrag der Par~ 
teyou, zur Sicherung in Sequestration zu setzen a), 

et) Itiii.llechi c. 200; Seuueat,I>kc, 1684. p.178. L.L. uota c. 
§. n o 5 . 

Unaula'sslgkeit der Rechtsmittel. 
Wider ein, den Arrest oder die Sequestration 



48 

feststellendes Erkcnntnifs findet kein inpugnirendcs 
ordentliches Dovolntivrcchtsmittel Statt a), 

a) Kon. Befehl u. Verordu. 1669. 10. Jul. §.4. y.T>G. l.Q,-r 

Kim. Schreiben au da« schvod. Ilo/ger» 16Ö2. 6. JMai, 
y. 554. L. O. 

§. l i o l 
F o r t s e t z u n g * 

Indefs steht es dem Imploratcn nach verhäng
ter Sequestration oder verfugtem Arrest frei, inner-
lialh eines Jahres und sechs Wochen wider den Im-
ploranten seine etwanigen Gegenansprüche oder E in 
reden hei dem competenten Richter anzubringen Ö), 

a) Kflu. Befühl u.Vorordn. 1669. 10. Jul. §.4. p,256, L. O. 

§. iic-5, 
Gcgou Wfttt der Arrest Statt findet? 

Wer zur Bezahlung seiner Schuld weder Ver
mögen hat, noch Bürgschaft husten kann, haftet *für 
seine Schuld mit der Strafe des Gefängnisses oder 
des Abarheitens a) , 

a) K6n.Verordn.uber illftKxAQut. 1669. 10. Jul. p , m L.O. 
Ak#. Man soll sich mfigllchst bemühen, duft ner»önUcho 

Verhaftungen gegen Bürgschaft gehoben werde«, 1mm.Uk. 
1763. 10. Febr. 

* Ausnahme gegen Besitzlkhe. 
Arrest und Gefa'ngnifs finden als Sieherung.sinit-

telSchulden halber nicht Statt gegen Personen, wel
che mit unbeweglichem Vermögen besitzlich sind &)» 

a) Kön. Verordn. über alle lixeeut. 1669. 10. Jul» §, 14. 
, p,240, L.Ü. 

§. 1x07* 
Und Ad liehe. 

Eben so unzulässig sind Arrest und Gefa'ngnifs 
als Sicherung«mittel Schulden halber gegen Perso-

http://K6n.Verordn.uber


49 
nen; adelichen Standes, besonders wenn sie besilzlicji! 

und der Entweichung nicht verdächtig sind a). 
a) Brüggeneya Ratih. des WeifaeuBteäuachen Vergleichs 1538 j 

Herzogs Carl Priv. für die Ritterach, im Stille Dörpt, 1602» 
13. Jul.; Köu. Verordu. Über alle Execut. 16(>9. 10. Jul. 
§.15. p.241. L . O . ; vorgl. die abweichende« Kön. Sehn 
1684. S.März, p .405 .L .O,uud 1694. H .Oct . p.406.L.Ch 

§. 1108. M t " , , 
F o r t *a e' t z u n g, 

Ergiebt sielt aber, dafs ein Schuldner adelichen 
Standes seine Zahlungsunfähigkeit durch eigeatc Ver
schwendung und Thorheit veranlagt hat: so sind, 
als Strafmittel, Arrest und Gefängnifs gegen ihn, 
Wie gegen andere Schuldner, anwendbar a). 

a) Köu. Verordu. über alle Exccut. 1669. 10. Jul. §.'15. 
p.241. L .O . ( 

§. 1109. 
F 0 r t a e t z u n g. 

Ist er dagegen durch* nicht vorhergesehene un
glückliche Vorfälle in Armuth und Noth gerathen: 
so haftet er nicht persönlich für seine Schuld, son-
dem wird mit der Zahlung bis zu etwaniger Ver
besserung seines Vermögens befristet a)> 
I a) KÖn. Verordu. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §. 15. 

p. 241. L. ü . 
§. 1110. ' 

Gegen wen die Sequestration Statt findet? 

''Die Sequestration findet gegen Jeden Statt, wefs 
Standes er auch sei a). 

a) Kön. Verordu. über alle Execut. 1669. 10. Jul, §. 15. 
p. 241. h. O. 

§. IUI» . 
Berechtigungen des Arreatantcn uud Scqueatrauten. 
Ist die Partcy, welche die Sicherungsmittel des 

Arrestes und der Sequestration ansucht, so arm, 
4 
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dafs sie! erforderliche Bürgschaft ($• 1099.) n ^ f c 
herbeischaffen kann*» so bewilligt das Gericht dem 
Hock auf ihre eigene Gefahr die nachgesuchten Si
cherungsmittel, so,bald im übrigen die Bescheinigun
gen vorhanden sind, und die Notwendigkeit der 
gebetenen Maasregel nachgewiesen ist «). 
' a) Köu, Vcrordn. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §. 14. 

p.240. 1.0. 
$. 1112 . 

. i {. | F o r t s c l '/. n n p. 
Derjenige, Reicher sein Arrestalions- oder Se-

cjuestrationsrecht gegen des Schuldner« Person oder 
dessen Vermögen geltend machen will, hat gegen 
denjenigen, welcher sich als Selbstschuldncr ver
bürgte, gleiches Hecht a). 

a) KOn. Verordiu Über alle Execut, 1669, 10, Juli §.20. 
p.243. L.O. 

§, l l t S . 
F o r t s e t a u u g . 

Hat aber der Bürge sich nicht als Selbstschuld-
ner (ex promisso) verbürgt: so haftet er für die 
Schuld erst dann, wenn die Zahlungsunfähigkeit des 
Hauplschuldners erwiesen und unstreitig ist a). 

a) Köu» Verordu. über i01e ExeouU 1669. 10. Jul, §. 20, 
p.243. UQ, 

%* m4, ' 
F o r t s e t z u n g . 

Der Sequcstraut ist berechtigt, das vom Ge
richte ertheiltc Sequestration&decret auf den Gegen
stand der Sequestration ingrossiren «eu lassen «)# 

a) Köu, Plac, u. Vorordi». 1684. 24. Ja«, p.391. L.O* 
v §. u i 5 , 

F ö r t a e t n u n g » 
Solche Ingrossation giebt der Forderung das 

vollständige Eecnt jeder gerichtlichen Auftragung, 
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wenn auch ursprünglich keine spccicllc Hypothek 
für dieselbe verschrieben worden- ist a). 
- a) Kon. Resolut/1665. i l .Mai , p.476. L . O . ; KÖu.Pkc .u . 

Verordii. 1684, 24. Jan. p/391. L .O . 

§. l l i '6 . 
F o r't.t,fi< a u a g. 

Scfjuestraut ist berüchtigt, das unter Sequestra
tion, gestellte, i gegen < Bürgschaft wad. Verpflichtung 
der "Wiedereisstattung mit Renten, in t 'Fal l iieuSie*-
cuinbenfc,'' zu erheben und ah sich zu nehmen a ) , 
sobald das Gegentheil nicht durch Bürgschaft die 
Sequestration gelöset hat (§. 1120). * •' 

a) Kön. Befehl n.Vero*cto". 1669. I O . J U I . §.4. p.256. L . O . 

- • "l ;••'•< ' §.«1117^ 

' , F Q r 1 1 »,t z -a* Mg. , 

, Wenn des Schuldners Vermögen aufse^halb L a n 
des,.befindlich, i4M »so kanrt 4fmioehSe«jue4tMnt die 
SeijulestBaüo» ^und*. Herübersohaäfuttg desselhen. b e 
wirken, und Kei Gericht auf desfallsige Vollstrek-
kung dtateto Requisition y antragen a). 

a) Kön. Befehl u. Verordn. 1669. lO.Jul, §.7. p.259. L.O.; 
vergl. §. 1122. 

S- " > 8 . 
Verpil ichtmig desselben. 

Derjenige, welcher die A r m t a t i o n oder gefäng
liche Haft seines Schuldners bewirkt, ist verpflich
tet , zur Verpflegung desselben die Kosten vorzu-
schiefsen a). 

a) Kein. Verordn. über alle-Execut. 1669. 10..Tu]. §.22. p,243. 
L. O. Das Gesetz bestlniinnt am angeführten Orte drei 
Ocre SM. (d. i. Bf-'Kop. S.M.) «glich. Nach heutiger 
Praxis setzt das Gericht die Koste« des täglichen Unter-

«JbalU fest, die coneurrirendenUmstände berücksichtigend. 
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'41; ".:*'• t • $i IH0. « 
F o r I i e t J ii n J. 

. Unterläfst er. diese Auslage: so stellt das Ge
richt den Arreslaten sofort auf freien Fufs «)... 

' .«) Köu. Verordn. über «]le ExecuU 1669. 10. Jul, §. 22. -
p.243. L . O . 

§. 1130. 
Berechtigung de» ArreMaten und Secjunsu-atan. 

Derjenige» wider welchen Arrest oder Seque«-» 
stration Jbewirkt worden, ist berechtigt, sich durch 
Bürgschaft des einen wie der andern zu entledigen «)» 

a) Kön. Vcrordn. über nll« ExMUtriitt& IU, Jul. §, 16. 
p.$41. L.O. 

- T $. n a i i 
. . i * ( i . 

F o r t i a t i u n i f i 

Beruhen aher Arrest und Sequestration auf ei
nem, zu allendlichem Austrag d%& Rechtsstreites 
gesprochenen Unheil, welches Arrest oder Seque
stration insbesondere und ausdrücklich festsetzt* so 
ist keine Bürgschaft KUT Eutkrüftuug des Unheils 
zulässig a). ' 

a) Kön* Verorda, über olle Kxecut. 1669» M). Jal. §. 16., 
n.242. L .O . 

§•1123 . 

F o r t s e t z u n g . 

Ist das außerhalb Landes befindliche Vermögen 
des Schuldners unter Sequestration gestellt (§. u 17), 
und erwächst aus der* unverzüglichen flerüberschaf-
fung desselben ihm ein wesentlicher Nachtheil: so 
ist er berechtigt auf Befristung anzutragen «). 

«) Kön. Befehl u. Verordn. 1669. 10.Jul. §.7. 1 .̂259. L . O . 
§. XI33. 

F o r t s e t z u n g , 

Wenn Arrestat oder Sequeatrat die gegen sie 
bewirkten Sicher ungsmiUel durch Bürgschaft ahlö-
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seil-wollen, die Gegenpartey aber dieselbe aus un- -
rechtfertigen Gründen nicht als genügend aner
kennt: so sind sie berechtigt, auf desfallsige ge
richtliche Entscheidung anzutragen a). 

a) Kön. Verordu. über eUe Execut. 1669, 10, Jul, § , 2 1 . 

p.243. L . Q . 

• &.112& J 

Verpachtung de*flefbe». 
Arrestat sowohl als Secjuestra^ sind verpflichtet, 

dem wider'*sie ergangenen Sicherungsdecret, be* 
Vermeidung einer, nach den Umständen gewillkür
ten Strafe, Gehorsam zu leisten und in Jteinem 
Stücke zuwider zu handeln a). s. 

a) Kön. Verordn. über alle Execut. 1669. 10. Jul. $. 24. 
!>.244. L . O . 

§. 1125. 
F o r t s e t z u n g . 

Dater Hegt es Onm ihrerseit* ob, . U M ' « * 

Aufrechthaltun^ das Sicherungsdccrctes beizutragen, 
und das decretirtc Sicherungsmittcl als unwirksam 
erst dann anzusehen, wenn dasselbe vom.Gericht 
ausdrücklieb *lafiir erklärt worden ist* 

§.. 1126. 

"Verpflichtung' de« Dritten. 

Ist die Sequestration auf ein schuldnerisches 
Vermögen bewirkt worden, das sieb in Gewahrsam 
eines Dritten befindet: so ist dieser Dritte verpflich
tet, zur Aufrechthaltang des Sichcrungsdecretcs sei
nerseits alles beizutragen, was hinsichtlich dessen 
dem Sequeslraten selbst oblitge, wenn der Gegen
stand der Sequestration sich in seinem eigenen Ge
wahrsam befände a). 

a) KU». Verordu. über alle Execut, 1669. .10. J«K $« i7 . 

p . 242. L . O . 
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'•' '»•• . 8trnft> der Niokibtfblgtrog. 
Wer geflissentlich oder aus grober Nachlässig

keit die Sequestration eine« in seinem Gewahrsam 
befindlichen Vermögens wirklos macht: ersetzt aus 
seinem eigenen Vermögen allen daraus entstehenden 
Schaden, und zahlt als Strafe insbesondere noch 
drei Procent vom Betrage der Sequestration a). 

a) Kim. Verordn, über all© Execut, 1669* 10, Jul, §, 17* 

i iU<' •'• i $ n»o\ • 

F o r t s e t a u u j . 
Gleicher Strafe ist derjenige unterworfen» wel

cher einen decretirten Arrest geflissentlich oder aus 
grober Nachlässigkeit unwirksam macht, 

§, nag, 
Sicherung fegen liegende* 

Es ist erlaubt, die Abreise dessen, gegen dtn 
man Rechtsansprüche auszuführen hat, durch ein 
gerichtliches Verbot zu hindern <*)» 

<0 Kon. Verordn, über alle Exeout» 1669, 10, Jtü, §, 18. 
p.242. L.O. 

$. ll5o* 

Biese Hinderung tet kein, Arrest a) und bezweckt 
nur, dais der] Bellende persönlich oder durch ei* 

, neu GevollmScktigten den Rechtsanspruch der Gc-
genpartey erledige b), 
• a) Kün.Verordu, üb, alle Exec. 1669, lO.JuL §,18.p,mL»0, 

b) Ebandaaelbat p.242. L.O. 

§. i l3 i . • 
MckUohilich de« G*t«.twhtheii, 

,1 Der. Gastwarth ist berechtigt,, gegen die Abreise 
dessen, der, ihm die Zehrung schuldig bleiben will, 
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ein Verbot hei dem com£et©aten Richter zu be*. 
Wirken a), 

a) Kim. Verordn. über alle Execut. 1669.310. Jul. §. 19. 
p. 242. L.O. 

$> I l32. 
• F o r t a « t z u n p 

Der Reisende darf alsiatin das Gasthaus vot b e -
riclitigter Zehrung nitfht Verlasen a) . 

a) Küiu Verorau. ü W . all* Execut. 1Ö63. 10. Jul. &. 19. 
" 4 p.2&. t - O . ' ' " ' " 
•»V- §. n 5 5 . 
Bei welchem Gericht auf dieso Sicherung angetragen -wird? 

Die Abreise unter Verbot zu stellen, ist auf dem 
Lande jedes C iv i l - unrt Polizeigericht ermächtigt; 
in Städten nicht nur jedes Civil- und Polizeigerieht» 
sondern auch jedes Stadtgericht, unter dessen. G e 
richtszwang Gastwirth und-Gasthaus sortiren. 

s • § . n 54» 
Att&rMgtxag des Wböt* der Abreise. 

Derjenige,* welcher das Verbot der Abreise b e 
wirkte, 'hat, bei Veflnst des erlangten Sichernngsmit-
tels, spätestens innerhalb 24 Stunden seinen Rechts
anspruch bei Gericht anhängig zu machen, 

§. n 3 5 . 
Gegen wen das Verbot der Abreise nicht Statt findet? 

Das Verbot findet gegen Personen nicht Statt, 
welche in "Angelegenheiten dt* Krone reisen «). 

a) Kttu, Verordn. über alle Execut. 1669. 10. Jul. §, 18. 
p.242. L.O. 

§. II36. 
F o r t s e t z u n g . . 

Eben so wenig findet es, mit Ausnahme des im 
§, uBi, gedachten Falles, gegen Reisende Statt , die 
mit Implorantea iia nemlichen Gerichtszwange be~ 
sittlich sind. . . , 
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Akg. Dai uaten dem 28, Dec* 1831 Allarhßchst bestKUgie 
Gutachten des Reicharath» pubh vom Senat IB22. 27. Mar« 
tmd von de»* Hvlfiiid^chep Gouvernementi-Regierung 1822. 

.*6.Jul. No.3040. verordnet: 
1) dafs das Gericht "bei decretifter Sequestration eines un

beweglichen Vermögens darüber der Gouvernement«-Re
gierung berichte, damit dieselbe es dem Öenats-Dmokerel-
Comtoir zurPublication mittelst derSettat*«eitung auaeiges 

2) d«fs, falls die Gouvernements-Heglerung die Sequestra
tion des unbeweglichen Vermögens unnjiuejbir von sich 
aus verfügt habe und sie auf deren Befehl vollzogen wor
den,-die Gouvernements-Regierung ton sieh aus deafall-

• «ige Anzeig» dem, Senat« - Druckerei-Comtair mache? 
3) dttfs eine gleiche vesp, Berichterstattung und Anzeige hei 

jedesmaliger Hebung einer Sotjnestratiun unbeweglich?» 
Vermögen*, so wie auch bei jedesmaliger Aenderung sei

nes Besitzers, Statt finden solle*» 
Dem Ukiis sind die Sehemat«, naeh welchem die Be

richte abzufassen sind» beigelegt, Zugleich verordnet der 
Ukas, dafs zu den Druckkosten fUr jeden Bericht 3 Rbl* 

# B, A. nebst dem Postporto, welche des Gericht afta de« 
Se<pestraten oder vorläufig aus doa JmjpftraitteÄ Vermö
gen nimmt, mitsusenden sind, 

• ' • • • • i » 

ViertVi 'tif'titl' 
Interdikt- find Grenzprqsefs, 

Arton de« Interdictprcraesses. 
s Der Interdictprozefs a) ist possessorisch, wenn 
m die Erlangung eines verlornen oder die Herstcl-

„ hing eines ge&lorteii Besitzes hexwecfctj nichtposses«« 
soriiehfwenn durch ihn die Abwehrtmg eines ge~ 
waluhätigen oder heimliehen Sachgebranchs (inter-
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dicthm jcfuod vi aut clam) b), oder die Einstcljumg 
eines neuen Baues (interdictum de novi operis riun-
ciatione) c), bewirkt werden soll. 

a) Tit. it. de interdictis. 
£) Tit. *\ (|iiod, vi aut clam. 
c) T*it. ?r. de novi operis liunciatiojae. 

rieht in dieser summarischen £rozefsgattung eHafst, 
heifst Inierdict. 

§. n 5g. 
Verfahren im iMtcrdictproüelj». 

Der Interdictprozefs wird nach' den allgemeinem 
Regeln des Mandatprozesses behandelt; er steht j e 
doch unter besonderen, sofern e r s i e h auf die Aus 
mittelung des jüngsten Besitzes" eine* streitigen L a n 
des bezieht, fJ< 

Arten des Grenzprozosaea. 
Der (xrerizprozefs geht entweder auf das Besitz-

recht an einem streitigen 5tü,ck Landes (possesso
rium), oder auf das E igen tumsrech t a» demselben 
(petilorium). 

§. n 4 i . 
Instanz für den Grenaprozefs. 

Betrifft der Grenzstreit das Eigenthumsrecht; 
so wird er hui dem Hofgerichte, als der privilegir-
ten Instanz, anhängig gemacht a). 

«) Ortliu.1630. 20,Mai, §.ö. pJO.L.O.j Hofger.Ordn. 1630. 
6.öept. §.20. 

§. n4a. 
;F o r t s e t z u ii g* 

Betrifft der Prozcfs, unabhängig von der Ver 
folgung des Eigenthumsrechtes oder derselben vor -
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gSa$g> die Erörterung Über den streitigen Besitzt 
«anhat m* seine erste Instanz bei dem Landgerichte, 
in dessen^ Gerichtszwang das streitige Land bele
gen ist <*).' 

a) OrdJu. 1630. 20. Mal» §.8. p.50. I, O. 

§. l i 45. 
Verfahren im Grenzprojjeft. 

Wenn die Erörterung über den Besitz eines 
Stück Landes die Erhaltung oder Herstellung eines 
alten Besitzes betrifft (possessorium ordinariuni)* so 
wird der desfallsige Rechtsstreit, eben so wie die 
Eigenthumsklage ($. u 4 i ) , nach den allgemeinen 
Hegeln des ordentlichen Civilprozesae« ausgeführt, 

§. u44. ; 
F o r t u t i a n f i 

Geht dagegen die Erörterung nur anf den letz* 
ten oder jüngsten Besitzstand des streitigen Landes 
(possessorium summarium s» momentaneum) s so ist 
das des£ellsjge Verfahren summarisch* 

€« ii45. 
AHgemökie GruadilUse* . , . j 

l) Bas summarische Verfahren, rücksichtlioh d«-s 
jüngsten Besitzstandes»* •chlielst die Erörterung üher 
das Eigentumsrecht an sieh aus, und bezweckt blos 
$ie Untersuchung tber die Rechtfcrtigkett dieses 
jüngsten Besitzes und seiner Ergreifung. 

§. u46. 
F o r t t e t s u t i g , 

a) Zur Rechtfertigkeit eines Besitzes gehört, ilafs 
er a) nicht mit Gewalt (vi), b) nicht durch Kr-
«chleichnng (clam), c) nicht auf blofse Vergünsti
gung d**^©g&mhümesi (precario) «rgjtfiffen sei. 
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F o r t s e t z u n g » 
5) Jede eigenmächtige Besitzergreifung ist un

erlaubt und strafbar a). 
«) Grenzinterd. 1670* ITvfthi, p.37. t . O . i Köu, Plao. 1685. 

15.Au«. p.4?0. L.O..•.. ,;..;,' , • • , 

4) Eben so unerlaubt und "stralbar ist es, Im 
Fall eines eigenmächtigen Eindrangs, der Gewalt 
mit Gewalt zu steuern a). 

a) Grenzinterd. 1670. 17.Mai, p.37. L. O. Die Strafe be
steht in hundert Goldguldeu, 'welche der Gerichtsbrauch, 
gewöhnlich hundert Rubeln 8. WP. gleich stellt. ' ' 

§. u 4g. 
Eigenmächtige Besitzergreifung* 

Die eigenmächtige Besitzergreifung 'wird Spo-
li'um, derjenige, welcher sie verübt, Spoliant, und. 
derjenige, gegen welchen sie gerichtet ist, Spoliat 

§. n5o. 
Verfahren im summarischen Grenaprozefs, 

a) von Seiten dei1 Parteyen. " f ' " -
Erfährt Jemand in seinen Grenzen einen Ein

drang: so fordert er das Gegentheil innerhalb vier-* 
zehn Tagen, von erhaltener Wissenschaft gerechnet, 
auf, in Güte von fernerem Eindrang abzustehen, 
und ihn nicht zu gerichtlicher Rechtsvertheidigung 
zu nö'thigen a). 

a) Grenzinterd. 1670. 17.Mai, p.37. L .O. ' 

§• n 5 l . 
F o r t i e f r z u M g . 

Stellet der Spoliant den Eindrang auf diese 
gütliche Anmahnuug nicht ein: so bittet Spoliat die 

http://15.Au�


Gouvernements-Regierung um Ertbeilnng' eines Rn~ 
hedecretes (mandatum de non turbando) und eines 
Auftrags an das competente Landgericht, damit das«-
selbe über den Besitz des streitigen Landes ^er
kenne a). Spoliat- beobachtet bei Anstellung dieses 
Gesuchs nach Möglichkeit alles, was in §» 996. de« 
Mandatprozesses bestimmt worden, 

a) Greuziuterd, 1670. 17.Mai, p.#7, L .O. 

§. 1162. 
F 0' i t s e | s n u g. 

|n dringenden, Fällen Ist es dem Spoüaten ge
stattet, bey dem eompetenten Landgerichte unmit
telbar, zur Beschleunigung der Sache, um das R11-
hedecret und um summarische Auseinandersetzung 
au bitten a). 

a) Graiisiiuerd. 1670, i7KMai, p.38» L*0* 

f §. n53. 
. ' t) Vcm Seiten de* Gerichts*-. 

Die Gouvernements-Regierung erliifst auf Aa$ 
Bittstellers" Gefahr an Imploraten den Befehl, sieb 
aller ferneren Besitzergreifung und Eigenmacht, bei 
Strafe von 100 Goldgulden» au enthalten j «ugleich. 
trägt sie dem competente» Landpacht» aul, dk SA-
cbe mittelst summarischta Prozesses abauthun a), 

#) Greuaüuerd, 1670, 17, Mni, p,37. L.Ö« 

§, u54, 
F 0 r t t s t % vt n g, 

Ist das Gesuch unmittelbar bei dem Landge
richte eingegangen: so ertheÜt dasselbe, ohne einen 
Auftrag der Gouvernements-Regierung abzuwarten, 
das gebetene Ruhedecret, untersagt gleichfalls dem 
•Imploraten.die*üiraere Besitzergreifung und Eigen-
madn bei Stcafö von.too Goldgulden, und giebt ihm 



6x 
zugleich auf, binnen kurzer bestimmter Frist seine 
etwanige Einrede anzubringen a). 

d) Grenssinierd, lö70.17.Mal, p.38. L.O.j LX.p,178. not.c. 

§. li55, 
Insinuation des gerichtUohen Decrets. 

Das gerichtliche Decret wird dem Imploraten, in 
Ermangelung des GericWdienersJ' durch zwei g laub
würdige Personen behStldfgt ö).' ;;•*'• 

u\ Grenzitttera: WtOHliläh, pl38. TJ&. 

§. n 5 6 . 
Frist, in welcher die Sache zur Endachaft asu bringen ist. 

Dos Landgericht ist verbunden, innerhalb sechs 
Wochen die summarische Untersuchung über den 
streitigen Besitz zu fuhren und zu entscheiden, die 
Ausführung des JEigenthumsrechtes und sonstiger 
Zugeständnisse beiden, i^arteyen vorbehaltlich 0). 

a) Grenamter<J, }67ü, 17.UfaUfaft ffr. 3% ^ , 0 , 

> ,..'..',-*.*'',«.iü: JOuet Und• Gegenditct. 
* Das Gericht verfugt sieh,, nach ^Erfordern der 

Umstände, an den streitigen Ort , vernimmt daselbst 
die Zeugen beider Theile und entscheidet auf den 
Grenzduct der einen Partey, seilte die andere ihren 
Gegenduct nicht führen wollen a). 

a> Odin. 1632, LFeW. §.22. p.61. L.O.5 Gren*interd. 1670. 
17.Mai, p.39. L.O.; Kün. Resoi. aur BefOrd. d. Justi* 
gereich. Puncto 1671. 22. Sept, §.9, p.45. JL.Ö. 

§. n 5 8 . 

Es steht dem Gerichte frei, aur Vergewiss erung 
des jüngsten Besitzes die Zeugen beider Parteyen an 
dem streitigen Ort selbst zu verhören a). 

a) Ordün 1632. 1. Febr. §.22. p,61. LkQ. 
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•• ui-i L »Hfl »»' §. 11594 ' '"•• 
F o r t s e t •* u n #.•<> • » 

. . Das Zeugnifs zweier glaubwürdiger Leute ist 
zum Erweis des Besitzes hinreichend «) . 

a) Nach Eitter-Ilecht c. 93. 
§.1160. 

In welchem Fall die Sache a» das Hofgericht vorwiesen wird?. 
Behauptet jede der Parteyen, $as Eigenlhunis-

recht an dem streitigen Lan4c zu haben, ohne des
sen Besitz erweisen zu können: so verweiset das Ge
richt sie an das Hofgericht (§. n 4 i ) , und setzt den 
Gegenstand des Streites unter Beschlag, bis iiher 
das Eigcnthum entschieden ist a), 

a) Pag. 179. L. L. not, c, 
j:'-iiB*.,:,":: 

Entscheidung: der Sache bei uichif ct&nplettem Gericht. 
In Ermangelung der übrigen Gerichtsglieder 

ist auch ein einziges Glied des Gerichts ermächtigt, 
das summarische Verfahren über den jüngsten Be
sitz einzuleiten und m 4e r Sache zu entscheiden a). 

a) Greuztuterd. 16701» 17.3kai, p.39. L.O. 
§. i\6'Jl ; h j • 

Aufhebung dp« Sequestewi \c\ x.^tt\ 
Hat das Gericht im Laufe ?«dej .VteatfaliiielHjs . mß 

eine Sequestration erkannt (§. 1160): j*k>;setzt es d i e 
selbe aufser «Wirksamkeit, sobald über Besitz oder 
über Eigcnthum verfügt worden.1 *• 

• ' • • |T» .•Äff ' ' " * • ' ' • 

§. UDO. 

•Verpflichtung dos Xniplorateu. 
Implorat oder Sjpolianti ist verpfliehtet, auf das 

erhaltene Ruhedecret sofort alle fernere Besitzer
greifung und Eigenmacht, bei Strafe von 100 Gold--
gülden, einzustellen a).' ' ' ' •« •»*'**» 

a) Greuzinterd. 1670. 17. Mai, p.38. L.O. ' 1 
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- . '., §. iiG4. 
Strafe des bewiesenen Ungehorms. 

Wenn Spoliat zum, zweitenmal fortgesetzter B e 
sitzergreifung undEigenmacht .überwiesen, wird: so 
erlegt er 200 Goldgulden als Strafe; für das dr i t te
mal wird er fiscalisch . als Gesetafrevler angeklagt«). 

a) Grenjäinterd. 1670. 17. Mai, p.38. L .O i l 

, ' * Zti wessen Resten? 
Die solchen Falles verwirkten Strafen gehen an 

das Collegium allgemeiner Fürsorge und werden, 
wenn es nöthig ist, durch Execution beigetrieben a), 

a) Greuaiiuerd. .167,0» 17.Mai, p.38. £»0, 
§. 1166. , ., , „ 

Verpflichtung des Implorauten. 
Implorant oder Spoliat ist verpflichtet, alle K o 

sten des Verfahrens und des gerichtlichen -Termins 
abszulegen, bis ü'ber den Besitz einBbketttttttifs e r -
r i . . . v j - . / , . „ ; '•',",. :• h u r t . -\if v 

folgt ist a). 
' ̂ ) Grenzinterd. I6li). 17.Mai, p.39. L.O. 

• • §. 1167, 
' Kosten und Strafe. 

Die Kosten des Verfahrens trägt diejenige P a r -
tey, welche sachfällig wird; aufserdem erlegt der 
sachfällige Spoliant eine Strafe von od Goldgulden 
zum Besten des Gollegiums allgemeiner Fürsorge, 
und allen der Gegcnpartey erwachsenen Schaden a). 

a) Grenzinterd. 1670. 17. Mai, p.39. L. 0 . 
§. 1168. 

Straffalligkeit vorgefallener Gewalttätigkeit. 
Ist entweder bei der Besitzergreifung oder bei 

Abwehrung derselben eine Gewalt tät igkeit irgend 
einer Art vorgefallen; so ist sowohl-derjenige, wel
cher sie verübte, als auch derjenige, auf dessen A n -
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ordnimg sie verübt ward* einer den UmalSndetx an* 
gemessenen-StamfW uiitorworien a)*% 

-*4 t&retoinferä. 1670. 17.Mai, p.88; t.O» 
<« Akg. 1) Ohne ÜHheil i*nd Reclit kann Niemand weder «§*• 

«08 Be»itaea; eutaetat werden a), »och floh einen llesü» 
durch Kigewueeht oder einaeitiga Be«it*baudluttgen recht« 
lieh erwerben £). 

,«) lUtt.Ilorht o. 182, f Priv. Sigl*. Au«. 1561. §,13.u.I8.t 

HofgerJJescheld, »w. Ordn.Hieht. Ott. Magti. Y» Duutea 
uud der verwittw* OecoüJ&iUh. Wtater geh« Kjukiewita, 
1777. 26.Juf. ' 

*)-Gren*B*terd. 1670. 17. Mai, p.89, L.O. | PUc, 1685. 
•'>* li.Aüg. p.419, L.Ö, 

2) Grcujsbriefe Hild Grenadacumente ilnd keiner Verjahroeg 
unterworfen} duher eh» uralter f 'widersprechender ße»iu 
denselben nicht prKjudlcirt a), 

A) Nach alter Gewohnheit u, Gehrattohf' Ho%«rlchtJ. Ap» 
pcU.Urth. «w, dem Hlgiseheu Hau», dem Bürgert«* Hau* 
Zimmermann .ntul d. Ord«.Hiebt. Zacheria» Stopiiü« Ap
pellanten» und der Witwe Greven geb. A. Telsch, Ap-
"pellatin, 1686. I,9.ÄJalf Hofgju*« Beach* «w, Adam ton 
Richter, Klägern» und fUtütt. Job, Bock, Beklagten» 1699, 
2. Dec.} vergl, Form, proourator, bei d.tUjt.Heebt» p.23& 

3) Ob «war Grenabrloro und Greaxdocumente keiner Ver
jährung unterworfen etndj to gilt dlei doeh ilttr vtf» den
jenigen Grenzen» die tta Gtrt«fc)A''4lttMi andern» daran-* 

'• * ftofaende» Gutr afe*#»dWi£, nieht fcber Ton'StreulJindürM, 
welche innerhalb eines Gutes Hegen und einem Ander», 
nach uraltem Bestt», gehören «)• 

«) Hofger. Urthail *w, Ordn.Rieht, Jonch, Heinr. Oeitlngett 
u, Ordn.Hieht, Ott, Joh.B.^ehlipptmbach, 1779. 26. Febr. 

4) In Grenzstreiligkeiten dienen aU Beweismittel: a) Docu-
• . meute überhaupt und Urtheilasprliehe, welche die Grenxe 

, ** genau beschreiben j b) die eidliehe Aussage von wenig-
* ateu« zwei Zeigen *) , und c) ein, weder auf gewaltsa
mer I&mgreifttng,, »och heimUchor Benutzung, noch genos
sener Vergtastigtuaf beruhender, unangefochtener, durch 

i 
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keine Documenta widersprochener Besitz von wenigsten« 
zehn Jahren a). m 

, *) Als Ausnahme gilt ein auf Hörensagen beruhendes Zmg-
nifs in Sachen, die „uralte Verjährung" betreffen, c, 4. 
§.4. v. d. Königs Hecht, L.L. , p.350. L.L. not. a. Sol
chen Falles mufs aber der Zeuge das, was er bezeugt, 
von Jemandem gehört haben, der selbst unmittelbare 
Keuntnifs von der Sache hatte. 

ä) Vergl. Ilitt.Recht c. 93., und das formul. procurat. p.237. 

5) Zu den Grenzdocumenten werden auch die Grenzsteine ge
rechnet a). 

a) In Anleitung des Kön. Br. an d. Hofger. 1696. 10. Mai, 
sagt die not. d. L.L. p.2-39.: „"Wenn Scheide-Mahle oder 
Grenzen zwischen Dörfern gelegt werden sollen, ist in 
Acht zu nehmen, dafs zuerst bequeme Steine zu Mittel
steinen (Herzsteine) und Zeigesteinem ("Wysare) ausge-
suchet; auch Plattsfeine (Fliesen) 2 oder 1$ Quartier 
dick, 2 Ellen breit und 3 Ellen lang, mehr oder minder, 
zu rechter Zeit angeschafft, und an den Ort hingebracht 
werden, wo die Grenzlegung vorafundhmen ist. Dar
nach, wenn die Legung der Grenzmahle geschehen soll, 
mufs der Landmesser nebst den andern, welchen dabei 
gegenwärtig zu seyn gebühret, auf der Steinfliese mit 
einem Steinhauereisen die Compafslinie, ob dieselbe 
krumm oder, gerade hinausgehet, einbaue« lass.en. Fer
ner wird eine Grube eine Kilo tief gegraben, worin der 
Plattstein oder Fliese horizontuliier, und eben in der 
Situation, nach welcher die Grenzlegung eingerichtet 
wird, und so, wie'die eingehaueue Compafslinie so-lche« 
anzeigt, eingelegt werden soll; oben auf demselben, und 
zwar in der Mitte, wird der Herzstein oder Zeigor der
gestalt mit seinen Ecken gepflanzet, dafs selbige mit der 
Situation und Compafslinie, welche auf dem Plattstoino 
bezeichnet worden, genau ü hereinstimmen; nachgehend* 
decket man den PlattMtein oder Flies mit Erde und Kie
selsteinen wohl zu , der Zeige* oder Mittclstoin wird 
auch dicht umscharret» Wären,aber nun so viel Stein-

5 
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fliesen nicht zu finden, als derer Zeiger sind» so 
logt man Fliesen nur allein dahin» wo die M«upt*teU«i 
sind, und wo die Grenjse eingebogen ist; oder aneh, 
wenn die gerade Comp«Minie* sich weit hinaus erstreit-
kef. so legt man unter jeden vierten oder fünfte» Zei
ger einen solchen FÜea oder l'IaUatein :• wo «her mora
stig Land ist, legt man hölzerne Klöta« unter, daran 
die Sieiniliesen sieh lehnen können, Wo «her Berge 
im Wege sind, und die Grenzlinie sich dennoch durch 
grofso Bcrg-Tracicn erstrecken muf's, da soll gleichfalls 
in dem Berge selbst, tdlwo *der Grenzstein gepllarmet wird, 
die Compalslinle bezeichnet und elngehanen werden.1* 

6) Grenzsteine und sonstige Grenzmlihlcr, welche mit dem 
• Besitz übereinstimmt», sind desto gültiger; die Grenzen 

aber, welche die. revisorischen Charten zuaauimenhlingcn-
der Gilter anzeigen, entseheiden nicht,' n) wenn die Ver
zeichnung einseitig geschehen ist} h) die Chartengrcnz« 
nicht mit einander übereinstimmt, und c) auch sonst kein 
Beweis ans Documeuten, UrthelUaprHehcn u . s .w. , für sie 
spricht «), 

a) lIofger.Appoll.Urth, «w. Asscss, Schulmann n, l.lcuten. 
Haler, curat, noie» weil, Assess, Carl Job» v* Freymann, 
Appellanten, und dem Oherfiac. Jao, Chr* Ovander, l?ß3, 
15.M8rz, d. Dörptsch» I.amlgor« peto, flu, fegund. zw» 
Nursie u, HahnholT, 175?. lf>.Nov», gesprochene Unheil 
betr. Dafs übrigens Greiixchnvieu, ttia hinlänglichen Be
weis zu enthalten» vom beiden Theileu luttsstoi agnonclrt 
wortfen seyn, setzt da» Hofger» in S. Nothhelfer» xu Vir
gin, 1744 11, Apr. fest, ' 

1) Die sogouanuten schwedischen Charten, welche hei Gele
genheit der am Ende des 18ieu Jahrhundert« Statt gefun
denen Gütermessung in Livland angefertigt worden »lud, 
gelten bei vorfallenden GrcnzstreiügkeUen als Beweismit
tel nur in solchen Füllen und Stücken, In welchen din 
Messung correct und richtig befunden wird <t), 

a) Nach d. K»n, Tnair, z. Landesrevision d. d.Stochh, lf>H7. 
T.Febr* I>ct. I . , denn sie sind von der Litndisherrschaft 
nicht bestätigt, s 
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S) Eiu ttralter, unbestrittener Besitz, sobald er einem klaren 
: JJocunicnte oder Grenzbriefe nicht widerspricht, gilt ei

nem • Greflzdocumente gleich a) . 
<*) Cap.L §•!. von lieg. Grund, L. L., p.234. X.. L, not. c\ 

9) Besitzer und Bauern privater Güter, welche durch Kln-
pflügung der Grenzraine (Peenor), Zerstörung der Ku-
pitzcu u. s. w . , in die Grenzen eines Kronagutes dringen 
und eigenmächtig Besitz ©rgreji&ip^ fw«y$eji. für J^den Ver
such solcher Grenzstörung gestrjjifc* 4£*tw$ mit 100 Gpld-
gulden, |letztere mit nachdrüeklichejr ( Rutheuzucjht j §Jti 

. gleiches is$ der Fall, wenn Usufructuttrien tujd Bauern.der 
Kronsgüter sich solcher Grenzstörung gegen Besitzer und 
Bauern privater Güter schuldig machen «), 

a) Gener.Gouv.Publ.178i. 3Ü.0ct. \ vergl.llitt.Rceht c. 140, 
wo das Verrücken der Grenzmähler mit Geldstrafe und 
Schadenersatz; verpönt is.u 

10) Säet Jemand auf fremden Grund; so, verliert er die Arbeit 
und das gesäete Korn.; die Erndi^ fällt diem reehunüfsigen 
Grundherrn zu «)* „.,. <f j . ;,..- „;, ,,; 

a) Ritt. Hecht ©.X50—2O5; L . t . p*306^»o^*. ,,, | r., r,.. ( 

IX) Führ | Jemand dfe.Eiyid^e von einer., auf fremdawi I*ajtde; 

; geschehenen Ausspit, gewaltsam ab: so ersetzt e,i> d*\9 
sechste Korn über die Saal a). 

a) IIofger.Appell.ürth. zw. Obristl. Bälden und Rittm. G. 
PaiküU, 1668. 18. Febr. 

12) Die Grens".verhake der Güter in waldigeu Gegenden müs
sen einen halben Faden breit gehaltet» und von Zeit zu 
Zeit gereinigt worden a), 

a) Regier ,Pat. 1784. 6.4 "ff. 

Nn, lieber Grenzeröfterungen spricht sich das gomoine 
Rech« unter andern im Titi Aniuni reg«u4d. "und uti 
possid. dir Vuxidecten und des Codex.au«, ' ,'t 

. A u h ' B i i g. 

Bei dieser Gelegenheit ist beiläufig des mit Rticlaichfaüf 
den Sen.llk. 1809. 11. Aug., erlassenenSen.Ukases 1823.' '27. Duo; 
(abgedruckt in derSeu.&eit. 1824. p.233.) zii erwähnen»; er vorr 

ordnet: daJ's es Jedem gesetzlich frei sjelio, wegen gewaltsa-

http://Gener.Gouv.Publ.178i
http://Codex.au�
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mer Besitznehmung de» Vermögens (und Rauh) die Rechtver
schaffung nicht nur bei den Civil-, sondern auch bei de« Un-
tersuehungs-Gerichten zu suchen. Deswegen sei, bei Eingang 

» einer bezüglichen Beschwerde, die Land - und Stadt-Polizei 
verpflichtet, ungesäumt a« Ort und Stelle durch Ontersuehtuig 
und Vernehmung sachkundiger und sicherer Zeugen den That-
bestand in Gewifsheit zu setzen, ohne sich dabei atif Erörte
rungen aus schriftlichen Doctmienten und deren Würdigung ein
zulassen, /als welche lediglich der Civilinstanz (dem Kreisge-
richte) obliegen. Zu der Verpflichtung der Land- oder Stadi
polizei, in dem gegebenen Fall, gehöre ferner die Ausmitte-
luug des Besitzstandes zur Zeit der eingeklagten Gewaltihat 
und dessen Restituirung an denjenigen, welchem derselbe ge
waltsam genommen worden j endlich auch die Anordnung, dal* 
der Schuldige sofort zur gesetzlichen AbnrtheUung au das oom-
petente Gericht — welches die Sache dann nach der Crimiiud-
Ordnung zu, verhandeln hat — abgegeben werde. Die Civil-
iustauss untersucht und erkennet zuletzt Aber das Eigenthumi-
recht an das streitige Object, nach Miasgabe der von den 
Parteyeu beigebrachten Beweisthümor. — Dieser Ukai thelit 
solchergestalt das possessorium von dem petitorium scheidend, 
die Feststellung Über jenes den Polizei-» Über diese« den Ci-
vilgerichten zu. 

F ü n f t e » C « p i t « ]L'. 

Provocations-Prozefs. 
§. 1169. 

,: Allgemeiner Grundsatz* 
Die GeseUe gestatten Jedem, wider muthmafs-

liche, Person oder Eif entkam betreffende Ansprü
che, welche nicht zur Ausführung kommen wollen, 
seine/Rechtsvertbeidigung zu siehern, und zu die
sem Rehuf denjenigen, welcher die Ansprüche be
sorgen machte zur Ausführung derselben gerichtlich 
aufzufordern,. • Sj 
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» §, 1170. 
P r o v o c a t i ^ o , 

Das in dieser Hinsicht gesetzliche Mittel zur 
Sicherung der Rechte wider zu Besorgende Ansprü
che, wird Provocation zur Klage genannt. 
* Akg. Gewöhnlich, aber zu beschränkend, nimmt man zwei 

Arten von ProYOcationeu an $ die ex lege diifamari, wenn 
• sie Bewahrheitung einer Verunglimpfung j und die ex lege 

si coutendat, wenn sie Abwendung de» Verluste» einer 
Einrede bezweckt. v 

§. 1171. 
Benennung der Parteyen. 

Derjenige, welcher sich dieses Mittels Bedient, 
heifst Provocant; der , gegen welchen es in Anwen
dung kommt, Provocat, 

§. 1172-
Inhalt der Provocation» 

Die Provocation enthält die Bitte, dafs das G e 
richt Provocaten einen bestimmten Termin zur A n 
bringung seiner Ansprüche gegen Provocantcn b e 
raume. Der Gegenstand der Ansprüche wird zu dem. 
Ende benannt und nachgewiesen* 

§. 1175. 
F o r t s e t z u n g . 

Beziehet sich die Ausforderung zur Klage d a r 
auf, dafs Provocat eine Verunglimpfung wahr m a 
che, welcher er sich gegen Provoeanten schuldig ge
macht: so ist die Bescheinigung dea Angebrachten 
dem Gesuche beizulegen. 

§. HP*-
Wo sie anzubringen ist? 

Die Provocation wird bei demjenigen Gerichte 
angebracht, unter welchem Provocat sortirt. 
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Verfahren des Gerichts, 
* Auf die eingereichte Provocation giebt das Ge

richt dem Provocaten auf, dafs er im bestimmten 
Termin auf die Provocation sich erkläre. 

§. 1176. 
F o r t s e t z u n g . 

Regelmässig setzt das Gericht einen, nach den 
Umständen abgemessenen Pönaltermin, wiederholt 
denselben bei doppelter Strafe, wenn er nicht be
obachtet worden, und beraumt, wenn auch dieser 
fruchtlos verstrichen ist, einen dritten, mit der An
drohung, dafs Provocat, verabsäumt er auch die
sen, des Rechtsanspruchs verlustig seyu soll. 

§• 1177* 
Verfahren des l'rovocaten, 

* Die Erklärung des Provocaten enthält, nach der 
Natur der Sache, die Aeufserung, entweder dafs er 
den befürchteten. Anspruch zu machen nicht be
gehre; oder auch, dafs er ihn auszuführen geson
nen sei; oder endlich, dafs er ihn ausführen wolle, 
sobald die Verbindlichkeit dazu vorhauden seyn werde, 

§,1178. 
Cerichtjiche Verfügung, 

Im ersten Fall setzt das Gericht die Erledigung , 
der Sache und die Vernichtung des muthmafsliehen 
Rechtsanspruchs fest; im andern beraumt es einen 
angemessenen Präclusiv-Termm zur Anbringung des 
Rechtsanspruchs bei dem befugten Gerichtsstand des 
Provocanten; im letzten vernimmt es Provoeanlcu 
über die vorgeschützte Einrede und erkennet, nach
dem'das exceplivi.sche Verfahren geschlossen worden, 
mittelst Bescheides* über die Zulässigkeit derselben.' 
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t §. 1179. 
Einreden des ProYocaten, 

Provocat kann aus dreifacher Ursache gegen die 
verlaugte Ausführung seines Rechtsanspruchs ein-
wenden: 1) weil der Zeitpunct seiner Klage noch 
nicht vorhanden sei} a) dafs die gesetzlichen Vor
bereitungen, z.B. Adelt ation der Streitgenosseir, Be-
siellung der Vormünder u. s.w., vorausgehen müs
sen 5' 5). dafs wegen Weilläufligkeit des Gegenstan
des ein längerer Zeitraum zur Anstellung der Klage 
erfordert werde. 

§. 1180. 
• Desfallsiges EiiveimUnl'a des Gerichts. 

Nach Maasgabe staltgefundenen Erweises der 
Einreden erkennet das Gerieht int isten Falle, dafs 
die Provocation noch, zur Zeit nicht Statt habet im 
I2ten bestimmt es den Termin zur Abstellung der 
Klage, so dafs die nöthigen Vorbereitungen werk-
stellig gemacht werden können; im 5ten richtet es 
sich in Festsetzung des Termins nach den Umstän
den, so dafs der Provocant nicht ohne Noth hinge
halten, der Provocat aber auch nicht übereilt werde. 

§. 1181. ' 

D i l a t i o n . 

Wenn Provocat die decrelirfe Anstellung der 
Klage nicht im besebeidmiifsigen Termin zu Wege 
bringen kann: so sucht er bei demjenigen Gerichte, 
welches den Termin ansetzte, um Befristung nach. 

§.1182. 
Art der BechtSYOriblgimg dea Provocaten. 

Dem Provoeaten sieht die llcehlsvcrfolguug in je
der, seinem Ansprüche angemessenen Prozefsart frei. 
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•§. n83 . 
Contumazial - Verfahren. 

Wenn Provocat auf <lie ihm gewordene Mitthei
lung des Gerichts sich gar nicht erklärt und die 
angedrohte Präclusion ($. U78) gegen sich eintreten 
lafst, oder wenn er in dem beraumten peremtori-
schen Termin die Klage, nicht anstellt: so ist Pro-
Toeant befugt, auf ein Erkonntntfs in contumaciam 
gegen Provocaten bei dem Gerichte, welches den 
Termin angesetzt hatte, anzutragen. 

§. n84. 
F o r t s e t z u n g . 

Gleichwohl bleibt Provocat berechtigt, inner
halb eines Monats, nachdem das erfolgte Contu-
mazienurtheil ihm eröffnet worden, gegen dasselbe 
seine rechtlichen Hinderungen erweislieh zu ma
chen, und das Aberkannte zurück zu gewinnen a)% 

a) Proz.Ordu. 1695. 4. Jul» §. 12. 

$, u85. 
Beendigung des Provocatfcmsprojjessei. 

Der Provocationsprozefs ist erledigt, sobald Pro
vocat die Klage anstellt, oder seinen Rechtsanspruch 

» aufgeben zu wollen erklärt, oder Provocant mit der 
Provocation abgewiesen worden ist. 

$. 1186. 
K o s t e n e r s f t t ü . 

Die Kosten des Provocationsprozcsses fallen im
mer dem Provocanten, und nur die des Contuma-
zienverfahrens dem Provocaten, als Folge seines Un
gehorsams zur Last. 
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S e c h s t e s C a p i t c l . 

Prozefs mit Dienstboten und Amtleuten 
oder Gutsverwaltern, 

§. 11-87. 
1 Gerichtsstand der Dienstboten/ 

Die Dienstboten auf dem Lande sortiren unter 
" dem Gemeindeger;cht derjenigen Gemeinde, zu wel

cher sie zur Kopfsteuer angeschrieben, oder unter 
welcher sie wohnhaft sind a). 

d) Bauer-Vcrordn. v. J. ISIS. §.119. 

$ .1188 . % 

F o r t s e t z u n g ' . * 

•Jedoch ist jede Strafe, welche das Gemeinde
gericht wegen Polizeivergehungen einem herrschaft
lichen Dienstboteu zuerkennt, von der Bestätigung 
der Galsverwaltung abhängig «). 

a) Bauer-Verordu. y. J. 1818. §.119. 

$. 1189. 

F o r t s e t z u n g . 

Die Dienstboten der Adeh'chen in den Städten 
sortiren unter den Ordnungsgerichten und PolJzei-
verwaltungcn in Polizeisachen, und unter den Land
gerichten in Civil - und Crimmalsachen. 

§• 1190. 
• • Vorfahren im Prözcfs mit Dienstboten. 

Jeder Civilprozefs, in welchem ein, zu einer 
Gemeinde des Bauerstandes gehörender Dienstbote' . 
Partey ist, wird nach den allgemeinen Regeln des 
summarischen Prozesses, wie sia die Bauerverord
nung v. J. 1818 feststellt," bey den für den Bauer
stand eingerichteten Behörden verhandelt und ent
schieden. 
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Proxöl's mit Amtleute». 
Alle gerichtliche Erörterungen einer Dienstherr

schaft mit ihren Amtleuten oder Gutsvenvaltern wer
den summarisch verhandelt, sofern sie sich auf Ver
rechnung ihnen an vertrauter, herrschaftlicher Mittel 
beziehen a) . 

a) Kü% Schreiben au alle Hofger. 1669, 9,März, p.229»L.Q.$ 
Gouvem.lMaG. 1764. 31,Jul, 

§• 1192, 
GuuherrscTtafillche Hypothek tu dem Vermögen der Amtleute, 

Die Gutsherrsehaft hat in dem Vermögen ihres 
Amtmannes, so wie an seiner Person vonstigaweisu 
ein Hypothekenreeht, wenn derselbe nicht bei dem 
Antritt seines Dienstes eine besondere Realburgschaft 
wegen treuer Verwaltung der ihm anvertrauten Mit
tel bestellt hat a), 

a) K(ta.tiduriir>auah«lIeIIofg«r. 1G69. 9,M«rx, p . m L . Ü . ; 
GoirvernJMae, 176-4, «tt.Jul, 

Verfuhren hol entdeckt« Vertmtreimug. 
Die Gutsherrsehaft ist daher berechtigt, sobald 

sie* bei ihrem Amtmann eine Veruntreuung entdeckt, 
alles Mobiliar desselben in Gewahrsam zu nehmen, 
und zu begehren, dafs er innerhalb acht Tagen von dem, 
was ihm anvertraut gewesen, Rechnung ablege 0). 

«5 Gouvomjnuc. 1764, 31.Jid. 

$. n o 4 . 
F o r t 8 e t s! u ii g. 

Die GutshetTsehafl hat innerhalb acht Tagen, 
nach Empfang dieser Rechnung, die Revision der 
selben anzustellen und sie zu balaneiren »). 

a) GoiiYeni.Pke. 1764. 31* M« 
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F o r t - s e t ^ u n g . 
Vermag der Amtmann nicht , die ausgesetzten 

Balancen innerhalb der nächstfolgenden, acht Tage 
zu belegen, und das Feldende aus seinem se<fuestrir-
ten Mobiliar zu ersetzen: so,sendet die Gutsherr 
schaft ihn unter Wache an das zugehörige L a n d 
gericht j dieses -verfährt alsdann in äe,t Sache nach 
den allgemeinen Regeln des summarischen Unter<-
suehungsprozesses* a). 

a) Gcmveru.Plac. 1764. 3I,.TnL Jetzt sind tllo Ertlichen Kirch
spiels- und Kreisgericht© das connpoteuto Forum in sol
chem Fülle, 

S i e b e u t e t C a j> i t e 1» 

Prozesse in Sachen der Bauern. 

$.1196. 
Verhandlungsart in Prozessen der Bauern und gegm sie. 

Alle Prozesse der Bauern und" gegen dieselben 
werden summarisch bei den für den Bauerstand ein
gerichteten Behörde« verhandelt. Dieses summari
sche Verfahren in allen, die Glieder einer Bauer
gemeinde, als Kläger und Beklagte, betreuenden 
Rechtssachen ist in der Bauerverordnung v. J. 1818 
ausführlich bestimmt und auseinandergesetzt. 
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D r i t t e r T i t e l . 

Feierlicher aufserordentlicher 
Civilprozefs. 

§t 1197. 

Gattungen des'feierlichen atifserordentliohen Cbilproaesse». 

Zu dem feierlichen aufserord entlichen Civilpro-
zefs, welcher sich durch ein von der allgemeinen 
Regel abweichendes, singulare« Verfahren auszeich
net ($. 980), wenden insbesondere gerechnet: der 
Consistorialprozefs ugd der Concursprozcfs. 

' E r s t e « C a p l t e l . 

C o n s i s t o r i a l p r o z e f s , 

$. 1198. 

G e r i c h t s s t a n d . 

Für die Bürger in den Städten *) sind die ver
schiedenen Stadtconsistorien in Conaistorialsachen 
die erste Instanz; für alle Einwohner auf dem, Lande 
ist es das Oberconsistorium in |liga. 

*) Riga, 1 )or|)iit tmd Pemau sind diejenigen Städte, welche 
besondere Consistorien haben. 

Akg. Die Einwohner der Städte uud Flecken, welche kohl 
Stadtconsiatorium haben, sortiren in Consiatoriakacheut 
auch unter dem Oberconsistorium. 

§. 1199. 

Citation im Coiiaistorialprossefi. 

Wer vermeinet, dafs er auf eine von dem Gon-
sistorium erlassene Citation entweder der Person 
oder der Sache nach zu erscheinen nicht verbunden 
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«ei, hat seine behufige Einrede in dem beraumten 
Termin anzubringen «). 

a) Verordn. d. Ger.Proz. bei d. Thurabcap. 1687.v 11. Febr. §.4. 

§. 1200. 

F o r t s e t z u n g . 
Das Consistorium erkennet auf diese Einrede, 

und verweiset, sobald sie bestltigt, wird, die P a r 
teyen zur Ausführung der Sache an da« competente 
Gericht d). 

a) Verordu. d. Ger.Proz. bei d. Tliumbcan. 1687. 11. Febr. §. 4L 

§. 1201. 
Nichtbefolgtnig ergangener Citatiou. 

Das Consistorium nöthigt den, welcher unrecht-
fertiger Weise auf dessen Ladung nicht erscheint, 
durch das competente weltliche Gericht zum Gehor
sam und zur Erlegung der , durch das Ausbleiben 
der Gegenpartey verursachten Kosten und Schäden a)f 

a) Verordu. d. Ger.Proz. beid. Thuiubcap, 1687. li.Febr. §. 17. 

Forum de« Geistlichen -wider eiueu Weltlichen» 
Wenn ein Geistlicher mit seiner, gegen einen 

t Weltlichen, hei 'dem 'weltlichen G-ericht erhobenen 
Klage als sachfällig abgewiesen wird: so führt der. 
Weltl iche, falls gegnerische Klage Ihn zur Rechts-
Verfolgung wegen Beleidigung und Schadens berech
tigt, seinen Anspruch, bei dem weltlichen Gerichte 
aus, vor welchem der Geistliche seine Klage gegen 
ihn erhoben hatte a). 

a) Verordu. d. Ger.Proz. bei d.Thunibcap, 1687. U. Fobr. §. 16. 
§. 1205. 

Verfahren des Coasistoriujna. 
" Das Consistorium geht in allen seinen Verhand

lungen nach den allgemeinen Regeln das münd l i -
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jclien, su3nmf*ri$chen Prozesses zu Werk, und ge
stattet die schriftliche Ausführung des anhängigen 
Rechtsstreites nur dann, wenn dessen besonder? I}c-
schatfenheit sie uoihwendig macht «). 

a) Verordn. d. Ger.Proz, bei d. Tliumbraf* ltt87. JU.Febi\ §, 1<L 
§. iso4. 

Gütliche Sühne» 
Zu den Eigenthümlichkeiten des Consistorinl-

prozesses in Ehescheidung« - und Sponsaliensaehen 
gehört, dafs, sobald die beklagte Partey auf ergan
gene Citaüon erscheint, das Consistorium vor di-
^recter oder indirekter Einlassung auf die Klage, 
beide. Parteyen zu »vergleichen und die Klage rück
gängig zu* machen, von Amtswegen bemüht seyu 
mute a). , . , . , • ' 

a) VerürtUud,qcr,Pi-ü2ibßia.Tlmmbcap.l687. ILFebt«, §.18, 
§• *'M)5. . , ., 

Persönliches Erscheinen /.ttr güllichou Suh««» 
Obgleich es gestattet ist, durch Gevoll mäch tlgte 

den Ehescheidimgsprozefs auszuführen: so müssen 
doch beide Parleyen zur Anhörimg der Klage per
sönlich erscheinen und dm Termin der gütlichen. 
Sühne persönlich abwarten a). .u., , 

ay \erürdu^lXw.3?ro^.beld.Thumbca|>,1687. ll.Pehr, §< 18. 
- • | , , . $. 12o6< 

Requisition, »ur, Abhaltung dar gütlichen SitUno. 
Es steht dem Consistorium frei, in Ehesdhct-

dungssaehen dasjenige weltliche Gericht, unter wel
chen d̂ e Parteyen sortirca, zur Abhaltung der güt
lichen Sühne zu requiriren. Solchen Falls requmrt 
.das wellliche Gericht die Gegenwart einas MiigUu-
&Z$. (Jfs, Cpnsjtstpriums, oder iics Probates ,uu*( dein 
$$Kengel, pu de?»,vorhabenden Act. 
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A k g . Dieses im spater« Gericlushnmch (r ticksichtlich des 
IKirp tschon Landgerichts) gegründete Verfahren ist ins
besondere für Parteyen ans dem Bauerstatido gesetzlich 
geworden. §.348. der jßauorvcrordu. v. S, 1818/ 

' §. 1207. 
F o r t s e t z u n g . 

Das Protocoll wird vom weltlichen Gericht, 
nach vollzogenem Acfc> dem Consistorjum zur fer
n e m Verhandlung in der Sache übersan4t. 

§. 1208. 
Directe oder incU-vecte'Einlassung. 

Dos Consisiorium giebt der beklagten Partcy ei
nen Termin zur Einlassung auf die Klage, oder 
nimmt im mündlichen Verfahren die Erklärung so -

' gleich zu Protocoll , wenn die Ausgleichung nicht 
zu Stande gebracht worden. 

§. 1209, 
F o r t s e t z u n g » 

Die Partcy bedient sich im Consistorialprozefs 
der Einreden, wie im ordentlichen Civilprozefs. 

§. 1210. 

Anhörung der Zeugen. 

Wegen Abhörung der im Beweisverfahren von 
den Parteyen aufgeführten Zeugen requirirt das Oon-
sistorium das eomnetente Gerieht a). 

a) Verordn. d. Oer.X'roz. hei demThoinbeap. 1687. ll.Fcliv* 
§. 22.' Nach dem Gevichtabrauoh hört das Consistoriuin 
auch selbst bei sieh Zeugen üb. * 

§. 1 2 L I ; 

<• A b u r t h e 11 u 11 g. 
Nach eingegangenem Schlufsvorfahron scheidet 

das Consistorium mittelst -Urtheils die Parteyen auf 
v eine, nach Umständen festgesetzte Frist von Tisch 

und Belle (emoad mensam.et thorum), wenn wegen 
unversöhnlichen Hasses, und für immer, wenn we-
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gen Ehebruchs oder sonst ehehindernder Ursachen 
geklagt, and der Klagegvund erwiesen wurde« 

§. 1312. 
S c h e i d xi « g , 

"Wenn während der einstweiligen Scheidung von' 
Tisch und Bette die Aussöhnung der P«rteyen nicht 
erfolgt ist: so erkennet das Gonsistorium, nach vor-
gangigem Antrag der Klagenden, und eingeholter 
Erklärung der heklagten Partey, nach Beschaffen
heit der Umstände entweder auf nochmalige tempo
räre, oder auf förmliche Ehescheidung* 

§. I2l5. 
F o T t s « t 2 u n g, 

Zu dem Act der förmlichen Ehescheidung, wel
cher von dem geistlichen Vorsitzer des Gonsisto-
riums, oder iu dessen Abwesenheit, von einem 
geistlichen Beisitzer des Gerichts vollzogen wird a), 
sind in einem dazu bestimmten Termin beide Par
ieren gegenwärtig. 

a) Die-iu der Kirch.Ordm v. J. 1686 cap,16. §.6. bcflndU-
* che, nach Umständen abssua'ndt'rnde EhescheiduMgsfarrtiel 

lautet«.% „lNfnclidpinm«loii N* durch klaren Bowel» und ei
gene Gestäuduifs genugsam kund iit, wes Gestalt dieser 
dein Ehegatte N. mit-dem Laster de« Ehebruchs wider 
Golt und dessen heilige Gebot «ich vergriffen, und damit 
alles Ehereoht wider dich verwirkt hat* So spreche ich 
dich von. Gottes wegen und Kraft seines heiligen 'Worts 
frei, ledig und lof« von ihm (ihr) ,xu einer anderen Hei« 
rath» wann und wo dir solches am liebsten gefällt, und 
Gott solches füget." — Die Parteyen gehen nach ge
sprochener Scheiduugsformel ihre Trauringe dem Vor
sitzer des Consistoriums ab, welche« sie demMinisterial, als 
ihm zukommende Accidena, itbergiebt. Im Obw-Conil-
etorium, verrichtet, als Präses der geistlichen B«nk, der 
General-Superintendent die solenne Ehescheidung." 
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A k g . Erkennet das Consistorinm mittelst Urtheils auf Schei
dung, und die persönliche Sistirung der Parteyen ist nicht 
zu bewirken: so publicin dasselbe sein gesprochenes Ur~ 
theil im Gerichte hei offenen Thiiren, und erläfst zugleich, 
nach erfolgter Rechtskraft, eine bezügliche Bekanntmachung 
Ja den öffentlichen Blättern sowohl, als auch durch die 
Prediger von den Kanzeln derjenigen Kirchen, zu wel
chen die Parreyen eingepfarrt sind. Auf gleiche Weise 
verfährt das Oonsistorium, wenn es auf die gesetzliche 
Trauung von Personen erkennet, welche diesem Acte «ich 
geflissentlich entziehen und demselben ausweichen. 

§. I 2 l 4 . 
Inhalt des allendlichen SchoidungsurtheJlsj a) rücksicht

lich der Kinder. 

I n dem Seheicl tmgsurthei l e rkenn t das C o n s i s t o 

r i n m einer de r P a r t e y e n , u n d zwar d e r u n s c h u l d i g 

b e f u n d e n e n , o d e r , w e n n b e s o n d e r e U m s t ä n d e c o n -

c u r r i r e n , be iden Par teyen die i n d e r E h e erzeugten 

K i n d e r zu. I m le tz tern Fa l l vere in igen s ich die g e 

sch iedenen P a r t e y e n ü b e r d e n Besitz u n d die E r 

z iehung de r K i n d e r , wenn n i c h t das S e h e i d t i n g s u r -

theil desfalls n a m e n t l i c h e Bes t immung getroffen h a t . 

A k g . In der Hegel werden bei unversöhnlichem Hafs dio 
Kinder nach dem Geschlecht den zu scheidenden Aeltem 
zugesprochen. 

§. 12 l5 . 
b) Rücksichtlich der folgenden Heirath. 

Gleichfalls bes t immt das Cons i s to r ium im U r -
theil ü b e r eine fo lgende Heira th de r P a r l e y e n a ) . 

a) Kirehcu-Ordn. v. J. 1686. enn.16. §.14. 

§. 12 l6 . 

c) Rückaichtlich • der Alimente. 

W e g e n de r A l i m e n t e , sowohl für d ie P a r t e y e n 

selbst als für d ie ehe l i chen K i n d e r , verwaiset das 
6 
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Consistorium die Parteyen an das weltliche Gericht, 
unter welchem sie sortiren. 

Akg. Gutwillig bestimmte Alimente bestätigt auch das Con
sistorium. 

$. 1217. 
Urtheilsvolbstrecktuig. 

Wird die gerichtliche Vollstreckung eines vom 
Consistorium gesprochenen, rechtskräftigen Unheils 
nothwendig: so reejuirirt dasselbe dazu das weltli
che Gericht, unter welchem die säumige Partey do-
micilirt und sortirt a), 

a) Verordin d, Ger.Proz. bei d. Thumbcap, 1687, 11. Febr. §. 23. 
§. 1218. 

Rechtsmittel gtrgm da* firtountiiir* de« Conalstödum*. 
Wer durch ein Erkenntnifa des Consistorium« 

sich an seinem Rechte verletzt findet; ergreift das 
Rechtsmittel der Quere! oder Appellation an das 
Oberconsistorium. Das Fatale ist achttägig «). 

d) Yerordu» d, Ge*\Proau bei dorn Thumbcap, 1687. 11, Febr. 
§. 24. Dies ist tk>r Füll rttckaicbilirh der Stadteonsiato-
rien in Dorpat und Permiu; von diwn geht nenilich über 
Nebonpuncte die Qurrol, überEndtirtheilt» die Appellation 
nn (bis Obeivonsistorum. Das Studtcrmsistorhtiu in lliga 
sortirt unter dem Heicbs-Justiz-Collcgmiu in 8t. Petersburg. 

$. 1219. 
F o r t i e t K « n g. 

Gegen dieErkenntnisse des Obereonsistormms fin-
det.das Rechtsmittel der Querel, innerhalb eines acht
tägigen Fatale an das Hofgericht Statt, wenn das Kr-
kenutnifs eine Eheseheidungs«, Sponsalien- oder Pa-
tronatsache*), und an das Reichs-Justiz-Gollegium, 
wenn es die Ausübung der Religion und christlichen-
Lehre, so wie des Predigers Amtsführung betrifft a), 

*) Auch wegen Veränderung des Beichtvater«; lUioh«-Ju*Üia-
Colleg,Eut8oheidung v. J. 1771. Sept, 
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a) Verordn. d. Ger.Proz. bei dem Thumbcap. 1687. 11. Febr. 
§.24.; KÖn. Resolut. 1694. 28. Sept. p,598. L .O . 

Akg . In dem angeführten §. 24. der Verordn. v. J. 1687. 
11. Febr. heilst es: „Würde sich Jemand über des Cott-
sistorii Resolution, Spruch oder Urtheil mit Fug beschwe-

. ret befinden, so mag derselbe, durch eine demülhige Bitt
schrift, bei währender oder nächster Session » für Unserm 
Königl. Richterstuhl und Hofgericht, wo das Cönsiatorium 
gelegen ist, seine Beschwerden angeben." Wenn, man da
her von einer Entscheidung des Oberconsistoriums, welche 
jsur Zeit einer hofgerichtlichen Juridik cmnnirt worden, 
die Querel an das Hofgericht ergreift: so justificirt man 
sie entweder noch während dieser, oder spätestens in der 
nächstfolgenden hofgerichdichen Juridik; denn das, im Ge
setz enthaltene Wort: Session, wird in der Praxis durchs 
Juridik, erklärt. 

$. 1220. 
* F o r t s e t z u n g . 

Das Hofger icht verfahr t als Appe l l a t i ons ins t anz 

mit mögl ichs ter A b s c h n e i d u n g al ler F ö r m l i c h k e i t e n 

u n d e rkenne t o h n e weitere Satzschrif ten auf die E r 

k lä rungen des Obercons i s to r iums und des Q u e r u l a -

t e n ; nach U m s t ü n d e n lüfst es j edoch ein m ü n d l i c h e s 

Conferenzverfahrcn he ide r Par teyen n o c h zu a). 

a) Verordn. d. Ger.Proas. bei dem Thumbcap. 1687. IL Febr. 

§. 24. Nach heutigem Gerichtsbrauch verfuhrt das Hof-

gerieht bei diesen Querelen wie bei denen des ordentli

chen Civilprox.esscs. 

§. 1221. 

U r t h e i 1 a q u a 1. 

Die Q u ä l u n g eines ConsLstorienurthei ls w i r d m i t 

70 H u b . S. M. ( l o o T h l r . S. M.) zur Hälfte für das 
Cons i s to r ium, zu r Hälfte für das Col leg ium a l l g e 

me ine r F ü r s o r g e , o d e r die A r m e n des K i r chsp i e l s , 

zu -welchem die sachfäliige Par tey g e h ö r t , u n d Für 

d e n , wclqhcr diese Strafe n i ch t er legen k a n n , mi t 



U 
vierzehntägigem Gefängnifs bei Wasser und Brod, 
Lestraft a). 

a) Vevordn. d. Ger,Proz. bei d.Thumbcap, 1687. 11. Febr. §. 24. 
$. 1222. 

R e v i s i o n . 
Findet sich die Partey durch das Erkcnntnifs 

des Hofgeriehts gefährdet: so steht ihr das Rechts
mittel der Revision an den Senat zu a). 

a) Verordn. d. Ger,ProjB* bei dem Tluuubcap. 1687. 11. Febr. 
nach §.24. 

§. 1 2,25, 
F o r t s e t z u n g - . 

Die Quälung eines hofgerichtlichen Q u e r e l - E r 
kenntnisses in Consistorialsaehca wird von der Revi
sionsinstanz mit i4o Rubel S. M. (200 Thlr . S. M.), 
zur Hälfte für das Hofgericht, zur Hälfte für das 
Collegium allgemeiner Fürsorge, oder für den Zah
lungsunfähigen mit monatlichem Gefängnifs bey Was 
ser und Brod, bestraft a)t 

a) Verordu. d. Ger.Fross, bei dorn Thunibcap. 1687* 11. Febr. 
§.24. 

Z w e i t e s C a p i t e h 

G o n c u r s p r o z e T s . 

§. 1224. 
Arten der Vcrschuldiguiig, 

Die Ausführung der Ansprüche an ein verschul
detes Vermögen bleibt Rechtssache der Einzelnen, 
so lange dasselbe zur Bezahlung aller Schulden h in
reicht, oder so lange es, zwar unzureichend zur 
Tilgung der ganzen Schuld, dennoch Einem Gläu
biger nu* verhaftet ist. 
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" . . §. 1225. 
"Wann die Allgemeinheit des Verfahrens (im Concurso) eintritt? 

Reicht ein Vermögen zur Bezahlung der Schul
den nicht hin, und ist dasselbe mehreren andr in
genden Gläubigern verhaftet: so entstehet eine All-« 
gemeinheit des Verfahrens. 

§. 1226. 
C o n c u r s. 

Diese Allgemeinheit des Verfahrens hesweckt die 
gerichtliche Austheiltmg des verschuldeten Vermö
gens unter mehrere andringende Gläubiger, und 
wird Concurs der Gläubiger genannt. 

§. 12127. 
Gerichtsstand des Concurses. 

Der Gerichtsstand des Concurses ist allemal die
jenige Behörde, unter welcher der Schuldner sortirt, 

$. 1228. 
F o r t s e t z u n g . 

Ist der Schuldner nach seinem Stande oder nach 
seinem Militair - oder Civilrang ein Adelicher: so 
gehört das Concursverfahren über sein Vermögen 
vor das Hofgericht; ist er bürgerlichen Standes und 
auf dem Lande wohnhaft, vor das (Landgericht des 
Kreises. 

a) Ordin. 1630. 20. Mai, §, S. p.50. L.O.; verg). Kön. Brief 
aji d. schwed. Hoi'ger. 1687. 7. Oci.; an d. gothische 1688. 
17. Dec. 

Akg. Obgleich die Landprediger, während ihrer Amtsfüh
rung, •adelicheu Hang haben, so werden die Concurso über 
ihr Vermögen doch bei den Landgerichten verhandelt, 

§• 1229. 
F o r t s e t-a u n gi 

Ist. der Schuldner in mehreren Gouvernements 
besitzlich: so wird der Concurs da verhandelt , wo 
der gröfsero Theil seiner Besitzungen belegen ist a). 
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a) Puncto, .welche vom Fürsten Repniu wegen der, -vom 
Smoleuskischen Gerichtshofe bürgerlicher Iteclitasuchen 
gemachten Anfragen, unterlegt worden sind; 1788. 15. März, 
Pct.3.; Ukasl804. 19.Jul. 

§. 1250. 
F o r t s e t z u n g . 

Die angegebenen Forderungen der Gläubiger 
werden solchen Falls vom Concurs-Gericht so be-
urtlieilt, wie es die Gesetze eines jeden Orts, worauf 
sie versichert sind, mit sieh bringen. 

§. 1201. 
I n s o l v e n z . 

Die den Concurs veranlassende Insolvenz oder 
Unfähigkeit zur Zahlung wird entweder vom Schuld
ner selbst erklärt, oder vom Gerichte, als vorhan
den, decretirt, oder von Seiten der Gläubiger, als 
Motiv des Concursverfabrens, nachgewiesen» 

§. 1232. 
E r s t e r F a l l . 

Erklärt der Schuldner selbst seine Insolvenz * ) : 
so schreitet das Gericht ohne weiteres zu den Maas-
regeln ($. i5i2. u.folg.), welche der Concursprozefs 
erfordert. 

*) Diese Erklärung wird auch aus seinen Handlungen gefol
gert, z. B. wenn er entweicht, u. s. w. 

§. 1233. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Insolvenzerklärung geschieht auch von E r 
ben, wenn sie einer zugefallenen Erbschaft, weil sie 
verschuldet ist, entsagen. 

§. 1234. 
Z w e i t e r F a l l . 

Als vorhanden decretirt das Gericht die Insol
venz und den dadurch molivirten Concurs nur dann, 
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wenn der Schuldner bei mehreren, gegen ihn an
hängigen Executionen die einstehende Befriedigung 
aller Gläubiger nicht nachweisen kann, oder wenn 
der Antritt einer verschuldeten Erbschaft von dem 
Erben verweigert wird. 

§. 1235. 
F o r t s e t z u n g . 

Ein solches Beeret selzt allemal voi;aus, dafs 
der Schuldner gehört worden und sicH erklärt habe. 

§. 1236. 
D r i t t e r F a l l . , 

Wird die Insolvenz von einem*«>der mehreren 
der Gläubiger nachgewiesen, und der Schuldner 
kirim die Zulänglichkeit seines Vermögens zur ein
stehenden Befriedigung nicht erweislich machen: so 
deeretirt das Gericht auch in diesem Falle die E r 
öffnung des Concurses. 

§. 1237. 
Rechtsmittel gegen das Insolvenzdecret. 

Dem Schuldner ist es freigestellt, gegen das er
lassene Insolvenzdecret die gesetzlichen Rechtsmittel 
zu ergreifen; die Ergreifung derselben veranlafst 
aber keinen Verzug in Feststellung der Maasregeln, 
welche das Gericht zur Sicherung des verschuldeten 
Vermögens provisorisch trifft. 

§. 1238. 
Eröffnung dos Coucurses. 

Der Concurs nimmt seinen Anfang vom Dato des 
Dccrels, in welchem das Gericht die Eröffnung des 
Concurses (decretum de aperiundoconeursu) feststellt. 

§. " 5 9 . 
G e in e i u 8 c h u 1 d n e r. 

Sobald das ErÖflnungsdecret erlassen worden* 
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wird der Schuldner, dessen Vermögen nach dem 
gerichtlichen Verfahren zur Befriedigung der an
dringenden Gläubiger veriheilt werden soll , Ge
nieins chuldner oder Gantmann (cridarius) genannt. 

§. i24o, 
Reprh'seniaiionsreoht der Gläubiger. 

Nach Eröffnung des Conenrscs erlangen die 
Gläubiger das Hecht aeliver und passiver llepräsen-' 
tatzon des gemeinschuldnerischcn Vermögens. 

§. I24l. 
Abweudungsmiuel. 

Ein Concors kann durch Nachhfovcrtriigc (Ae-
cord) oder Moratorien (Stundungen) «bgewandt und 

i niedergeschlagen werden. 

§, ia43. 
Allgemeine Grundah'Jze. 

Die Abwendungsmittel werden entweder vor dem 
Concurs, oder während desselben, gerichtlich oder 
aufsergerichtlich zu Stande gebracht, 

§. 1245. 
F o r t s e t z u n g » 

Sie setzen allemal gerichtliche Edictalladung 
(§. 220.) und Bestätigung voraus. 

§. ia44. 
F o r t s e t z u n g . 

Das Gericht ergreift sie niemals von Amtswegen, 
sondern macht sie von den Anträgen entweder des 
Gemeinschuldners, oder der Gläubiger, oder eines, 

' oder mehrerer derselben abhängig. 

§. 1245. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Gläubiger können ohne alle Concurrenz 
des Gemeinschulduers , • sobald er gerichtlieh als 
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solcher anerkannt i s t , den vorhandenen Concurs 
abwenden. 

§. 1246. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Bezüglichen Anträge können geschehen, in 
welchen Terminen auch der anhängige Concurspro-
zefs stehe. 

§. 1247. 
F o r t s e t z u n g . 

Sie hemmen clen Fortgang des gerichtlichen Ver
fahrens nur in so fern, als dasselbe sich nicht auf 
Sicherung des gemeinschuldnerischen Vermögens 
bezieht. 

§. 1248. 
F o r t s e t z u n g . 

Zu Feststellung der Abwendungsmittel coneur-
riren nur diejenigen Gläubiger, welche sich in der 
Ecliclalladung mit ihren Ansprüchen gemeldet. 

§. 1249. 
F o r t s e t z u n g . 

Vor Ablauf der Edictalladung erlangt daher das 
vorgeschlagene Abwendungsinittel weder gerichtliehe 
Bestätigung, noch verbindende Kraft. * 

§. 1250. 

1) N a c h l a f s ver t r a g (Acnord) . 

1) Der Nachlafsvertrag ist entweder ein freiwil
liger, oder ein nothweudiger. 

§. 125l. 
F r e i w i l l i g e r . 

Der freiwillige Nachlafsvertrag beruht auf dem 
ungezwungenen Nachlafs oder Erlafs, welchen die 
gesammten Gläubiger nach eigenem Gutdünken dem 
Schuldner von ihren Forderungen machen. 
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§. 1252. 

F o T t » e t z u n'g. 
Der freiwilligeNaohlafsvertrag hat die vollkom

mene Wirkung eines Vergleichs} er kann daher nur 
durch den Einflufs solcher Umstände ungültig wer
den, welche überhaupt ein rechtliches Geschäft un
wirksam machen *). 

*) Durch erweislichen Betrug, falsche Vcrmögensaugabeu.a. w. 

§. 1253. 
F o r t s e t z u n g ' . 

In Ermangelung abweichender Uehoreinkunft folgt 
aus dem freiwilligen Nachlafsvertrag unstreitig, dafs 
der Schuldner aus einem später erworbenen Vermö
gen den nachlassenden Gläubigern nicht verhaftet ist. 

§. 1254. 
N o t h w e n d i g e v. 

Das allgemeine Princip eines no twendigen , d. 
h, vom Gerichte festgestellten Nacblafsvertrages be
ruht auf dem Zwang, den die bevorzugten oder in 
der Mehrzahl begriffenen Gläubiger den nicht be
vorzugten oder in der Minderzahl begriffenen, zur 
Einwilligung in denselben auferlegen. 

§. 1255. 
Bedingung zur Feststellung eines uothwendigen Naehlafs-

vertrags. 
Das Gericht erkennet auf keinen Nachlafsver-

trag, dem nicht das Vorzugsrecht der Gläubiger, 
oder ihre Mehrzahl, ein jeder nach seiner Hypothek 
und Classe, den Aussehlag giebt. 

Akg. Der in der Concurssache des Olnnetzischcn Kauf
manns Michael Konouow 1784. S.Sejit. erlassene Setmls-
Ükas hau nach Punct 8. der Amsterdamer-Kaufmanns-
Verorduung festgesetzt: $,dafs die geringere Zahl der 
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„Gläubiger sich mit der gröfseren zu einigen gehalten 
„se i ; für die letztere aber angesehen w.erde, wenn $. der 
„persönlichen Anzahl der Gläubiger, deren Forderungen 
„ f aller Schulden ausmachen, sich vereinigen, oder wenn 
„ f der persönlichen Zahl, welche | aller Schulden zu 
„fordern haben, einig sind." Dieser Ukas erwähnt zu
gleich, dafs die Kaiserin Catharina II. unter dem 30. Aug. 
1784. die Vorstellung des Senats — bis zu künftiger allge
meiner Feststellung hiernach zu verfahren, sobald vom Ac-
cord der Gläubiger die Ke,de ist — bestätigt habe. Diefa 
hat die öftere Anwendung des sogenannten Kononowachen 
Ukases in der livländischen Praxis veranlafst. Gleichwohl 
ist später, und zwar namentlich in der Köhler-Gölte.schou 
Ilevisionssache 1796. 9. Dee. vom Senat duhiu erkannt wor
den, dafs.dieser Kononowsche Ukas sich lediglich auf Con-
curs in kaufmännischen Verbindlichkeiten und Ilandlungs-
vorfällen beziehe, weil hier bei anderer-Art und Beschaf
fenheit des Credits die Bezahlung eine gleiche Vertheilung 
zulasse; daher denn in Coucursen über unbewegliches Ver
mögen nach der Köu. Resolut, und Erklär. 1685. 9. Nov. 
p.4'21. L .O. zu verfahren'sei. Eine gleiche Ansicht äufsert 
der Senat 1796. 10. Oct. in der v. Dresnherschen, und 1797. 
März, in der Gernet-Olderogschen Sache. —•• Vergl. hie-
selbst L.7. §.17.19.; L .8 . ; L. 9. p . l . §. 1. 2. .*. de pact. 

§. 1256. 

F o r t s e t z u n g . 

Der Maasstab, den zur Befriedigung die bevor
zugten Glaubiger oder deren Mehrzahl aufstellt, mufs 
für alle Concurrenten geltend und gleichförmig seyn. 

§.1257. 

Zählung der Accordanteu. 

Mehrere Theilhaber an Eine Forderung gelten 
bei Zählung der Accordantcn zusammen für Eine 
Person a). 

a) L.9. pr. #. de pact. 
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§. is58. 
Besondere Fülle. 

Bei dem notwendigen Nachlafavertrage treten 
rüdksichtlich des Vorzugsrechtes vier Fälle ein: 
1) Alle Gläubige!* sind von gleichem Vorzugsreehte; 
2) der nicht Einwilligende hat v'm besonderes Recht; 
3) der nicht Einwilligende hat ein schlechteres Hecht a)$ 
4) die Zahl der Einwilligenden ist mich dem Vorzugs
rechte und nach dem Betrage der Forderungen gleich 
mit der Zahl der nicht Einwilligenden. 

a) Kbu. Resolut, u. Erklfir. 1685, ».Nov. p.431. I,. O. 
E r s t e r F a l l . 

Haben alle coueurrirende Gläubiger ein gleiches 
Vorzugsrecht: so hissen alle diejenigen, welche in 
den Nachlafsvertrag willigen, von ihren Forderun
gen jeder einen "gleichen Anlhell fallen; der nicht 
einwilligende Gläubigere aber erhält, ausscheidend 
aus dem für die übrigen verbindenden Vertrage, sei
ne' ganze Forderung unabgukürzt ans der im Naeh-
lafsvcrtrage begriffenen Vermögensmasse des Gemein
schuldners a). 

a) Käu. Rcsol. u, Erklär. 1685. 9. Nov. p.422, L . O . ; Köm 
Resolut.u.Erklär. 1687, 08.Mai» Art. 2, §.'2. ju470. L .ü . 

§. " 5 9 . 
Z w e i t e r F a l l . 

Hat der nicht einwilligende Gläubiger ein bes
seres Recht als die einwilligenden: so erhält er seine 
Forderung unabgekürzt, und der Nachlafsvertrag der 
einwilligenden bindet ihn nicht a). 

a) Kc'bi.Resolut. 11.Erklär. 168.7. 9,Nov. p»422, L.G.? KK». 

Resol. u.Erklär. 1687. 28.Mai, Art,2. §.2. p,470, L.Ü. 

§, 1260. 
D r i t t e r F a l l » 

Hat der nicht einwilligende Gläubiger ein schlech-
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tercs Recht als eile einwilligenden.: so mufs er sich 
für seine Forderung dem Naehlafsvertrage der ein
willigenden unterwerfen a). 

a) Köii. Resolut, u. Erklär. 168.3. 9. Nov. p.422. L. O.; Kö». 
Resolut, u. Erklär. 1687. 28. Mai. Art.'2. §.2. p.471. L. O. 

§. 1261. 
V i e r t e r F a l l . , 

Ist die Zahl der einwilligenden Gläubiger nach 
ihrem Vorzugsrechte und nach dem Betrage ihrer 
Forderungen gleich mit der Zahl der nicht einwilli
genden: so entscheidet das Gericht für den Vertrag a). 

a) Nach L.8. C, cjui bonis ccder. poss. 
§. 1262. 

Ilegrefs an das künftige Vermögen und dio Person 
des Gemouischulilners. 

Im Fall eines zu Stande gebrachten n o t w e n d i 
gen Naeldafsvertragcs bleibet den gezwungenen Gläu
biger der gesetzliche Ilegrefs an das künftige Ver
mögen und die Person des Gemeinschuldners offen a). 

«) Kon, Resolut, u. Erklär. 1685. 9. Nov. p.422. L.O.; Kon. 
•fteaol. u. Erkl. 1687. 28.Mai, Art. 2. §.2. p.471. L.O. 

§. 1263. 
2) M o r a t o r i e n . 

Ein zweites Mittel, den Concurs abzuwenden, ist, 
wenn der Schuldner sich eine, die gesetzlichen Zah
lungsfristen überschreitende Stundung auswirkt a). 

a) Begründet in der Köm Resolut, u. Erklär. 1685. 9. NOY. 
P.421.L.O.; Kon.Resol.xuErkl. 1687. 28.Mai, p.464.L.O. 

§. 1264. 
Freiwillige oder 110inwendige. 

Dieses Abwendungsmitlei kommt, w i e d e r N a c h -
lafsvertrag, entweder durch freiwillige Uebcrein-
kunft der Gläubiger, oder durch gerichtliche Fest
setzung zu Stande. 

http://Kon.Resol.xu
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§. is65* 
Bedlwgnisso des nothwcndigcu Moratorü. 

Der Schuldner mufs, um durch gerichtliche 
Festsetzimg zu einem Moratorium zu gelangenJ 1) 
die Zuveichlichke.it seines Vermögens zur Bezahlung 
aller Schulden darthuu; 2) erweisen, dafs er aller 
Wahrscheinlichkeit nach durch eine Befristung zu 
reiten sei 5 5) Sicherheit wegen künftiger Zahlung 
leisten «). 

a) Mach L,4. C. de preclb. Imperat, oiFer. 

§. iu66. 
Nuch welchen Grundsätze» das Gericht hier entschiedet? 

Das Gerieht heurtheilt die Zulässigkeit dieses 
Ahwendungsmittels nach den ncrnliehen Grund
sätzen, nach welchen es die des JN'aehlafsVertrages 
beurt heilt, 

§. 1267. 
Wirkung der Abwcndungsmittdi auf Krbtni und, Bürgen. 

Was der Schuldner durch den Kaehlafsvertrag 
oder das Moratorium für sich ausgewirkt hat, geht, 
berechtigend und verpflichtend, auf .seine Erben 
eben so, wie auf seine Bürgen über , jedem jedoch 
die rechtlichen Zugeständnisse vorbehaltlich. 

$. 1268« 
Wirkungen des Concuraes; a) rückalchtllch de« Schuldner«, 

1) Verlust des Dispositionsrcchtea. 
1) Sogleich mit eingetretener Insolvenzerklärung 

oderlnsolvenzdecretirung {§. ia!5i.) geht das Dispo
sitionsrecht über das gesarnmte, zu dieser Zeit vor
handene Vermögen des Schuldners auf seine Gläu
biger über. 

Akg. Nach der HofgerJPubl, 1696, 30,MKns, hat der Gö-
lueiuschuldner eine richtige Desiguatiow aller «einer he-

http://Zuveichlichke.it
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wufsten Creditoreii und Debitoren einzuliefern. Nach der 
Ilofger.Constit. 1703. I I . März, mufs diese Eiulie förmig-
gleich bei der Insolvenzerklärung geschehen; es heifst da
selbst: „Er mufs bei seinem ersten Gesuche, da er sich 
pro cedente angieht, und um ein proclama bittet, gleich 
sofort auch einen pertinenten Aufsatz von seinen wissent
lichen Creditoren und Debitoren mit übergeben, ingleichon 
ein richtiges Inventarium über alles dasjenige, so beweg-
als unbewegliches Eigenlhum, nicht minder über alle da
zu gehörige Schriften, Bücher, Urkunde» und Handlun
gen, dabei anbringen, und zwar also, wie er es auf Er
fordern mit einem körperlichen Eide zu erhärten sich ge
trauet, dafs nicht das geringste von allem dem, was auf
geführt, weder von ihm selbst veränfsert und ünlersehlagcu, 
noch er durch Andere solches habe thuu lassen, und was die 
Kön. Verordn. 17. Febr. 1689. sonst mehr im Munde führt, 
widrigenfalls seinem Gesuche nicht eher deferirt werden soll.1' 

§. 1269. 
F o r t s e t z u n g . 

Dasjenige, was der Schuldner auch ohne Con-
curs abzutreten nicht befugt war, wird in die G ü 
terabtretung nicht mhbegriffen, z .B. Fideicommissö, 
Majorate u. s. w. Die Revenuen aus solchem Ver
mögen haften nur in so fern, als die Stiftung selbst 
solcher Verhaftung nicht hinderlich ist. 

§. 1270. 
2) Vernichtung ungültig unternommener Handlungen des 

Genicinschuldners. 
2) Dem Gemeinschuldner ist durch die Vermö-

gonsabtretung nicht nur die' Bcfugnifs genommen: 
über sein Vermögen während des Concurses Verfü
gung zu treffen, sondern die Gläubiger sind auch 
berechtigt, in gewissen Fällen Handlungen zu wi
derrufen, welche er nach Eröffnung des Concurses 
zu ihrem Nachtheil begieng a). 

a) S. den Anhang §. 1361 u. folg. 
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§. 1271. 
3) A r r e s t . 

5) Bei erwiesenem Leichts inn, Muthwi l len , V e r 
schwendung und Arglist des Gemeinschu ldne r s haf
tet er den Gläubigern mi t seiner P e r s o n ; dalier ist 
er solchen Falls auch w ä h r e n d des Concurses dem 
Arres t unterworfen, wenn die Gläub ige r d a r a u f au 
tragen a). 

a) Kon. Resolut, uud Erklär. 1685. 9. Nov. p, 422. L, 0 . ; 
Kün. llesol, u. Erkh 1687. 28. Mai, Art.2. §. I. u.46G. 
L. O. — lieber den gemeinschuldnorischen llolgerichts-
Assessor Baron Igelströhni wurde vom Hofgericht den 
12ten Jan. 1770, auf Antrug der Gläubiger, persönlicher 
Arrest verhängt. Nachdem diese Verfügung den 3teu Mai 
des neinlichen Jahre« in Kflveet gesetzt worden, ward er 
den löten Jul. 1770, gegen juratarische Sichcrhoitleistung, 
der Haft entlassen. Den 28sten Jul, des «entliehen Jahres 
setzte das Hofgericht mittelst Bescheides fest, dafs die 
Kosten des Arrestes aus der Concursmasso ssu bestreiten 
wären. 

$. 1272. 
Beueßcium cessumls bononuu, 

D e m Pcrsonalarres t k a n n der S c h u l d n e r durch 
den Beweis eines unverschulde ten Vermögensverfa l -
lcs und d u r c h freiwillige A b g a b e seines Vermögens 
an die Gläubiger entgehen a ) . 

a) Kon.Ilesolut.'u. Erklär. 1687. 28.Mai, Art.2. §.1. p.466, 
L. O, 

§. 12^3. 
"Wann diese Wohlthat vom Gericht bewilligt wird? 

Das competen te Ge r i ch t ist verpfl ichtet 7.11 u n 
te r suchen , ob der Vermögensverfall verschulde t ist, 
oder n ich t a). 

a) Kön. Ilesolut. und Erklär. 1687. 28. Mai-, Art, 2. §. 1. 
p.467. L.O. 
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A k g . , Die Kon. Resolut, u. Erklär. 1687. 28." Mai, Art .2 . 
§. 1. 2. p.465. L .O. u. folg., und der Kön. Brief an dal 
schwed. Hofger. 1696. 17. Febr. p.308- L.L. not. a. setzen 
fest, dafs, wenn ein Schuldner um das beneficium cessio-
nis bonorum sucht, das competente Gericht 1) alle Gläu
biger edicta?iter zur Angabe ihrer Forderungen vorlade; 
2) den von dem Schuldner angegebenen und wissentlichen 
Gläubigern das Gesuch" noch besonders, kund mache j 8) 

•.• nach bewilligter Wohlthat durch ein zweites Prodam 
sämmtliche Gläubiger und auch diejenigen vorlade, wel
che das nachgesuchte beneficium cessionis bonorum nicht* 
angestritten; und 4) aufser dem Öffentlichen Proclam wie
der jedem Gläubiger bekannt mache^, dafs ein solches Pro
clam ergangen sei. Der heutige Gerichtsbrauch kürzet das 
Verfahren ab, indem, nach freiwillig declarirter Insolvenz, 
sogleich das proclama ad coucursum erlassen, keinem Gläu
biger eine besondere Notification zugestellt, und theils von 
Amtswegen, theils in Veranlassung der besonderen Anträge 
der Gläubiger über die fernere Verantwortlichkeit des Ge-
meinschuldners. (§. 1289 U. folg.) In dem Classificationsur-
theil erkannt wird. — Üebrigens gründet es sich auf den 
angezogenen Kön. Brief; 1696. 17. Febr. und die Hofger. 
Constitut.'1806. 30. März, daß» ein Gläubiger, welch er im 

' proclama ad convooand, cceditor. sich nicht gemeldet, noch 
im proclama ad coucursum seine Forderung angeben kann. 

§. 1274. 

F o r t s e t z u n g . 

Is t e r d u r c h u n a b w e n d b a r e Unglücksfä l le e n t 

s tanden , z . B . d u r c h Feue r , Schi f fbruch , f e ind l i chen 

Ueberzug vj, d g l . : so bewill igt das Ge r i ch t d ie gebe tene 

W o h l t h a t d e r Ve rmögensabgabe an die G l ä u b i g e r a). 

a) Kön.ResoLu.Erkl. 1687. 28.Mai, Art. 2. §.1. p.467.L.O. 

$. 1275. 

"Wann sie verweigert wird? 

Sie wird verweigert einem Schuldner, welcher 
1) durch Verschwendung und Spiel, durch offenbare 

7 



98 

Unthätigkeit, Müßiggang Leichtsinn und Sorglosig
keit in den Vermögens verfall gerathen ist; 2) zum. 
Nachtheil der Gläubiger sein Vermögen veräufsert; 
5) bei entstellender Insolvent bezüglicher Weise 
Gelder aufgenommen und sich mit selbigen heim-
Jich entfernen wollen; 4) in der Vermögensabtre
tung begriffen", einen Theil seines Vermögens vor
sätzlich verschwiegen und aus dem Wege geräumt; 
•5) begangener Verbrechen wegen, eine, sein Vermö
gen übersteigende, Geldstrafe erlegen mufs; 6) Krons
gelder angegriffen 'find nicht berichtigt; 7) als Vor
mund wegen Verwaltung des Pupillen-Vermögeus 
nicht Richtigkeit getroffen; 8) Kirchen und Armen-
gelder administrirt und nicht liquidirt bat «). 

a) Küa.nesol. u.Erkl. 1687. 28,M«i, Art2, $.1* p.467. t.O. 

§. 1376. 
Erfordornils der cessio bonorum» 

Bei dem Gesuche um Bewilligung der VcrmoV 
gensabgabe, als Wohlthat, hat der Schuldner ein 
genaues Verzeichnifs seines Activ - und Paasiwer-
mögens, nebst den dazu gehörigen Belegen und Do
kumenten, bei Gerichte einzuliefern» zu dem kör
perlieh cn Eide darüber» dafs s%ine 'Angabe richtig ' 
und nichts verschwiegen sei, sieh zu erbieten, und 
äein Vermögen unter gerichtliche Verwaltung zu 
geben <*). 

*) Köu.uesol.u.Erkl. 1687, 28.Mai, Art.2. §.2. p.469. L.O. 

Wirkung des beueficU oeiiionk Bouortu». 
Die gerichtliche Untersuchung über den Vermö

gensverfall eines Schuldners, der freiwillig die Ab
gabe des Vermögens an seine Gläubiger erklärt, fin
det nicht SVatt (§.1375), sobald derselbe nachweiset," 
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dafs sein, bei Anderen stehendes Activvermögen den 
Betrag seiner Schulden ansgleicht; denn solchen 
Falls werden, in Ermangelung anderer Ohjecte, die 
Activ- mit den Passivschulden liquidirt o). 

a) Kön. Ilcsol. auf H. Supplik, 16S9. 16. Mai, p. 310, L.L. not. c. 

Benef. cess. bonor. der Erben und Ehegatten. , 

Rücksichtlich fies, ein<yn Erben oder Ehegatten 
zugefallenen Nachlasses stehet beiden die Wohlthat, 
solchenNaclilafs den Gläubigern abzugeben, gesetz
lich frei a). 

a) Kön. KeaoLu. Erkl. 1687. 28. Mai, Art. 2. p,466. L.Q.4 

pag, 140. L.L. not. c. ^ ., , , 

§ .1279 . •*'} H • . : 

F o r t s e t z u n g » . V' 

Sind Erben und Ehegatten nngewifs, ob sie e i 
nen muthmafslich verschuldeten' pifecnlafs als Erben 
antreten t so lassen sie innerhalb zwei Monaten nach 
des Erblassers TCode denNachlafs gerichtlich inven-
tiren, und erklären sich innerhalb des dritten Mo
nats über den Antritt der Erbschaft a). V 

J ..-. ,1 • 1, 
a) Kon. Ilcsol. u. Erklär. 1687. 28.Mai, Art. 2. p.466. L . O . ; 

p.140. L.L. not. c. 

§. 1280. ' , 

F o r t s e t z u n g . 

Ist der Nachlafs in Weitläufigkeiten und Pro
zessen so verwickelt, dafs Erben und Ehegatten,in
nerhalb des. dritten Monats sich über den Antritt 
der Erbschaft nicht mit Gewifsheit erklären können: 
so befristet das Gericht auf ihre Bitte den gesetzli
chen Termin a), , 

a) K.Ü11. Resolut, u. Erklär. 1687. 28.Mai, Art.2. p,466. L .O . 
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§, i a8 i . 
F o M « e t » u » £» 

Des Schuldners Erben, sie mögen ihm nah oder, 
weit verwandt seyn, sind nicht verpflichtet, an Schul
den des Erblassers mehr »u bezahlen, als d e r N a c h 
lafs beträgt, sobald sie diesen Nachlafs entweder 
gar nicht, oder nach einer, vom Erblasser kurz vor 
seinem Tode gefertigten Angabe, angetreten haben a), 

a) Küu.Re«ol.u.Erkl.Jl687. 28.Mai, Art.2. | . l . p.468. L.ü. 
§> i28a. 

F o t i I e t fl ü it g. 
Der Erbe oder der Ehegatte, welcher in gutem 

Glauben einen Nachlafs mit oder ohne Inventarium 
angetreten hat, ist zur Abgabe desselben an die Gläu
biger berechtigt, wenn er in der Folge erst den Über-
mäfsigen Schadenbetrag, mit welchem er verhaftet 
ist, erfahren hat «)* 

ß) Köii.Re«ol.u.ErkL1687. 28.Mal, Art.% | . l . p.468.L.O. 

... • §» ia83. 
. ,r , P o r » , M t « u u | , , 

Solchen Falls liefert der Erbe oder Ehegatte 
den angetretenen Nachlafs dem Gerichte mit der 
eidlichen Erhärtung aus, dafs er niphu dazu gehö
riges zurückbehalten habe a) . 

<t) KÖM. Resol. u. Erkl. 1687. 28. Mai, Art. 2. §. 1. p, 469. L. O. 
§. 1284. 

F o r t s e t jt u n g, 
Wäre der Nachlafs nicht mehr vollstKndig vor

handen! sp ersetzet er den Werth 8^8 Fehlenden a), 
«>Ktf«,fteao].u. Erkl, 1687. 28.Mal, Art.». §, h p.469, L. 0 . 

§» ta85# • • 
' F 0 f t: i k t * u M ff. 

Zu dem Nachlafs werden alsdann alle daraus 
seit dessen Abtritt bezogene Gefälle und Revenuen 
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gerechnet, nicht aber dasjenige, was der Erbe durch 
Mühe und Fleifs besonders daraus gewonnen ha-* 
hen möchte a). 
. «) Küu.llesol.u.Erkl.1687. 28«Mai, Art,2..§.l. p,469.L.O. 

F o r t is e.t .Sit u u g. 
Was ab$r«.<|urcJh des Erben Arglist oder Sorg

losigkeit dem Nachlafs entkommen ist, ersetzt der«*-
«elbe »aus seiniem eigenen Vermögen a)* 

0) Küu.Hesol.u.Erkl.1687. 28.Mai, Art.2. §.1. p,469. L.Ov 

§. 1287. 

4) Verpflichtung, die uüthige Auskunft zugeben. 

4) Der Gemeinschuldner i&\ verpflichtet, dem 
Gerichte, so wie dem bestellten Curator und Cpn-
tradiotor alle geforderte Auskunft, nach bestem Wis- • 
sen und Gewissen, zu ertheilenJ 

& 12884 

F © r t » e t zu & g, 

••t /Was er beweislich anzutragen hat, bringt er 
nicht unmittelbar, sondern durch die bestellten Con-
CarsvöBtreMr vor^ ••.»•» •* v 

. V • '§ . 1289. 
5) Verantwortlichkeit nach dem Concurse. 

5) Der Schuldner, welcher sich freiwillig zur 
Abgabe seines Vermögens, als Wohlthat, erklärte, 
ist, in Ermangelung sonstiger Uebereinkunfr mit den 
Gläubigern, verbunden, aus seinem nachher erlang
ten Vermögen die im Concurs unbezahlt gebliebe
nen Schulden zu berichtigen a). 

a) Kün.Resol.u.Erkl.l687 f 28. Mai, Art. 2. §.3. p.471.L.Q. 

F o r t s e t z u n g . 

In diesem Falle wird, wenn es zu gerichtlicher 
Erörterung kommt, untersucht, ob der Schuldner 
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ein nachheriges Vermögen aus Erbschaft, oder au« 
öffentlichem Dienst, oder aus vortei lhaftem Ge
werbe, oder aus Schenkung erlangt habe a) . 
. a) Köu. Resol. u. Erid. 1687. 28. Mai, Art, 3, §.2, p, 472. L, O. 

S« 1291. 
F o r t s e t z u n g . 

Aus einer Erbschaft wird der ganze Anfall zur 
Tilgung der unbezahlt gebliebenen Schulden genom
men; aus dem Gehalt oder Gewerbe behält der 
Schuldner so viel zurück, als sein nothdürftiger, 
billiger Unterhalt erfordert; die Schenkung geht in 
ihrem ganzen Betrage den Gläubigern zu gut, sobald 
der'Schenkgeber keine entgegengesetzte Bestimmung 
getroffen hat a). 

a) Köu.Resol.üiEAl. 1687. 28.Mal, Arn2. f.9. p,472.L.O. 
S. Akg. zu §. 136a 

§. 1292. 
F o r t s e t z u n g . 

•j > j Der Schuldner, welcher in unverschuldeten, Ver~ 
mägensverfall gerieth und jur Abtretung durch den 
Andrang der Gläubiger gezwungen wurde, ist nicht 
verpflichtet, aus einem »naohherigen Vermögen die 
unbezahlt gebliebenen 8chulde& *m berichtigen «)» 
"' a) Köu. Resol. u.ErkU687. 28. Mal, Art.2. &,3. p ;47&t,0. 

Afcg. Nach dem jetzige» <5eticht«orauch hangt die Beur-
theilung von geraelnschulchierischer Verhaftung mit «ei
nem nachfyerigen Vermögen regelmüfsig yon de» dosfall-
eigen Antragen der Gläubiger und den Uraochou ab, durch 
welche Gemeiuschuldner in VermögensYerfali gerimh. Da
bei wird nicht immer unterschieden, ob die Vermöge!««. 
abtretuug freiwillig oder gezwungen Statt fand,»' 

6) Gefa'ngaifs und öffentliche Arbeit. 
- . 6 ) Rührt der Vermögensverfall lediglich aus Ver
schwendung und liederlichem Lebenswandel her: so 
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wird der Sohuldner verurtheilt , durch Gefängnifs 
und öffentliche Arbeit die unbezahlt gebliebene 
Schuld zu tilgen Ö) . 

a) K.ön.Itesol.u.Erkl.1687. 28.Mai, Art. 2. §.4. p.473.L.O. 
unter Allegirung des Cup. 14. KiÜmp. L .L . , Cap.8.u.23. 
Ilästugb, uud I>ct. .1^. u. 22. der Execut.Verordu. (1669. 
10, Jul, ß. 241. u,244,* L.Ö,} . 

.>< • \v*tf ti • .• ••%, nutru* * rti •• -«j 
- • •', "-i-'tU\n l ' , .» j - i . t - ' < P * , ! 7 r 9 . ! ä ' •"• ' : ' / • _:;" , s , * »'*> 

1 "7) Zahlung duroh Bürgen, 
f) .Diejenigen, welche für den Schuldner die 

Zanlung verbürgt haben, haften für dasjenige, was 
im Concurse unberichtigt bleibt, nach Maasgabe der 
Bürgschaft d). 

a) Küu.Resol.u.Erkl.1687. 28.Mai, Art.2. §.1. p.468.L.O* 

§.1395. < 
8) Al imenta t ion, •< . '• 

8) Der Gemeinschuldner ist berechtigt» das G e 
richt um Abhssün^ der nothwendigen Alimenten 
wahrend des (Jjncuises zu bitten. 

. * o , , ; y. • . , §. 1^96. 
b.w ik)\'i . I ' o r t » e t * t t f t . j . 

Das Gericht thedlot diese Bitfce mittelst Anschla
ges den Gläubigern und auch dem Cohtradiotor mit, 
erkennet über etwa erhobenen Widerspruch, und 
bestimmt thunlichen X^alls den Betrag der Alimen
ten nach den obwaltenden Umständen, in so fern 
die Concursmasse etwas dazu herschiefsen kann. 

$• 1397« 
•Wirkungen des Concurses; b) rileksichtlich der Gläubiger. 

1) Erlöschen, des Rechtes zur Ingroasatio«. 
1) Sobald das Concursverfahren vom Gerichte 

decretirt worden,is t , erlöscht für den Gläubiger d ie , 
Berechtigung, seine" Forderung auf das gemein-
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lassen, a), 
a) Kön. Räthe Brief an Bürgerin, und Rath ia Gotheb, 1700, 

4.Mai, p.142. L.L. not, e. 

' * ' ' . . • ' §» 1398. 
F o r t j e t z u n ' f . 

Daher bringen Versicherungen, welche nach des 
Schuldners Absterben *), nach seinem notorisch ge
wordenen Vermögensverfall, nach seiner Insolvenz
erklärung, und nach seiner Entweichung zu Stand 
gekommen sind, kein'Vorzugsrecht hervor, »)» 

*) I). i., wenn es zur Zeit de« schuldnerischen Absterben,! 
schon öffentlich und gerichtlich kund war, daß»" die Schul
den das nachgelassene Vermögen übersteigen, So erklärt 
das ehemal. Hig. Oberlandgerichtt-Urtheil 1m Hosenscheu 
Concurs 1795,17.Dec. die unten in »<H,a, alleglrten Briefe 
der Kön. Käthe, mit namentlicher Erwähnung ,dtr p, 142. 
L. L. not. e., „welche diesem nicht entgase«,, souderu, 
vielmehr ausdrücklich bestätigend dafür #ei«n Da* Cou-
cursprooiam wird hier als terminus ad quem angenom
men. -•* Geschieht eine Ingrossatlon, nachdem der Con
curs per decret. judieial, et per proeläJa. nachgegeben und 

* manifestirt worden; so ist sie von kautet Wirkung» son
dern der Gläubiger bleibt hyppihecarius privMus; dies 
bestätiget! nach §, 1207. auch Concursurth. Igelströhtn» 
1771. 28.Nov. No»84# 99.1QI« J j Conoursurth. Rosen, 1795. 
17, Decbr. 

•) Kön. RKthe Brief an d. schwed. Hofger, 1700. 18. April} 
Köu. Käthe Brief an Bürgerin, u. Rath in Gotheb, 1700, 
4,Mai, p, 142. L.L. not.e» 

Akg. Das Hofger.ürth. 1730. 18,Jul. in 8, Helmersen wider 
Mengden, pcto. praeferentiae, atatuirt, dafa eine Prlvat-
hypothek ohne des Schuldners ausdrückliche Zustimmung: 
fcu einer'öffentlichen Hypothek nicht gemacht werden 

'kann, „daher denn die erhaltene ImprotocolHrung bei 
mangelndem Cöncemm der alteren und privilegfcrteu Cre-
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ditoren, als auch debitoris communis selbst, aufser Stande, 
ein jus publicae hypothecae au "Wege zu bringen." 

§. 1299. 

2) Zu einseitiger Hechtsverfolgung. 

2) Auch erlöscht für den Gläubiger die1 Be-
fugnifs, durch einseitiges Verfahren gegen d-en Ge
meinschuldner sein Recht zu verfolgen *)• 

*) Nach dem Hechtsgrundsatz: concursus est Judicium uni
versale. 

' §. i5oo. 
F o r t s e t z u n g . 

Deswegen kann ein Gläubiger Vindications-, 
Retentions- und Separationsrechte nur bei demjeni
gen Gerichte, bei' welchen! der'Cöntjürs anhängig 
ist, ausführen, und auch nur bei demselben auf 
Aushändigung seines in der gemelnschtüdnerischen 

*) Nach diesem Grundsatz liefert ein Gläubiger das ihm, 
vom Schuldner zur Sicherung übergebene Kasten- oder 
Faustpfand ein, damit dasselbe YOin Gericht fruchtbar 
gemadttvoaer -versteigert, und' der'iiaoh seiner gesetzlichen 

• : Befriedigung" *ic%» etwa ergebend^ tMberachuffr'tfur Con^ 
curamasse gezogen werde. ' -•• . . (u | •« i • ..• . i«'.: 

§. i 3 o i . 
3) Zum Zinseugenufs. . . ; " 

3) Hort dem Gläubiger der Zinsenlauf für seine 
Forderung von dem Tage auf, an welchem die Er 
öffnung des Goncurses vom Gericht decretirt wur-' 
de ($. i346). *% ' 

§. i5oa. 
F o r t s e t z u n g . 

Der unterbrochene Zinsenlauf beginnt während 
des Concurses erst von dem Tage wieder, von wel
chem ab. die Hypothek, auf welche die Forderung 
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versichert war,' nach geschehene^ Versteigerung, 
durch den Meistbieter verrentet ($. i546*)) wird. 

Akg. Nichtverhypotheeirte Forderungen erhalten während 
des ganzen Coucurses keine Zinsen, et müßte denn die 

. Concursmasse zur Berichtigung «lief Capitalforderungen 
hinreichen, - • » 

§. l5o5. . 
F o r t j ' f l t z u n g , 

Als Ausnahme erhält derjenige Gläubiger, wel
cher vor Eröffnung des Qoneurses in des Schuld
ners unbewegliche^ Ye*^J?.ei* pfr* gerichtliche Im-
mi§sjpn, erlangtey, wählend desj.gaöaqn Goncurses 
bja, p m «erfolgten QassificationsurfcjbfeijlmiuiUer,birQfj, 
chen $iß Zinsen für seine immitfcirbe Forderung *)„ 
.,*) Ifach dem, Geriohtsbrauch giebt dw ImiiuLsttiriue $en ]N*ttn 

tur.albesitjp »einer Immission während den €oncur*et den» 
Gerichte ab und empfangt von demselben die I*»ua*sious-
reuten, 

4) Recht a|W Erhebung seiner Forderung gegen Bürgschaft. 
n ,4) Der Gläubiger fct berechtigt, .noch während 
des Coucurses.auf Auszahlung seiner Forderung ge
gen angemessene BürgschaÄ-ajn*at|ipa|f»* u3>at Ge
richt erkennet auf die an§e|ij$gene Auszahlung nach 
»Jaasgabe der an f̂tbAW^»*%BÖ*pcfeaft; ist aber die 
FoTderung. ebanji^iUSas^reiilg,;^« die Perceplion 
gewißü» s# erlaßt,ß# dem Gläubiger die Bestellung 
der; Bürgschaft, . . •• 

$. i5o5, 
5) Zu Mp»fiten. 

5) Der Gläubiger ist während des Concurses zu 
bUm Anträgen berechtigt, welche auf die Erhaltung 
und-? »weckmäfslge Verwaltung der C©noursmasse 
•gehenir'/«. » \> *«* 
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§. i5o6. 
6) Zur Ergreifung gesetzlicher Rechtsmitlei. 

. 6) Dem Gläubiger ist es unbenommen, rück
sichtlich aller gerichtlichen Neben - und Definitiv-» 
erkenntnisse, welche ihn gefährden, die gesetzlichen 
Rechtsmittel zu ergreifen. ,% 

* f.. <•»•§.*i3©7* -UHU i ..»(i/ )• 

. ; 7) Zur Compeusatlon. . ,) 

7) Der Gläubiger ist befugt, wenn er'vpn* der 
Cdncursmasse zwar zu fordern hat, aber auch ihr 
verschuldet ist, auf gesetzliche Compensation der 
Schuld und Forderung anzutragen, Sie findet Statt, 
wenn das Active und Passive von Einer Natur sind, 
und geht so weit, als das eine sich gegen das an
dere ausgleicht a). 

d) Das Compensationsrecht beruht; hier auf dem legalen 
Grundsatz, dafs einerseits die Schulet ton.dem. Augen
blick , da andererseits* die Forderung* entstandy getilgt ist. 
L.4. C. de compensat. in äen Worten; ipso "jure pYo 
s o l u t o compensationem ljaberi oportet, e x eo t e m -

' p o r e , ex quo ab utraque debetur. - . ; . ' ( 

• ' ' & n 3 ö 8 . < i 
8) Verpflichtung zum KöstehVorschufs.. '. ** S'' % 

8) Findet sich in dem redbaren Vermögen de» 
Gememschuldiuvrs nicht soviel vopj als die Bestrei-4 
tung der gerichtlichen Kosten vorläufig fordert: sd 
ist der Gläubiger, auf dessen Antrag die Eröffnung 
des Concurses erfolgte, zu dem nöthigen'Kostenvor-
schufs verpflichtet. 

§. i5og. 
F o r t s e t z u u g. 

Bewirkten mehrere Gläubiger gemeinschaftlich 
die Eröffnung des Concurses: so wird der vorläu
fige Kostenbetrag auch gemeinschaftlich auf sie verlegt. 
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§. i5doT 
-'".fi't'm t̂*. p o r t s e t z u Ü ftt"fi *"M 

-J^i||&eaf'G4ä^bigern wird bei-der Vertheilung des 
gei&eiiisehüldnerischen Vermögens, oder sobald dis-< 
ponible Activa vorhanden sind, der Kostenvorschufa 
gut gethan. Wird aber die ganze Coneursmasse 
durch Vindication oder Separation absorbirt; so 
tragen sämmtliche Gläubiger, nach Verhältnifs ih~ 
rer Angaben; alle Kosten des Concurses. 

Akg1.' Müthitfafst dsfs "Gericht eine solche Unzulänglichkeit 
•• •<! deir Me*sey da fsmiaht» einmal die Concurskosten aus der-
-|4 s selben gedeckt -werden können; s,o behandelt es die Cqn-

curisache als Arhiensache; vorgl. §.1322. Akg. 

§. I 5 J I . 

9) Zur Eidesleistung' und Documenten ablieferung. 
. • ' 9) Jeder Gläubiger, welchem das Gericht aus 
der Coneursmasse'die Forderung g<anz oder zum 
Theil zuerkennt und auszahlt, hat vor geschehender 
JJefriedigung die Documente, auf welche sich sein 
Anspruch gründet, in Original einzuliefern und eid-
l i e b > erhärten, d«f8 er weder durch Ueberu-agung 
(Transport), noch durch Liquidation oder Compen-
sation, noch abschläglich Vom Q«raetechuldner 
sclbs t vor: der ConcuFseröffnuag«ietwaa»* etn Jjfatngcn 
habe, und1 dafs seine Forderung ihrem angegebenen: 
Betrage nach j(ia Ssumma et dato) richtig sei. 
I Akg. Der Gläubiger schwört hier das juramentum veritatis. 
„-.{ , ,Ist er miulerweil mit !Tode abgegangen: so beschwöre'" 

seine Erben oder Successoren im Anspruch, nach ihrer 
Ueberzeugung (mittelst jurament.credulitatis) die Richtig
keit der Forderung und der im§. angegebenen Umstände.—• 

§. I5 ia . 
"Wirkungen des Concurses; c) rttcksichtllch des Gerichts. 

.' ' ' 1) Edictalladung, 
* li) Sobald die Insolvenz des Schuldners entwe-
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der von ihm selbst erklärt , oder vom Gerichte fest-
gesXellt ($tl95'>), auch das Eröffnungsdecret ertheilt 
worden (§. J258), erläfst dasselbe 1) eine Edicta l 
laduug. 

Inhalt der Edictalladuug. 
Diese Edictalladung enthalt: a) eine Nachricht 

vom Vermögens verfall des Schuldners und, der, da 
durch nothwendig gewordenen Concurseröffnung j 
b) eine Aufforderung an alle, welche aus irgend ei 
nem Grunde Ansprüche an den Schuldner oder, sein 
Vermögen haben, sich mit denselben zu melden uud 
sie zu bewahrheiten; c) die Bestimmung der Zeit *), 
binnen welcher, und des Orts , wo sie erscheinen 
sollen; d) die Androhung, dafs die Ausbleibenden 
von diesem Coucurse ausgeschlossen sind{ e) den, 
Befehl, dafs jeder, welcher dem Schuldner verhaftet 
ist, das Schuldige angebe, und zu Gericht, einliefere. 

*) Akg. 1. Die Frist lautet, vom Tage der Edictalladuug ge
rechnet, auf sechs Monate, nehst darauf folgenden Accla-
matiQnen, iede von sechs zu sechs Wochen. Man sagt 
gewöhnlich drei, und nicht zwei Acclamatlonen, weil 
mau die ersten sechs Wocheu in dem Termin, da das 
Proclam selbst abläuft, berechnet, so dafs überhaupt 
zwölf Wochen auf die Acolamationeu (oder Allegationen) 
kommen. Einige Tage mehr können entstehen, wenn 
überhäufter Geschäfte wegen der Anschlag der folgenden 
Acplamation nicht sogleich an dem Tage, da die ange
schlagene abläuft, besorgt werden kann. — In Testa
ments- mid Nachlafssacheu, Giiterproclamen u. s, w. ist 
die Frist von einem J«hr und sechs Wocheu. — Es gilt 
in der Praxis übrigens gleich, ob die Angabe während 
des Proclams, oder während, der Acclamatiouen geschieht. 

AJcg. 2. Den, in Nachlafs - sowohl als Concuwsaoheu zu 
erlassenden Proclameu wird eine möglichst vollständige 
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Anzeige des Bestände« de^ Nachlafs - oder Concursmasse, 
,,*ftit Vorbehalt dessen, was künftig noch zur Masse kom-

^ . men dürfte, inserirt. Daher sieht jede nach ihrer Com-
peteuz zu Verhandlung solcher Sachen geeignete Behörde, 
darauf, dafs der Acüv-Bcstand der Massen sogleich hei -
erster Eutamirung attsgemittelt und inventirt werde; Hof-
ger.Coustit. u. Publicat. 1S18. 31. Aug, Pct. I . 

A k g . 3. Bei den Unterhehörden ist es in allen Fällen, be
sonders aber in geringfügigeren Concurs- und Nachlafs-
sachen, unverwehrt, Angaben und Anträge persönlich 
oder durch Gevollmächtigte kostenfrei ad protocollum zu 
verlautbaren; Hofger .Constit. u. Publicat. 1818. 31.Aug. 
pol, .3. 

" ! *!. §. i5i4. 
Bekanntmachung derselben. 

Die Ed ic t a l l adung wird n ich t n u r mit telst A n 
schlages an den G e r i c h t s l h ü r e n , s o n d e r n auch in 
d e n Provii izialblat tcrn u n d de r P e t e r s b u r g s ^ cn Ze i 
t ung bekannt gemacht . W e n n es du rch die V e r 
häl tnisse und d e n V e r k e h r des Gemei i i schuldners 
no thwend ig w i r d , läfst das G e r i c h t sie a u c h a u s 
wärtigen Zei tungen inse r i ren *). 

*) Gewöhnlich der Hamburgischen. Nach dem Senats-Ukas 
1808. 2. Aug. werden die Proclame überhaupt, um der 
Heichszcüung inserirt zu werden, der Kaiaerl. Academie 

' der Wissenschaften zugesandt« Nach keiner gesetzlichen 
Vorschrift, sondern nach dem Gerichtsbrauch, läfst das 
Gericht ein Proclara, gewöhnlich dreimal in die öffentli
chen Blätter setzen. Ist das Goncursverfahren bei dein 
Hofgerichte anhängig, so fertigt es überdies dasProclam 
in Abschriften den, ihm untergeordneten" fünf Landge
richten und dem ehstländischen Oberlandgerichte zu, die 
Affigirtmg desselben au die dasigen Gerichtsthtiren resp. 
auftragend und requirirend; auch erhält das Collegium 
allgemeiner Fürsorge zur Nachricht eine Abschrift des 
Proclams. • Ist der Concurs bei einem der Landgerichte 

»f anhängig: so wird da» Proclam ebenfalls in die Zeituu-
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-( -i gen, wie dben erwähnt worden, eingerückt, und aufser* 
., ; dem um dessen AiBgirung jedes Landgericht des Gouver

nements rcquirirt; dem Hofgerichte und dem ehstläudi-
> sehen Oberlandgerichte wird es nur dann zur Aifigirung 
mitgetheilt, wenn die muthmaslichen Verhältnisse des 
Gemeinschujdners es erheischen; so wie dem Collegium 
allgemeiner Fürsorge nur in dem. Falle, dafs Gemein-
schuldner mit einem Grundstücke besitzlich ist. , Uebri-
gens publieireu die Landgerichte jahrlich in bestimmter 
Zeit sämmtliche an sie zur Aifigirung ergangene, und 

• von ihüeh selbst erlassene Proclame, und mit diesen auch 
die Concursproclame, mittelst gedruckter extractiver An
zeigen, welche ,im Kreis eines jeden Landgerichts von 
Gut au Gut umhergesandt werden. . 

/ • ' • §. l 5 l 5 . ; . 

P r ä c 1 u s i o n. 

Die Präclusion tritt mit dem Ablauf des beraum
ten Termins ipso jure, ofhne besonderen Präclusiv-
bescheid ein. \ 

A k g . Hat. der Gemeinschuldner Gläubiger, die sich wäb-
reAd'desTröelams nicht gemeldet haben, selbst angezeigt: 

vso werden ihre Forderungen nur dann berücksichtigt, 
wenn nach Befriedigung der classificirten Gläubiger noch 
etwas übrig bleibt; an diesen Ueberschufs können als
dann die Ausgebliebeneu ihre Rechte geltend machen; 
Hofger.Concursurth. 1808. 24. Oct. No.2629. in Sach. des 
Hofr. Wraugelh — Der Dörptsche Rath hat in s. Con-
cursurth. 1811. 17. Jul." in S. der Kaufleute Pritsche ti. 
Major, den Satz aufgestellt, dafs ein Gläubiger, der be
reits im Concursforum klagbar geworden, im Proclam 

"sich zu melden nicht uothig habe. 

' §. i3i6. * 
* « - Vorauf sie geht? 

Die Präclusion geht stillschweigend nur auf das 
zum Concurs gezogene Vermögen; daher der prä-
cludirte Gläubiger, ungeachtet der Präclusion, seine 
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Befriedigung aus dem, später erlangten Vermögen des 
Gemeinschuldners, falls solches nicht mittelst Ur-
theils ausgeschieden worden, geltend machen kann. 

Wen die Edictalladung vorbindet? 

DieEdietalladung trifft alle Gläubiger des Schuld
ners (§. i5i3); daher haben Vindicanten, Separati
sten und eigentliche Gläubiger mit oder ohne "Vor
zugsrecht, auf gleiche Weise ihre Angabe .zu machen, 

§. i5i8. 
. 2) Bestellung eine« Curatora und Contradictor«. 

a) Das Gericht bestellt unverzüglich einen Cu-
rator oder Verwalter des gemeinschuldnerischen Ver
mögens, wie auch einen Contradictor, oder Con-
cursvertreter, welcher die Angaben zu prüfen, und 
die zweifelhaften eben so anzufechten hat, als wenn 
der Schuldner sich selbst zu verlheidigen hatte. Bei
den theilt das Gericht ein angemessene« Honorar aus 
der Concursmasse zu, , 
. ( -. * $• 3519. 

F o r t s e t z u n g . 

Das Gericht bestellt regelmäfsig den Curator 
und Contradictor in einer Pierson, und zwar in der 
seines Oberfiscals oder Fiscals. 

$. 1020. 
3) Einstellung aller execntiven Maaaregeln. 

3) Das Gericht stellet, gleich nach decretirter 
Concurseröffhung, nicht nur alle, executive Maasre
geln rücksichtlich des gemeinschuldnerischen Ver
mögens ein, sondern es requirirt auch um gleiche 
Einstellung die übrigen dazu geeigneten Behörden 
des Gouvernement». 
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§. l521. 
4) Einstellung- aller Ingrossatioue«. 

4) Auf gleiche Weise stellt es alle Versieherun
gen und Iugrossationen auf das gemeinschuldneri-
sche Vermögen ein. , 

§. 132V2. 
5) Berichtigung der Masse. 

5) Das Gericht Berichtiget durch den Curator 
des Concurses den Bestand der gemeinschuldnex'i-
schen Vermögensmasse, indem ei das Mangelnd« 
beitreibt, das nicht Hingehörige absondert, und alle 
Activforderungen und ^Ansprüche ausmitteln läfst. 

Akg. Denjenigen Concurs - und Nachlafsroassen, deren 
Aeliv-Bestand nach dem gelegten luventarlum und nach 
der richterlichen Abschätzung unter 150 Rbl. S. M. be
trägt, wird sogleich und möglichst bei eutamirier Ver
handlung das Armenrecht zugestanden?, sie sind "von Ent-
richtung sowohl der Krouaabgafeen als der Kanzelleige-
bühren befreit, und erhalten Curatorea bonorum und 
Contradictores ex officio beigelegt; Hofger. Constitui. u. 
Publicat. 1818. 31.Aug.pct.2. 

§. i325. 
F o r t " S e t z u n g . 

Zu diesem Behuf ist der Contradictor, auf die 
vom Curator erhaltenen Notizen, zu den nöthigeri 
Anträgen bei dem Gerichte, wo der Concurs an 
hängig ist, verpflichtet. Als Kläger nimmt er d e n 
jenigen, welcher etwas zu der Concursmasse zu le i 
sten ha t , bei dem competenten Gerichtsstande in 
Anspruch. 

Akg. Bei nachgesuchter VermÖgensabtretnng werden die 
Gefälle aus den' Gütern des unverschuldeten Ehegatten, 
wenn sie zur Zeit erklärter Insolvenz schon vom Felde 
gebracht oder in die Scheuren geborgen waren, als Vcr-

N mögensbestand der Concursmasse angesehen. Dies gilt 
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aber nur für das laufende Jahr. Köu. Resol. u. Erkl. 1687, 
28.Mai, p.465. L.O. 

§. 1524. 
6) Manifestationseid von Seiten des Schuldners. 

6) Die Berichtigung der Vermögensmasse be
zweckend, giebt das Geriebt dem Gemeinscbuldner 
die Beibringung eines Inventariums über sein Activ-
und Pasiivvermogen, und die eidliche Erhärtung auf, 
dafs das Inventarium richtig, und von dem Vermö
gen nichts verheimlicht oder zurückbehalten sei «). 

a) S. Akg. tu §»1268. - , / 
§. i5a5, 

7) Sicherung und Versteigerung des beweglichen und 
unbeweglichen Vermögens, 

7) Das bewegliche Vermögen inventirt dns Ge
richt unverzüglich, und bewerkstelligt die öffentli
che Versteigerung desselben*); das unbewegliche 
stellt es unter besondere Disposition, welche die 
Verschlage über Ausgabe und Einnahme dem Con-
curs-Curator monatlich einliefert. Dieser unterlegt 
sie mit seinen etwanigen Moniten und Anträgen dem 
Gerichte, um erforderlichen Falls theils die Berich
tigung des Fehlerhaften, theils die, zur Erhaltung 
des Vermögens nöthigen Anordnungen zu veranlassen. 

*) Ist der Concurs bei dem Landgerichte anhängig: so be
werkstelligt dieses die Inventur und Versteigerung des be
weglichen Vermögens durch ein delegirtea Mitglied des
selben; ist er bei dem Hofgerichte anhängig 5 so giebt 
dieses den bezüglichen Auftragf dem Landgerichte, unter 
dessen Gerichtszwang der Gemeinschuldner sortirt oder 
sein Vermögen belegen ist. 

§. l526. 
F o r t s e t z u n g . 

, Die Versteigerung des beweglichen Vermögens 
geschieht nach vorher ergangener Bekanntmachung. 
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F o r t s e t z u n g , 

Von dem beweglichen Vermögen werden dieje
nigen Stücke, deren Gemeinschuldner zu seiner Be
kleidung bedarf, so wie diejenigen ausgeschieden, 
welche zur Erhaltung des unbeweglichen Vermögens 
nicht entbehrt werden können* >• 

§. i5s8. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Versteigerung des unbeweglichen Vermögens 
geschieht bei dem Gerichte, bei welchem das Con-
cursverfahren anhängig ist. Ist es aber in einem 
andern Gouyernement belegen, so wird zu diesem 
Behuf die dasige comnetente Behörde reejuirirt *). 

*) Ein gleiches beobachtet da* Landgericht rücksichtlich ei
nes, in einem andern Kreise belegenen, unbeweglichen 
Vermögens. » 

, ' §• iSag. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Versteigerung des unbeweglichen Vermö
gens findet erst nach Ablauf der Edictalladung Statt; 
d,as bewegliche wird früher versteigert, besonders 
wenn es dem Verderben ausgesetzt, und die Unte r 
haltung desselben mit Kosten verknüpft ist, 

§. i55o. 
F o r t s e t z u n g . ' 

Das Gericht giebt den zur Versteigerung des 
unbeweglichen Vermögens angesetzten Termin auf 
die nemliche Weise , wie die Edictalladung, kund. 

§. i33i. 
, F o r t s e t z u n g . 

Ehe das Gericht ein unbewegliches, zur Ver
mögensmasse des Gemeiuschuldiicrs gehörendes Ver -
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mögen versteigert, bewerkstelligt es die Ausmitte
lung seines wahren W.erthes entweder selbst, oder 
durch die Unterbehörde, unter welcher es belegen 
ist , nach den im §, io55. festgesetzten Regeln. 

§. i55a. 
F o r t s e t z u n g . 

Den ausgemittelien Werth theilt es dem Con-
tradicior zu elwanigcn Bemerkungen mit , welche 
eine nochmalige Untersuchung und Abschätzung 
veranlassen können a). 

a) Hofger .Rescr. an d. Rig. Landgericht 1820, 10. Febr. No.366. I 

§ . i555. * 
F o r t s e t z u n g . 

Bei des Unbeweglichen Vermögens Ajtshot, Ver
steigerung und Zuschlag*) an den Meistbieter verfährt 
das Gericht nach den im §. io5o. festgesetzten Hegeln. 

*) Wenn der Meistbot den ausgexnitlelten wahren Werth nicht 
erreicht: so erlheilt da« Gericht den Zuschlag nur dann, 
wenn sänuntliche durch die Edictalladung aufgefundene 
Gläubiger, ohne Ausnahme, und der Gemeinschuldner 
oder dessen Erben in den Zuschlag für diesen mindern 
Anbot willigen; Hofger.Iteacr. an das (lüg.) Landger. 1820. 

, lO.Feb. No.366."" Sind'die Meinungen unter den Gläubi
gern, oder unter ihnen und dem Gemeinschuldner ge-
theilt, so unterlegt das Gericht wegen des zu erteilen
den Zuschlags dem Senate; Uk.1815. 30. April. 

§. i354.< 
E i n l ö s u n g , i 

Die Erben des Schuldners sind befugt, binnen 
Jahr und sechs "Wochen vom Tage des wegen des 
Zuschlages ergehenden Proclams ein im Goncurs 
versteigertes unbewegliches Vermögen, der Schuld
ner habe es geerbt oder erwarben, näherrechtlich 
einzulösen <*), 
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a) Kön. Brief an die Hofgcr. 1699. p.68. L. L. not. c. und 
p.152. no't. d. 

• ~ § , i 5 5 5 . 
8) Fruchtbarmachung der Coucursmasse. 

8) D e m G e r i c h t e stellt es z u , G e l d e r , we lche 
aus d e r Concursmasse eingeflossen, z u m Besten d e r 
selben, w ä h r e n d des Concurses f ruch tba r zu m a c h e n . 

A k g . Den Gliedern tmd Beamten der Behörden ist es schlech
terdings untersagt, aus den bei Gericht depouirten Con-
curs - (ingleichen Nachlafs-, Pupillen-, oder anderen) Gel
dern Anleihen zumachen, so wie« sie denn Überhaupt 
au andere Personen nur gegen angemessenes Unterpfand 
und nach gerichtlicher Besicherung dergestalt bewilligt 
werden sollen, dafs das Darlehn wenigstens innerhalb, der 
ersten zwei Drittheile des "Werthes der Hypothek besi
chert erscheine} Hofger.Consüt, u«Public. 1818. 31,Aug. 
Pct. 11. . , 

§. 1556. . 
Mittheilung der Angaben an den Contradictor. 

. W e n n d e r in d e r E d i c t a l l a d u n g a n b e r a u m t e T e r 
m i n zu r Be ib r ingung de r A n g a b e n abgelaufen ist * ) : 
so fertigt das G e r i c h t sämmtl iche A n g a b e n d e m C o n 
t r ad ic to r zur P r ü f u n g u n d Aeuf se ruug i n b e s t i m m 
ter F r i s t mi t te ls t Pöna l re so lu t ion zu . 

*) Nach abgelaufenem Termin bringt der Contradictor in der 
Kanzelei des Gerichts diejenigen Zeitungsblätter, in wel
chen das Proclam gestanden, bei, und lafst sich von der
selben über die bewiesene Inserirung ein Attestat erthei-
len, welches er dem Gerichte mit der Bitte um Präclu-
dirnng des Aditus und un\ Mittheilung der geschehenen 
Anmeldungen unterlegt. 

$. 1557. 

Verfahren des Contradictors, 

D e r Con t r ad i c to r fafst a l l e s , was e r rüc lcs ich t -

l ich j e d e r e inze lnen A n g a b e , divect o d e r i nd i r ec t , 

anzut ragen h a t , i n E i n e Satzschrift z u s a m m e n . 
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A k g . Der Contradictor ist von den Vorschriften in Betreff 
des Stempelpapiers und der Poschlinen nicht befreit. Diese 
Abgaben werden entweder bei jedem einzelnen Falle oder 
am Schlufs der Sache aus der Concursmasse berichtigt, 
weil ihre Entrichtung aus eigenen Mitteln ihm nicht zu-
gemuthet werden kann; Regier .Befehl 1791. 9. Jul. 

§. 1558. 

Beweis- und Schlufsverfahren. 

Nachdem die Erklärung des Conlradictors ein
gegangen und das für den einzelnen Gläubiger sich 
etwa ergebende indirecte Verfahren erledigt worden 
ist, verfugt das Gericht den von beiden Theilen 
vorbehaltenen oder sonst nöthig befundenen Beweis 
und Gegenbeweis binnen gewisser Frist; nach Ab
lauf derselben aber beider Theüe schliefslicjhes Ver
fahren, 

Classifioationsurtheil, 

Das Gericht schreitet zum Classification«- oder 
Locationsurtheil, sobald das Verfahren zwischen den 
Gläubigem und dem Contradictor geschlossen ist. 

A k g , 1. Vor Pwblication oder Extradition der Urlheile und 
vor der uno actu zu bewerkstelligenden Edition der Con-
curs- und Exdivisions- Rechnungen ist darüber zeitig vor-

v her und mit Anzeige des angesetzten Püblicatfous« oder 
Extradition*-Tages eine Bekanntmachung und Vorladung 
der Interessenten zu erlassen, auch solche, gleich den 

«Proclamaten j zu allgemeiner "Wissenschaft zu bringen; 
Hofger.Coustit, u, Publicat, 18X8. 31. Aug, Pct, 4, 

, A k g . 2. Diejenigen Interessenten in Coucurs«. und Nach-
lafs-Sachen, welche zeitig und mindestens vier "Wochen 
vor dem gesetzten Publicaüons-Tage bei Gericht schrift
lich oder ad protocollum die Anzeige machen, dafs sie 
einer besondern Mitlheiluug des Concursurtheils nicht be
dürfen, erhalten keine Urtheils-Exemplare oder Kxiracie 
zugefertigt j Hofger.Const. u. Public. 1818. 31. Aug. I»ct. 3. 
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§. i34o. 
Inha l t derselben. 

Das Urtheil referirt: l ) den Hergang des ge
richtlichen Verfahrens; 2) setzt es den Bestand der 
gemeinschuldnerischen Vermögensmasse,, welche zur 
Vertheilung kommt, auseinander; 3) erörtert es die 
Rechtsgültigkeit jedes einzelnen, angegebenen A n 
spruchs; ' 4) bestimmt es jedem Gläubiger die O r d 
nung, , nach welcher er aus der gemeinschuldneri
schen Vermögensmasse zur Befriedigung gelangen 
kann; 5) legt es dem zur Befriedigung'gelangenden 
Gläubiger die Auslieferung der Documente, so wie 
die Eidesleistung auf (§. i 3 i i . ) , und 6) setzt es das 
Honorar für den Cu-rator und'Contradictor , so wie 
den Betrag der Kanz le i - und, sonstigen Gerichts
kosten fest. 

Akg. Wenn der Contradictor wider das Classifications-
urtheil appellirt; so kann er einen Kostenvorschufa *u» 

. der Masse verlangen. 

§. 134:1. 
Allgemeine Regelu. 1) Locirung. 

So lange die vorgehende Classe nicht vollstän
dig befriedigt ist, kommt die folgende- nicht aur 
Perceplion. 

§• iS4a . , 
F o r t s e t z u n g . 

Ist das Vermögen für die concurrirenden Gläu
biger einer Classe unzureichend: so gehet derjenige, 
dem das Gesetz ausdrücklich ein Vorzugsrecht wegen 
gerichtlicher Ingrossation beilegt, dem andern vor. 

$. i543. 
F o r t s e t z u n g . 

Unter Gläubigern, die zu gleicher Classe gehö
ren, entscheidet (mit Ausnahme der letzten, $«i5ßo.) 
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das Alter der Forderung den Vorzug der einen vor 
der a n d p i «). 

a) I*.7. C. qui potior, in pign. habeautur. 
§. i544. 

F o r t s e t z u n g . 
Wer aus seiner Hypothek oder Classe, zu wel

cher er ursprünglich gehört, nicht befriedigt wer
den kann, tritt als simpler Gläubiger in die Classe 
derjenigen, welche keine besondere Hypothek haben. 

§. 1945. 
2) K o s t e n * 

Die von jedem einzelnen Gläubiger aufgegebenen 
Kosten der Meldung und Ausführung seines An
spruchs im Cpncursverfahren erkennet das Gericht, 
sie ermäfsigend, nur dann zu, wenn aus der gemein-
schuldnerischen Vermögensmasse, nach Berichtigung 
sämmtlicher Capital- und Kentenforderungeu, sich 
noch ein Ueberschufs ergiebt. „• 

§, i546. 
F o r t s e t z u n g . 

Reicht dieser Ueberschufs nicht zur Berichti
gung sämmtlicher angegebenen Kosten; so wird der
selbe als partieller Kosleuersatz unter die gesammte 
Zahl der Gläubiger zu gleichen Theilen (in partes 
viriles) vertheilt, 

• §.i547. 
3) Z i n s e n . 

Demjenigen Gäubiger, welcher aus der Masse 
zur Befriedigung gelangt, erkennet das Gericht die 
bis zum Tage der ConcurseröfFnnng aufgelaufenen 
Zinsen zu, ingleichen die, vom Tage der Liquidi-
rung seiner Hypothek durch den Meistbieter *) bis 
zum Zahlungstage laufenden (§. i5oi.u. folg., auch 
5- i557.) • 



1 2 1 

*) D. i. von dem Tage ab, da die versteigerte Speciathypo-
thek dem Meistbieter eingewiesen worden; denn, von die
sem ab hat er denMeistbotschilling zu verzinsen; Hofger. 
Cone.Urtheil Dellwig, geb. Förster, 1809. 8.Mai; siehe 
§. 1302. Ein Ausfall in der Rentenzahlung entsteht den 
Concursgläubigem, wenn die Meistbotsumme im Gericht 
gelegen und keine Reuten vou derselben haben bezogen 
werden können. N ' 

A k g . 1. In dem Hofger.Urtheil 1704. 30. April,, heifst es: 
dafs die Zinsen, welche den hypothecariis publicis bis 
zur Zeit der Ingrossation etwa restiren, in der Ordnung, 
wie sie tempore priores sind, inter hypothecarios priva-
los zu stehen kommen. Im Hofger.Bescheid in Albedyla 
Concurssache v. 1778. 20. Jul, heifst es: vor dein Coucurs 
aufgelaufene Zinsen werden bis an den Tag bestanden, da 
ein Contradictor bestellt und 'der Coucurs eröffnet worden. 

A k g . 3" Dafs die Renten während des Concurses nicht lau
fen, besagt L. L. p . 143. not. e, nach cap. 15. v. Rathh.-
Proz. St. L.,- dafs dje rückständigen Renten mit dem Ca
pital ausgezahlt werden, p . 143. L.L. not. e. nach derKön. 
Resol. zw. Ebbe Uhlfelds Erben und Credit. 1690. 20. Febr. 

$. i548, 
4) Zwiefache und mehrere Hypothek. 

Hat der Schuldner dem Gläubiger eine doppeltQ 

oder mehrfache Hypothek verschrieben; so classifi-

cirt das Gericht denselben in jede der verschriebenen 

Hypotheken besonders. Den Maasstab des auf jede 
Hypothek fallenden Antheils giebt der Betrag des 

, Meistbotpreises a). 

a) Hofger. Conc.Urth. Gen.Lieut. Dellwig, geb. Förster, 1809. 
8. Mai. 

§. i34 9 . 

F o r t s e t z u n g . 

Gelangt ein solcher Gläubiger aus der einen 

Hypothek entweder nur theilweise, oder gar nicht 

. zur Befriedigung: so wird er mit dem Rückstände 
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der Forderung, oder mit der ganzen, in die andere 
Hypothek .locirt a). 

a) Hofger.Conc.Ürth. Gen.Lieut.IMlwig, geb.Fürster, 1809. 
8. Mai. 

§. i55o. 
Ausscheiduug des zur Coucuramasse nicht Gehörigen. 
Aus dem gemeinschulrlnemchcn Vermögensbe

stände scheidet das Gericht 'als zu demselben nicht 
gehörig, alles fremde Eigenthum (§, i5a2). 

§. i55i . 
Was als fremde« Eigenthum angesehen wird? 

Als fremdes Eigenthum wird angesehen: l ) al
les hinterlegte (deponirte) und der gerneinschuld-
nerischen Gewahrsam anvertraute Gut a)\ 2) das 
bei dem Gemeinschuldner in Versatz gegebene Gut, 
wogegen jedoch das darauf geliehene zurückgeliefert 
werden mufs£)j 5) Gut , das einem dritten erweis
lich gestohlen worden c); 4) Pathengelder oder Ge
schenke (Sondergut) der Kinder, die in des Gemein
schuldners Gewahrsam sind d); 5) des unverschul
deten Ehegatten unbewegliches Vermögen, das in 
die Ehe gebracht worden «)$ 6) Mascopey- oder 
Gesellschaftsgelder, welche dem Schuldner zum ge
meinschaftlichen Handel anvertraut worden und noch 
vorhanden sind ß . 

a) K.Ö». Hesol. u. Erkl. 1687. 28.Mai, p.465. L.O.] cap. 30. 
v. Gerichts, L. L.t p, 140. L. L. not. e. 

b) Cap. 10. y. Kaufmanusch« L. L., p.140* L. L. not. e« 
c) Cap. 5, v, Kaufmannsoh, L. L», p, 140. E. L, not.e. 
d) Cap.21. v, Erbsch. E.L., p.140. L.E. not.e. 
*) „unbeweglich Erb- und Auteunpüalgttter", cap, 5. §.1. 

von Ehesuchen L. L., cap. 21. §,1. von Mlshandl, wider 
des K.üuigs Eid; Erkl. übor der L. L. rechten Voi'staud 
1682, p» 140. L. E. not. e. 

' / ) Cap.30» von Geriohtss., p,872, EX., und p.HO. L.L.not. e. 
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§. i55a. 
F o r t s e t z u n g - , 

In allen den §. i35 i . gedachten Fällen wird 
vorausgesetzt, dafs solches fremde Eigenthum, sei
ner Substanz nach , in des Gemeinschuldners Ver 
mögensbestände sich noch wirklich vorfinde. 

§. i555. 
F o r t s e t z u n g . 

Ist es seiner Substanz nach nicht mehr vorhan
den, so wird der Eigenthümer nach Maasgabe statt-
gefundenerllechtswahrnehmunga) oder sonstiger ge
setzlicher Anordnung b) mit seinem Anspruch locirt. 

a) Schwed. Hofger.Urth.1691. 16.Mai, p.UO.vL.L, not;e. 
b) z. B. das der Substanz nach nicht mehr vorhandene Son

dergut der Kinder in die %e CJasse, u.s . w« 

§. 1554. 
C 1 a s s e n. 

Das" Gericht stellt in Vertheilung des gemein-
schuldnerischen Vermögens alle Gläubiger in sechs 
Hauptclassen. Diese sind nach der gesetzlichen O r d 
nung, in welcher jeder an seiner Befriedigung ge 
langt : 

I . Diejenigen, welche ohne Rücksicht auf etwani-
ge Hypothek, nach ausdrücklicher Vorschrift 
des Gesetzes, besonders bevorzugt sind (pr i -
vilegiati), 

II . Diejenigen, welche ihre Forderung auf die 
vom Schuldner ihnen verschriebene Hypothek 
öffentlich haben versichern oder ingrossiren 
lassen (hypothecarii public!). 

III. Diejenigen, welchen vom Schuldner zwar 
keine Hypothek verschrieben worden, die aber 
dieselbe, durch gerichtliche Immission, in se i -

http://Hofger.Urth.1691


»em unbeweglichen Vermögen erlangt .haben 
(hypothecarii judiciales). 

IV. Diejenigen, welchen der Schuldner eine Hypo*. 
thek zwar verschrieben hat, deren Forderung 
aber weder ingrossiert noch immiltirt worden 
(hypotliecarii privati). 

V- Die Glaubiger aus gehörig protestierten Wech
seln (creditores ex cambüs). 

VI. Diejenigen, deren Forderung aufblofscn Schuld-
» briefen (Reversen) ohne Hypothek (chirographa- ' 

rii) oder auf Rechnungen (ex ratio albus) beruhen.' 
§. 1*555» 

Claase I. Privilegirte Gläubiger. 
Zu den privüegirten Forderungen werden ge

rechnet : 
1) die Kosten des gemeinschuldnerischen Begräb

nisses, sofern sie nicht übormäfsig verwendet 
worden d); 

2) das Honorar des Arztes und die in Gemein
schuldners letzter Krankheit verabfolgten Arz-, 
neyen 5); 

5) die auf das Concursvcrfahrcn verwandten Ko- , 
sten c); 

4)t die vom Gemeinschuldner geerbten väterlichen 
Schulden, wozu auch die Schulden gehören, 

• welche auf einem Gute verschrieben waren, ehe 
Gemeinschulduer dessen Eigcnthümcr wurde, 
nebst den Legaten des vorigen Besitzers d); 

5) der einstehende Gehalt derjenigen, welche in 
des Gemeinschuldncrs Dienst standen, für <las 
letzte Jahr e); 

6) die Krone in Betreff der rückständigen und lau
fenden jährlichen Abgaben von des Gemein-
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Schuldners Person und unbeweglichem Vermö

gen j j $ 
7) die in des Gemeinschuldners unbeweglichem Ver-
• mögen einstehenden Erhtheile des Miterben g)$ 

8) die zum Kauf eines Gutes unter dessen speciel-
ler Verpfändung vorgeschossenen Gelder 7z); 

9) der auf ein, in Gewahrsam abgegebenes Faust
oder Kastenpfand gethane Vorschufs i); 

10) die rückständigen und laufenden, auf einem Gute 
haftenden Öffentlichen Abgaben (onera realia) k)% 

11) die zum Besten der Gläubiger in dem gemein-
schuldnerischen Gute verwandten Meliorations
und Baukosten l); 

12) des Ehegatten eheliches Recht und Anthcil aus 
der Masse (port io statutaria uxoris vel marit i) , 
ingleichen das eingebrachte Vermögen der E h e 
frau an Gold und Mobilien (illala), falls der 
gemeinschuldnerische Ehemann die Concurs-
schuld. vor der Ehe contrahirt hat te , oder durch 

1 erweisliche Verschwendung, Verbrechen und. 
liederlichen Lebenswandel in Vermögensverfall 
gerathen ist wz); 

i3) die Alimente derjenigen, deren Dienst zum Be
sten der Concursmasse gereicht hat 11). 

a) L. 14. §.3.4.5. #. de religiös. 5 L. 37. §.1. <x. de religiös, ; 
L. 17. pr. «?, de reb. auet» jud.; L. 14. §.1. 7c. de religiös.; 
L, 45. »r, de religiös.; Kon, llesol. zwischen Ebbe Uhl-
feldts Erben ti. Credit. 1690. 10. Febr.; schwed. Hofge-
riclus-Unh. 1691. S.Dec.-u. 1698. 26. März, p.140. L.L. 
not. e.; Holger, Conc.Urth'. Richter, 1723. 4. Mai; Berg, 
1704. 30. April; sDannenstern, 1733. ,2. Mai. 

I) L.37. pr. 7t. de religiös.; Kön. Resol.1698. l.Mai, p„140. 
L.L. uot. ej Hof'ger.Coiic.UrÜu Danueuslem, 1733. 2.Mai. 
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c) Hofger.Conc.Unh. Berg, 1704. 30. April; Funken, 172P. 
19.M«rz; Vietinghoff, 1732. 10.Mai; Daunenstern, 1733. 
2. Mai. Hievher gehören auch die Kanzelleigebtthren, die 
Kosten der Tnvcntarienlegung, dio Defrayirungt- und Ter
minkosten der Güter-Taxation u.s.w. Siehe Hofger.Con-
curs-Urth., Geu.Super. Fischer 1717. G.April. — In De-
bitsaehon sollen die Stempelpapier- und Zollgelder vor
z ü g l i c h eingetrieben und berichtigt werden 5 Seu.Ukas 
1782. Sl.M'Sm 

d) L . l . it. de separat.; vergl. L. L, p . 140. not. d. nach d. 
Reaol. auf der Bürgersch. Beschwerde 1668. §.18, derVor-
münder-Ordu. 1669. 17. Mär«, §.29, (p.223. L.O.); Ron* 
Reaol. u. Erkl. 1687. 28. Mal, Art, 2. §.1. (p.465.L.Ö.); 
Hofgcr.Conc.Urth.. Kühn, 1692, 17.März; Pattkull, 16.98. 
28.Febr.; Ilichter, 1723. 4.Mai; Rehbiiider, 1725. 27.Fe
bruar; Caspari, 1725. 21.April; Cronstern, 1731. 7.Aug.; 
Anrep, 1732. 7,Jun.; VietingholT, 1732. 10.Mai; Sen.Uk. 
in Conc.Sachen Platera -wider Grote, 1800, 3.Jau»j \ 'ie-
tingholf, 1822. 17. Aug. Namentlich ist in dem Rehbin-
derschen Concursurtheil 1725. 27. Febr. ein blofser Chiro
graph ariua des Vaters allen Gläubigern dea Sohnea -vorge
setzt. — Nach L.8. C. de Nov. et Beleg, wird eine No
vation niemals prSaumirt; daher folgert man keine Nova
tion daraus, dafa ein Gläubiger sich über die (unverbriefte) 
Forderung, die er an den Erblasser hatte, eine Verschrei-
bung geben laßst; sie entsteht nur dann, wenn der Gläu
biger dea Erblasser» in Folge besonderen Vertrags eine 
Vevschreibung von dem Erben entgegengenommen hat; 
siehe CoiiC.lMh. Pattkul 1698. 28.Febr.; Brummer, 1729. 
16.Jul.; Igelstrüm, 1771. 28. Nov. 

e) Ritt.Recht, c. 20; Hofger. Conc.Urhelle Vietinghoff 1708. 
2.Mai; Dannenalern, 1733. 2.Mal. Die Praxi» schwankt 
hier und gesteht oft aufgelaufenen Dienstlohu, auch aus 
früheren Jahren, zu; vergl, Höfger. Conc.TJrtb» Fischer 
1717. 6. April u. Pforten 1784. — Daa Ritt.Recht o.a.O. 
setzt insbesondere feat: dafs der dem Hausgesinde zu
ständige, bis zu des Erblassera Tode verdiente Lohn zu
erst befahlt werden soll, dein Erbou des Dienstboten 



127 

aber, der vor Ablauf des Dienstjahres gestorben, nur der 
bis zum Tode dieses seines Erblassers einstehende Lohn. 

f) Hofger. Conc.Urth. Vietiughoff, 1732. 10. Mai. 

g) L. un. C. si comm. res pigu. dat. sit. Hofger. Conc.Urth. 
Vietiughoff, 1732. 10.Mai; Pattkul 1698. 28.Febr.; Tie
senhausen, 1726. 4. Mai; Anrep, 1732. 7. Jun.; Vietiug
hoff, 1822. 17. August. 

K) L.17. C. de pignorib.; L. 7. C. qui pot. in pignor.; Hof
ger. Couc.Urth. Vietiughoff, 1732. 10. Mai. 

i) Hofger. Conc.Urth. Schmieden, 1696. 8. Febr. j Vieting-
hoff, 1732. 10. Mai; Palm, 1732. 13. Mai. Dazu wird 
auch ein Schulddocument gerechnet, welches der"Schuld
ner seinem Gläubiger besonders verpfändet hat. S. Hof
ger. Conc.Urth. Caspari, "1725. 21. April. 

3t) L. l . C- prop*t. publ. pens. j Hofger,"Conc.Urth. Berg, 1704. 
3.April; Vietiughoff, 1732. 10.Mai; hierzu gehurt auch 
das rückständige Priesterkorn, Conc.Urth. Cronstern,l?31. 
7. Aug.; Anrep, 1732. 7. Jun.; ungleichen rückständige 
Ritterschaftladengelder, welche noch den Erbtheilen der 
Miterben vorgesetzt werden, im Conc.Urth. Pattkuli, 1698. 
28. Febr.; Palm, 1732. 13, Mai, wozu auch die ehemali
gen Rofsdienstgelder gerechnet wurden, Conc.Urth. Rohrs", 
1692. 17.März; Hilchens, 1708.19.Febr.; Rehbiuder, 1725. 
27. Febr.; Tiesenhausen, 1726. 4. März; ferner Stiftungs-
gelcler und Grundzinsgelder, L. 15. it< qui potior, in pignor.; 
Conc.Urth. Dannenstern, 1733. 2.Mai. 

I) Hofger. Conc.Urth. 1729. 16JuL; Vietiughoff, 1732. 10.Mai. 

m)L. ult. §. 1. C. qui potior, in pignor*; Nov. 91. c. 1.; Nov. 
97. C.2.&3.J Kön. Resol. 1669. 17. Nov. p . 260. L . O . ; 
Kön. Resol. 1682. 30.Mai, p.356. L .O. ; Kön. Resol. u. 
Erkl.1687. 28. Mai, Ar t . l . p.465. L.O.; Hofger. Concurs-
Urth. Berg, 1704. 30.Apr.; Tiesenhausen, 1726. 4. Mai? 
Vietiughoff, 1732. 10. Mai; Funken, 1736. 19. März. — 
Nach der Kon. Resol. 1669. 17. Nov. haftet die Ehefrau 
mit ihrem Vermögen nicht für die Schulden, die der Ehe
mann vor der Ehe contrahirte und von welchen sie keinen 
Nutzen hatte; wohl aber für Schulden, die er wegen der 
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Verlöbnifs oder Hochzeit, um! während der Ehe machte. 
Nach der Kün. liesol. 1682. 30.Mai, trägt sie aas ihrem 
Mobiliar- und erworbenpn Vermögen, so wie auch mit dem. 
3ten Theil ihres unbeweglichen, geerbten oder erworbenen 
Vermögens zur Bezahlung aller während der Ehe contra-
hirten Schulden des Ehemanns bei; indefs wird sie hierzu 
nicht verpflichtet, wenn sie beweiset, dafs der Vermögens-
verfall aus Verschwendung, Verbrechen und liederlichem 
Lebenswandel herrührt. Von dem während der Ehe er
worbenen, unbeweglichem Vermögen gehören dem Ehe
manne §-, der Ehefrau $• (p.96. L.L. not. e) *) ; zu dem 

' beweglichen der Ehefrau wird aber überdiofs alles gerech
net, was auf ihren eigenthiimUchen Gütern vom Eelde in 
die Scheuern gebracht worden, und sonst zu den Gefallen 
des laufenden Jahre-« gezogen werden mag; K.ön. llesol. 
u.Erkl, 1687. 28. Mai, Art. 1. p. 466. L . O . ; vcrgl. noch 
KÖn. Brief 1707. 22. Mai. 

*) Nach dorn für diesen Fall nicht in Livlaud gültigen 
schwedischen Gesetze, liier kommt es darauf an, ob 
während der Ehe das Grundstück auf den, Namen des 
Ehemanns oder auf den der Ehefrau act(uirirt und 
corroborirt wurde. 

n) Hofger. Conc.Urth. Cronateru,1731. 7. Aug. 
A k g . Die Befriedigung der privilegirten Gläubiger geschieht 

«übrigens aus dorn beweg - und unbeweglichen Vermögen 
pro rata desselben, Urth. des ehemal. Big. Oberlandgerichts 
1795. 17. Dec. im Rosenschen Goncurs} Gerichtahofs-Urth. 
1789. 3. Jul. in Ilevisions«. Mttnnich u. Sohns w. desöber-
landger. Classific.Urth. 1788. 15. Dec. im Liphartschen Couc. 

( („dafs diejenigen, welche auf das ganze Vermögen ex prl~ 
vilegio ein Vorrecht haben, pro rata eines jeden Kaufschil-
lings derer, zu des communis debitoria Vermögen gehö
rigen Stücke, befriedigt weiden sollen"). 

§. 1356. 

Classe-II. Oeffentliche ITypothekarieu. 

Zu den öffentlichen Hypothekarien gehören die
jenigen: 
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1) welche ihre Forderungen gehörigen Orts und zu 
gehöriger Zeit (§. 1297) auf ihre Hypothek ha - , 
ben gerichtlich, versichern (ingrossiren) lassen a). 
Diesen werden gleich geachtet diejenigen, wel
chen das Gesetz eine schweigende Hypothek in 
dem Vermögen des Schuldners beilegt, und wel
che deswegen keiner besondern Versicherung 
oder gerichtlichen Ingrossation bedürfen b); 

2) die Anleihen aus der lleichsbank und den öf
fentlichen Fonds c); 

5) die Krone und die Kirche, rücksichtlich ihrer 
Ansprüche an Personen, welche ihr Vermögen 
verwallen <£)\ 

4) Unmündige und Pflegbefohlne, in so fern G e 
meinschuldner ihr Vormund und Curator war e); 

5) Kinder, wenn ihre Eltern zur folgenden Ehe 
schreiten, rücksiehtlich ihres Erbtheils und A d -
venütienguts, oder des durch Erbschaft und 
Geschenke E r w o r b e n e n ^ ? 

6) die gesetzlichen Pfandrechtgläubiger, in so fern 
ihr Unterpfand, an welches insbesondere, und 
nicht an das übrige Vermögen des Gemein-
schuldncrs, sie nach dem Alter ihrer Forde run
gen sich zu halten haben, noch voi'handen ist. 
Zu diesen werden alle gerechnet, welchen da« 
Gesetz ein besonderes Pfandrecht (pignus p a r -
ticulare) an einem gemeinschuldnerischen Ver -
mögeiisstücke, es mag verschrieben seyn oder 
nicht , zulegt, und zwar namentlich: 

a) die zur no twendigen und wirklich erfolgten 
Reparatur eines Hauses Vorschüsse gethang-); 

b) die zur Erbauung eines Hauses, unter dessen 
specieller Verpfandung, Geld vorgestreckt /*); 

9 



130 

c) der Vermiether in dem eingebrachten Mobiliar 
des Miethmannes, rücksichtlieh des Miethzin-
ses z); 

d) der Verpächter eines Landguts in dem, was der 
Pächter von den Gefällen des Paehtstücks ge
hoben, nicht in seinen sonstigen illalis et in-
vectis fy; 

e) der Dienstherr in den illatis et invectis seines 
Dieners / ) j 

f) derjenige, welcher zur Bearbeitung eines Berg
werks Vorschüsse gethan, in dem aus diesen 
Vorschüssen geflossenen Gewinne m)j 

g). derjenige, welcher die Schiffsheuer aus der in 
dem Schüre noch vorhandenen Ladung for
dert n)§ 

h) derjenige, welcher Vorschüsse gethan zur Er
bauung eines Schiffes, oder au dessen Repa
ratur» oder zur Bezahlung und Unterhaltung 
des Sehiffvolks, oder zur Tilgung einer sonst 
auf dem Schilfe haftenden Schuld, welche letz
tere Vollstreckung den erstem vorgeht 0)5 

i) diejenigen, welche wegen vorgestreckter Bod-
mereigelder und Beilbriefe auf das Schiff einen 
Anspruch machen p); N 

7) Schadenstand wegen eigenmächtiger Benutzung 
ungeteilter Waldungen 7); 

8) rückständige Alimenten r); 
9) Forderungen, welche aus rechtskräftigen Urthei-

len herrühren s); 
10) ingrossirte Se(juestrations - und Executionsde-

crete £). 
Alle zu dieser Classc gehörende Gläubiger ge

langen zur Befriedigung ihrer Ansprüche, wenn ihre 
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Forderung ingrossirt ist, nach dem Alter der I n -
grossation, und ist sie nicht ingrossirt, nach dem 
Alter ihrer Entstehung, v 

a) Transs. aus der Köu. Resol. 1665. 11.Mai, p.476. L . O . ; 
Kön. Resol. 1688. 12. Jan.; Resol. u. Execut. 1688. 29. Nov. 
p.372. L.L. not. f.; Köu. Resol. zw. Ebbe Uhlfeldta Er
ben u. Kreditor. 1690. 20. Febr.; Köu. Brief au d. schwed. 
Hofger. 1697. 3. Nov.; 'Kon. Urth. 1699. 13. Juu.; Köu. 
Resol. 1700. 1.Febr. p. 142. L.L. not. e.; Köu. Brief au 
die Hofger. 1701. 27.Mai, p. 743. L .O. 

A k g . 1. Eine Forderung kann eine genevelle oder eine spe-
cielle, oder, eine generelle und specielle Hypothek zugleich 
haben, d. i. auf sämmtliches beweg- und unbewegliches 
Vermögen des Schuldners, oder auf einen besondern Ge
genstand desselben, oder auf sämmtliches Vermögen un
ter gleichzeitiger Benennung eines besondern Theils des
selben verschrieben seyn. Nach den Senats-Ukasen, 1786. 
27. Nov. u. 1789. 17. Jan. (welche sich auf L. 2. C. qui 
potior, in pign. und auf die KÖn. Resol. 1665. 11. Mai be
ziehen) *) giebt die spenielle Hypothek ein Vorzugsrecht 
vor der generellen, so dafs der General-Hypothekamis 
sich an einen besondern Gegenstand des gemeinschuldner-
schen Vermögens nicht halten kauu, so lange aus letzte
rem die Special-Hypolhekarien noch nicht befriedigt wor
den sind. Ein Gläubiger, der generelle und specielle Hy
pothek zugleich hat, rückt nach dem Alter seiner For
derung, oder, ist sie ingrossirt, nach dem Alter seiner 
Ingrossation unier die General-Hypothekarien (unter wel
chen die ingrossirten den nicht ingrossirten, die altern 
den jungem vorgehen), wenn er aus der speciellen nicht 
befriedigt werdeu können. 

*) Erstere ist rücksichtlich des ehemal. Rig. Oberlandger. 

Unheils in d. Rosenschen Concurssache 1795. 17. Dec. 
in S. Knorring u. Rosenkampif, letztere in der Rosen-
kampffschen Concurssache rücksichtlich der Hofräthin 
v. Nolkeu emanirt worden. 

Akg- 2. Wird eine gehörig iugrossirte Forderung durch 
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die Dazwischenkunft eines nicht ingrossirten, aber*völlig 
liquiden und unstreitigen Anspruchs streitig: so gelang«: 
letztere nicht eher zur Execution, als bis über den strei- • 
tigen Fall erkannt worden, weil der öffentliche Hypothe
kar! tu bis zu ausgemachter Sache immer sein Vorzugsrecht 
behalt, Kön. Resol, 1665. 11.Mai, p.476. L .O . ; KöiuUe-
sol. 1688. 29. Nov., p. 480. L .Ü. ; Kön. Schreib, 1701. 
27. Mai, p.743. L. 0 . , p.151. L.L. not. a. 

Akg . 3. Kiu Gläubiger, welchem der Schuldner in, dem 
Schuldbrief keine Hypothek •vorschrieben hat, wird, unge
achtet Statt gefundener Ingroasatiou, unter die nudl ehi-
rographarü locirt, weil die erfolgte Ingroasatiou, ohne Cou-
stituirung einer Hypothek, keinen Vorzug giebt. 

Akg. 4. Dio öffentlichen llypoihekarien verlieren ihr lu-
. grossationsrecht dadurch nicht, dala sie sich als solche 
nicht angegeben, Ilofgor.Conc.Urtbeil, Deliwig geb. För
ster, 18Ü9. B.Mai: „denn die Pfandbüeher urweisen, dafs 
«iß wirklich Ingrossarii sind." Aber eine Forderung, die 
im Concursproclam entweder gar nicht, oder nach Ablauf 
des Termines angemeldet worden, wird abgewiesen, wenn 
sie gleich ingroasirt wäre und als vorhanden, sich aus den 
öffentlichen Pfand!)üeheru ergäbe, Hofger.Coue.Urth, Yio-
tinghoff, 17. Aug. 1822. 

Akg . 5, Eine specielle, nicht ingroasirt« Hypothek steht ei
ner ingrossirten, wenn gleich generellen, nach; Sen.Uk. 
1792. 13. Aug. in Concurss. dos Kammer)unkers v.Liphart. 

Akg . 6. Eine Forderung, welche privilegirter Natur ist (z.B. 
die der Schuldner in dem. Schulddocumcnte selbst als vä
terliches passivum, als Vorschufs zum Kauf eines Grund
stückes TI. s.w. anerkannt hat), verliert durch später er
folgte Ingrossatiou nicht ihr Vorzugsrecht, sobald dasselbe, 
im Schulddocument einbekannt, noch besonders erwiesen 
wird. 

b) Die in Sachen Mengdens und Helmersens vom Hofgcricht 
im ürth. 1730. 18. Jul. aufgestellte Ansicht — dafs eino 
schweigende Hypothek (hypotheca taeita legalis) einer 
Privathypolhek gleich zu stellen sey — hat das Heichs-
Justizcollegium in «einem Revisionsurtheil 1731. 15. Jul, 
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reformirt, indem e3 festsetzt, dafs die schweigenden Hy
potheken gleiche Wirkung mit den öffentlichen haben, und 
mit diesen nach ihrem Alter locirt werden sollen. 

c) Der Kaiserin Elisabeth ertheiltes Privilegium für die Reichs
bank ; Hofger.Conc.Urth., Tschoglokoff, vom J. 1782. 

d) L. 7. C. de priv. ßsci; L.4. C. in quib. caus. pign.; L. 3. 
C. de primipilo; in so fern nehmlich das Vermögen erst 
n a c h Entstehung- der Verhältnisse, welche den Verwal
tungsansprüchen zum Grunde liegen, erworben ist, L. 28. 
it. de jure fisc; L. 2. C. de priv. fisci; Resolut, auf d. 
Eittersch. Beschwere!. 1680. §.28. .p. 142. L . L . not. e. ; 
Kön. Resol. 1700. 1. Febr.; Köu. Brief au den Rath N. 
1690. 4. April, p. 142. L.L. not. e.; Ilofger.ürth. in Sachen 
der "Wittwe Schnitzen wider Vie tinghoff und WesÜng. 

e) L. 20. C. de adminisir. tutor.; L. 19. §.1. C. de rebus aulh. 
jiulic. j Kön. Urth. 1668. 4.Nov. p. 141. L.L. not. e.; des 
Heichs-Justizcolleg. Revis.Urth. in Sachen Mengdens und 
Helmersens, 1731. 15.Jul. — Das Hypothekeurecht beginnt 
für die Pupillen von der Zeit, da der Vormund, welcher 
nun Gemcinschuldner ist, die Forderung schuldig wurde. 
Es bezieht sich iuclefs nicht auf Pupillengelder, welche 
der Vormund anderen fidirte. — Uebrigens erstreckt sich 
das Hypolhekenrecht der Pupillen auch auf solche Güter, 
welche der Vormund aus ihrem Vermögen kaufte, L. 7. 
C. tjuji potior, in pign., L. 2, C. quando ex fact. tutor., 
und auf ihre Erben. Gleiches Recht haben die Unmündi
gen in dem Vermögen ihres Stiefvaters, L. 6. C. in quib. 
caus. pign. tacit. Conlrah. v 

A k g . Waisengelder, welche bei dem Verschuldeten, als Vor
mund, einstellen geblieben, haben nach L.20. C. de admi-
nistr. tut. in des Vormundes Vermögen, von der Zeit an, 
als er d|c Vormundschaft übernahm, hypothec, tacit. vel 
legalem; sie ambuliren mit denen durch die Inprotocol-
lirang errungenen Hypotheken pari passu , und wird deren 
Präferenz nach dem Alterthum der Zeit bestimmt; des 
ehemal. Rig. Oberlanclger.Urth. im Rosenschen Conc.1795» 
17. D e c , mit Bezugnahme auf des Reichs-.Tustixcoll. Re
sol. 1731. 15. M. und des Gerichtshofs-Resol. 178.9. 3.Jul. 
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' in der Mttnnicli-Solinscheij Revisiomasache — so dafs sie 
also kein Vorzugsrecht vor den öffentlichen Hypotheken 
haben, „da das angezogene Urtheil aus der, Mos von dem 
Herausgeber und Uebcrsetzer der schwed. Laudlagh ins 
Deutsche herrührenden Note a. der L.L. p. 141. auf ge
genwärtigen Fall um so weniger Anwendung leiden kann, 
je weniger der gerichtlichen Praxi zuwider, nach solchen 
schwedischen Verfügungen und Urtheileu, die in Livland 
weder als allgemeines Gesetz publicirt, noch zur Norm 
vorgeschrieben und angenommen sind, und deren umständ
licher und eigentlicher Inhalt nicht einmal constiret, in 
hiesigen Gerichten erkannt werden soll, wie mehrmalen 
oberriohterlich deducirt und höheren Orts statuirt worden." 

ß L.6. C. de secund. nupt.; L, 6. §. ult. C. de bon. quae li-
beris; L. 8. §. 3, 4. C. de secund. nupt. 

g) L. 1. it. in quib. caus. pign. tacit, contrah.; L. 24. §.1, 
C. de rebus auth. jud.; L. 5. 6, 7t, qui potior in pign.; 
Nov. 97. c, 3. 

h) Nach Analogie der Allegato ad g. 
i) L.4. 7t. de pact. L. 2. 4.5.6. C. in quib. caus. pign. tacit. 

contrah,; L. 2. it. ojusd. titul.; cap. 19. vom Rathstub. 
Proz. St, L.;«ohwed. llofger.Urth. 1691. 16.Mal, p.<142. 
L.L, not. e.{ 

Je) L. 4 et 7. 7t, in quib, caus, pign, tacit. contrah. j L. 5. C. 
ejusd. tit. 

/) Ko'n. Brief an alle Hofger. 1669. 6.Ma'rz, p. 229. L .O. ; 
Kon. Ilesol. auf d. Ritteraoh. Heschw. 1680. §.28. p . 142. 
L. L, not.o.; Gouv.Plac. 1764. 31. Jul. 

m)Ktfn. Ilesol. 1652. 24.März u. 1657. 30,Nov., p.141, L.L. 
not.e.j Kon. ürth. 1669. 8.0ct, p.143. L.L. not.e. 

n) Cap. 14. §.4. v. Schiffsheure im See-R. p. 141, L.L. not.o. 
o) Cap, 9. v. Bochu. im See-R, p.141. L.L. not.e. 
•p) Cap.8.9. v. Bodm. im Sce~H. p.141. h.h. not.e. 
q) Verordn. w. Busch u. Wald 1664. §.15. p.142. L.L. not.e. 
r ) Cap.16.Radutt.Proz. St. L.; Gastgcb.Ordn, 1664. §.24-

p.142. L,L. not.e. 
*) Pag. 142. L. L, not. e. 
t) Verordu. w, Sequest. 1684. 24. Jan. p. 391. L. O. ; Rcsol. 

http://Cap.16.Radutt.Proz
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w. d. Execut. 1G88. §.2. ; Verordu. w, d. Execut. 1669. 
§.14.17. i). 143. L.L. not. e.j Kün. Resol. 1688. 29. Nov. 
1>. 482. L. 0 . 

$. i55 7 . 

Classe III. Judicial-Hypothekarieii. 

Zu den Judicial- Hypothekarien gehören dieje

nigen, welche ihrer Forderung wegen, eine gericht

liche Immission in- das unbewegliche Vermögen des 

Schuldners erlangt haben; mgieichen, deren Fo rde 

rung sich auf ein gerichtliches Erkcnntnifs oder auch 

auf einen verhängten Sequester gründet. Sic gelan

gen, wenn ihrer mehrere und die vorhergehenden 

Classen befriedigt s ind, nach ihrem Alter zur Be

zahlung, und beziehen die Iramissarien ihre Zinsen 

von der ganzen immittirten Forderung auch während 

des Concurses, entweder durch unmittelbare Be

nutzung ihrer Immission oder durch Empfang des 

baaren Betrages aus dem Gerichte *). 

*} Die Immissarien erhalten ihre Immissionsrenten nur bis 
zu dem Tage, an welchem das Classificationsurtheil in 
der ersten Instanz:, welche den Coueurs verhandelte, pu-
blicirt wird, dieses Unheil mag rechtskräftig- werden, oder 
nicht; erfolgt daher die Versteigerung des Lnmissions-
objeetes nach dem Classificationsurtheil: so gehen dielra-
missionsrentcii keineswegs his zum Datum der Versteige
rung; Conc.Urth., Berg, 1764. 30,Apr.; Gonenberg, 1731. 
7. Aug.; RosenkampiT, 1782.*" 10. O c ; Liphart, 1788. 
15.Dec; Igels trölmi, 1771. 28.Nov. No.36. 

A k g . 1. Mit den Immissarien geniefsen gleiches Recht die
jenigen Gläubiger, welche von dem Schulduer den Ge-
hufs eines Pfandes statt der Zinsen (antichresis) übertra
gen erhalten haben; ingleichen diejenigen, welchen der 
Schuldner in der Verschreibung das Recht zugestand, 
sich, im Falle des Ausbleibens terniinmäfsiger Zahlung, 
ohne gerichtliche Vollstreckung in den antichretischen Be
sitz des Vermögens oder eines Theils desselben zu setzen. 
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Akg. 2. Sind die Kosten der Immissious - und Exccutions-
Vollstreckuiig im etwanigen Nichtzahlungsfallo in der 
6chuldschrift nicht zugleich verschrieben und verhypu-
thecirt; so werden sie nicht in eine frühere Classe, zu 
welcher das Schulddocumeut selbst etwa gehört, sondern 
in diese dritte gesetzt. Die Inimissionsrenten zählt das 
Gerieht zu den privilegirten Forderungen, sobald es die 
Immission während des Concurses von sich aus verwalten 

'Hers; HofgcVConcUrth. Vietiughotf, 17.Aug. 1822. 

Akg . 3. Es beruhet auf blofsem, von Gesetzen nicht un
terstützten Gerichtsbrauch» wenn die Judieial-Ilypothe-
karieu den öffentlichen nach- und nicht im Alter ihrer 
Forderung (von der Zeit gerechnet, als sie judicialer 
"Natur wurde) ihnen gleich-gestellt werden. Denn not. e. 
L. L. p.140, welche die hiesige Concursordimng enthält, 
und ohne Rücksicht auf ihre Legalität in unwandelbaren 
Gerichtsbrauch übergegangen ist, rechnet p. 143 unter 
No. 8. die Immissionen zu solchen Forderungen, welche 
ex dispositione legis ein Pfandrecht in dem 'Vermögen dos 
Gemeinschulducrs haben. Das Pfandrecht, führt sie au, 
erwächst 1) durch Ingrossation j 2) durch Besitz und In-
habung des Pfandes; 3) durch besondere Verfügung der 
Rechte (ex dispositione legis). Indem sie die namentli
chen Fülle der Entstehung eines Pfundrechtes aufzählt und 
sie mit Kön. Verordnungen belegt, rechnet sie als einen 
achten Fall, nach der Kön. Resol. w. d. Execut. 16S8. 
§.2., die Immission. Hiernach wäre also kein gesetzlicher 
Grund vorhanden, warum nicht Immissionen den spätem 
Jfogrossatiönen vorgezogen werden sollten. 

§. 1558. 
Classe IV*. Privat - llypothekarien. 

Zu diesen gehören: % 
l) diejenigen Gläubiger, welche von dem Schuld

ner eine vspccielle Hypothek verschrieben erhal
len, sie aber nicht haben ingrossiren lassen; sie 

• gehen den Generalhypothekarien vor a). 
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2) Die K r o n e mi t A r r e n d e r ü c k s t ä n d e n aus i h r e n , i n 

P a c h t des G e m e i n s c h u l d n e r s ges t andenen G ü 

t e rn b), u n d ana logisch A r r e n d c r ü c k s l ä n d e d e r 

P ä c h t e r p r iva te r G ü t e r . 

ß) Seu.Uk.17S6. 27.Nov.iu 1798. 17.Jan.; Akg . l . zu§.1356. 
b) Die Praxis schwankt hier. Im Conc.Urth. Rohrs 1692. 

17.März, ist die rückständige Krems-Arrende als piüvile-
girte Forderung desFiscus locirt, in dem Conc.Urth. Vie-
tinghoJT, 1732. 10.Mai, als Forderung der vierten Gasse. 
In dem Hofger.Urth. 1697. 13.Fel.ir. in Sachen der Witiwe 
Schnitzen wider Vietinghoff und Wesling, den Rappiuschen 
Arrenderückstand betr., heifst es: „In den schwedischen 
„und andern Rechten finde sich keine solche Disposition, 
„welche dem fisco ex contractu eine Präferenz für an-
„dere Crcditoren, die ihre Forderungen dem Pfandbuche 
„haben iuprötocolliron lassen, oder zur Erkaufung eines 
„Guts Gelder vorgeschossen, zuleget, vielmehr sollten 
„nach den Kön. Resol. 1665. 11.Mai und I6S8. 18. Jan. 
„diejenigen, welche ihre Forderung inprotocolliren las-
„sen, den Vorzug geniefsen; weshalb der Arrenderück-
„ stand nur eine' (der hypoth. public, nachstehende) tacita 
„hypotheca in des Schuldners Gütern-, von Zeit des ge
schlossenen Contracts, haben könne." Im-Conc.Urth. 
Pattkulis, 1698. 28. Febr., steht No. 11. ein Gläubiger 
aus einer Verschreibimg ex hypothec. generali v. 4. Oct. 
1690. und No. 12. derFiscus, welchem, tacit. hypothec. 
in bonis debitoris compeiirt; im Urth. 1754. 2. Mai ist 
unter die Privathypothekarien— davon der letzte No.10. 
ex oblig. 29.Sept. 1743. zu fordern hat — die Krone we
gen Körrusscher Arrenderestauration v. 1738 bis 1743 zu
letzt gesetzt, u, s.w. Obwohl das Reichs-Justizcollegium 
in seiner Resolut. 1731. 15. Jul. die schweigenden Hypo
theken den öffentlichen gleichstellt (siehe b. acl §. 1356), sol
chen Arrenderückständen der Krone nur eine schweigen
de Hypothek gesetzlich zuerkannt wird, und nach dem 
Gerichtsbrauch seit jener Resolution, 1731. 15. Jul., die 
schweigenden Hypotheken auoh gleiche "Wirkung mit den 

http://Seu.Uk.17S6
http://27.Nov.iu
http://13.Fel.ir
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öffentlichen haben: »o hat dennoch der Senat in verachie-
denen Ukascn (unter andern in dem, an den IUgischeu 
Magistrat 1755. 26. Mai und in dem 1781, 13,JuL) aner
kannt: „dafa, obzwar die Krone aus geschlossenen Con-
„tracteu, auch ohne besondere Erwähnung dessen, ein 
„ Pfandrecht habe, dennoch die altern und speciellen Pfand-
„ rechte anderer Gläubiger jenen vorgehen Jitüfsteu," Die 
Ansicht dos Senats ist unstreitig nach den Kön. Verord
nungen 1665. 11.Mai und 1688, 12. Jan., 1697. 3.Nov. und 
1700. l.Febr. die legale; in der letztem heilst es: „Ihre 
,,Kön. Majest. geniefaen in Coutracten mit privatis YOU 
„der Zeit einen Vorzug, du I, Kön. Maj. Bediente sich 
„rechtlich in des Debitoris Eigentbum haben versichern 
„lassen." (Das Translut dieser Verordnung befindet sich 
in der Petorsonsehqn, im J. 177!) vom Hofgericht abge-
uriheilten Concurssucbe, fol. 191. 2,%'i) Wpnn nach der 
Kön. Verordn. die „ Arrendcrevorse" ingrossirt werden 
sollen: so wäre diese Maasregol übcrllÜTsig, sobald die 
Krone auch ohne Jngrossation hier ein besonderes Vor
zugsrecht hütto. 

§. i559 . 
Clasie V. Wechsolglliubiger. 

Zu dieser Ciasse geboren die Wetdiselglüubigcr, 
deren Forderung zur Verfallzeit durch Protest ge
sichert ist; ist solches nicht geschehen: so wird die 
"VVechsclschuld als Schuld aus blofsem Xteverse an
gesehen a), 

a) Nach der Wechselordn. 1671. §. 26, p, 280, L, 0 . und 
u. 143. L. L. not. e. hat eine WecbselJbrderung den Vor
zug vor andern laufenden Schulden. Uebrigena kann je
der Wechsel ingrossirt worden. Denn die Kön, Verordu. 
1665. 11.Mai, p.476. L ,O. sagt allgemein: „Wer seine 
„Hypothek zu rechter Zeit tum an gebührlichen Ort und 
„Stelle improtocolliren läfst, dessen Hecht soll in allen 
„Stücken ungekränkt verbleiben." Vergl, Urtb. in Sa
chen der Credltoren des Übristen Sten Baron Löwen, 1785 
20. Febr. Von einem protestirteu Wechsel, welcher für Ca-
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pital und Renten zurPerception gelangt, werden 12 Procent 
Wechselrenten berechnet, wenn er nach hiesigem, und 18 
P r o c , wenn er nach russischem Wechselrecht ausgestellt ist. 

A k g . 1. Ist ein protestirter Wechsel ingrossirt worden: so 
rechnet man die Zinsen resp. zu 1 Procent oder zu 1§ Pro
cent monatlich vom Tage des Protestes bis zu dem der 
Ingrossation; von diesem ab aber nur laud übliche (d. i. 
5 oder 6 Procent, je nachdem sie verschrieben sind); das 
ehemal. Rig. Oberlaudger. Urtheil im Platerscben Conc. 
1790. 7. Jul. No. 29.; sind keine Renten verschrieben, ge
wöhnlich : Weilrenten. 

A k g . 2. Bei nicht erfolgter terminmäisiger Einlösung des 
Wechsels ist der Gläubiger verpJlichtet, den etwa vorhan
denen Caveuten von der ausgebliebenen Zahlung zu be
nachrichtigen, Ukas 1767. 4. Aug. Bewilligt der Gläubi
ger, ohne Wissen und Genehmigung des expronrissorischeu 
Caveuten, eine Zahlungsfrist: so wird dieser dadurch seiner 
Bürgschaft ledig, Sen.Uk. 1804. 16. Apr. in S. des Sattlers 
Prevot w. den Kaufm. Sacharow. (Vergl. Tit. «•• de pact.) 

A k g . 3. Auch in Livland köuüen Wechsel nach russischem 
Wechselrecht gestellt werden; Uk. des Senats an die liv
land. Gouvern.Regier. 1809. 9. Oct. No. 1603. Uebrigens 
verordnet der Sen.Uk. 1776. 18. März (publ. 1779. 22. Aug.), 
dafs diejenigen, welche in St . P e t e r s b u r g Wechsel
schulden contrahirt haben, nach russischem Wechselrecht 
behandelt und bei verweigerter Zahlung aus dem Inner
sten des Reichs dorthin gesandt werden sollen,* wesfalls 
denn den Requisitionen des Obermagistrats - Comtoirs die 
gehörige Erfüllung zu geben ist. 

A k g . 4. Aufgelaufene Wechselrenten werden nur bis zum 
Betrage des Capitals, und nicht darüber (ultra alterum 
tantum) gerechnet; Hofger.Const, 1775. 10. Febr.; vergl. 
Pol.Ordn, §.49.; Sen.ükas 1802. 29. Jan. pct.2. 

$. l56o. 

Gasse VI. Chirographarii und creditorcs ex rationibus. 

Die Revers- und Rechnungsgläubiger, welelie 
zur letzten Classe gehören, erhalten bei Unzureich-
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liclikeit der Masse ihre Forderungen nicht nach dem 
Alter bezahlt, sondern nach gewissen Procentcn von 
dem Betrage einer jeden; der etwanige Uebersehuls 
der Masse bestimmt das Procent a). 

ä) L.6. C. de bon. auet. juil. poss. j p.143. L.L. not. e. 

§. i56i . 
Distributions-Bescheid. 

Sobald das Classificationsurthcil gefällt ist, läfst 
das Gericht durch den bei ihm angestellten Lhjui-
dations-Commis'sair die Ausrechnung des auf jeden 
Gläubiger an Capital und Renten, nach der festge
setzten Ordnung fallenden Antheils anfertigen, und 
fordert die , Percipienteu entweder einzeln, oder 
sämmtliche in Einer Verfügung zum Empfange ihres 
Antheils auf. 

Akg. Hat der Gemeinschuldner vom Gerichte nicht die Be
freiung mit seinem, nach der Beendigung des Concursea, 
ihm, etwa noch zufallenden Vermögen (benef, cess. cum 
liberatione) erhalten*, so kommt ein sich ereignender Ver-
mögeusanfall den Gläubigern, welche in der JPerceptiou 
stecken blieben, nach der im Classiüeationsurtheil aufge
stellten Ordnung zu gut. Hatte indefa der Gemeinsehuld-
ner noch vor der Concursor Öffnung einem seiner Gläubi
ger eine ausdrückliche Hypothek in solchen künftigen 
Aufall gegeben: so wird dieser vorzugsweise aus dem
selben befriedigt, und nur der Ueberscbufs zum Behuf 
urtheilsnuifsigor Vertheilung zur Masse gezogen. — "Was 
dem Gemeinschuldner vor deeretirter Liberation und wäh
rend des Concuravcrfahrens anfällt, kommt der Masse zu 
gut, auch wenn er in der Folge beim Schlafs des Ver
fuhren« von fernerer Vorhaltung frei gesprochen würde. 



141 

A 11 l i a 11 g . 

I. V o n d e r a c t i o p a u l i a n a J 

§. i562. 
Widerruflichkeit der vom Gcmeinsehuldncr zum Nachlheil 

der Gläubiger unternommenen Handlungen. 
Handlungen, welche der Schuldner während 

des Concurses zum Nachtheil der Gläubiger unter
nahm, sind nichtig, und unternahm er sie vor dem 
Goncurse, in gewissen Fällen widerruflich ($.1270). 

§."i565. 
Actio pauliana. 

Das Rechtsmittel, welches die Aufhebung sol
cher Handlungen bezweckt, heifst die actio pauliana. 
Es gehört zu den persönlichen Klagen, weil es nur 
gegen den JSmpflinger, nicht gegen deii dritten Be
sitzer geltend gemacht werden kann a). 

a) L. 9. w. quae in fraud.; L. 38. it. de usur. 

§. i564. 
Worauf sie gerichtet ist? 

Die actio pauliana ist in der Hauptsache auf 
"Widerruf der nachtheiligen Handlung a), zuweilen, 
auch auf Bestrafung des Schuldners gerichtet b). 

a) L. 10. §.22. 7t. quae in fraud. creditor. 
h) L. 1. pr., L. «lt. §. ult« 7t. quae iu fraud. creditor. 

§. i566\ 
Verantwortlichkeit des Beklagten. 

W a r der Beklagte oder Empfänger (§. i565) in 
bösem Glauben, als die eingeklagte Handlung zwi
schen ihm und dem Schuldner zu Staude kam: so 
haftet er unbedingt wegen der Sache, des Werthes 
derselben, aller gezogenen und vernachlässigten 
Früchte und wegen des Interesse d). 

a) L.6. §.11., L. 10. §.20. #r. quae in fraud. oredilor. 
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$. i566. 
F o r t s e t z u n g . 

War aber der Beklagte Jbei Vollzug der Hand
lung im guten Glauben: so haftet er nur in so weit, 
als er bereichert ward, und nur wegen der , zur 
Zeit des Erwerbs hängend gewesenen, und nach 
der Einlassung genossenen 'Früchte «). 

a) L. 6. §.11., L. a5. §.4.5. tt. quae iu fraud, creditor. 
Akg. Nach dem römischen Hechte giobt der Beklagte nie 

Zinsen, ausgenommen, wenn ihn die Gläubiger wegen 
einer, ihm vom Gemeinschuldncr erlassenen, verzinsli
chen Schuld belangen, L. 10. §.22. #. quae in fraud. cre
dit. Nach heutigen Hechten miifste der Beklagte in bö
sem Glauben allen fehlenden Gewinn (hierum cessans) 
ersetzen, wenn der Gegenstand au sich auch nicht -ver
zinslich war, aber, zur gcmoinsehnldncrisehen Vennü-
gensmasse gezogen, nach geschehener Versteigerung für 
die Gläubiger zins- oder fruchttragend gemacht werden 
konnte. 

§. i56 7 . 
Verantwortlichkeit der Erben des Beklagten. 

Die Erben des Beklagten sind, wie der Erblas
ser, verantwortlich, in so fern die Klage auf Her
stellung und Ersatz des entstandenen Schadens geht, 

& x568. 
ZulSssigkeit der actio pauliana. 

Die actio pauliana findet nicht Statt, wenn vor 
oder auch nach der GoncarseröJÖPnimg ein Schuld
ner , nichts von seinem Vermögen veräufsernd, nur 
einen Erwerb ausschlug, oder ein ihm angefallenes 
Recht aufgab, dessen Anfall durch blofse Mifsbilli-
gung rückwärts vernichtet werden kann a). 

a) L. 1. §.6. it. si quid in fraud. patremi; L, 67. §.1. tt. ad 
Sctum Trebell.; L. 6. it. quae in fraud. oreditov.; L. 6. 
it. de cess. bonor.; L. 26. #. de jure fisci. — Uebcr den, 
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nach Ausbruch des Concurses Statt findenden Anfall ei
nes Hechtes müfste jetzt das Concursgericht immer ge
hört werden, wenn auch der Anfall gesetzlich vernichtet 
werden könnte. 

ö. i 56g . 
F o r t s e t z u n g . 

Ver r inge r t e d e r S c h u l d n e r n a c h A u s b r u c h des 

Concurses sein V e r m ö g e n : so ist die H a n d l u n g n i c h 

tig-, u n d d e r act io pau l i ana un t e rwor f en , s o b a l d das 

vcräufser tc Object zu r Goncursmasse g e h ö r t . 

§. 1570. 

F o r t s e t z u n g . 

F a n d die V e r m ö g e n s m i n d e r u n g d u r c h den S c h u l d 

n e r v o r A u s b r u c h des Concurses S t a t t , u n d wa r er 

dabei in gu tem G l a u b e n : so k a n n die H a n d l u n g 

n i ch t als ungü l t i g angefochten d), w i d e r d iese lbe 

abe r j e d e s , d e m S c h u l d n e r zu S ta t t en k o m m e n d e 

Rechtsmi t te l von d e n Gläub ige rn ergriffen w e r d e n b). 

a) L. 1. pr, , L. 2. , L. 10. it. quae in fraud. creditor. 
b) L. 22. it. quae in fraud. creditor. 

§. 1571. 

F o r t s e t z u n g . 

W a r der S c h u l d n e r be i d e r V e r m ö g e n s m i n d e 

r u n g erweislich a) i n bösem G l a u b e n : so k ö n n e n 

alle G läub ige r , we l chen die Veri iufserung n a c h t h e i 

lig w u r d e b), u n d welche sie n i ch t wissent l ich g e 

schehen l iefsen c), de r se lben w i d e r s p r e c h e n . 

a) L. 17. §. 1. it. quae in fraud. creditor. 

h) L. 10. §. 1. it. quae in fraud. creditor. 

c) L. 6. §. 9. it. quae in fraud. creditor. 

§. l 5 7 2 . 
F o r t s e t z u n g . 

Diese r W i d e r s p r u c h findet: 1) be i e iner u n 
entgel t l ichen Veräu f se rung unbedingt S t a t t , d e r E m -
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pfänger habe' an der Arglist Thcil genommen oder 
nicht a). 

a) L,6. §.11. it. quae iu fraud. credit.; L. pen. C. quae in 
fraud. creditor. 

F o r t s ß t z u n g. 
2) Wenn der Schuldner einem «einer Gläubiger, 

um ihn widerrechtlich zu begünstigen, Zahlung lei
stete oder widerrechtlich dazu gedrungen ward a). 

a) L. 16., L. 24. ft, quae in fraud. creditor. 

§. i574. 
F o r t s e t z u n g . 

5) Wenn der Schuldner einen seiner Gläubiger 
begünstigend, ihm widerrechtlich ein Pfandrecht 
constituirte ä), 

a) L.1Ü. §.13., L. 13., L. 22. it. quae in fraud. creditor, 

§. l575. 
F 0 r t s e t % u 11 g. 

4) Bei einer onerösen Veräufserung, wo beide, 
Schuldner und Gläubiger, in gleich bösem Glau
ben waren a). 

a) L. 6. §.H., L. 9. it* quae in fraud. creditor. 

§. i5 76. 
F o r t s 0 t 55 ,u u g. 

5) Gegen Legatare, wenn die Erbmasse nicht 
zureicht a), 

«) L. 6. §. 13. it. quae iu fraud. creditor. 

I I . V o n d e n V i n d i c a n t e n u n d S e p a r a t i s t e n . 

§• i W -
V i n d i c a n t e n . 

Alle, welche ein Eigentumsrech t haben , des
sen Object sich in der gemeinschuldncrischen Vcr-
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mogensmasse befindet, können dasselbe aus der Masse 
ziehen, ohne an dem, für die übrigen Gläubiger 
schwebenden Concursverfahren Theil zu nehmen a). 

a) S. §.1350folg.; Kön. Resol. u.Erkl. 1687. 28.Mai, Art.l. 
p.465. JL.O. 

§. 1378. 
F o r t s e t z u n g . 

W e r ein solches E igen tumsrech t geltend macht, 
heifst Vindicant, oder Separatist jure dominii. 

§• 1379. 
Quas i -Sopara t i s t eu . 

Obgleich, alles gemeinschuldnerische Vermögen, 
nach Absonderung dessen, was nicht dazu gehört, 
sämmtlichen Gläubigern vereint zufällt, und diese, 
als aus Einer Masse, vereint ihre Befriedigung da r 
aus suchen: so giebt es doch Fäl le , in welchen 
Gläubiger, nach einem besondern Vorrecht, verlan
gen, aus einem bestimmten Vermögenstheile allein 
befriedigt zu werden a). ' 

aj z. B. Inhaber eines Faustpfandes. 

§. i38o. 
f F o r t s e t z u n g . 

Solche Gläubiger heifsen ,Quasi- Separatisten 
oder Separatisten jure crediti. 

§. i58i.-
General- und Special-Coucurs. 

s ' Auf den Unterschied zwischen der Concurrenz 
zu allen, oder einigen, als besonderes Vermögen 
betrachteten Gütern eines Schuldners, gründet sich 
die Eintheilung in den allgemeinen und in den b e 
sondern Concurs. 

10 
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D r i t t e s B u c h . 

C r i m i n a l p r o z e f s . 

E i n l e i t u n g . 

§. i58a. 
Pe in l i ches Gericht. 

U n t e r peinlichem. Gericht wird che gesetzmäfsige 
Untersuchung und Bestrafung peinlicher Fülle ver
slanden. 

$. i585. 
P e i n l i c h e Fälle. 

Peinliche Fälle setzen Verbrechen voraus, de
rentwegen eine Lehensstrafe, oder eine derselben 
gesetzlich gleichkommende Leibes - oder sonstige 
Strafe, Statt' findet. 

Akg. Der in der russischen Gesetzgebung vorkommende 
Ausdruck: „unter Gericht stellen oder geben", deutet 
auf einen Fall, den sie als einen peinlichen ansieht. 

§. J 3 8 4 . 

Worauf es hei der Bestimmung ankommt? 
Bei der Bestimmung, ob ein peinlicher Fall vor

handen sei, kommt es nicht sowohl darauf an, ob 
das Verbrechen unter allen Umstünden peinlich b e 
straft werden könne, sondern vielmehr darauf, ob 
nach den sich ergebenden Umständen die zur Un
tersuchung gekommene That als peinliches Verbre
chen gelte. 
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$. i585. 
F o r t s e t z u n g - . 

Daher kann eine That, die an sich nur polizei-
liclie oder willkürliche Bestrafung fordert , wegen 
der concurrirenden Umstände, als peinliches Ver
brechen angesehen werden. 

§. i586\ 
Gesetzliche Bestimmung. 

An sich peinlich sind alle Verbrechen, welche 
mit dem Verlust des Lebens, der E h r e , standes-
mäfsiger Freiheit und Privilegien, der Güter und 
erblicher Gerechtigkeit gestraft werden d). 

a) Ger.Ordn. 1614. 10. Febr. §.14.; Ordin. 1630. 20. Mai, 
§.8. p.50. L.O.; Allerh. Imm.Uk. 1724. 20.Mai, trausl. 
u. gedr. Riga 1724. 26. Sept. % 

* \ 
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E r s t e r T i t e l . 

Peinliche Gerichtsbarkeit. Peinlicher 
Gerichtszwang. Criininalprözefs. 

E r s t e s C a p i t c 1. 

P e i n l i c h e G e r i c h t s b a r k e i t . 

§. 1587. 
Was peinliche Gerichtsbarkeit ist? 

Peinliche Gerichtsbarkeit ist die Befugnifs, in 
peinlichen Fällen gesetzmäßig untersuchen und be
strafen zu können. 

§. i588. 
Was sie -voraussetzt? 

Die Ausübung derselben setzt einen Fall voraus, 
welchen das Gesetz nach der Quantität und Quali
tät der Strafe, unter die peinlichen begreift. 

Akg, Geringere Verbrechen daher, welche nicht mit der 
Todesstrafe, oder einer ihr gleichkommenden, z, D. mit 
Versendung in die »iberischen Colonlen, mit Abgabe zum 
Soldatendienst oder zur Festunßsurbeit, mit Vermögens
einziehung, Infamie u, s. wv, sondern mit gelinder Lei-
besstrafo, kurzem Arrest u. dgL belegt •werden, untersu
chen und bestrafen die Polizeigorlchte, oder auch nach 
Umständen die Civilgerichte, auf summarischem Wege, 
ohne einen förmlichen Criminulprozefs einzuleiten. —« 
Uebrigens erläutert der Allerh. Imm.Uk. 1724. .20. Marx, 
transl, u« gedr. Riga 1724. 26. Sept., die sonstübliche 
Eintheilung der Verbrechen, in gemeine (deliota commu-
nia) und besondere (propria). Diese Kintheilung wird 
von dem Umfange 'verletzter Verbindlichkeit hergenom
men , indem die gemeinen Verbrechen aus Verletzung von 
Verbindlichkeiten, welche allen Staatsbürgern obliegen, 
die besonderen aus Verletzung solcher entspringen, die ei-
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nen besondern staatsbürgerlichen Zustand voraussetzen. 
Zu den besondern Verbrechen gehören alle strafbare Ver-
letztmgen der Amts - und Standesverbindlichkeiten. Diese 
nennet der angeführte Ukas publike oder Reichsvei'bre-
chen, im Gegensatze von Paivatverbrechen. In der In-
struct. zum Entwurf eines neuen Gesetzbuches 1767. 
SO.Jul. sagt die Kaiserin Catharina §. 138.: „Obgleich 
alle Verbrechen, ihrer Natur nach, als Beleidigungen des 
gemeinen "Wesens anzusehen sind, so ist dennoch ein Un
terschied zu machen,- wenn es auf Verbrechen eines Bür
gers gegen einen andern ankommt, und wenn das Verbre
chen eigentlich wider den Staat, in Ansehung des Ban
des, welches den Bürger mit dem Staate verknüpft, be
gangen ist. Erstere heifseu private oder besondere* letz
tere sind öffentliche oder allgemeine Verbrechen." 

§. i389. 
"Wem sie zusteht? 

Die peinliche Gerichtsbarkeit ist ein landesherr
liches Vorrecht5 sie wird Mos von denjenigen Au
toritäten, welchen die Regierung sie überträgt, nach 
vorgeschriebenen Normen ausgeübt. 

§. 1090. 
Auslieferung der Verbreclier an die Behörden. 

Deswegen ist derjenige, welcher einen Verbre
cher auffindet und ergreift, ihn dem Gerichte aus
zuliefernverpflichtet, und zu keinen andern Maasre
geln berechtigt, als welche die Auslieferung sichern a). 

a) Nach Ordiu. 1632. l.Febr. §.27. m fin. p. 63. L.O.; Ge-
ueral-Gouvem«, Bern Oxenstierns Public. 1639. 3. Decbr., 
welche für unterlassene Ergreifung und geduldeten Auf-

, enthalt eines Verbrechers 50 Thlr. Strafe setzt. 

Hecht der Ergreifung und Verhaftung auf den Landgütern. 

Lassen daher Adel und Gutsbesitzer nach der 
ihnen zustehenden Berechtigung auf ihren Grenzen 
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Verbrecher ergreifen und verhaften: so üben sie 
dennoch keineswegs einen Act der peinlichen Ge
richtsbarkeit über die Inhaftirten aus a). , 

a) Ordiu. 1630. 20. Mai, §.10. p. 51. L . O . ; Ordiu. 1632. 
l.Fcbr. §.27. p . 63. L .O . ; Kön. Resolut, u. Erkl. 1634. 
6. Aug. §.3.; Bauer-Vcrordn. v. J. 1818. §.137. 138. 140. 
Dem livläudischen Adel, welcher früher nach dem Privil. 
Sigism. Aug. 1561. 28. NOT. u. a. w. auf seinen Hufen zur 
peinlichen Gerichtsbarkeit berechtigt war, steht gegen
wärtig nur das Recht der Ergreifung und Verhaftung (jus 
apprehendendi et incareerandi), insbesondere gegen Leute, 
die sich in seinem Dienste befinden, zu , Ordiu. 1632. 
1. Febr. a. a. O . , und erstreckt sich seine Strafgewalt über 
seine Dicustleute jetzt nicht über die Grenzen der Haus
zucht oder Hausdisciplin, Kö'n. Resolut, u. Erkl. 1634. 
6.Aug. §.3.; Bauer-Verordn. v. J. 1818. §.151. 152. 

§. l 592 . 

"Wie weit sich dieses Recht erstrockt? 

Des Adels und der Gutsbesitzer Recht zur Er
greifung und Verhaftung erstreckt sich über alle 
Arten von Verbrechern, so wie über alle in ihren 
Grenzen befindliche fremde Personen und Personen 
freien Standes ohne Unterschied d). 

a) Bauer-Verordu. v. J. 1818. §. 137 bis 140. 

Z w e i t e s C a p i t c I. 

Peinlicher Gerichtszwang. 

Peinlicher Ge.richtszwang. 

Die Befugnifs, eine peinliche Gerichtsbarkeit in 
peinlichen Fällen wirklich auszuüben, wird peinli
cher Gerichtszwang genannt. 
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§. i3o,4. 
"Welchen Gerichten derselbe zusteht: a) auf dem Lande. 

Der peinliche Gerichtszwang steht auf dem Lande 
dem Landgerichte des Kreises rücksichtlich aller 
Verbrechen und Personen zu, mit Ausnahme* der 
Adlichen und der mit ihnen in gleichem Range s t e 
henden Personen a). , 

«) Ordiu.1630. 20. Mai, §.8. p,50. L.O.; Hofger.Ordn. 1630. 
6.Sept. §.20.; Ordin. 1632. l.Febr. §.6. p.56. L.O. 

§. i5o5. 
b) In den Städten. 

In den Städten stehet der peinliche Gerichts
zwang dem Magistrate über alle dasige Einwohner 
zu, mit Ausnahme der Adlichen, ihrer Haüsleute a), 
der Kronsofficianten und derjenigen, die nach i h 
rem Range zu den Adlichen gerechnet werden, 

a) Ordin. 1632. l.Febr. §.20. p.63. L.O. 

$. i5g6. 
, c) Gegen Adliche und ihres gleichen, 

Verhrechen der Adlichen und solcher Personen, 
die nach ihrem Range zu den Adlichen gerechnet 
werden, untersucht und richtet das Hofgericht a). 

d) Ordin. 1630. 20. Mai, §. 8. p. 50. L. O.; Ordin. 1632. 
l.Febr. §. 6. 25. p. 56. u. 62. L.O.; Hofger.Ordn. 1630. 
6. Sept. §.20. 

A u s n a h m e n . 
Von den Verhrechen, derentwegen die Landge

richte oder die Magisträte den peinlichen Gerichts
zwang ausüben, sind, ohne Unterschied des Verbre
chers, diejenigen ausgeschlossen, welche gegen den 
Regenten (crimen laesae majestatis) begangen wer 
den oder das Staatseigenthum betreffen (causae fisci). 
Beide gehören vor das Hofgericht a). 
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«) Ger.Orclüi. 1614. 10. Febr. §. 14. j Ordia. 1630. 20. Mai, 
§.8. p.50. L.O.; Hofger.Ordu.1630. 6. Sept. §.20. pct.2. 

S- 1598. ' 
"Wodurch der peinliche Gerichtszvyaug begründet wird? 

Der peinliche Gerichtszwang wird begründet: 
1) durch den Aufenthalt des Verbrechers (forum 
domicilii); 3) durch den Or t , wo er das Verbre
chen begicng (forum delicti); 3) durch den Ort, wo 
er ergriffen wird (forum deprehensionis). 

Akg. Der Gerichtszwang des Wohnorts wird nicht aus dem 
blofsen Besitz von Grundstücken, sondern aus dem Auf
enthalte seihst gefolgert, so wie der Gerichtszwaug des 
begangenen Verbrechens nicht aus dem Orte, wo es be
absichtigt und vorsucht, sondern wo es zu Stande kam 
und vollendet wurde. 

§• 1599. 
Collisioni a) der verschiedeneu Arten des peinlichen Ge

richtszwanges. 
Collidiren die verschiedenen Arten das peinli

chen Gerichtszwangos: so schliefst der Geriehts-
zwang des begangeneu Verbrechens die übrigen Ar
ten aus, weil an dem Orte, wo das Verbrechen be
gangen ist, Beweise und coneurrirende Umstände 
am besten ausgemittclt werden können a). 

a) Nov. 69. §. 1. c. 1. 
Akg. In Verbrechen Abwesender, deren Aufouthalt unbe

kannt ist, kann nur in foro delicti verhandelt werden. 
XJ. 4. «r. de O. et A. 

§. i4oo. 
Vorrecht des forum delicti. 

Deswegen ist der Gerichtszwang des begangenen 
Verbrechens berechtigt ^ die Auslieferung des Ver
brechers von dem des Wohnorts und der Ergrei
fung zu begehren a). 

a) Nach Bitt.Recht, c . l l l . 210. 

http://Hofger.Ordu.1630
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§. i4oi . 
Collision: b) bei mehreren Verbrechen, welche Jemand an 

verschiedenen Orten begangen hat. 

Hat Jemand mehrere Verbrechen, und zwar an 
verschiedenen Orten begangen: so gehören Unte r 
suchung und Aburtheilung demjenigen Gerichts
zwange, unter welchem der Verbrecher das letzte 
und wichtigste begieng. • 

§. i4o2. v 

Collision^ c) rücksichtlich der Mitschuldigen. 
Die Mitschuldigen (§. i458u.folg.) werden d e m 

jenigen Gerichtszwange ausgeliefert, welcher das 
Verbrechen des Hauptthäters untersucht. Ist der 
Mitschuldige privilegirten Standes: so requirirt das 
Gericht seine Sistirung, in so fern die, wegen des 
Hauptthäters, anhängige Untersuchung es nöthig 
macht. Ist aber dieser Zweck erreicht: so übe r -
giebt es .den Mitschuldigen^zum ferneren Verfahren 
seiner conrpetenten Behörde. 

§. i4o3. 
Gerichtsstand einzelner Stände in peinlichen Fällen. 

1) Der Adlichen. 
In j)einlichen Fällen,- welche mit Verlust des 

Lebens, der Eh re , standesmäfsiger Freiheit und 
Privilegien, der Güter und erblichen Gerechtigkei
ten bestraft werden, so wie in allen Fällen, wo eine 
öffentliche Anklage Statt findet, sortiren die Ad l i -
chen unter dem Hofgericht a). 

a) §. 1386 u. 1397. Die Ordin. 1630. 20. Mai, §. 8. p. 50. 
L. O. zählt hiezu namentlich noch die groben Injurien 
(injuria© atrocissimae). 

Akg. Nach d. Rescr. des Reichs-Juslizcoll. 1729. 28. Febr. 
u. d. Hofger .Besch. 1755. 15. Febr. erkennet ein in Esth-
land angesessener Edelmann in Livland kein forum delicti 
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commiss. oder apprehensipnis an. Indefs setzet die Resol. 
d. Reichs- Justiz coli. 1755. 14. Jul. fest, dafs die esthländi-
sehen Privilegien den Edelmann nur von der Jurisdiction 
des Revalschen Stadtmagistrats befreie, und ein von einem 
esthländischen Edelmann in Livland begangenes Verbre
chen vom Hofgerichte abgeurtheilt werden müsse. 

§. l4o4. 
2) Der Geistlichen. 

Die Geistlichen gehören nur in A m t s - u n d Re-
ligionssachen unter die geistliche Gerichte; in pein
lichen Fällen sortiren sie, wie in Givilsachen, un
ter der weltlichen Gerichtsbarkeit a)9 und zwar in 
jenen unter der der Hofgerichte. 

a) Vergl. Odin. 1630. 20,Mai, §.9. p.51. L.O. 

§. i4o4. 
3) Der Academien und öffentlichen Schulen. 

Professoren, Docenten, welche zur Acadcmie 
gehören, Lehrer an öffentlichen Schulen und Stu
dierende hahen in Civil - und allgemeinen Unter
suchungssachen zwar ihre eigene Behörde; in pein
lichen Fällen aber sortiren sie unter dem L a n d -
und Hofgerichte a). 

tt) Statuten der Kaiserl. Universität zu Dorpat. 

§. i4o6. 
4) Des Militairs. 

In Dienst stehendes Militair sortirt in peinlichen 
Fällen unter seinen Mil i tärbehörden; verabschie
detes unter dem L a n d - und Hofgerichte a). ' 

a) Ger.Ordn, 1614. 10. Febr. §.14.; vergl. Kön. Stadga u. 
Verordu. 1696. 27.April, p.646. L.O. 

Akg. 1. Nach dem Son.Uk. 1802. 30. Dec sollen die OJfi-
ciere und Gemeine der Invaliden-Commandeu in Crimi-
ualsachen der Civüobrigkeit derjenigen Stadt, wo sie sich 
befinden, übergeben werden. 
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A k g . 2. Requiriren Gerichtsinstanzen eine Militair - Obrig
keit, einen zur Jurisdiction dieser letzteren gehörenden 
Beamten, in Crimiualsachen dem Gerichte zu übergeben: 
so haben sie dessen Verbrechen, umständlich und genau 
auseinanderzusetzen, weil sonst kein Kriegsgericht gehal
ten werden kann; Sen.Uk. 1824. 30. Jun. 

§. 1407. 

5) Der Civilbeamten. 

C iv i l beamte , d ie wegen ih res Classenranges d i e 

Rech te des a d l i c h e n S t andes bes i t zen , geKören i n 

pe in l i chen F ä l l e n u n t e r das Hofgericli t . 

§. i 4o8 . 
x 6) Verbrecher im Amte. 

B e a m t e , w e l c h e gegen A m t u n d Pf l icht v e r b r e 

c h e n , s o r t i r e n , o h n e U n t e r s c h i e d , als U e b c r t r e t e r 

de r Reichsgesetze a), zu r U n t e r s u c h u n g u n d A b u r -

the i lung u n t e r d e m Hofger ichte 5). 

a) Allerh. Imm.Uk. 1724. 20. Mai, transl. u. gedr. Riga 1724. 
26. Sept., verbunden mit Ger.Ordu. 1614. 10. Febr. §.14.; 
Ordin.1630. 20.Mai, §.8. p .50 .L .O . ; Hofger.Ordn. 1630. 
6. Sept. §,20. pct.2. 

J) Ukas 1804. 7. April. ', 

A k g . Vor die Tamoschnert gehört nur die Entdeckung oder 

Ausmittelung der Zolldefraudationen und der heimlichen 

Einfuhr von Waaren; die Untersuchung aber und Abur-

theilung der Schuldigen vor die verordneten Gerichtsbe

hörden und Autoritäten; Sen.Ukas 1803. 17.Eebr. 

§. l409 . 

7) Der Holzdefraudanten aus Kronswäldern. . 

D i e p e i n l i c h e n U n t e r s u c h u n g s s a c h e n der jenigen, 

we lche aus K r o n s w a l d u n g e n Holz en twand ten , w e r 

d e n be i d e m L a n d g e r i c h t e des Kreises v e r h a n d e l t . 

Indefs n i m m t d e r Fors tmeis te r des Kreises a n d e r 

U n t e r s u c h u n g T h e i l , u n d ist z u r W a h r n e h m u n g des 

Krons in te res se be i d e r A b u r t e i l u n g gegenwär t ig . 
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A k g . Die etwa abweichende Meinung des Forstmeister» 
wird zu deu Acten gelegt; auch das Urtheil von der Leu-
terationsiustauz dein Oberibrstiueister des Gouvernements 
zu gleichem Zwecke mitgetheilt (§. 1763). 

> 
$. i 4 i o . 

Recht zur Ergreifung des Verbrechers, a) ohne Rücksicht 
auf seinen nrivilegirtcn Gerichtstand. 

Jeder, der nach sichern Gründen oder sehr wahr
scheinlichen Vermuthungen ein Verbrechen Began
gen hat, kann ergriffen und dem Gerichte abgelie
fert werden a). 

a) Kriegs-Art. d, Proz. betr. 1683. §.21. p.335. L.L. not.c. 

§. i 4 . l l . 

F o r t s e t z u n g ; 

Ein solcher Verbrecher wird ohne Rücksicht 
auf seinen privilegirten Gerichtsstand ergriffen und 
zur ferneren Maasnehmung der nächstcn^Örtsobrig-
k'eit abgeliefert. Derselben stehen gegen den Ver
brecher alle Verfügungen zu, welche die Sicher
stellung seiner Person erheischet. 

§. l4l2. 
b) Und ohne Rücksicht auf die zuständige Gerichtsbarkeit, 

Die Landpolizeien sind befugt, auch über die 
Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit hinaus, Verbrecher 
zu verfolgen und handfest zu machen. Die Ergrif
fenen übergeben sie sodann der Lundpolizei des
jenigen Bezirks, in welchem die Ergreifung Statt 
gefunden hat a). 

a) Sen.Ukns 1820. 25. Oi..., publ. v. d. Livl. Gouvem.Re-

gier. 1821. 7. Jan. No.131. 

§. i 4 l 3 . 

Bezügliche HtUltdeistung der Einwohner. 

Die Einwohner des fremden Bezirks sind sol
chen Falls verpflichtet, den, den Uebelthäter ver-

http://i4.ll
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folgenden Landpolizei alle begehrte Hilfsleistung zu 
gewähren a). 

a) Sen.Ukasl820. 25.0ct., publ. v.d.livl. Gouv.Ilegier, 1821. 
7. Jan. No. 131. -

§. l4l4r-
Ausuahme für die Adlichen. 

Ein livländischer Edelmann wird, eines Ver 
brechens angeschuldigt, vor erfolgtem Unhei l weder 
persönlich ergriffen noch in Haft gebi*acht ä). Glei
ches Vorrecht geniefset die livländ. Geistlichkeit £). 

a) Priv. Sigism. Aug. 1561. 28.Nov., Art. 18.,• Ordin. 1632. 
1. Febr. §.25. p.62. L. O. 

i ) Priest.Priv. 1675. l.Nov. §.24. p.310. L.O. 

> : " 

D r i t t e s C a p i t e l . 

C r i m i n a l p r o z e f s . 

$. i 4 i5 . 

Cr imina lprozefs . 
Die in peinlichen Fällen geführte Untersuchung, 

Entscheidung und Vollziehung der erkannten Strafe 
machen zusammen den peinlichen oder Criminal
prozefs aus. 

§. i4 i6 . 
Zweck des Qrimmalprozesses. 

Der Criminalprozefs bezweckt nicht n u r , den 
Verbrecher der angeschuldigten That zu überführen 
und ihn der gesetzlichen Strafe zu unterziehen, son
dern auch die Gründe auszumitteln, welche Milde
rung der Strafe oder gänzliche Lossprechung bewir
ken können a), 

a) Insir. z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.151. ver
glichen mit §.179n. 187. 
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§. i4 i7 . 
Bestandteile des Criminalprozessea. , 

Die wesentlichen Bestandtei le des Criminal-
prozesses sind: Anschuldigung, Untersuchung und 
Beweisführung, Entscheidung. 

§. i 4 i8 . 
Anklags- und Untersuchungsprozefs. 

Verfahrt das Gericht in Verhandlung des an
hängigen CriminaHulles auf geschehene Anklage des 
beleidigten Theiles: so heifst der Prozefs aecusa-
torisch (Anklagsprozefs); verfährt es ohne Anklage 
von Amtswegen: so heifst er inquisitorisch (Incjui-
si t ions- oder Untersuchungsprozefs). 

§. i4 ig . 
Verschiedenheit beider Prozefsgattungen. 

In jenem verfolgt der Ankläger (ß. i442) im Na
men des Staates vor Gericht , mittelst förmlicher 
Anklage, gegen den Thätcr die, durch das Verbre
chen verletzten Rechte des Staats; in diesem ver
folgt der Richter, als solcher, ohne vorhergegan
gene Anklage die verletzten Rechte des Staates ge
gen den Verbrecher. 

Akg. 1. Man unterscheidet in der Theorie noch den Ad-
häsions- oder Denunciationsprozefa, Er ist aus dein Ci
vil- und aus dem Criminalprozefs zusammengesetzt und 
entsteht, wenn der beleidigte Theil (Damnißcat) ohne 
förmliche Anklage das begangene Verbrechen zur Unter
suchung und Bestrafung blos anzeigt, wegen des Scha
denersatzes aber und der Geuugthuung sich die Adhäsion 
vorbehält. Al3 Civilprozcfs wird dieser Prozefs nach 

< den allgemeinen Grundsätzen des Civilprozesses behan
delt; rücksichtlich des criminellen Theils desselben ver
fährt das Gericht, auf erhaltene anzeige von dem Vor- . 
brechen, so wie dieses, nach seiner criminellen Natur, 
es mit sich bringt. 
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A k g . 2. Das Criminalrecht selbst bestimmt genauer, in wel

chen Besonderen Fällen electiv der Auklags- oder der Uu-
tersuchungsprozefs Statt finden mufs. Diese Bestimmung 
hängt oft von speciellen Umständen, ohne Berücksichtigung 
der peinlichen Rechtsverletzung, ah. Z. B. bei eingegan
gener Beuunciation wegen getriebenen Wuchers, hat die 
Behörde erst zu untersuchen, ob sie mit zureichenden 
Gründen unterstützt ist, und darnach über die Annahme 
derselben zu erkennen. Erkennet sie auf die Annahme: 
so verhandelt sie die Sache i n q u i s i t o r i s c h , sobald die 
Denunciation vor Ablauf der siebentägigen F*ist seit Aus
stellung des Schuldbriefs geschah; a c c u s a t o r i s c h aber, 
sobald sie nach deren Ablauf, oder nachdem der Schuld
brief ausgeklagt worden, erfolgte. In ersterem Falle un
terbleibt die Beitreibung der Schuld bis zu ausgemachter 
Sache; in letzterem geht sie zwar vor sich, allein die 
beigetriebene Summe bleibt bis zum Ausschlag Hechtens 
in gerichtlichem Gewahrsam.'—J Wird der Denunciant ab
gewiesen, weil er seine Angabe nicht mit zureichenden 
Gründen unterstützen kann; so bleibt ihm die Appella
tion an die Oberbehörde* vorbehalten a). 

a) Rescr. der Gouv.Regier., auf Anordnung des Hrn. Civil-
Oberbefehlshabers Erl. (unter andern 1819. 20. Octbr. 
No.»5079. an den Dörptschen Rath erlassen und da
selbst 1819. 31. Oct. No. 1030. productirt), mit Bezug
nahme auf den 1817. 2. Oct. publ. Sen.Uk. 1817. 29. März. 

§. l420 . 

Arten des inquisitorischen Prozesses. 

W i r d d e r inqu i s i to r i sche Prozefs mi t W e g l a s -

surig al ler F ö r m l i c h k e i t e n angestell t , u n t e r B e o b a c h 

tung n u r des j en igen , was die E r f o r s c h u n g d e r W a h r 

he i t wesen t l i ch e rhe i sch t : so n e n n t m a n i h n d e n 

s u m m a r i s c h e n ; dagegen den> o r d e n t l i c h e n I n q u i s i -

t i onsp roze f s , w e n n er mi t Beobach tung al ler F ö r m 

l ichkei ten g e s c h i e h t , d ie Gesetze u n d G e r i c h l s b r a u c h 

e r fo rdern . 
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§. l421. 
Wann die eine oder die antjero Art Statt findet? 

Der summarische Inquisitionsprozefs findet Statt 
bei Untersuchimg geringerer Frevel, die keine pein
liche Strafe zur Folge haben, und bei denjenigen 
Untersuchungen, welche die Polizeibehörden zur 
Einleitung der speciellen Inquisitionen vornehmen, 

§. l422. 
F o r t s e t z u n g , 

Der ordentliche Inquisitionsprozefs wird jedes
mal erfordert, wo ein wirtliches Verbrechen pein
liche Strafe nach sich zieht. 

§. i425. 
Arten der Inquisition« * 

Die Inquisition im peinlichen Prozcfs ist ent
weder general oder special. 

§. i424. 
Generalinqtüaition. 

Mittelst der Gericralinquisition wird mitUeber-
gehung der Nebenumstände nur ausgcmittelt, von 
wem? wo? wann? absichtlich oder absichtlos? und 
welches Verbrechen? begangen worden a). 

a) Poltz.Ordn. §. 105.5 Seu.Ukas 1800. 29. Oct., von d. liv-
land, Gouvern.Ilegier. den Behörden z. Nachachtung qr-
öflhet, 1813. 7.Jul. 

§. i4a5. ' 
Specialinqtiisition. 

- Die Specialinquisition bezweckt die Ausmitte
lung aller Nebenumstände, welche den Beweggrund 
des Verbrechers und seiner Theilhaber aufklären, 
den Grad der Zurechnung bestimmen, und auf die 
Milderung oder Schärfung der zu erkennenden Stra
fe einwirken. 
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Wann die Specialiuquisitiou eiutritt? 

Die Specialincmisition nimmt ihren Anfang, so
bald das corpus delicti, d. h. der Thäter und seine 
Absicht, so wie Ort und Zeit des Verbrechens in 
Gewifsheit gesetzt worden sind a). 

«)Nach Poliz.Ord». §.105.; u. Sen.ük. 1800. 29. Oct., von 
der livländ. Gouvern.Regier,, den Behörden z» Nachaßh-r 
tuug eröfinet 1813. 7.Jul. ' 

$. l427 . 

"Wann der Richter zur Inquisition überhaupt schreitet? 

Allgemein verbreitetes, durch keine widerspre
chende Anzeige geschwächtes Gerücht; Bestätigung 
desselben durch besondere Zeugnisse- Einzelner; 
Wahrscheinlichkeit, die aus dem frühern Lebens
wandel oder aus dem unmittelbar vorhergehenden 
Betragen des Angeschuldigten entspringt, und Ver-
muthung aus besonders eintretenden Umständen, 
veranlassen das Gericht zur Untersuchung von Amts
wegen a). 

a) Peiul. Ger.Ordu. Art. 6.; vergl. Instr. z. Entwurf einet 
neuen Gesetzh. 1767. 30.Jul. S.löSu.folg. 

§. l428 . 

F o r t s e t z u n g . 

Daraus folgt, dafs das Gericht auf unverbürgte 
Gerüchte und blofse Nachreden, die von keiner 
Wahrscheinlichkeit oder Anzeige unterstützt werden, 
gegen Niemand zu Werke gehen darf a). 

a) Richt.Reg. §. 27. 

§. i 4 2 9 . 

D e u u n c i a t i o i i . 

Wenn der Angeber (Denunciant) seine Angabe 
(Denunciation) durch hinlänglich gegründetes G e 
rücht und durch richtig befundene Umstände wahr-

11 
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schemlich macht a), oder sie von Amtswegen thut b)>. 
so ist das Gericht berechtigt, auf selbige die Unter
suchung einzuleiten. 

a) L.4. C. ad L. Jul. repetund. 
b) Instr. für d. Kreisfisc. p . 86. L. O. . 
A k g . Die Kirchenvorsteher und Prediger sind zur Anzeige 

aller Verbrechen, welche sich in ihrem Kircheuspreugel 
ereignen, verpflichtet. Daher gehen Angaben, welche sie 
dem Gerichte machen, denen der öffentlichen Beamten 
gleich. Vergl. Mac. 1389. 9. Mai, p.537. L .O. 

§. l43ü. 
F o r t s e t z u n g . 

Gleiche Berechtigung erwächst dem Gerichte, 
wenn das angeblich begangene Verbrechen zwar nur 
dem Denuncianten wissentlich, er selbst aber eine 
unverwerfliche, aller Umstände des angegebenen ' 
Verbrechens genau kundige Person ist, und von der 
Angabe eben so wenig, wie von der Bestrafung des 
Verbrechers einen Vortheil hat. 

$. i43i . 
Mangelhafte Denuuclatton. 

Ist die Ijenuncialion aus irgend einer Rücksicht 
mangelhaft: so leitet das Gericht auf selbige zwar 
keine Untersuchung ein; aber es stellet mit Vorsicht 
die nöthigen Nachforschungen an, und sammelt in 
der Stille, so viel thtmlich, die näheren Anzeigen. 

§. i45a. 
Unssultfssigo Deuunciatiou« 

Unberücksichtigt bleibt eine Denuuciation: l) die 
von' einem gang unbekannten Menschen a); 2) die 
von einem bekannten Meineidigen oder Todfeinde 
des Beschuldigten b); 5) die von Jemandem herrührt, 
der. gleich nach gemachter Anzeige unsichtbar und 
flüchtig wird; 4) die blos auf Hörensagen beruht, 
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und wo die Quelle der Erzählung nicht angegeben 
werden kann; 5) die in Form eines Pasquils einge
kleidet wird c); 6) die anonym geschieht^) . 

a) Peiul. Ger.Ordu. Arg. Art. 63. 
h) L.3. §.5. <K. de testib.; L.4. X. de testib. 
c) L. uuic. C. de famos, libell. 
d) AUerh. bestät. Besohl, d. Miuist.Comit. 1818. 19'. Febr.; 

Sen.Uk. 1818. 18. März > No. 8199.; Regier.Patent 1818. 
4. April, No. 2102. 

§. 1435. 
Sicherung des Gerichts gegen den Denuncianten. 

Dem Ermessen des Gerichts ist es überlassen, 
bei obwaltenden Umständen einen Denuncianten, 
welchem es nicht völlig trauet und der nirgends b e 
sitzlich ist, bis zu näherer Aufklärung seiner A n 
gabe, in sichere Gewahrsam zu setzen. 

§. i434. 
Verprotocollirung der Veranlassung zur Untersuchung und 

der Denunciation. 

Das Gericht ist verpflichtet, bei Inquisitionen, 
Welche durch allgemeines Gerücht veranlafst wor
den, die Zeit seiner Entstehung, den Grund des
selben, un,d die darauf bewerkstelligten gerichtli-
chen Nachforschungen genau zu Protocoll zu bringen. 

§. i455. • \ 
F o r t s e t z u n g . 

Gleichmäfsig verprotocollirt das Gericht bei In
quisitionen, welche eine Denunciation veranlafst, 
alle Umstände, die sich auf des Denuncianten Pe r 
son und auf die von ihm geschehenen Anzeigen, 
beziehen. 

.-. 
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Z w e i t e r T i t e l . *, 

Allgemeine Grundsätze des Criminal-
prozesses, in Beziehung auf dessen 

Subject. 
' • • ' " • " • j " " » 

J. i456. 
Haupt- und Nebenpersonen des Criminalprozesses. 

Wie im Civilprozefs, so treten auch .am Crimi-
nalprozefs theils Haupt - theils Nebenpersonen auf. 
Jene sind die Angeschuldigten aebst dem Ankläger, 
und der Richter nebst dem Protocollfuhrer.; diese 
die Denuncianten und Defensoren von Seiten de* 
Inquisiten, der Kreisarzt, der zugezogene Prediger 
von Seiten des Gerichts. 

E r s t e i C a p i t e l . 

Hauptpersonen im Criminalprozefs rück-
^iclitlich des Angeschuldigten. 

§. i 43 7 . 
Inculpat. Imjuiait, < 

Im peinlichen Untersuchungsprozefs ist dieje
nige Person, gegen welche zur Ausmittelung des 
ihr angeschuldigten peinlichen Falles und zur Fest
stellung der gerichlichen Entscheidung, die Unter
suchung vorgenommen wird, im Gegensatz mit dem 
untersuchenden Richter, die Hauptperson. Sie heifst 
Inculpat, so lange durch die Generalinquisilion das 
corpus delicti ($, i58S) noch nicht in Gewifsheit ge
setzt worden ist; Incjuisit, sobald nach Ausmittelung 
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des corpus delicti die Specialinquisitian über die nä 
heren Umstände und die Beweggründe zur ausgemk-
telten That beginnt. Im peinliphen Anklagsprozefs 
sind, im Gegensatz mit dem Richter, der peinliche 
Ankläger und der peinlich Beklagte die Hauptper
sonen. 

A k g , Im summ arischen Verhör wie in der Generalinquisi-
tion heilst der- Augeschuldigte , statt Inculpat, Arrestat, 
Coinparent oder Constitut, mit Unrecht Inquisit. Denn 
erst aus beendigter Generalinquisition ergeben sich die
jenigen Umstände, welche das Polizeigericht (§.1586) zu 

• • dem Verfügen bestimmen, ob der Angeschuldigte zur Er
öffnung der Specialinquisition Tind des peinlichen Verfah
rens, abzugeben sei. Es geht.also nach der Natur und 
dem gesetzlichen Gange der Sache ein Verfügen voraus, 
ehe aus einem. Inculpateu ein Inquisit wird.. 

§. 143a 
M i t s c h u l d i g e . 

Rücksichtlieh der Angeschuldigten können meh
rere als Hauptpersonen erscheinen, sobald die frag
liche That nicht allein, sondern mit Rath und Bei
stand Anderer begangen wurde, oder die Tha-t auch 
Anderen zum Nutzen gereichte, oder Andere sie ver
heimlichen halfen a). 

a) Peinl. Ger.Ordu. Art* 177. 

§,. i45 9 . 
Arten von Mitschuldigen. 

Als directe Mitschuldige (Mitthäter, coauetores 
delicti) werden diejenigen angesehen, welche 1) die 
angeschuldigte That selbst mit begehen und dadurch 
ihr physisch das Daseyn geben hal fen«) ; 2) welche 
mit vereinigtem Vorsatz und Willen bei Begehung 
der That einander Beistand leisteten b)'y 5) welche 
zu der That den eigentlichen Urheber durch Befehl, 
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Auftrag, Ueberrediing bestimmten c); 4) welche den 
angeklagten Verbrecher gewaltsam den Händen des 
Richters entziehen und auf der That ergriffen wor
den sind d). 

a) Kön. Brief au alle Hofger. 1698. 29. Jul. p.431. L.L. not.b. 
b) Peinl. Ger.Ordn. Art. 148.; Kün. Br. au alle Hofger. 1698. 

29. Jul., p.431. L.L. not.b. 
e) Köu, Br. au alle Hofger, 1698. 29. Jul. p.431. L.L. not.b.; 

Kriegs-Art. 2. Nu, * ) . 
*) Diese Kriegsartikel werden nach dem Allerh. Uk. 1716. 

10.Apr. iu alleu Crimiualfallen, wo es an Civilgcsetzen 
fehlt, auch -von den Civilbehürdeu angewandt. 

d) Ritf.Uecht, c. 196. Nach der peinl, Ger.Ordn, Art. 180. 
erleidet derjenige, welcher den Verbrecher bewachen soll, 
aber ihu geflissentlich entfliehen liifst, mit ihm gleiche 
Strafe. • 

A k g . A l l e i n i g e r Urheber eines Verbrechens wird der
jenige, welcher den "Willen des Thäters a b s o l u t be
stimmte, z, B, ihm einen unwiderstehlichen Heiz «um 
Verbrechen beibrachte; den blinden Gehorsam, welchen 
der Thater ihm schuldig war, befehlend mißbrauchte, 
u. s. w. *) . 

\ *) Vergl. c. 6. §.3. X rln homieid.« c , 13 . C. 23. qu. 5 . ; 
Köu. Stadga u, Verordu. 1696, 27,April, p.646. L.O. 

§, l44o, 
Begünstiger, (fautorea delicti). 

Als indirecte Mitschuldige (Begünstiger, fauto- -
res delicti) werden diejenigen angeschen, welche 
i) dem strafbaren Vorsalz des Thaters. kannten, ihn 
jedoch bis zur Vollziehung der That Niemanden of
fenbarten a)i 2) welche, der begangenen That kun
dig^ dieselbe nicht zur Wissenschaft brachten, son
dern verbergen halfen b); 5) welche ans der That, 
nachdem sie begangen war, irgend einen Nutzen 
iogen <?)» 

a) K6n.Br. an alle Hofger. 1698. 29. Jul. p.43l. L.L. not. bv 

http://K6n.Br
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l) KÖH. Br. an alle Hofger. 1698. 29. Jul. p.431. L.L. not. h. 
c) Nach den vorig. Alleg. 

§. l44l . 
Ausmittelung der Mitschuldigen. 

Das peinliche Gericht ist -verpflichtet, mit äus-
serster Sorgfalt diejenigen zu erforschen, welche 
durch Hehlen und Herbergiren des Hauptthäters i r 
gend eine Mitschuld auf sich geladen haben a). 

a) Imm.Uk. 1763. 10. Febr. pct. 4. Cgedr, in Moskau bei d. 
Senat 1763. 11. Febr., trausl. u. gedr 'zu IUga 1763. 25. Apr.) v 
Vergl. §. 1390. 

A k g . Au a. O. ist verordnet: 1) dafs, wenn auf Jemandes 
Angabe ein Hehler und Herbergirer ausfindig gemacht 
worden ist, der Angeber, sogar wenn er selbst ein Haupt-
tbäler („Häubcr oder Dieb1') wäre, aus der Krouskasse 
zur Belohnung 50 Bbl. erhallen; 2) diese Prämie aus des 
Hehlers verkauftem Vermögen der Kasse wieder erstattet, 
und, falls dasselbe nicht zureichte, aus dem Vermögen der 
übrigen Delinquenten liquidirt werden; 3) der Angeber 
selbst für seine eigene Verschuldung, wenn sie nicht Mord 
und Mordbrand betrifft, mit keiner Strafe bejegt werden ; 
4) endlich derjenige, welcher den Anführer der Räuber er
greift u. einliefert, aus der Kronskasse für ersteren 30Rbl.,: 

für jeden der letzteren 10 Rbl. ausgezahlt erhalten soll. 

§. l45«2. 

A n k l ä g e r . 

Bei dem Anklagsprozefs (§. i4i8) gehört im Ge- ' 

gensatz mit dem Richter, der Ankläger zu den Haupt 

personen des Criminalprozesses rücksichtlich des 

Angeschuldigten; im peinlichen Inquisitionsprozefs 

vertritt der von Amtswegen die Wahrhei t erfor

schende Richter die Stelle des Anklägers ($. i4 i8) . 

§. i445. 

F o r t s e t z u n g . 

Im Anklagsprozefs ist der Ankläger regelmässig 

ein öffentlicher Beamter. Wi rd der peinliche Fal l 
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im Landgerichte verhandelt; so ist es dessen Fiscal; 
im Hofgerichte, dessen Oberfiscal \a). 

A) KÖH. Verordu. üb. alle Execut. 1669. 10. Jul. §.26. p.247. 
L. O. 

§. i444. 
Verfährt entweder iu Auftrag des Gericht« oder von j 

Amtswegen. 
Der Fiscal und Oberfiscal verfahren mit der 

Anklage entweder in besonderem Auftrag des Ge
richts oder von Amtswegen. 

§. i445. 
In Auftrag des Gerichts. 

- Denn das Gericht bedienet sich des öffentlichen 
Anklägers als eines zur Verfolgung peinlicher Rechts
verletzungen amtspflichtig constituirten Organes <z). 

a) Instr. für d. Fiscale p. 86. L. 0 . ; Verordu. üb. alle Exe

cut. 1669. 10. Jul. §.26. p.246. L .O. 

§. i 446 . 

Von Amtswegen. 

Die amtliche Anklage findet von Seiten des Fis-
cals und Oberfiscals in allen Fällen Statt, wo die 
Gesetze Beide zur Anzeige und Abwendimg einer 
öffentlichen Rechtsverletzung verpflichten a). 

a) Vergl. Instr. für die Fiscale p . 86. L . O . ; Verordu. 1668. 

28. Jan. p . 20. L. O.} Kon, Verordu. IIb. alle Execut, 1669. 

10.JÜ1. §.26. p.247. L .O. ; Plac.1670.17.Mai, p.38.L.O.; 

K.üu. Besolut. z.Beförd. d. Just. ger. Puncto 1671. 22. Sept. 

§.12. p.46. L .O . ; Kön. Brief au d. Hofger. 1686. 3, Jul. 

p.317. L.L. not. b j Kön. Br. au d. Hofger. 1693. p. 317. 

L.L. not. b . 

§. i447» 
Tendenz der Wirksamkeit des öffentlichen Anklägers. 

Obgleich das Gericht sich des öffentlichen An
klägers als eines vom Staate constituirten Organes 
*ur Verfolgung peinlicher Rechtsverletzungen he-
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dienet (§. i445) : so hat derselbe dennoch keinen 
Einflufs auf das gerichtliche Erkenntnifs selbst. U n 
abhängig von seinen Anträgen, bestimmt das G e 
richt sich vielmehr zum Urtheil , nach seinem eige
nen, auf Gesetze und moralische TJeberzeugung g e 
gründeten Beschlüsse. 

§. i448. 
"Worauf <Jer öffentliche Ankläger sein Verfahren gründet? 

Der öffentliche Ankläger m a g ' z u r Verfolgimg 
einer peinlichen Rechtsverletzung in gerichtlichem 
Auftrag oder von Amtswegen ($. i444) schreiten: so 
ist er überall verpflichtet, der Wahrhei t und seiner 
Ueberzeugung gemäfs zu Werk zu gehen, 

s- *%. 
Er darf sich der übertrageneu Anstellung einer Klage nicht 

entziehen, • 
Daher verweigert er unter keinem Vorwande die 

Anstellung einer öffentlichen Klage, wenn das G e 
richt sie ihm auferlegt und gebraucht die nöthige 
Vorsicht in vorgängiger Erforschung der Tha tbe -
stände', wenn er , ohne gerichtlichen Auftrag, von 
Amtswegen die öffentliche Klage anstellt. 

§. i45o. 
Und die Grenzen seiues officium nicht überschreiten. 
E r darf auch eben deswegen, so wenig wie sonst 

Jemand, welcher von Amtswegen in peinlichen F a l 
len verfährt, die Grenzen seines Officium irgend 
überschreiten d). 
, a) Resol. auf d. Adels Beschw. 1664. §.26. p. 344. L.L. not. a. 

* §. i45i . 
Seine Verpflichtung während der Verhandlung. 

In der Verhandlung selbst ist der öffentliche 
Ankläger, als Sachwalter des Staats, zu allen Pflich-v 
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ten verbunden, welche jedem Sachwalter, als Ver~ 
theidiger einer Parthey überhaupt, obliegen. 

§. i452. 
F o r t s e t z u n g . 

Deswegen enthält er sich eines Theils aller An
träge, welche dem Angeklagten blos zum Bedruck 
und zur Chicane gereichen, so. wie er andern Theils 
nichts übergeht, was zur Darlegung und Offenba
rung des peinlichen Falles dienen kann. 

§. i453, 
F o r t s e t z u n g . 

So wenig der Richter peinliche Fälle durch Ver
gleiche hinterlegen (§, i468) oder Schiedsgerichten 
anheim geben kann (§. 1469), eDe j t l S ü wenig ist der 
öffentliche Ankläger dazu ermächtigt. 

§• i454. . . 
Rechte des offentlieinen Anklägers , 

a) IlücksiolnUch der Cauüonsueatelluug. 
Der öffentliche Ankläger, er klage in gerichtli

chem Auftrage oder yon Amts wegen, ist zur Cau-
tionsbestellung, wie der Kläger im Civilprozefs, 
nicht verpflichtet, 

§. i455. 
h) Rücksichtlioh der Kosten. 

Der öffentliche Ankläger ist zur Kostenentschä
digung und zum Honorar berechtigt, wenn der An
geklagte sachfällig wird, derselbe mag das Armen-, 
recht genossen haben o,dcr nicht, 

§i 1456. 
c) Rücksichtlich der Widerklage. 

Der Angeklagte hat , auch freigesprochen, kein 
Recht zum Kostenersatz und zur Widerklage, so 
lange den Ankläger, welcher im gerichtlichen Auf-
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t rage v e r f u h r , kein V o r w u r f d e r C h i c a n e , d e r Ä r g 

l i s t , o d e r sons t iger I J ebc r sch re i tung se iner A m t s -

grenzen trifft a). 

a) Resolut, auf d. Adels Beschw. 1664. §.26. p. 344. L .L. 
not,a.; uud uach c. 4. §,1. v. Gerichtss. Upl.Lag.; Resol. 
auf d.. Adels Reschw. 1693. §.3,; Kim. Br. au d. Qber-
burggr. 1694. 9.Nov. p.348. L.L. not. e. 

§. 1457. 

Verantwortlichkeit des öffentlichen Anklägers. 

Verfuhr d e r öffentliche Ank läge r o h n e b e s o n 

deren Auf t rag des G e r i c h t s , v o n A m t s w e g e n u n d 

erg iebt s i c h , dafs e r offenbar o h n e a l l en G r u n d z u r 

Ank lage , aus M u t h w i l l e n , Argl is t , Ch icane , die A n 

klage e r h o b : so ist er d e m Angek lag ten z u m JCo-

stenersatz u n d zu r G e n u g t h u u n g , so wie d e m P u 

b l i cum, wegen Mifsbrauchs seines A m t e s , ' z u e iner , 

n a c h den U m s t ä n d e n gesläbten Strafe verpf l ichte t a). 

a) Nach den zu dem vorigen §. angeführten Allegaten. 

§. i458 . 
Vernachlässigung des amtlichen Verfahrens rücksichtlich 

des Öffentlichen Anklägers. 

Läfst d e r öffentliche A n k l ä g e r s i ch i n B e t r e i 

b u n g der Anklagssache , Saumseligkeit u n d V e r n a c h 

lässigung zu S c h u l d k o m m e n : so bes te l l t das G e 

r i ch t für die zu v e r h a n d e l n d e S a c h e e inen a n d e r n 

Sachwal te r a), u n d unterwirf t j enen e iner , d e r A m t s -

ver le lzung angemessenen Strafe. 

d) Verordn. üb. alle Execut. 1669. lO.Jul. §.26. p.248. L . O . 

§. i45g. 

Peinliche Klage von Privatpersonen. 

E i n e p e i n l i c h e Klage findet in p e i n l i c h e n F ä l 

l e n auch v o n P r iva tpe r sonen Sta t t d). 

a) Allerh. Manif. 1787. 21. Apr. Art. 18 u.folg. 
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§. i46o. 
Sie schliefst die Öffentliche nicht aus. 

Die von Privatpersonen erhobene peinliehe Kla-> 
ge schliefst die öffentliche Anklage nicht aus , weil 
in jener der Kläger seine Privatgenugthuung, in die
ser der öffentliche Ankläger die Genugthuung des 
Staats für die Gesetzübertretung, im Namen dessel
ben y erfolgt. 

§. i46i . 
Freie "Wahl zwischen peinlicher und Civilklage. 

Der betheiligten Privatperson stehet es frei, in 
peinlichen Fällen wegen der ih r zugefügten Rechts
verletzung peinliche Klage anzustellen, auch von 
derselben, wenn sie bereits erhoben worclen, ab 
zustehen und in deren Stelle die Civilklage zu er
greifen a). 

a) Allerh. Manif. 1787. 21. Apr,,' Art. 19. Vergl. L. 3. *. 
de dolict. priv.; L. 10. J. deinjur.y L- flu, #. de furiis; 
L, un. C. quando civil, acu criminal. praejud. 

§. i46*:*. 
F o r t s e t z u n g . 

Hat die betheiligte Privatperson aber einmal Ci
vilklage erhoben1: so kann sie von dieser nicht zu. 
der peinlichen übergehen a), 

a) Allerh. Manif. 1787. 21. April, Art.20. 
A k g. Der Unterschied zwischen Civil - und peinlicher Klage, 

•welche die betheiligte Person in peinlichen Fällen anstellt, 
liegt .darin » dafs dieselbe in jeuer nur auf Schadloshal
tung für den durch die zugefügte Rechtsverletzung erlit
tenen Verlust in dinglichen Rechten, in dieser auf Genug
thuung für Verletzung persönlicher und Standesrechte an
trägt. Es zeigt sich von selbst, dafs und warum beide 
Klagegegenstände nicht nur electiY, sondern auch verbun
den und gemeinschaftlich verfolgt werden können. 
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§. i463. 
Bevorzugte« Recht des Augeschuldigten. 

Obgleich das Gericht keine ausgemittelte pe in 
liche Rechtsverletzung 3er Untersuchung und ver 
wirkten Strafe entzieht: so spricht es den Ange
schuldigten von letzterer dennoch frei , sobald die 
Rechtsverletzung nicht auf das unzweifelhafteste aus -
gemittelt werden kann Ö). 

u) h. 27. 7t-* pro aocio; Rieht. Reg» §.31»; Köu. Resol. au d. 
Ahosche Hofger. 1695. 11» Novbr-, p» 436» L. L» not. c . ; 
Kriegsart» \v. Proz» 1683. §.19, p»346. L» L. not»d.; Köu. 
Brief au d» Abosche Hofger. 1696. 28» Apr» p» 513» L. L, 
siot»a»$ Jnxm.Uk. 1763. 10»Febr» pct. 3 . ; Inst, 2» Entw. ei
nes ueueu Gesetzb. 1767. 30. Jul. §. 175. 

A k g» "Wenn der Angeschuldigte auch nach den in den Acten 
befindlichen Judicien u» Präsumtionen so .gravirt erscheint, 
tlafs er der Missethat schuldig zu erachten ist: so soll er 
dennoch iu dunkeln uud zweifelhaften Fällen und wo der 
Beweis nicht iu der Mafse vorhanden, wie Recht u. Ge
setze erfordern, auch mit allem augewandten menschli
chen Verstände und Fleifs das Geständnifa nicht bewirkt 
werden kann, „dem Gerichte Gottes überlassen und we-
„der gepeinigt noch verurtheilt werden," Köu. Brief au 
das Hörptsche Hofger. 1686. 22. Dee. 

§. i464* 
Wer sich eines peiulicheu Verbrechens nicht schuldig- ma

chen kann. 

Als peinlicher Verbrechen unfähig und peinlichen 
Strafen nicht unterworfen, werden angesehen: 1) P e r 
sonen, welche aus unvermeidlichem Irr thum die Straf
würdigkeit einer unternommenen Tha t , oder die U m 
stände, welche sie erschweren, nicht kannten Ä ) ; 2) 
Personen, die ihres Verstandes nicht mächtig sind b)$ 
3) Kinder unter 12 Jahren und 6 Wochen c)$ 4) Min 
derjährige d); 5) Taubstumme, die als solche gebo-
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r e n s ind e); 6) P e r s o n e n , die bei Begehimg d e r T h a t 

W i l l k ü r u n d mora l i s che Fre ihe i t n i c h t h e s a f s e n y j . 

a) Nach Analog, der Rieht. Reg. §.35.; c.53. L.L. von Baus. 
p. 399. L. L. not. f. 

£) Ritt.Recht, c.187.; Peinl. Cer.Ordu. Art. 179. 
c) Ritt.Recht, c. 179. ,,Nen kindt mach binnen synen jaren 

dou, dar ydt synen liff mede vorwerket.", vergl. ebenda». 
c. 10. rücksichtlich des Alters; Peinl. Ger.Ordn. Art. 179, 

d) Sie sind nur einer aufserordentliehen, keiner peinlichen 
Strafe unterworfen. Denn der Ukas 1765. 26. Jim. ver
ordnet, dafs bei Verbrechen, die nicht Todesstrafe ver
wirken, Leute von 15 bis 17 Jahren mit der Pleite, und 
Leute von 10 bis 15 Jahren mit Kinderruthen bestraft, 
Kinder aber von 10 Jahren und darunter ihren Aelteru 
und Pflegern abgegeben werden sollen, ohne dafs die in 
ihrer Jugend begangene Frevel ihnen zum Vorwurf oder 
zur Schande gereiche«. "Wenn ferner Leute, die noch 
nicht, 17 Jahre haben, peinliche, mit Todesstrafe ver
pönte Verbrechen begehen: so unterlegt das Gericht sein, 
mit Verzeichnung aller coneurrirenden Umstände aufge
nommenes, genaues Untersuchungsprotoeoll zu fernerer 
Bestimmung dem dirigirenden Senate. Solchergestalt tritt 
das Aller der Mündigkeit in Criminalsachen mit vollende
tem 17len Lebensjahre, nach dem oben angeführten Ukas, 
ein, s. Hofger.Urth.18U. 23.Jun. No.2119. Vcrgl. peinl. 
Ger.Ordn. Art. 157. 158. 161. 164. 179.; L.37. *. de mi
nor.; L.6. pr. it. ad Leg. Jul. peculat,; L. 1. §,32. #. ad 
SctumSflan.; L. 111. *. de R. J.; L.13. § .1 .* . de dolo *). 

*) Akg . Es erhellet aus dem Ukas des Senats 1779. 22. Febr. 
an das Reichs - Justizeollegium (betr. die inquisitions-
sachc mehrerer Bauern des Pastorats St. Johannis peto. 
sacrilegii), dafs die unterbliebene Conftrmation eines In-
quisite^, der übrigens mündig ist, der vollkommenen 
Straf Zurechnung nicht hinderlich ist. In diesem Ukas 
wird neinlich staluirt, dafs zwei Inquisiten (der eine 
20, der andere 18 Jahre alt, aber gleichwohl nicht con-
firmirt) dennoch eben so wie die grofs)übrigen confirmk-
ten Coiuquisiten gleiche Todesstrafe untergehen sollen. 

http://Hofger.Urth.18U
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e) Sofern Vorsatz und Erkeimtnifs der Strafbarkeit sich nicht 
ausmitteln lassen, nach Richt.Reg. §.35. 

f) z.B. Schlafende oder Schlaftrunkene, Nachtwandler u .s .w. 
nach Analog, der Kirch.Ordu. 16S6. c.3. §.13., welche 
einer Amme, die im Schlaf ein Kind erdrückt, nur Kir-
chenbufse und andere arbiträre Strafe auferlegt. — Hier
unter sind übrigens Trunkene an sich nicht begriffen; 
diese werden nach dem russischen Kriegs-Art. 43. in Ver-
gehuugen, besonders, wenn sie durch blofse Reue sich 
nicht wieder gut snachen lassen, noch härter gestraft. In 
peinlichen Urtheilen aber berücksichtigt das Gericht,- ob 
der Thäter vor dem Trünke die in trunkenem Zustande 

1 vollzogene That gewollt oder gar beschlossen habe; ob 
er sich in diesen Zustand versetzte, um desto entschlos
sener die That zu vollziehen; ob er in Beziehung auf 
eine-, beabsichtigte Unthat, zu welcher er trunken mit
wirkte, von Anderen durch Gewalt, oder List, oder lieber-
redung in den Zustand der Trunkenheit versetzt wurde, 
u.s .w. Vergl. L. 5. pr. §.2., L .3 . §.9., L.4. §.fm., L. 6. 
§.7. <jt. de re milit.; L. 14. it> ad Leg. Cornel. de Sicar.; 
L.3. §.2. it. deinjur.; Richt.Reg, §.35.; Kriegs-Art. 141. 
— DieAllerh. Poliz.Ordu. §.256. setzt indessen fest, dafs 
wenn Jemand im Trunk sich eines unabsichtlichen Ver
gehens oder Verbrechens schuldig macht, er auf bestimmte 
Zeit im Arbeitshause, zur Enthaltung vom Trünke* ge
zwungen werden soll. 

Z w e i t e s C a p i t e 1. 

Hauptpersonen im Criminalprozefs rück-
sichtlicli des Gerichts. 

%. i465. 
Welche rücksichtlich des Gerichts die Hauptpersonen im 

Criminalprozefs sind ? 

Im Criminalprozefs werden als Hauptpersonen 
rückstchtlich des Gerichts angesehen: die Glieder 
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des peinlichen -Gericht« und der Protocollfuhrerj 
erstere weil sie die peinliche Verhandlung leiten und 
mittelst Erkenntnisse abthün; letzterer, weil er die 
Verhandlungen zu Protocoll bringt und ohne Pro-
tocollführung einer beeidigten Person das peinlicho 
Verfahren von keiner Gültigkeit ist, 

§. i466. 
Der Richter darf keime Crimiualsache unterdrücken. 

Der zur Untersuchung und Aburtheilung eines ' 
peinlichen Falles vom Staate berufene Richter darf, 
weder zu Gunsten eines Anderen sich der ihm über
tragenen Gerichtsbarkeit entäufsem ($. u5), noch in 
Erforschung einer ruchbar gewordenen peinlichen 
Rechtsverletzung sich nachlässig erweisen, oder die 
Untersuchung unterdrücken, oder gar den ausge-
miltelten Verbrecher ungestraft lassen d), 

a) Ritt.Recht, c. 133.; Nörk. Besohl. 1604. §.6. p.77. L.L. 
not. e; Kriegs-Art. 1683. t.24. p. 452. L.L. not .b, ; Kon. 
Br. au d. Landshüfla!. N.1696. 7.Aug. p.343. L.L. n o t . c ; 
Kön. Br. 1549. p. 343. L. L. not. c.; Kon. Verordn. über 
alle Execut. 1669. lO.Jul. § 26. p.246. L .O. 

§. i 4 6 7 . 
Strafbarkeit der Uuterlassuug und Hintertreibuug des pein-

lichou Verfahrens. • 

Diejenigen, welche von Amtswegen peinliche 
Rechtsverletzungen zur Aburtheilung bringen sollen, 
und solches unterlassen, oder die gesetzliche Bestra
fung bei dem peinlichen Richter hintertreiben und 
ihn an deren Vollstreckung hindern, sind strafbar a). 

a) Ritt.Recht, c.133.; Kon. Verordn. üb. alle Execut. 1669. 

lO.Jul, §.26. p.246. L .O. ; AUerh. Iium.Uk. 1812. 23.Dec. 

§. i468. 
Der Richter darf keinen peinlichen Fall vergleichen. 
Daraus folgt, dafs weder der peinliche Richter, 

noch diejenigen, welchen die amtliche Rechtsver-
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folgung gegen den Verbrecher vom. Staate über t ra
gen worden (§. i453), ausgemittelte Verbrechen durch 
Vergleich hinterlegen dürfen a) . 

«) Kön. Brief an d. LandshöiM. N. 1696. 7. Aug."p.343. L.L. 
not. c ; Nörk. Beschhüs 1604. §. 6. p, 77. L.L. not. c.; 
Kriegs-Art. 1683. t. 24: p. 452. L.L. nor. b. 

§• 1469. 
Oder 'durch Schiedsrichter abthtm lassen. 

Eben so wenig darf der peinliche Richter ge 
statten, däfs peinliche Fälle auf Betrieb des Verbrer 
chers und der Betheiligten durclrSchicdsrichtcr aus 
geglichen werden a), 

a) L. 32. §. 6. TT. de reeept. 
§. l4.70. 

Fähigkeit peinlicher Richter zu aeyn. 
Was im Givilprozefs Jemanden zur Handhabung 

des Richteramtes unfähig macht ($. 28 u.folg..), macht 
ihn auch im Criminalprozefs unfähig dazu. 

§. 1471. 
Eigenschaften des peinlichen Richters ; a) seiner Person nach. 

;,; Der peinliche Richter mufs, seiner Person nach, 
fromm, ehrbar , verständig Und erfahren seyn a ) ; 
denn der Staat sieht ihn als ausgleichende Person 
zwischen dem Strafgesetz und dem Ueb er treter an £). 

a) Peiul. Ger.Ordn. Art. 1. 
I) L.ll . «r.' de poenis.-; Rieht.Reg. §.8. 19. 25. 26. 

§. i472. 
b) Seinem Amte nach. 

Dem Amte nach mufs der peinliche Richter, 
wie jeder Civil richter, seinen Richtereid abgeleistet 
h a b e n a ) , und zur Untersuchung sowohl, als zur 
Entscheidung der peinlichen Rechtsverletzung com-
petent seyn b). 

a) Ger.Ordn. 1614. 10. Febr. §.6. 
12 
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b) KÖn.Verordn. üb. alle Exec. 1669. 10. Jul. §.25.'p.246.L.O. 

A k g . Im Civilprozefs wird eine auf Nichtigkeit beruhende 
Verhandlung- niemals rechtskräftig (§. 792); sie kann daher 
zu jeder Zeit, auch nach erfolgtem richterlichen Spruch, 
wieder aufgenommen werden (§. 794), uud das Recht dazu 
geht durch die bereits erfolgte Urtheilsvollstreckung nicht 
verloren. Dies ist im Criminalprozefs nicht der Fall, so
bald der Verbrecher in Folge eüies an sich nichtigen, rich
terlichen Erkenntnisses schon einmal die zuerkannte Strafe 
erlitten hat. "Während der Untersuchung oder Verhandlung 
aber und so lange die Urtheilsvollstreckung noch nicht er
folgt ist,, kann jede peiuliche Saehe von dem Unbefugten 
an den Befugten gebracht und der vorgefallenen Nichtig
keit abgeholfen werden» 

S-1^5: 
Complettes Gericht in ROH Haupthandlungcu des Criminal-

prozesses. 

Die Haupthandlungen im Criminalprozefs ist der 
Richter in cornplettem Gericht vorzunehmen ver
pflichtet «). Zu den Haupthandlungen aher werden 
gerechnett das Verhör des Angeschuldigten und der 
Zeugen, die Confrontation, die Ahurtheilungj und 
zu einem complettcn Gericht, aufser dem Richter 
(Vorsitzer), noch zwei Beisitzer *) und ein geschwor-
ner Protocollführer. 

*) Peiiü. Ger.Ordn. Art. 46; 47.181. 
*) Nach der Hofg'er.Ordn. 1630. 6. Sept. §.3« sind im Hof

gerichte mindesten« acht Glieder erforderlich, wenn es 
als complet angesehen werden soll, und nach den Kön. 
Resol. 1667. 17. Aug. u. 1686. 8. Febr. u. 1699. 18, März, 
reichen nicht nur acht, sondern auch sieben Glieder hin, 
und in Sachen sonder gvofser Wichtigkeit oder Schwie
rigkeit, auch sechs, fünf und vier Glieder, wenn vier in 
ihren Stimmen ganz einig sind. Zu einem Criminalur-
theil coneurriren aber im Hofgerichte nothwendig immer 
sieben Glieder. 
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Akg. Zur Generalinquisition ist die Gegenwart nur einer 
Gerichtsperson und des geschwomen Protocollführers er
forderlich. —• 

F o r t s e t z u n g . 
Die Gegenwart der Beisitzer dienet zum Beweise, 

dafs in der peinlichen Verhandlung alles den G e 
setzen, dem Bekenntnifs des Angeschuldigten, und 
den Aussagen der Zeugen gemäfs, geschehen und 
niedergeschrienen sei a). 

a) Peinl. Ger.Ordu. Art. 46. 47. 91. 181. 

§. i475. 
P ro toco l l führe r . 

Das Protocoll , welches der Secretair des G e 
richts, oder in dessen Stelle sonst eine beeidigte 
Person *) in Gegenwart der Gerichtsglieder, über 
die Verhandlung aufnimmt, hat vollen Glauben, und 
hei ermangelndem Beweise vom Gegentheil, volle 
Gültigkeit a). 

d) Cap. 11. X. de prohat. 
*) "Weil sie als öffentlicher Zeuge angesehen, einem unbe

eidigten Zeugnisse aber kein Glaube beigemessen wird, 
Arg. L. 13. it. de jurejur.; L. 7. §.14. C. depact.j L. pe-
nult. C. eodem. 

§. 1476: 
Pflichten desselben. 

Der Protocollführer verzeichnet auf das genaue
ste und in gesetzlicher Form (§. 1611) ohne Auf
schub alles, was sich auf die Verhandlungen des 
peinlichen Prozesses bezieht, nimmt zu den Unter -
suchungsacten alles dahin gehörige, und bestärkt 
durch seine Contrasignatur jedes einzelne, abgehal
tene Protocoll. — 
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D r i t t e s C a p i t e l . 

Nebenpersonen im Criminalprozefs rück-
siclitlicli des Angeschuldigten. 

§• ^77-
* Welche rücksichüich des Angeschuldigten die Nebenpersonen 

im Criminalprozefs sind?. 

Im Criminalprozefs erscheinen als Nebenperso
nen rücksientlieh des Angeschuldigten: 1) der Sach
walter; 2) derDenunciant; 5) der Defensor, weil ein 
peinliches Verfahren überhaupt auch ohne ihre Mit
wirkung rechtsgültig zu Stande kommen kann. 

§. 1478. 
1) Advoeaten, deren Zulässigkeit. 

Im peinlichen Uiitersuchungsprozefs wird Air 
den Angeschuldigten kein Sachwalter zugelassen a), 
weil der Richter als ausgleichende Person zwischen 
dem Strafgesetz und dem Ueberlreter desselben 
(§. i47i) , von Amtswegen alles wahrnimmt, was zu 
des Angeschuldigten Besten gesetzlich gereichen kann. 

a) Pr. Insu de iis, per quos lagere poss.j L. 13. §. 1. n. de 
public, judic.; L. 16. C. ad L.f Cornel. de fals.; L. 11. 
C. de injur. 

. $ , 1479. 

F o r t s e t z u n g . 

Im Anldagsprozefs ist für den Angeschuldigten 
ein Sachwalter, den er selbst bestellt, zulässig, weil 
in diesem Prozefs der Richter zu des Angeklagten 
Besten, nicht unmittelbar einwirkt, sondern nur auf 
die vom Ankläger und Angeklagten zu Stande ge
brachten Resultate der Rechtsverfolgung und der 
Rechtsvertheidigung sein Unheil gründet. 
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§. i48o. 
2) D e n u n c i a a t , 

Der Denunciant wird im Criminalprozefs rück
sichtlich des Angeschuldigten als Nebenperson, aufser 
der §. 1477 angegebenen Beziehung, audb. noch des
wegen angesehen, weil er nach gemachter Anzeige 
das Verfahren lediglich dem Richter überlassen raufs, 
und 'nu r in so fern noch concurrirt , als er auf E r 
fordern nähere Aufschlüsse und Anzeige ertheilt. 

§. i48i . 
Pflichten und Rechte des. Denuucianteu. 

Der Denunciant ist zwar verpflichtet,, dem G e 
richte alle besondere Umstände des ihm bekannt ge
wordenen Verbrechens vollständig anzuzeigen (§. i48o) 
und sich demselben* zu nennen a)$ indefs kann er 
die Verschweigung seines 'Namens so lange verlan
gen, bis der Angeschuldigte solchen zu seiner Rechts-
vertheidigung zu wissen begehrt b), 

a) Peinl. Ger.Ovdu. Arg. Art. 63* 

fc) Peinl, Ger.Ordn. Art. 20. 6X, 

§. 1482. 

F o r t s e t z u n g ' . . 

Der Denunciant ist eben so wenig verpflichtet, 
sich auf die weitern Verhandlungen im Criminal-
prozefs und auf die Vertheidigungsgründe des A n 
geschuldigten einzulassen, als die Kosten, d'er Unter 
suchung und des Prozesses herzugeben. 

§'. »485. 
Strafbarkeit einer falscheu Angabe,. 

Ergiebt sichs,, dafs der Denunciant absichtlich 
gegen den Angeschuldigten eine falsche oder grund-r-
lose Anzeige macht: so wird er nach Maasgabe b e 
zeugter Arglist gestraft, und zwar desto schärfer, je 
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straffälliger das Verbrechen ist, dessen er Jenen b e 
schuldigte a). 

a) Er soll für die fabche Anzeige die nemliehe Strafe lei
den, die der Angeschuldigte, falls die Anzeige wahr ge
wesen wäre, gesetzlich hätte leiden müssen, nach Ritter-
Recht c.108.; vergl. ehendas. c.116. 

§.i484. • 
3) D e f e n s o r . , 

Wenn der Incpisit darauf antragt, oder das 
Gericht auch selbst von Amtswegen es zweckmässig 
erachtet a): so wird nach geschlossener Spccialin-
cfiiisition demselben ein Vertheidiger (defensor) zu
gelegt, ohne Unterschied, von welcher Beschaffen
heit das entweder nur angeschuldigte, oder auch 
seihst eingestandene Verbrecheh sei a). 

a) L.33. §.2. it. de procurat.; L. 6. it. de appellat.; L. 19. 
it. de poenis; L. 13.' it. ad L. Aquil.; L. 3. it. de honis 
eorum qui ante sentent.; peiuL Ger.Ordn. Arg. Art. 47« 
154. 155. 

§. l485, 
Wer dazu bestellt wird? 

Regelmäfsig bestellt das Gericht zum Defensor 
einen von den, bei demselben reeipirten Sachwal
tern. Es ist aber dem Inquisiten unbenommen, ent
weder selbst seine Ver te id igung zu übernehmen, 
oder sich dazu einen der reeipirten Sachwalter, oder 
sonst einen Rechtserfahrnen zu erbitten a). 

a) L. 6. it. de appellat.; L. 33. it. de procuraior.; peial. Ge-
ridits-Ordn. Art. 88.153. 154. 

$. i486. 
Dessen unentgeltliche Dienstleistung, wenn laquisit arm ist. 

Hat der Inquisit nicht so viel im Vermögen, dafs 
er nach Berichtigung dessen, was er urlheilsmäfsig 
für die verbrochene Rechtsverletzung zu leisten ha 
ben dürfte, noch für die Dienstleistung des Defen-
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sors etwas zahlen könnte: so legt das Gericht ihm 
einen Defensor bei , der unentgeltlich die Verthei-
digung übernimmt a). 

a) Peiul. Ger.Ordu. Art. 154. 
. $. 1487. 

Die Defension kann von keinem Sachwalter verweigert werden. 
Kein beim Gericht angestellter Sachwaller darf 

sich der ihm übertragenen Ver te id igung des Incmi-
siten, bei Strafe der Absetzung, entziehen a). 

a) Arg-. L.7. C. de postulaud.; L. 8.9.10.l7i 18. it. de pro-
curat. et defensor, 

§. i488. 
Pflichten des Defensors. 

Der Defensor ist gegen den Intjuisiten, wie der 
Advocat gegen seine Parthei, zu aller Gewissenhaf
tigkeit und Treue verpflichtet a). 

«) Vergl. *>einl. Ger.Ordu. Art, 88. 
$. I48Q. 

Rechte desselben, a) zur Actendurchsicht. 
Der Defensor ist berechtigt, hei Gericht .auf 

Durchsicht aller verhandelten Untersuchungsaclen, 
sowohl in den vortei lhaften als nachtheiligen Ste l 
len , anzutragen. 

J. i4go. 
b) Zu Befristung. 

Dem Defensor wird die nöthige Befristung in 
Beibringung seiner Dcfensionsschrift nicht verweigert. 

Akg. Das Gericht stellt die Frist zur Einreichung der De-
fensiousschrift auf PÖnaitermine, und bestimmt deren 
Dauer nach dem Umfang der Sache. Die Natur der Sa
che selbst zeigt, dafs dem Defensor kein perkutorischer 
Termin gesetzt, und für den Inquisiten weder Contumaz 
noch Präklusion hier gelten kann, er müfste denn die 
Defension selbst führen. Befände er sich jedoch in so be
fangenem, oder so afficirtem Gemüthszustande, dafs die 
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Verteidigung ihnrrdermalen unmöglich fiele, so würde,sol
chen Falls das Gericht, damit die InquisMouasache sich nicht 
verschleppe, dem bicnusiteh einen oilicienson Dcfensor bei
legen, auch wider seinen Willen. Verschleppt aber der 
Defense* die ihm zur Dofension übertragene Sache über 
Gebühr, und verfangen die, Pönahermine nicht: so bestellt 
das Gericht einen andern Del'ensor und verfahrt mit jenem, 
wie mit den pÜichtbrüchigen Sachwaltern überhaupt. 

c) Z\\ mündlicher Unterredung mit dem Immisiten. 

Wie die Actendurchsicht eben so wird demDc-
fensor auf Verlangen auch, die mündliche Unterre
dung mit dem. Inquisiten, seihst ohne Beiseyn des 
Gerichts, gestattet, 

§. i^92-
- , F o r t s e t z u n g , 

Hat aber das Gericht zu Besorgen, dafs durch die' -
nachgesuchte Unterredung lediglich Collusionen und 
rechtwidrige Absichten bezweckt werden wollen: so 
läfst es selbige nur in seiner Gegenwart Statt finden a). 

a) Poinl, Ger.Ordn, Art. 11. 

$. l 4q5 . % 

Inhalt der Defenaion. 

Die Dcfension ist eine schriftliche Ausführung 
aller Gründe, welche die gesetzliche Milderung der 
Strafe oder die gänzliche, Freisprechung des Inqui-
siten bewirken können; oder die etwanigen Mängel 
der gerichtlichen Untersuchung, oder die Unvoll-
ständigkeit des, den Inqu.is.iten betreffenden Bewei
ses, darstellen. 

§. 1494. 
Wann die Defeusion eine Erga'uaung der Untersuchung ver

anlagst? 
Obgleich erst nafch geschlossener Inquisition dem 

Inquisiten die Defension gestattet (§. i484) und sie 

http://Inqu.is.iten
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daher . in der Regel von keinem Einflufs anf den 
Act der Untersuchung selbst ist: so ist das Gericht 
dennoch .verpflichtet, in der Untersuchung dasjenige 
zu ergänzen, was nach dem Inhalt der DeJension 
sich wirklich Mangelhaftes oder Fehlerhaftes erge
hen sollte. 

$. i4g5. 
Beschaffenheit der Defensionsschrift. 

Der Defensor spricht, nach seiner W a h l , in 
der Defensionsschrift entweder in seinem eigenen, 
oder im Namen das Incjuisiten. 

§. i496. 
F o r t s e t z u n g . 

Aus der Pflicht des Defensors (§. i488), so wie 
aus dem ganzen Zwecke seiner Zulassung (§. i4o,5) 
folgt, dafs in der Defensionsschrift nicht die Eigen
schaft eines, gegen den Inquisiten bestimmt in A n 
wendung kommenden Strafgesetzes *), sondern viel
mehr die Beschaffenheit und Stärke der für oder 
wider ihn streitenden Anzeige», und alles das, was 
zur Freisprechung oder Strafmilderung gereichen 
kann, klar und überzeugend aus den Acten erör
tert wird. 

*) In Fällen gleichwohl, wo nicht auf die ordentliche, son
dern auf eine derselben sich nähernde oder willkürliche 

. Strafe erkannt werden dürfte, steht es dem Defensor frei, 
die Härte oder Ungerechtigkeit darzustellen, welche aus 
der Anwendung des eigentlichen Strafgesetzes erwachsen 
Würde, 

Beweis der 'Defensjonalgründe-

Den Beweis der Defensionalgründe beschafft der* 
Defensor zunächst aus den Untersuchungsacten selbst. 
Gleichwohl ist es ihm gestattet, nothigen Falls auch? 
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Beweismittel, die in den Acten nicht enthalten sind, 

geltend zut machen. 
§. i498. 

F o r t s e t z u n g . 

Ist l ) Inquisit des angeschuldigten Verbrechens 
geständig und überwiesen, so dafs es bei dem E r -
kenntnifs nur auf etwanige Milderung der Strafe an
kommt: so setzt der Defensor in einer kurzen Dar 
stellung die Species facti, zwar der bezweckten Ver-
theidigung, aber dennoch der Wahrheit und den 

. Acten gemäfs, auseinander; wendet den Begriff des 
Verbrechens auf den gegenwärtigen Fall an, die Z u -
lässigkeit des Strafgesetzes für denselben erörternd; 
entwickelt die Gründe, welche in Bücksicht auf Vor
satz, Alter, Nothdrang u. s. w., den Grad der Zu
rechnung bestimmen, und schliefst mit einer durch 
den Stand der Sache motivirten Bitte um Freispre
chung oder Strafmilderung. 

S« ^ 9 9 -
F o r t s e t z u n g . 

Ist 2) Incjuisit des "angeschuldigten Verbrechens 
weder geständig noch vollkommen überwiesen, so 
dafs es bei dem Erkenntnifs auf die Zurechnung 
des Verbrechens salbst hauptsächlich ankommt: so 
erörtert der Defensor, nach vorausgeschickter Spe
cies facti und Darstellung des etwa Mangelhaften in 
der Einleitung, so wie in dem Gange der Untex'su-
chung das Daseyn und die Gcwifsheit des corpus 
delicti (§. i588), ingleichen die Beschaffenheit der 
für oder wider den'Iinjuisiten obwaltenden Anzei
gen; wägt den Grad der rechtlichen Vermuthungen 
und die Stärke der entgegenstehenden Beweise ge
gen einander ab , und gründet auf diesen Stand der 
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Seiche seine, demselben gemäfse Bitte, zum Besten 
des Incpisitcn. 

§. i5oo. 
Verfahren bei erkannter TJuzulässigkeit der Beweis-

ergiäixxmg. 

Das Gericht erkennet über die Ergänzung des 
Beweises ($. 1497). Findet es dieselbe nicht zuläs
sig: so schreitet es ohne weiteres zum Endurthei l , 
und legt die bezüglichen Anträge des l)efensors zu 
den Untersuchungsacten. .Dem Defensor steht so l 
chen Falls nur die Ausführung seiner Anträge, in 
einer Beschwerde über verweigerte Rechtspflege bei 
der Leuterationsinstanz zu (§. 1740). 

§. i5oi . 
Unzulässigkeit inpugnirender ordentlicher Rechtsmittel rück-

sichtlicb des Defensors. 

Da im peinlichen Untersuchungsprozefs rück
sichtlieh des Incjuisiten keine inpugnirende ordent
liche Rechtsmittel zulässig sind (§. 626.662.711): so 
sind sie es auch nicht rücksichtlich des Defensors. 

§. l502. 
F o r t s e t z u n g , 

Ihm ist daher , ergebenden Falles, nu r gestattet 
im Namen des Incpisiten bei derLeutex*ationsinstanz 
über verweigerte Rechtspflege Beschwerde zu füh
ren (§. i5oo) und um Berücksichtigung des in der 
Defension Angetragenen zu bitten. 

§. i5o5. 
Die Defensionsschrift ist pars actovum. l 

Die Defensionsschrift ist ein Theil der Unter 
suchungsacten und wird, als solcher, von dem G e 
richt von Amtswegen mit jenen an die Lcutcrations-
instanz gesandt. 
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§. i5o4. 
VeranwortlichIce.it des Defensors-, 

Hat der Defensor in der Veriheidigung des In-
cjuisiten sjch entweder gegen denselben oder gegen 
das Gericht irgend einer Pflichtverletzung schuldig 
gemach^ sey es durch geflissentliche Zögerung, oder 
anzügliche Schreihart, u. s. w.: so verantwortet er 
dafür, wie jeder Sachwalter im Civilprozefs. —-

V i e r t e s C a p i t e l . 

Nebenpersonen im Crirninalprozefs rück
sichtlich, des Gerichts. 

$. i5o5. 
Welche die Nebenpersonen im Criminalprozefs riick-

sichüich des Gerichts sind? 
Im Criminalprozefs werden zu den Nebenper

sonen rücksichtlich des Gerichts gerechnet:- der 
Kreisarzt und der Prediger. 

§. iSoS. 
1) K r e i s a r z t . 

Als' Nebenperson rücksichtlich des Gerichts er
scheint im Grimina|prozefs der Kreisarzt, in so fern 
das Gericht sich seiner bedient, um durch ihn ge
wisse Umstände des peinlichen Falles in Gewifsheit 
zu setzen. 

$. 1507. 
Dessen Stellvertreter. 

Wenn der Kreisarzt, welchem von Amtswegen 
die begehrte Hülfsieistung obliegt a), an derselben 
verhindert wird: so bedient sich das Gericht in sei
ner Stelle des Stadtphysicus ? oder eines sonstigen 

http://VeranwortlichIce.it
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Arztes, welchem, die Praxis erlaubt ist. Diese Stel l
vertreter sind zu unentgeltlicher Dienstleistung ver 
pflichtet. 

a) Allerh, bestätig. Instr. für cl, Medicinalbeamten 1797. 19. Jan. 

§. l5o8. 
Besichtigung und-Leichenöffnung. 

Die Wirksamkeit des Arztes wird vom Gerichte 
reejuirirt, so oft dasselbe sich von dem, körperlichen 
und Gesundheitszustande des Incpisiten in medici-
nischer, oder von seinem Zustande in psychologi
scher Hinsicht unterrichten •will, vorzüglich aber, 
wenn eine ärztliche Besichtigung und LeichenöfF-
nung nothwendig wird. ' 

§. lobo,. 
F o r t s e t . j u n g . 

Da in peinlichen Fällen ohne Unterschied das 
corpus delicti nach allen Umständen möglichst in 
Gewifsheit zu setzen ist: so unterläTst das Gericht 
niemals die Besichtigung und'LeichenÖffnung, wenn 
Jemand plötzlich ohne Zeugen gestorben, oder wenn 
die Todesart zweifelhaft ist, oder wenn irgend J e 
mand dessen, dafs der Verstorbene durch seine 
Schuld oder seinen Vorsatz ums Leben gekommen 
sei, bezüchtigt ward, oder sonst ein gewaltsamer 
Angriff auf das Leben des Verstorbenen durch Ver 
giftung,. Verwundung u. s.w.. Statt gefunden h a t « ) , 

a) Allerh» bestätig. Xustv. für cl. Medicinalbeamt. 1797. 19. Jan.; 
(Befehl der ehstläud. GoUvemem,Regier, 1808. 2. Dec); 
Sen.Ukas 1809. 29, Dec» 

§. i5lO. 

In Gegenwart des Gerichts, 

Dem Gerichte steht es frei, die ärztliche Be
sichtigung und Leichenöffnung in seiner Gegenwart 
vornehmen zu lassen a). 
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<*) Die Gegenwart eines Geriehtsgliedes ist unerlafslich, so
bald die Leichenöffnung nicht von dem Kreisarzte, son
dern einem sonst practisirenden Privatärzte vorgenommen 
wird, nach der Vorschrift des Polizeinüuisterii von 1811. 
31.Dec. 

g. l5l l . 
"Was bei. der Leichenöffnung vorzüglich zu beobachten ist? 

Bei der Leichenöffnung insbesondere ist das Al
ter und die Statur des Getödtetcn; der Ort , wo sein 
Leichnam; die La'ge des Körpers, wie er gefanden 
worden; die Beschaffenheit der Wunden nach al
len Dimensionen; die Zeit, wenn die Verwundung, 
und das Werkzeug, womit sie geschah, vorzüglich 
zu berücksichtigen. 

§. l5 l2 . 
F o r t s e t z u n g . 

Ferner untersucht der Arzt sowohl die Beschaf
fenheit des Körpers nach seinen äufsern Merkmalen 
und seinen innern Theilen, als auch welche Theile 
undGefäfse verletzt oder zerrissen s ind, und prüft, 
in wie fern eine vorhergegangene ärztliche Behand
lung zu dem erfolgten Tode etwa beigetragen haben 
kann. 

• §. i5 i3 . 
F o r t s e t z u n g . 

Regelmäfsig macht die Section den Anfang mit 
demjenigen Theile des Körpers, in welchem die 
wahrscheinliche Ursache des Todes angetro (Ten wird, 
und lafst die drei Höhlungen des menschlichen Kör
pers: Kopf, Brust und Unterleib, nicht ununter-
sucht, auch alle feste und flüssige Theile nicht un -
besichdgt, um gewifs zu seyn, dafs nicht etwa eine 
verborgene Krankheit den Tod veranlafst oder zu 
demselben mitgewirkt habe. 
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A k g . Nach der Gener.Gouv.Publ. 1779. 27. März soll der 

'Privatpossessor bei einem in seinem Gebiete vorfallenden 
homieidium die Obduelionakosten trugen. Jetzt geschieht 
die Obduction unentgeldlich, sonst würde seit der Bauer-
verordn. v. J. 1818 die Bauergemeinde, zu welcher der 
Erschlagene gehört, die Kost SU zu tragen haben, sobald 
sie aus dem Vermögen des Schuldigen nicht gedeckt wer
den könnten. 

f* §. i 5 i 4 . * . 
/ B e f u n d s c h e i n. 

U e b e r s ä m m t l i c h e Resul ta te d e r Sec t ion s te l l t 
d e r A r z t eine Re la t ion nebs t G u t a c h t e n (visum r e ~ 
per tura , Befunds cbem) a u s , mi t A n f ü h r u n g a l le r h i n -
gehör igen a n a t o m i s c h e n , p h y s i o l o g i s c h e n , p a t h o l o 
gischen u n d ch i ru rg i s chen G r ü n d e a). 

a) Allerh. bestät. Instr. für d. Medicinalbeamteu 1797. 19. Tan. 
A k g. 1. Nach der Vorschrift des Ministerii des Innern v. 1809. 

1. Apr. haben die Kreisärzte bei allen Leichenbesichtigun-
gen ihrer nächsten Medicinalbehörde eine Abschrift des 
Befundscheins nebst ausführlichem Bericht zu unterlegen ; 
diese Medicinalbehörde beprüi't dann den B.efundschein 
und Bericht, ergänzt das etwa Mangelhafte und verhan
delt deshalb mit dem untersuchenden Richter. 

Akg.! 2. Die im Sen.Ukas 1809. 29»Dec. vorgeschriebene 
Vereidigung des Medicinalbeamteu Über die von ihm im 
Befundscheiu angegebene Ursache des Todes findet, nach 
hiesigem Gerichtsbrauch, nicht Statt, wenn der Beamte 
in öffentlichem Dienst steht, und tritt nur dann ein, wenn 
das Gericht sich eines sonst practisireuden Arztes statt 
semer bedient. 

§. l 5 l 5 . 
F o r t s e t z u n g . 

D e r Befundschein ü b e r die Stat t gehab te L e i 
chenöffnung enthä l t d a h e r : l ) eine genaue B e s c h r e i 
b u n g des ganzen K ö r p e r s nach se inem v o r h e r g e g a n 
genen u n d wirkl ichen Zus tande 5 2) d ie d e r a n g e -

http://Gener.Gouv.Publ
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troffenen Wunden und Beschädigungen mit Bemer
kung der sie begleitenden Umstände; 3) ein positi
ves Unheil über die nothwendige, oder etwa nur 
zufällige Tö'dtlichkeit derselben a). 
a) Allerh. bestät. Instr. f. d. Medic.Beamteu 1797. 19. Jan. §. 8. 

§. i5 l6 . 
F o r t s e t z u n g . 

Im Befundschein werden die, jedem Leichnam ', 
gewöhnliche Anzeichen von denjenigen unterschie
den, welche von der zu untersuchenden Ursache 
herrühren, so dafs die ärztliche Untersuchung die 
von dem Gerichte in Frage gestellten Umstände 
selbst aufkläre a). 

d) Allerh. bestät. Xuatr. f. d.Mediciualbeamten 1797.19. Jan. §. 9. 

§• i5i.7. , 
F o r t s e t z u n g , 

Solchergestalt mufs die ärztliche Besichtigung 
mit der gröfsten Aufmerksamkeit und mit Beachtung 
auch der kleinsten Umstände geschehen, damit alle 
Zweifel darin gehoben werden, und zur Erforschung 
der Wahrheit die zuverlässigsten Data daraus her
vorgehen a). 

a) Allerh. bestät. Instr. für cl. Modicinalbcamten 1797*. 19, Jan. 
§.10. 

§. l5 i8 . 
Pflicht des Arztes, den Befuudschein zu erH&en, 

Findet das Gericht den ärztlichen Befund seh ein 
nicht in allen Theilcn verständlich und unzweifel
haft: so ist der Aussteller verpflichtet, ihn nach 
Möglichkeit zu erklären. 

Und za sujipliciren. 
Auf gleiche Weise ist der Aussteller verpflich

tet, Umstände, welche bei der Section etwa über-
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gangen seyn möchten, das Gericht aber zu unter
suchen nothig erachtet, auf Erfordern durch noch
malige Section zu ergänzen. 

. §. l520. 
Vernehmung des Inquisiten in Beziehung auf den Be-

fuudscheiu. 
Findet das Gericht es nothwendig: so vernimmt 

es, in Gegenwart des Arztes, den Inquisiten in b e 
sonderer Beziehung auf den Befundschein. Der Arzt 
kann sich in diesem Falle der Gegenstellung nicht 
entziehen. 

Der Refundseheiu ist pars aciorüm. 
Der Befundscliein wird, als ein Theil der U n 

ters uchungsacteu, denselben beigelegt. 

§. l522. 
In wiefern das Gericht an den Befundschein gebunden ist. 

Das Gericht nimmt in seinem Urtheil den I n 
halt des Befundscheines auf und motivirt durch den 
selben sein Erkenntnifs. Findet es aber actenmafsig 
erwiesene Umstünde, welche dem •ärztlichen Gut 
achten geradezu widersprechen: so ist es an das 
selbe wider seine Ueberzeugung nicht gebunden. 
Solchen Falls erörtert es in dem Urtheil umständ
lich dasjenige, was zur Enlkräftung des Gutachtens 
gereicht. 

§. i5a5. 
2 ) . P r e d i g e r . 

Wenn das Gerieht in der Specialinquisition so 
viele, den Inquisiten gravirende Umstände ausge-
mittelt hat, dafs der Beweis wider ihn Vollendet, 
oder durch rechtliche Vermuthungen wenigstens wohl 
begründet erscheint, und nur das offene Gestand-
nifs des Inquisiten entweder im Ganzen oder in ein-

i3 
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zelnen Umständen noch mangelt: so achreitet es 
zur priesterlichen Vermahnung desselben a). In 
dieser Hinsicht gilt der Prediger, durch welchen sie 
vollzogen wird, im Crimin«lprozefs für eine Neben
person rücksichtlich des Gerichts. 

a) Uluis 1768. 28. Jul., mit Beziehung auf die Imm.Uknsen 
1763. 15. Jim. u. 10.Febr., vom livlaudisch. Hofijeriehte 
den Landgerichten zur Nachaehtung bekannt gemacht mit
tels t Ileserijptes 1768, 23. Aug. 

J, xSsri. 
F ' o v u e t x u n g. 

Das Gericht bedienet sich, wenn es möglich ist, 
in diesem Fall des Beichtvaters des Incfuisitenj ist 
aber dessen Zuziehung mit zu vieler Beschwerde 
oder zu grofsem Zeitverlust verknüpft, eines andern 
Predigers von gleicher Confession. 

§. i5a5. 
Wo und wie die priesterlioho Vermahnnng vorgenom-

, nie« wird? 
Die priestex'liche Vermahnung wird regelmäfsig 

an der Gerichtsstätte in Gegenwart des Gerichts 
vollzogen. Machen Umstände es anriithlich: so fin
det sie auch in der Kirche, und auch ohne Gegen
wart des Gerichts Statt. 

§. l52Ö. 
Acte iuu i t t he i l ung. 

Das Gericht macht, zum Behuf der einstehen
den Vermahnung, den Prediger mit den actenmäfsi-
gen Umständen, mit den hauptsächlichen Gründen, 
xlie für und wider den Infjulsiien streiten, und mit 
der bezeugten Gemüthsart desselben, bekannt. E r 
forderlichen Falls gestattet, es dem Prediger eine 
vollständige Durchsicht der Untersuehungsacten. 
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Tendenz der priesterlichen Vermahnung. 
Die priesteirlichc Vermahnung bezweckt des I n -

quisiten Gewissensrührung und den , durch dieselbe 
erzeugten, Entschlufs zum offenen Bekenntnifs. Sie 
darf daher nicht durch verfängliche Fragen densel 
ben verwirren, oder durch bedrohliche Anrede ihn 
schrecken wollen. 

§. i528. 
•Wirkung des von dem Prediger gemachten Bekenntnisses. 

Hat die priestcrliclic Vermahnung ohne Gegcn-
„ wart des Gerichts Statt gefunden: so vollendet das 

Zcugnifs, welches der Prediger von einem, ihm ge 
machten, Bekenntnisse des Inquisiten giebt, den a n 
derweitig vorhandenen Beweis von der Schuld des 
selben. 

§. i5'2g. 
F o r t s e t z u n g . 

Das Gericht vernimmt in diesem Fall den I n -
(juisiten, rücksichtlich des eingezeugten Bekenntnis
ses, und bringt die Wiederholung desselben zu 
Protocoll. Ein etwaniger Widerruf wird nicht b e 
achtet, sobald er durch nichts motivirt erscheint und „ 
die übrigen Umstände unbezweifelt 'wider den I n -
quisiten streiten. — 
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D r i t t e r T i t e l , 

Allgemeine Grundsätze des Crirninal-
prozesses in Beziehung auf dessen 

Object. 

§. i55o. 
Pflichten und Rechte des Gerichts und der Iiicjuisiten. 
Aus der in jeder Prozefsgattung vorwaltenden 

Maxime der Rechtsvertheidigung (§.5) erwachsen, wie 
im. Civil - so auch im Criminalprozesse (§. 107), 
Pflichten und, Rechte, sowohl für den peinlichen 
Richter als auch für den peinlich Angeschuldigten. 

' §. i55i . 
F o r t s e t z u n g . 

Die folgenden Capitel enthalten die Bestimmun- • 
gen, welche in dieser zwiefachen Hinsicht als ge
setzlich gelten. 

• E r s t e s C f p i t.« L 

Pflichten und Rechte des Gerichts und des" 
Angeschuldigten überhaupt. 

§. l5J)2. 
Worin die allgemeinen Pflichten und Hechte des Gerichts 

und des Angeschuldigten bestehen? 
Die allgemeinen Pflichten und Rechte des Ge

richts und des Angeschuldigten bestehen im Crimi-
na l - wie im Civilprozefs in Zulassung und Beobach
tung aller Wesentlichkeiten des gerichtlichen Ver
fahrens* Diese sind: 1) rechtliches, Gehör5 2) münd-
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liebes oder schriftliches Verfahren; 5) Beobachtung 
von Zeit und Ort ; 4) Beobachtung gehöriger Ordnung. 

§. i555. 
'!) Rechtliches Gehör. "Worin dasselbe besteht? 

Die Mittheilung, welche das Mittel ist, wodurch 
sich die Maxime jedes gerichtlichen Verfahrens aus
spricht ($.5), besteht bei dem peinlichen Untersu-
chungsprozefs in der mündlichen Vernehmung des 
Angeschuldigten; bei dem Anklagsprozefs in Zulas
sung der Satzschriften und des Beweises, nach den. 
allgemeinen Hegeln des Givilprozesses. 

§. 1554. 
Dessen Mangelhaftigkeit macht das Verfahren nichtig. 
Ist die mündliche Vernehmung, aus welcher im. 

peinlichen UnteiNsuchungsprozefs dem Angeschuldig
ten alle Mittel der Reehtsvertheidigung erwachsen 
sollen, überhaupt nicht zu Stande gebracht oder in 
wesentlichen Theilen mangelhaft;'im AnMagsprozefs 
aber die Wechselung der Satzschriften und die F ü h 
rung des Beweises gar nicht oder in wesentlichen 
Theilen mangelhaft zugelassen: so ist in beiden F ä l 
len das gerichtliche Verfahren nichtig» 

A k g . Die Stadt- und La.11dpQRzei.en spllen die TJntersuchtm-

gen nach den darüber vorhandenen Regeln ohne die minde

sten Ab weichnngen uns tollen; die Crinünalgerichte (Kreis

gericht und Magistrate) aber befundene Mängel delimtiv, 

ergänzen, und es xiicht dahin kommen lassen, dafs sie 

von den Palaten verbessert werden müssen; Uk. 5V SeuK-

Depart. 1808. 30. Jan. 

§. i555, 
2) Mi'uxdUches oder schriftliches Verfahren. "Wie dasselbe 

vollzogen wird? ' 

Im peinlichen Untersuchungsprozefs, werden alle 
Resultate der amtlichen Erforschung von Seiten des 

http://La.11dpQRzei.en
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R i c h t e r s , so wie alle 'Aussagen des A n g e s c h u l d i g 

t e n , u m das Erkenntnifs zu b e g r ü n d e n , genau zu 

P ro toco l l*geb rach t a). I m Anklagsprozefs wi rd d a s 

j en ige , was der Ankläger vorzut ragen u n d d e r A n 

geklagte darauf zu e rwidern hat , schrift l ich vollzogen. 

a) Ordim 1630. 20. Mai, §.14. p. 53. L. O. 

§. i556. 

3) Beobachtung yon Ort und Zeit. 

Die V e r h a n d l u n g e n i n Gr iminalsachen werden, 

wie alle ge r i ch t l i che , i n n e r h a l b des zus tändigen G e 

r ich t sbez i rks , an dem gesetzlich bes t immten Or te , 

u n d an den für ger icht l iche V e r h a n d l u n g e n b e s t i m m 

ten Tagen vo rgenommen (§. 111)5 n u r sehr d r i n g e n 

de Crimmalfä l le , welche entweder rücks i ch t l i eh der 

Ergreifung des S c h u l d i g e n , ode r rücks ich t l i ch der 

Sache selbst keinen Verzug gesta t ten , lassen eine 

Ausnahme zu »)» 

a) Ritt. Recht, c. 126. j -vevgl. Instr. z, Entwurf eines netipn 
Gesetzbuchs 1767. 30. Jul. §.199. 

Akg, fDer imUkas.1763. 10. Febr. (gedr. iu Moskau bei dem 
Senat 1763. 11. Febr. translat. und gedr. zu lliga 1763. 
25. Apr.) solireibt im Pct, 1. vor: 1) dafs Räuber u. Diebe, 
so wie deren liebler und Helfershelfer am Tage ibrer Ab
lieferung im G e r i c h t in Beiseyn der Richter befragt 
werden sollen •, 2) dafs die Richter nicht eher auseinander 
gehen dürfen, als bis alle Theilhaftige befragt worden; 
3) dafs gleich nach beendigtem Verhör zur Ergreifung 
der angegebenen Mitschuldigen die uöthigen Maasregeln 
getroffen werden müssen ; 4) dafs die eingebrachten Ar
restanten , unter Wache abgesondert gehalten, den folgen
den Tag, wenn dieser auch ein Feiertag wäre, zu exa-
miniren und zu confrontiren sind; 5) dafs das peinliche 
Verfahren nicht länger als einen Monat dauern solle, 
„wenn gleich die angegebene Mitschuldigen nicht ausfiu-

. dig gemacht worden wären." 



1 9 9 

§. i 5 5 7 . 
4) Beobachtung gehöriger Ordnung. 

Jede C r i m m n l s a e h e , welche inqu i s i to r i sch b e 

hande l t w i r d , ist i n n e r h a l b d e r gese tz l i chen F r i s t 

zu b e e n d i g e n a). 

a) KÖn.Br. an das Hofger, 1666. SO.Oct,; ük. 1714 8 .Dcc ; 

Gen Regl. 1720. c, 4, j Imm.Uk. 1736. 19. Jul,; Uk. 1756. 

3p. Nov.; Sen.ük. an d« Reichs ~ Justizcoll. 1761. 20.Jun.;-

Imm.Uk. 1763. 10, Febr. Pct. 5.; Uk. 1764. 3. Jun. und 
30. J iü. d. n. J . ; Sen.ük. 1767. 28. Mai u. 10. Oct. d. n. J . , 
1769. lö.Dec.; Sen.ük. 1773. 24. Dec. No.1116.; Ikiichs-
Justizcoll.Rescr. an d. Hofger, 1774. 7. Jan. j Sen.ük. an 
d. livliiiul. Hofger. 1775. 30.Nov. — Nach den Ukasen 1763. 
10. Febr. u« 1767. 28.Mai, sollen die, Räuber und Diebe 
betreuende, Untersuchungen innerhalb eines Monats; nach 
den Ukasen 1736. 19. Jul. u, 1767. 28. Mai, die wegen Ver
untreuung von Kronsmitteln und anderer Schuldsachen 
hinneu gleicher Frist beendigt seyn. — Der Sen.ük. 1803. 
31. Jul. Na. 425. schreibt die möglichste Beförderung der 
Crimiual- und Untersuchuugssachen insbesondere vor; so 
wie denn auch der Sen.ük. 1802. 20. Nov. nachdrücklich 
einschärft: dafs alle Gerichtshöfe peinlicher Sachen, und 
die mit ihnen in gleichem Range stehenden Behörden die 
Crimiual- und Untersuchungssachen wegen der, unter ih- , 
rer Jurisdiction befindlichen, Arrestanten, durch Entschei
dung unfehlbar in der mittelst Ukas 1763. 10. Febr. fest
gesetzten Frist beendigen, unter der Verwarnung, dafs 
sie sowohl für ihre Nachlässigkeit hierin», als auch für die 
Saumseligkeit der ihnen untergeordneten Behörden, als 
auf welche sie die sorgfältigste Aufsicht haben müssen, 
der sirengsten Verantwortung unterworfen seyn sollen. 
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Z w e i t e s C a p i t e l . 

Besondere Pflichten und Rechte des 
Gerichts. 

$. i55g. 
Pf l ich ten dea peinl ichen Rich te rs . 

a) In Beziehung auf sich seihst, 
Der peinliche Richter, als ein frommer , ehrba

re r , verstündiger und erfahrener Mann ($. 1471), 
1) begnügt sich nicht mit einer allgemeinen Kennt-
nifs des z;ur Untersuchung gekommenen Verbrechens, 
sondern er erforscht die besondersten und geheim-* 
sten Umstände desselben d)% 

a) Qap, 11, C, 30. qu, 5. 

§. l54o. 
F o r t s e t z u n g , 

2) Er geht um so gründlicher und umsichtiger 
zu W e r k , je härter die Anschuldigung ist «). 

«0 Allerh, Manif, 1762. 31 Aug. 

§. i54i . 
F o r t s e t z u n g . 

5) E r bemüht sich, nicht sowohl durch Strenge 
und Strafe, als vielmehr durch Milde und Ermah
nung den "Verbrecher aur wahren Erkenntnifs m 
bringen a). 

a) Allerh, ük. 1763. 15, Jan. 

§. i54a. 
« 4) E r erstreckt seine Sorgfalt nicht blos auf die

jenigen Umstände, welche den Angeschuldigten ver
dammen, sondern auch auf die, welche seine Ver
te id igung erleichtern und seine Strafe mildern a). 

d) L. 11. it. depoenis, vergl. Instr. z. Entw. e. neuen Gesctzh. 
1767. 30. M . §.151. 179.187. 
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§. i543. 
F o r t s e t z u n g , 

5) E r lafst d ie verwirkte Strafe weder n a c h , n o c h 

m i n d e r t er s i e , n o c h ä n d e r t er sie i n e ine a n d e r e 

wi l lkür l i che u m 4 ) . 

«) Pr, Inst, «Je ofEc. Judic,; L. 6. «, ad L, Jul, peculat.; 
L. 9. §.11, 16. it. de poenis; L. 1. §.4. it. ad Sctum Tur-
pill.; L. 15. it. de municip.; L. 15, C. de poenis; I,. 244. 
?F. de V. S.j L, 42. jt. dere j ud i c ; L.34. %. dejurejur. 

J. i544. 
F o r t s e t z u n g , 

6) D a h e r w e i c h t e r v o n d e m B u c h s t a h e n d e s 

Gesetzes n i c h t a b , wenn die S t ra fe , we lche es b e 

s t i m m t , i h m a u c h h a r t e rscheinen möch te a). 
a) k, 8. C. ad L, Jul. de vi pubj.; vergl, Instr, z. Entw. eines 

neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.151. 153. u.folg. 

§. i545 . 
F o r t s e t z u n g . / 

7) E r e r forsch t genau die A n w e n d b a r k e i t eines 

Strafgesetzes auf d e n zum U r t h e i l s t ehenden p e i n 

l i c h e n F a l l , u n d zieht in zweifelhaften Fä l l en d i e 

ge l inde re E r k l ä r u n g d e r h ä r t e r n v o r a), 

a) L, 5. pr. jr. de poenis, 

$. i 546 . 
F o r t s e t z u n g . 

8) E r be sch l eun ig t , unbeschadet de r G r ü n d l i c h 

kei t seines Ver fah rens , nach Möglichkei t die B e e n 

d igung d e r Cr imina l sache a). 
ä) Inslr. z. Entw. e. neuen Gesetzt. 1767. 30. Jul, §. 16S.; 

Sen.Uk. 1803. 27.Apr.; Ukas 1805. 27. Jim, . 

§. i547. 

• h) Gegen andere Gerichte. 

Das p e i n l i c h e Ger ich t ist i n Sachen p e i n l i c h e r 

U n t e r s u c h u n g u n d Bestrafung, eben so wie i n C i -
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vilsachen (ß. 5y u. folg1.), zur Erfüllung aller crge-
henden Requisitionen verpflichtet a). 

a) Besonders auch in Criminalsachen, nach dorn Kün. Br. 
an d. Hofger. 1666. 30. Oct.; -vergl. Seu.Uk. au d. Üvländ. 
Hofger. 1775. 30. Nov. 

Akg , Nach dem Seu.Uk. 1803. 31. Ji«l. sollen alle Behörde» 
die Requisitionen um Nachricht in Arrcsiamensacheu ohne 
allen Aufenthalt, durch Millheilung derselben, in Erfül
lung setzen. 

$. i548. 
c) Gegen die obere Instanz. 

Die Leuterationenj welche von der pberinstanz 
erfolgen, setzt das peinliche Gericht, als Unterbe
hörde, buchstäblich in Erfüllung, und ermächtigt 
sich nicht auch zu der mindesten Abänderung, sie 
bezwecke nun Milderung oder Schürfung des Straf-
urlheils. 

§, i549. 
d) In Beziehung auf den Angeschuldigten. 

1) Bei der gefänglichen Einziehung. 

Obgleich es zu der gefänglichen Einziehung des 
Angeschuldigten keines vollständigen Beweises der 
Anzeigen, sondern blos hinlänglicher Wahrschein
lichkeit bedarf a): so sehreitet das Gericht dennoch 
zu diesem Sicherungsmittel nicht ohne Prüfung der 
Anzeigen, der Beschaffenheit des Verbrechens und 
der Person des Angeschuldigten. 

«) Insir. z. Entw. e. neuen Gesetüb. 1767. 30.Jnl. §.162. 

§. i55o. 

Rücksicht auf Stand und Lebenswandel, 

Werden Personen von Stand, unbescholtenem 
Lebenswandel und gutem Ruf eines Verbrechens an
geschuldigt: so berücksichtigt das Gericht diese Um
stände, ehe es zur gefänglichen Einziehung schreitet. 
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§. i55i. 
Was die gefängliche Einziehung begründet? 

Die Wahrscheinlichkeit, welche Jemandes ge 
fängliche Einziehung" rechtlich begründet (§. l549), 
erwächst aus dem allgemeinen, anklagenden Gerücht, 
aus der F lucht , aus eigenem vorhergegangenen Be-
kenntnifs, aus dem Zeugnifs eines Mitschuldigen, 
aus Drohungen und öffentlicher Feindschaft zwischen 
dem Kläger und Beklagten, aus der Tha t selbst und. 
anderen ähnlichen Anzeigen a). 

a) Insir. z. Entw. e. neuen Gesetzt». 1767. 30. Jul. §.164. 

§. l552. 
•Wann die gefängliche Einziehung unterbleibt? 

Wenn nach der Beschaffenheit des Verbrechens 
und nach der Person des Angeschuldigten keine G e 
fahr für die künftige Untersuchung zu besorgen ist : 
so unterläfst das Gericht die gefängliche Einziehung, 
bis über Verinuthungen und Anzeigen sich gröfscre 
Gewifsheit ergiebt, oder es verpflichtet den Ange
schuldigten zur Cautionsleistung, sobald die Siche
rung seiner Person nölhig erscheint. 

§. i553. 
Unterschied zwischen Verhaftung und Gefängnifs. 

Da die gefängliche Einziehung zunächst ein S i 
ch erungsmittel nur ist, und blos die Untersuchung 
der kundgewordenen Rechtsverletzung und das E r -
keimtnifs über dieselbe dem Gerichte möglich zu 
machen bezweckt: so hat das Gericht zwischen Ver 
haftung als Sicherungsmittel, und Gefängnifs, als 
Folge des gerichtlichen Unheils , wohl zu unter
scheiden a). 

a) Instr. z. Entwürfe, neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.167. 
168. 170. 172. 



204 

A'kg". Die Gefängnisse werden von der Krone gebauet xm& 
erhalten, yergL Köiu Briefe an d. Hofger, 1687. 7«Kov., 
1699. SKI. März. 

§. i55L 
Was in dieser Hinsicht zu beobachten ist? 

In dieser Hinsicht ist das Gericht verpflichtet, 
die einstweilige Haft nicht ohne Noth zu verlängern, 
die zu erörternden Thathesla'ndo unverzüglich in 
Gewifsheit zu setzen, und während der Zeit den 
Verhafteten mit möglichstem Glimpf zu behandeln »). 

a) Instr. z, Entwurf e, neuen Gesetzb. 1767, 30, Jul. §.168. 

§. i555. 
Absonderung: der Verhafteten yon überführten Verbrechern. 

Deswegen sondert das Gericht, so viel thunlich, 
den auf Wahrscheinlichkeit Verhaftelen, von dem 
überführten Inquisiten und dem verurlheilten Ver
brecher ah a). 

a) Instr: z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul, §. 171. 

§. iSSS. 
Die blofse Verhaftung- gereicht Niemand mm, Schimpf. 

Die Verhaftung gereicht demjenigen, welcher 
unschuldig befunden worden ist , nicht im minde
sten zur Beschimpfung a). 

a) Instr, z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §. 169. 
Akg. "Wer zur Bewachung eines Inhaftirten verpflichtet ist 

und ihn aus Nachlässigkeit oder Einversiündnifs entwi
schen lafst, wird nach 'Umstünden willkürlich gestraft, 
Ordin. 1632. l.Eebr. $33. p.66. L.O.j s, §.1439 d) u. 
§, 186 .̂ 

§. i55y, 
2) Während des Arrestes. 

Der Verhaft wird in Gefüngnifs. verwandelt, so
bald der Verhaftete wirklich schuldig befunden 
wird a)i 

a) Instr. z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767» 30. Jul. §.174. . 
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A k g . 1. Personen von Stitnd werden entweder in besonde
ren Gefängnissen, oder in deren Ermangelung, bei vor
handener Sicherheit, in ihrer 'Wohnung unter Arrest ge
halteil. L. 1. 0, de cuslod. reor. ; L. 16. 17. C. de dignit. 

A k g . 2. Nach dem Kon. Br. 1699. 23.März, sollen die Ge
fängnisse so eingerichtet seyn, dafs die Incjuisiten ver
schiedenen Geschlechts abgesondert aufbewahrt werden 
können» 

§. i558. 
"Was den Grad der Sicherung gegen den Inquisiten bestimmt? 

Die Gröfse des Verbrechens, ' die Stärke der 
wider den lhquisiten schon vorhandenen Beweise;; 
das frühere Betragen desselben in nemlichen Ver 
hältnissen, versuchte Entweichung, unternommene 
Erbrechung des Gefängnisses, und die Beschaffen
heit des Gefängnisses selbst, bestimmen das Gericht, 
mit welcher Vorsicht es sich des Incjuisiten versichere. 

$. i55g. 
Höchster Grad der Sicherung. 

, Bei sehr schweren und der Entweichung zugleich 
verdächtigen Verbrechern erstreckt das Gericht die 
Vorsicht dahin, dafs es sie in einen H a n d - oder 
Fufsblock, nach Umständen gar in Ketten schliefst, 
und in die Incjuisitenkleidung *) thut. 

*) Diese Kleidung besteht in einem Rocke, einem Hemde, 
in leinenen Beinkleidern, in Stiefeln, einem Halstuche, . 
einer Mütze, alles von ziegelrother Farbe. Schwere Ver
brecher nicht nur bei eleu Land-, sondern auch bei den 
Ordnungsgerlchten werden,' während ihres Aufenthalts in 
den Gefängnissen, in diese Kleidung gethan. Rescr. der 
livl. Gouv.Regier* an das (Dörjnsche) Landgericht, 1820. 
26. Mai, No.2252. 

A k g . Nur bei Mannspersonen werden Ketten undFufseisen 
gebraucht, nicht über 5 bis 5|- Pfund schwer, deren um 
den Fufs zu legende Ringe mit Leder überzogen sind. 
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Weibliche Arvestauten bekommen •wahrend des Transpor
tes Handfesseln, Minderjährige beiderlei Geschlechts we
der Fuis- noch Handfesseln j Beschlufs des Minist.Comit. 
u, Seu.Uk. 1822. 29. März; Resor. der livländ. Gouv.Re-
gier. au cl. (Dörptsche) Landgericht 1822. 11. Aug. No. 3726. 

§. i56o. 
Alle Sicherung ist mit möglichster Schonung zu gebrauchen. 

Bei allen diesen Maasregeln der Sicherung ist 
gleichwohl das Gericht darauf bedacht, Gefangnifs 

' und Ketten nicht so zu erschweren, dafs sie den 
Inquisilen, ehe er verurtheilt ist, schon zur Strafe 
gereichen oder ihm an der Gesundheit schaden a). 

a) yeiul. Ger.Ordn. Art. 11. 

§. i56i. 
Entfernung gefährlicher Instrumente und sonstiger Gelegenheit 

zum Mifsbraxieb. 
Die obwaltenden Umstände, die Natur des Ver

brechens , und die Persönlichkeit des Incjuisiten, be 
stimmen das Gericht, ob und welche Instrumente, 
deren der Incjuisit sich mifsbrä Lieblich bedienen 
könnte, es ihm abnimmt; ob es dessen mündliche 
oder schriftliche Mittheilung mit Änderen gestattet:; 
ihm Schreibmaterialien und den Gebrauch von Lieht 
und Feuer erlaubt, ihn mit andern Inrrnisiten zu
sammen sitzen läfst, die gewöhnliche Gefangenwa
che verdoppelt u. s. w. *). 

' *) Zu dieser Umsicht ist das Gericht nach Umständen auch 
schon bei der vorläufigen, gefänglichen Einziehung ver
pflichtet. 

§. i5ßa. 
Trennung der Mitschuldigen von einander. 

Sind eines Verbrechens wegen Mehrere ange
schuldigt und verhaftet: so sondert das Gericht sie 
während der Untersuchung von einander ab , damit 
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dur-cli wechselseitiges geheimes Einverständnifs die 
Erforschung der Wahrheit nicht erschwert, oder 
gar unmöglich werde a). 

a) Feinl. Gcr.Ordu. A r t . I L ; Allcrh.Imm.Uk. 1763. 10.Febr. 

§. i563. 
Verpflegung der Incjuisiten. 

Das Gericht sorgt dafür, dafs der Incpisit wäh
rend der Untersuchung, so wie auf dem Trausport 
den nolhdürftigen Unterhalt habe, und wenn es 
nöthig wird, der ärztlichen Pflege nicht crmangele. 

A k g . L Jedem Arrestanten, welche« Geschlecht« und Stau
dos er auch sey, tmd wem. er auch zugehöro, verabfolgt 
das Gericht während seiner Haft im Gefängnisse oder 
unter "Wache zur Beköstigung täglich 23Kop. K.M. (Al-
lerh. Imm.Uk. 1819.*22,DöC,j Sen.Uk.1820.' 15. Jan. • und 
8eu.Uk. 1822. 26. Oct.). Die zur Beköstigung erforderli
chen Summen weiset der Kameralhof zur Auszahlung auf 
die örtliche Kreisrenterei dergestalt an, dafs das Gericht 
jedesmal zur Verrechnung lOOIlbl.B.A. erhalt, und Wenn 
I der Summe verbraucht sind, unter Ablegung der Rech
nung, auf ergangene Vorstellung vom Kameralhof eine 
neue Anweisung empfangt (itescr. d. Gouv.Regier. an das 
(Dörptsche)-Landgericht, 182Ö. 15. Apr. No. 1544.). Die 
Kronskasse erholt diese Alimentengelder von keinem Ar» 
res tauten, wer er auch sei, ersetzt (a. a. O.). "Während 
des Transportes aber erhält jeder Arrestant nur 12 Kop. 
K.M. zur täglichen Beköstigimg (Rcscr. der Gouv.Reg. 
au das (Dörpische) Landgericht, 1822. 29. Dec. No.60Ö2, 
in Anleitung des Sen.Ukases 1S22. 26. Oct.). — üebrigeu* 
verabfolgt die Ritterschaft aus eigenen Mitteln jedem Land
gerichte noch jährlich 200 Rbl. B. A. zu besserer Verpfle
gung der Gefangenen. — Der Kreisarzt bewerkstelligt 
auf ergangene Meldung die uuentgeldliche Arzung des 
kranken Gefangenen. — Das Geld für die Medicamente 
zur Heilung kranker Gefangenen wird aus den für die 
Gouvernements angewiesenen, aulsevordenüichcn Sunimeu 

http://Sen.Uk.1820.'
http://8eu.Uk
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ohne Anstand verabfolgt (Befehl d. Finanz-Minist. 1820. 
20. Oct.), die Medicinalverwaltung gicbt einem der Apo
theker in der Kreisstadt die "Weisung, auf Verlangen des 
Kreisarztes die nÜthigen Medicamente zu verabfolgen; der 
Kreisarzt attestirt die Richtigkeit der Apo theker-Reehnun-
gen und sendet sie zur Bezahlung gehörigen Ortes ein, 
(Rescr. der Gouv.Regier. an die livländ. Medicinalvervval-
tung, 1807. 4. Nov. No.9925). 

A k g . 2. Kinder, welche sich bei ihren Müttern im Gefäng
nisse befinden, weil sie der mütterlichen Pflege noch be
dürfen, bekommen die Hälfte des für einen Arrestanten 
bestimmten täglichen Unterhaltes, (Bestät. ßeschl. d. Mi-
nist.Comit. 1822.'24. Jan.', Sen.Uk. 1822. 18. Mai.). 

A k g . 3. Militairarrestanten erhalten während des Transports 
gleichfalls 12 Kop. täglich als Aliment für Kronsrechnung 
von der, sie abfertigenden Behörde; so lange sie sich aber 
au O t und Stelle, im Militairgefängnifa, in der Haupt
wache u. s.w. befinden, geschieht ihre Verpflegung, nach 
den Vorschriften 1820. 7. Oct. u. 23. Dec., von den Militair-
autoritäten, Verfüg, d. Fiu.Ministors 1821. 4iMävz, No.912. 

A k g . 4. "Weiber und Kinder, welche den zur Versendung 
nach Sibirien ins Exil oder zur Ansiedelung verurtheilten 
Verbrechern freiwillig folgen, werden, wie die Arrestan
ten selbst, für Rechnung der Krone, bekleidet und auf 
den Transport alimentirt, und zwar Kinder unter zehn 
Jahren mit der Hälfte dos gewöhnlichen Aliments, d.i. mit 
6 Kop. täglich, (Leute, die auf Vorstellung der Gutsbesitzer 
nach Sibirien versandt werden, alimentiren und bekleiden 
jedoch die Gutsbesitzer selbst). Circul.Vorschr, des Fiuanz-
Minist. 1823. 17. Sept. No. 13300.; der unter dem 7. Aug. 
1823 Allerh. bestät. Journ.Extr. der H. Minister, und Se~N 

uats-Ukas 1823. 11. Oct. 

§. i5G4. 
- Persönliche Besichtigung der Gefängnisse u.s . w, von Seiten 

des Gerichts. 
Das Gericht'ist verpflichtet, von Zeit zu Zeit 

die 'Gefangener! in persönlichen Augenschein zu 
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nehmen, und sich zu überzeugen, dafs ditJ Gefäng
nisse reinlich gehalten, auch die Gefangenen gehö
rig verpflegt werden. Aufserdem liegt den Fiscälen 
in den Kreisstädten, und dem {jouvernemeiitspro-
cureur in der Gouvernömentsstadt die öftere Besich
tigung der Gef^ngni»© TOU Amtswegenyot).!' 

Zulassuug des Geistlich©»* imd des Ahm^imsthls* ' ^ ,, . 
Begehrt der Inquisit während des Arrestes den 

Besuch eines Geistlichen, oder den Genufs des 
Abendmahls: so verweigert das Gericht ihm beides 
nicht. 
* §. i566. 

fUnfng int, Gefaugnil's vou Seiten des lu^uiaitea. * 
Macht der In<juisit sich im Gefängnifs eines 

Unfugs schuldig: so überläfst das Gericht dessen 
Untersuchung und Ahndutig nicht dem Gefangen
wärter oder Gerichtsdiener, sondern stellt selbst jene 
an, und verfügt selbst diese von Gerichtswegen. 

V* $. i56>. 
*** '] \ 3) 'Bei dem Verhör. 

Nach den §. 1471 angegebeneii'Eigenschaften^ eig
nes peinlichen Richters und den ihm, als so lche^ " 
nach §. i55y ll* fol-S* obliegenden besondern Pflich-' 
ten, hat derselbe während des Verhörs in seinem 
Betragen gegen den Incpisiten alles zu beobachten, 
was dessen Gemüth der Aufrichtigkeit und Reue öff
nen und sein Schicksal gesetzlich erleichtern, ihn 
selbst aber der zu erforschenden* Wahrheit naher 
bringen kann. 

§/i568. 
« • ' F 0 r V t e t z u n g. 

tn dieser Hinsicht entfernt das- Gen'cht während 
des Vernörs alles, was bei dem Incpüsiteix statt Zu-

i4 
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trauen, Mifstrauen$ statt Freimüthigkeit, Verstockt
heit; statt Ergebung und Furchtlosigkeit, Trotz und 
Schrecken einflöfsen könnte. 

. . ; . , ' ! . . Fesselfreies Gehör. 

Das Gericht verhört deswegen einen auch ge
schlossenen Incpisiten immer ohne diese Zeichen 
äufserer Bewältigung (solutis vinculis). 

§. 1570. •• 

Rücksicht auf den indiyiduelleü Zwataud des Inquisiten. 

Es überzeugt sichmin gleicher Absicht, vor An
stellung des Verhörs, ob der zu Verhörende au Geist 
und Körper gesund sei, und . stellt das Verhör mit 
Niemanden an, der am Geiste oder physisch leidet. 

§. i5fi. 
Eigenschaften des Verhörs. 

Es erforscht im Verhör die Wahrheit aus den 
offenen und unumwundenen Aussagen des Inquisi-
ten; daher es denselben weder durch verfängliche 
Fragen und Trugschlüsse offenbar irre zu leiten, 
oder ein unbestimmtes Bckenntnifs abzudrängen," noch 
durch das Versprechen völliger Befreiung oder einer 
Strafmilderung zu verlocken sucht a). 

«) Vergl. §.1598. u. folg, '*'* . 
.. , • §.1572. 

Rechte. 1) Bei willkürlichen Strafen. 
Wenn das Strafgesetz die A*t und Weise der 

Ahndung eines abzuur te i lenden Frevels entweder 
ganz in die Willkür des Richters stellt, oder die 
vorhandenen Umstände die buchstäbliche Anwendung 
desselben schlechterdings unmöglich machen a): so 
ist Ms Gericht befugt, unter den anwendbaren Stra-r 
fen diejenigen zu wählen, welche der Absicht de* 
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Gesetzes u n d zugle ich den. obwal tenden U m s t ä n d e n 

am meisten en t sp r i ch t . 
a) Nach der peiul. Ger.Ordu. Art. 104.; z. B« wenn, der End

zweck, welchen das Strafgesetz offenbar und hauptsäch
lichem Auge hat, für den vorliegenden Fall durchaus 
nicht erreicht werden könnte; wenn die Ausführung der 
Strafe au dem Verurtheilten schlechterdings unmöglich ist, 
oder sie nicht sowohl dem VerurthMteu, als vielmehr, 
nach speciell vorhandenen Umstanden, einem Unschuldi
gen zur Strafe gereicht, u. s. w. Vergl. L. 5. §. 2. 42.; 
L. 11. §.2. ?r. de poenis; L. 8. C. de jud.; auch Aualo-
gisch Rieht. Heg. §.8. 

§. i575. 
2) Zur Befragung hei der Oheriustauz. 

Das G e r i c h t ist berechtig*, i n zweifelhaften u n d 

dankein Fä l l en bei de r Ober ins tanz s ich R a t h s zu 

erholen a) und n a c h Ums tänden auch A l l e r h ö c h s t e n 

Orts zu un te r l egen £) . 

a) Peinf. Ger.Ordu. Art. 160. 
i) Ger.Ordu. 1614. 10. Febr. §. 16, J Kön. Erklär, auf de« 

Hofger. Unterl. 1699. 23. März. 
§.l574. 

i 3) Zur Strafmilderung bei vorhaudener Vorbitte. 

E r ist f e rner , wenn auch n ich t zu völ l iger N i e 

derschlagung u n d Verg le ichung wirk l ich p e i n l i c h e r 

Fä l le (§. i466 u . fo lg . ) , d e n n o c h berech t ig t , b e s o n 

ders in S a c h e n , wo es weniger auf Bestrafung e ine r 

öffentlichen Rechtsver le tzung, .als haup t säch l i ch auf 

En tschäd igung des Betheiligten ankommt, auf de s se l 

ben Vorb i t t e eine Mi lde rung des 'Strafur thei ls • zu 

g r ü n d e n . * , 

§. t57'5.-

4) Zur Befreiung von der Haft. 

Das Ger i ch t ist befugt, den Angeschu ld ig ten in • 

m i n d e r wicht igen pe in l ichen Fä l len Kls zii a u s g e -
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machten Säehe, gegen Bürgschaft <3ex Haft zu ent
lassen a). • "' .. 

a)t Ordia. 1632. l.Febr. §. 32. p.66. L.O. Dazu wird es „in 
ordinairen Streitsachen" besonder -verpflichtet im AUerh. 
Iinm.Uk. 1763. 10. Febr. pct. 6. 

Ä k g . 1. Nach dem Gerichtsbrauch findet die einstweilige 
Befreiung- von- der Haft auch ohne Bürgschaft Statt, wenn 
diese zu beschaffen dem Inquisitcn unmöglich fällt, und 

*. gleichwohl jene Befreiung aus sonstigen (gründen zuläs
sig erscheint. Solchen Falls stellt das Gericht denselben 
unter die besondere Aufsicht einer Polizeibehörde. 

A k g . %. Wegen Verbrechen, die das Leben angehen, und 
darin man auf frischer,That ertappt worden, wird kein 
Bürge angenommen a); in andern Verbrechen oder Sachen, 
aber, die mit Geld ausgesöhnt werden können, ist Bürg
schaft zulässig b). 

, a) C.35.St.L.vonRathst.Proz., p.306. L.L. not.c.; p.364. 
L.L. not. e. Ueber die Anwendbarkelt der Statlt-Lagh 
beiläufig eine Notiz in der, Verordn. Über alle Execut. 
1669. 1.0.Juh §.30. p.251. L.O. 

h) C.8. §.9. v. Kaufmannscn., c.20. §.1. , c;35. v. Rathst.-
Proz. St. L. p.306. L.L. not. c. 

A k g . 3. "Wer sich für einen Auf Lebensstrafe angeklagten 
Verbrecher verbürgt, ist -verpflichtet, ihn -vor Gericht zu 
stellen. Vermag er nicht seiner Bürgschaft zu genijgen: 
so mufs er das Lebenslösegeld f) bezahlen und selbst sie
bender beschwören, dafa er (des Verbrechers, um ihn vor 
Gericht zu stellen,"nicht habö habhaft werden können. 
Verbürgt, sich Jemand in Beziehung auf geringere Ver
brechen, und kann deu Verbürgtenuicht vor Gericht stel
len: so mufs er diese »Unmöglichkeit eidlich erhärten imd 
die Geldstrafe" erlegen, ohne ein Mehreres als'Bürge zu 
•verantworten., Bitt.Ilecht, c. 112. 

*) Den Betrag dieser Summen bestimmen Stand, Alter und 
Geschlecht des Verbrechers sowohl, als auch desjenigen, 
an welchem er sich verging. Bei heutiger Anwendung 
dieses Gesetzes fiele der Beweis durch Miteidiger (Eides-
münner, compurgatores, Edz&rdzmän) weg, da diese 

http://Iinm.Uk
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nach der Verordn. d. Eide betr. 1695. nicht mehr Statt-
\ finden, L.L. p.42. uot.b. 

§. i5y6. 

5) Zur außerordentlichen Bestrafung des Incniisiten. 

Das Ger ich t ist berecht igt , nach Umstanden* m i t 

angemessener Leibess t rafe ode r V e r k ü r z u n g d e r A l i 

menten o d e r . m i t s t r engerem Gewahrsam> e inen I n -

quisiten zu s t ra fen , we lcher offenbar d u r c h T r o t z , 

Verstockthei t u n d lügenhaf te Aussagen , wissen t l ich 

d e n , i h m s c h u l d i g e n Respect ver le tz t , d ie E r f o r 

s chung de r W a h r h e i t unmögl i ch m a c h t , o d e r a r g 

listiger W e i s e d e n V e r s c h l e p p de r Sache, bezweckt 

u n d die U n t e r s u c h u n g d e r Sache v e r h i n d e r t *)» 

a) Ritt.Recht, c. 219; Iustr. z. Entw. e. neuen Gesetzt). 1767.* 
30.Jui< §.191. 

A k g , Hier ist gleichwohl zu bemerken, daf* der Uk. 1805. 
27. Jun. — indem er überhaupt die möglichste Beschleu
nigung und vollkommenste Betriebsamkeit' der Behörden 

\ in Verhandluiig der Crüninalsachen anordnet und befiehlt, 
dafs nichts aus der Acht gelassen werde, was zur Aus
mittelung der Schuldigen dient — insbesondere noch zur 
Pflicht macht, die Inquisiten wegen der Widersprüche in 
ihren Aussagen durchaus nicht vorläufig <zu'bestrafen, weil 
solche "Widersprüche weit eher zur Entdeckung der Wahr
heit führen, als die eisten, sehr oft unwahren Aussagen, 
wenn der Iiupusit bei diesen, aus Furcht vor Strafe, ver
harret; abgesehen davon", dafs dergleichen vorläufige Be
strafung für eine, in den Gesetzen verbotene, tore jui -
r e u d e B e s t r a f u n g angesehen werden könnte. 

'$- l577- s 

6) Zur Einrede gegen eine auf sein Verfahren gegründete 
Anklage. 

D e r pe in l i che R ich te r ist ke iner W i d e r k l a g e v o n 

Sei ten des Angeschu ld ig t en un te rwor fen , w e n n er 

von Amtswegen eine Un te r suchung einleitet u n d a u s -



führt, ohne dabei die Grenzen seiner Autorität über
schritten zu Haben, oder weiter gegangen zu seyn, 
9,1s seine* Richterpflicht erheischt a)r 

a) C. 4. §. 1,/V. Gerichtss. Upl.Lag.; Resok auf des Adels 
Beschwerde 1664. §.26., 1693. §.3.; Kön. Br. au d. Ober-
Burgger. 1694. 9.Nov. p.348. L.L. not.e. 

§. l578. 
7) Zur Abbitte des Beleidigers und zu dessen Bestrafung. 

Persönliche Beleidigungen, welche dem peinli
chen Richter bei der Amtswahrnehmung oder Ur-
theils Vollstreckung widerfahren, werden, wie bei 
dem Civilrichter, mit doppelter Geldbufse, Abbitte, 
fiscälischer Anklage, nach Umständen auch härter 
noch, gestraft a). 

a) Proz.Ordn. 1695. 4. Jul. §.22.; c. 12. St.L. v. d. Königs 

Recht, p, 396. L.L. not,b. 

§, 1579. 

. Verantwortlichkeit des Richters. 

Der peinliche Richter, welcher wissentlich und 
aus strafbarer Absicht die Grenzen seiner Autorität 
überschreitet, zu hart oder zu gelinde, wider den 
Buchstaben und den wahren Verstand des Gesetzes 
verfährt, wird nach der Gröfse des bösen Willens 
oder der groben Nachlässigkeit, welche vorwaltete, 
gestraft a). 

a) V§rgJL L. 8. §.2. C. ad Leg. Jul, de vi publ. vel priv.; 

Nov. 82. c.10.; Nov. 161. praef.; L.13. §.8. #. de bis qui 

* / not. infam.; L. 79. §. 1. it. de Jud.; L. 2. C. de poenis; 

peinl. Ger.Ordu. Art. 1, u. 112.; Allerh. Inuu.Uk. 1724. 

20, Mai. 

. §. i58o. 
F o r t s e t z u n g . 

Dem Angeschuldigten büfset insbesondere der • 
- peinliche Richter für erwiesenes Unrecht mit Ver-
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gütung alles erweislichen Schadens und Genugthuung 
wegen des erlittenen Schimpfs a). % 

a) L. 5. §.4. it. de OM. et Action. j L. 6. w. de extraord. 
coguit.; L. 2. C. de jjoeua Judic. (jui male judic. 

D r i t t e l C aj>i t e1 . 

Besondere Pflichten und Rechte des An
geschuldigten. 

§. i58i . 
Pilichten des Angeschuldigten. 

Die Pflichten des Angeschuldigten, rücksichtlich 
des peinlichen Gerichts, ergeben sich aus den "Vor
schriften, welche der Civilprozefs für jede Partey in 
Beziehung auf den , ihren Rechtsstreit verhandeln
den, Richter festsetzt ($. i5o u. folg.). 

§. i58a. 
Hechte desselben. > 

Die Rechte des Angeschuldigten resultiren aus 
den Pflichten, welche das peinliche Gericht gegen 
ihn zu beobachten ha t , so dafs die Pflicht des G e 
richts, auf den Angeschuldigten angewandt, als ein, 
sich daraus für ihn constituirendes Recht darstellt, 
und derselbe bei dem Erweis, dafs und aus welchen 
rechtlichen Gründen er dem peinlichen Gerichte 
oder einem Gliede desselben die vollkommene Aus
übung der obliegenden Pflichten nicht antrauet, bei 
der Leuterationsinstanz auf dessen Entfernung bx der 
UntersuchuugÄsache anzutragen berechtigt wird a).' 

a) lustr. z. Entw. eines iieuen Gesetzb. 1767. 30. Jul, §. 18?. • 
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- V i e r t e r T i t e l . 

Verfahren im Crimüialprozefs. 

§. i585. 
•> Das Verfahren unterscheidet sich in zweierlei Hauptrück

sichten. 
. Im Criminalprozefs unterscheidet sich das Ver

fahren in zweierlei Hauptrücksichten:, in so fern nem-
lich der Prözefs 'inquisitorisch oder accusatorisch 
(§. i4i7) geführt wird. Nach dieser Verschiedenheit 
wird die besondere Verfahrungsart in folgenden Ca- ' 
piteln dargestellt. 

% ~ 

E r s t e s C a p i t e l . 

Verfahren im pe in l ichen Unter-
suclaungsprozefs. 

'' §*i584. • 
Welchem Gericht der Verbrecher -überliefert wird? 

Ein Verbrecher, welcher auf dem Lande ergrif
fen worden, wird der Landjjolizei (dem Ordnungs
gerichte) des Kreises abgeliefert. .. •' 

' ' $ . i585. / 
Zu welchem Endzweck? 

Findet dieselbe, dafs das angeschuldigte Ver
brechen in einem fremden Kreise begangen worden 
ist: so übersendet sie den Angeschuldigten, nach 

K angestelltem summarischen Verhör,; und sobald sie ' 
wider denselben gegründete Vermuthung findet, an 
diejenige Polizeibehörde, in deren Gerichtsbarkeit 
er das Verbrechen begieng. 
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i $. i586\ 
F o r t s e t z u n g . 

Die Landpolizei stellet mit dem ihr üb ergebenen 
Angeschuldigten unverzüglich ein summarisches Ver
hör an, um sich zu überzeugen, ob mit Grund 
Hechtens derselbe in Haft za7beha2ten und wider 
ihn mit der GeneraMnqalsMoa MK vtrfaliren sei? 
( $ . 1 5 9 3 ) . . 1 . . • • « • 1 • . 

$. i58/. 
Einleitendes Verfuhren. Generalinquiaitioii. 

Sobald die Landpolizei auf die Eröffnung der 
Gcncralinq;uisition erkannt hat, wendet sie alle 
Sorgfalt an, um die Hauptümstände der angeschul-
digten Tfcat, o d « da* corjm« delicti, in Gewißheit 
zu setzen. 

. , §. i588. 
Corpus delicti. 

Der Inbegriff alles dessen, woraus die morali
sche Gewifsheit entsteht, dafs nach dem gesetzliehen 
Begriffe ein bestimmtes Verbrechen von einer be
stimmten Person he^m^n worden isj, helfst cor
pus delicti *). 

#) Diefs ist der juristische Sinn. Im gemeinen Lehen nennt 
man corpus delicti den Gegenstand, an welchem; das In
strument, womit ein Verbrechen begangen worden ist, 
u. s. w. 

' : , • " . $.i58g. 
Wesen dos corpus delicti. 

Hieraus folgt, dafs zu dem corpus delicti ge
hört; die Gewifshei|; von dem Daseyn des Verbre
chens, von dem Thäter und den Gehülfen dessel
ben, von der Zeit, wann? von dem Orte, wo? von 
der Art, wie? und der Absicht, in welcher? es 
verübt wurde (§. i4a6). 
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•§. i5go. 
' Notwendigkeit seines Daseyns. 

Die Ausmittelung seines Daseyns in allen näch
sten und entferntesten Beziehungen, ist die Grund
lage des peinlichen Verfahrens überhaupt a). In die 
Generalinquisilion, welche das Polizeigerfcht zur et-
wanigen Begründung einer speciellen Inquisition an
stellet, gehören nur die in §.§. i4'i6 und i58g an
gegebenen nächsteh Beziehungen o). 

«) peiul. Ger.Ordn. Art. 6. 

§. i 5 9 i . 
Grad seiner Gewifsheit für die Generaliuquisition. 

Wenn die von dem Bolizeigericht angestellte Ge
neralinquisition auch nicht alle nahe Beziehungen 
des corpus delicti in unzweifelhafte Gewifsheit ge
setzt hat oder hat setzen können: so reicht es hin, 
wenn über den Thatbestand die hauptsächlichsten 
Momente nach den besonderen Anzeigen (§«1709. 5.) 
wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht sind, um 
die anhängige Sache dem peinlichen Gericht zu wei
terem Verfahren zuzustellen. 

Verfahren, wenn die Landpoliaei keinen Schuldigen aus-
- » Inittelt. 

Mittelt die Landpolizei keinen Schuldigen aus: 
so versendet sie die TJntersuchungsacten zu einem 
ferneren Verfahren nicht an das peinliche Gericht, 
sondern berichtet blos an den Civilgouverneur. Die
ser trägt das fernere Verfahren dem peinliehen Ge
richt auf, wenn er die Bisherige Verhandlung nicht 
befriedigend findet, oder über dieselbe bei i h m B e -
achwerde geführt wird a), 

a) Allerh. bestätig. Gutachten des Reichwrath« 1821. 28.Dec. 
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§. i5 9 5. 
Abseiidung des Schuldigen au das peinliche Gerieht. 

Nach beendigter Generalinquisition stellt die 
Landpolizei den Schuldigen, welchen sie ausgemit-
telt hat , dem peinlichen Gerichte nebst den Unter -
suchungsactcn zu a). 

a) §.1586; Sen.Uk. 1798. 18.Febr.; AUerh. beatfit. Gutach
ten d. Roichsraths 182K 28. üec. 

a) S p e c i a l v e r h Ö r . 

§. i594. 
Verfahren im peinlichen Gericht, Inquisittonsartikel. 

Der dem peinlichen Gericht abgegebene Jriqui-
sit (§. J 5 9 3 ) wird von demselben nach AiHikeln (In-
cjuisitionsarlikel) verhört, die der examinirende Rich
ter selbst aufstellt, und entweder allgemeine oder 
besondere sind. v 

' § . i5 9 5. 
Allgemeine, Inquisitiousartikel. 

, Die allgemeinen Artikel, mit welchen das Ver
hör eröffnet wird, setzen die Person des Inquisiten, 
seinen äufserlichen Zustand und seine bürgerlichen 
Verbindungen in nähere Gewifsheit; sie beziehen 
sich daher auf seinen V o r - und Zuuamen, sein A l 
ter, seine Herkunft, , seine FJrziehung, seine Reli
gion und die 2<eit seines letzten Genusses des Abend
mahls, seinen Aufenthalt, sein Gewerbe, seine L e 
bensart, seine Familie, seine Zahlung öffentlicher 
Abgaben, seinen frühern Lebenslauf u. s. w. , je 

nachdem zu vermuthen ist , dafs aus derBeantwor-
* 

tung solcher allgemeinen Fragepuncte etwas für die 
besonderen rcsultiren kann. 
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$. }5gß. 
, Besondere Inquisitionsartikel. 

Die besonderen Inquisitionsartikel sind auf das 
Verbrechen selbst, und auf die Hauptumstände ge
richtet, welche vor, bei und nach demselben sich 
zugetragen haben. 

§. 1597. 
Ordnung1 derselben. 

Gewöhnlich werden nach Anleitung der Gene
ralinquisition die entfernteren Inquisilionsartikel frü
her, und die näheren später in Frage gestellt, je ge
nauer sie mit' der Hauptthat und den sie begleiten
den Umständen in Verbindung stehen.1 

§. t598. 
I h r e Tendenz . 

Da der Richter nach seiner Pflicjit nur die Wahr 
heit mit allen dazu gehörigen Umständen erforschen 
soll, ohne zu berücksichtigen, ob sie dem Inquisiten 
zum Vortheil oder zum Nachtheil diene: so richtet 
er die Inquisitionsartikel nicht blos auf das, was zur 
Verurtheilung, sondern auch was zur Entschuldi
gung und Strafmilderung oder Rechtfertigung des 
Inquisiten gereichen kann a).' 

«)'Peiul. Ger.Ordn. Ar. 47. 
§. l59g. 

Ihre Beschaffenheit. 
Daher sind die Inquisitionsartikel der Beschaffen

heit der Sache gemäfs eingerichtet, sich lediglich auf 
solche Umstände des Verbrechens beziehend, welche 
für die künftige Entscheidung vonEinllufs seynkönnen. 

§. 1600. 
I h r e F o r m. 

Sie enthalten in der Regel nur eine einfache 
Frage, die weder bejahend noch verneinend *) ein-
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gekleidet ist, und vermeiden', dafs der Inrjuisit sie 
blos bejahe oder verneine, damit nach Möglichkeit 
die Kenntnifs der Hauptutnstä'nde aus seinem eige
nen Munde erlangt werde. 

*) Sie fangen z. B. nicht mit „Wahr, dafs" u.s. w. an, son
dern mit „ob? wo? warum? wann?" u.s.w. 

§, l6oi . v 
S u g g e s t i o n . 

So wenig wie die Frage in den Intjuisitionsar-
tikeln eine Bejahung oder Verneinung enthält (§, 1600), 
eben so wenig darf sie etwas ungehöriges, überflüs
siges, blofse Neugier verrathendes, verfängliches, der 
erwarteten Antwort zuvorkommendes, und durch 
Anhäufen verschiedener Umstände im nemlichen 
Artikel, die Antwort ungewifs und zweifelhaft m a 
chendes, enthalten. 

( §. 1602. 
Ungültigkeit des auf Suggestion gegründeten Verho'ra. 

In (der Regel ist ein Verhör ungültig, worin das 
Geständnifs des Incjuisiten durch offenbare Sugge
stion nur zu Stande gekommen ist. 

§. i6o3. 
F o r t s e t z u n g . 

Die Suggestiv - und verfänglichen Fragen sind 
verboten, weil das Gesetz will, dafs Niemand etwas 
wider seinen. Willen eingestehe. Hierunter ist aber 
nicht begriffen, wenn der Examinator einem Incjui
siten, welcher, ohne auf irgend etwas sich einlassen 
zu wollen, alles hartnäckig läugnet, diesen oder je 
nen Hauptumstand vorhält, und ihm" die Fruch t lo 
sigkeit fernerer Abläugnung begreiflich macht! 

§. i6o4. 
, Drohung, Ueberredung. 

Aus der Beschaffenheit der IinjuisitionsartikcL 

/ 
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(§. i5g9) folg1? &*& de r R i c h t e r , wenn a u c h zur 

ernst l ichen Anrede be rech t ig t , bei d e m V e r h ö r sich 

d e n n o c h aller D r o h u n g , S c h m ä h u n g u n d ' h i n t e r l i 

stiger Uebe r r edung zu en tha l ten h a b e . 

Akg. Hierunter Wird gleichwohl nicht die gerichtliche Vor
stellung verstanden, dafs Iuquisit durch freies Gestandulfs 
sein Schicksal erleichtern könne, dafs das Gericht seine 
Heue berücksichtigen werde u. s.w.; ferner,'daft der Rich
ter berechtigt sei, einen trotzigen, halsstarrigen, lügen
haften Inquisiten durch angemessene Slrafmitlel herabzu-
stimmen und zur "Wahrheit zu bewegen (§. 1576). Vergl. 
§. 1605. 

§. i 6o5 . 
Peinliche Befragung, Mißhandlung. 

E h e n so wenig ist es er laubt , wäh rend des V e r 
hörs du rch Pe in igung ode r -Mifshandlung irgend 
welcher A r t , den Inquis i t en zum Geständnifs zu 
bewegen a). 

a) Vergl. Instr. z. Entwurf eines neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. 
§.192—197.; Allerh. Imm.Ukasen 1762. 2.Nov., 1763. 
15. Jan., 1763. 10. Febr., 1767. 28.Mai j Allerh. Befehl, 
publ. v. Senat 1801. 27. Sept. 5 Geuer.Gouv. Rescr. 1805. 
11. Febr. 

Akg . Nach dem Allerh. Inun.Ukas 1763. 15. Jan., allegirt 
im Sen.Uk. 1767. 28.Mai, sollen die Verbrecher „mehr 
durch Barmherzigkeit und Vermahlung, besonders aber, 
durch Ausforschung der, zu -verschiedenen Zeiten vorge
fallenen Ijfebenumst&nde, als mit der Strenge und Strafe 
zur wahren Erkenutnifs gebracht werden." 

§. 1606. 
Gänzliches Schweigen dos Inquisiten. 

Verweigert der Imjuisi t sch lechterd ings alle A n t 
wor t auf eine bes t immt und deutl ich i h m vorgelegte 
F r age ; oder ist er zu e iner bes t immten Antwor t , 
ungeachtet angewandter Zwungsmiitcl , n i ch t zu v e r 
m ö g e n ; giebt auch keine r ech t l i chen G r ü n d e seines 
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Schweigens a n : so setzt das Gerichts ihm eine dre i 
malige d) Bedenkfrist, die letzte mit der Verwar
nung, dafs es nach Ablauf derselben, bei fortge
setztem Schweigen ihn für gestandig und überwiesen 
(pro confesso et convictö) halten werde, Ist die Be
denkfrist fruchtlos verstrichen: m erkennet das G e -

•• licht jener Verwarnung gem&Ts 5). 

a) Analog, nach'Ordln. 1680. 20. Mai, & 11 &52, L.O.j 
- Ritt.Kecht, c/219, 

h) Ritt. Recht, c. 219.; Instr. z. Entw. eine? neuen Gesetib. 
1761 30. Jul., §.177.; vergl. §.1625. not.a. 

§. 1607. 
F o r t s e t z u n g . 

Wenn der Incraisit vor Vollstreckung jener Ver
warnung ($. i'6o6) sein bisheriges Schweigen bricht : 
so setzt das Gericht das frühere Verhör mit ihm 
fort, und ahndet,- abgesehen von der Strafe für das 
Hauptverbrechen, nach den obwaltenden Umstän
den den verschuldeten Ungehorsam nur willkürlich a) . 

«) Analog, nach der Verordn. üb. alle tixecut, 1669. 10. Jul., 
• §.23. p.244, L.O.; Pros.Ordn. 1695.,4. Jul. §.12. p,616. 

L. O. "Wenn das Gericht einen Angeschuldigten unter den 
§. 1606. angegebenen Umstanden für geständig und tlber-

\ "wiesen erklärtvhat: so kann die Unterbrechung des Schwei
gens diese Erklärung immer noch Unwirksam machen, so 
lange das Urthejl wegen der angeschuldigten That nicht 
^vollstreckt ist. 

§. 1608. 
Widerspruch des Inquisiten. 

Giebt der Inquisit im Verhör widersprechende 
und einander aufhebende Antworten: so wird die, 
frühere nls gültig angenommen a)f wenn sie sonst 
mit den actenmäfsigen Umständen übereinstimmt £). 

«) Aus c. 23. Ton Gerichiss. p.355. L.L. , 
b) Pag. 356. L.L. not.c. 
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. • $. 1609. 
Verhör mit Xuquisiten, die stocktaub, oder taubstumm sind. 

Ist der Inquisxt! stocktaub, aber des Schreibens 
kundige "so giebt er seine Antwort schriftlich ab« 
Ist er des Schreibens nicht kundig, und kann auch 
nicht durch ganz; untrügliche Zeichen die Wahrheit 
erforscht werden» so findet keine Untersuchung Statt, 
Inquisit wird solchen Falls nach Maasgabe der wi
der ihn zu Stande gekommenen Anzeigen, und sonst 
obwaltender Umstände nur durch Verhaftung, Be
gebung unter polizeiliche Aufsicht oder der seiner 
Angehörigen u. dergl. für die Zukunft unschädlich 
gemacht. , * 

§. 1610. 
F o r t s e t z u n g . 

Auf die in §. 1609 gedachte Weise wird es auch 
mit taubstummen Inojuisitcn gehalten. 

§. 1611. 
* P r o t o c o l l . 

Das Protocoll/ welches über die Untersuchung 
in einer Specialactc der In<juisitionssache aufgenom
men wird, bezeichnet im Eingänge Tag, Tageszeit 
und Ort, an welchem, so wie den Nainen cler |Uch-
ter , in deren Gegenwart, das Yqvhtip »vorgenommen 
worden ist. ',., ,+*„ t. * 

. §• 1612. . . , . , 
F o r t s e t z u n g . 

Die Fragen, welche das Gericht dem Inquisitcn 
vorlegt, werden wörtlich in dieses, eine Inquisitions-
acte formirendes Specialprotocoll aufgenommen. 
i , §. i6 i5 . 

F o r t s e t z u n g . 
Die Antworten, welche der Inquisit auf die ihm 

vorgelegten Fragen giebt, werden in Gegenwart des 
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examinirenden Richters von dem Protocollführer so
gleich, und zwar soviel nur immer möglich- mit 
dessen eigenen Worten, unmittelbar hinter der Frage 
niederges chri eb en. 

Akg. 1. Mau lä'fst in den niedergeschriebenen Antworten 
den Iwjuisitcn entweder selbst in der ersten Person reden, 
oder referirtin dem Protocoll nach seinen Worte» die ge
gebene Antwort. tu.'irtw'uiA . CM 

Akg. 2. Sind die"Worte, deren der Inqwisii sjiofe bedlf^t,' , 
dunkel und unverständlich: so wird er um deren Statt 

" '-'Befragt. 
$. i6i4. 

•Weiterer Inhalt desselben. 
Aufser den fragen und Antwortet enthält das 

Protocoll eine umständliche Ntfchweisu'ng aller, im 
Lauf des peinlichen "Verfahrens 'getroffenen Verfü
gungen und sonstigen Vorfalle, nothigen Falls auch 
eine Nachricht von dem Gemüthszustahde* 'des In-
quisiten oder von seinem Betragen bei gewissen, ent
scheidenden Gelegenheiten und was sonst an psycho
logischen Beobachtungen,' dem aufmerksamen Exa
minator sich eben so darstellt, als für die B^urthei-
lung des Inquisiten, nach seiner Person, und, fhat, 
von Einllufs seyn kann. *t , 

Akg. Das über das Verhör aufgenommene Protocoll (§. 1611) 
und die im Lauf des peinlichen Verfahrens getroffenen 
Verfügungen und sonstigen Vorfälle (§.1614), welche nie
dergeschrieben -worden, bilden, nebst den anderweitig ein
gegangenen Actenstücken, eine besondere Inquiaitionsacte, 

• au welcher alles geheftet wi»dv wm «loh!auf die Unter» 
suchungssaohe irgend, bej^eb*.; •. . - ;.,'•*} 

§. I 6 J 5 . 

Durchsicht.des JProtocolles mit dem Inquisiten. 
Nach Beendigung eines .jedesmaligon Verhörs, 

geht daÄjß-ftcicht mit dem Inquisiten das aufgenom-
i5 
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mene ProtoooH* durch und befragt ihn über die 
Richtigkeit de* Niedergeschriebenen a). 

tO Köu. Brief au das1 Äofger. 1689. p. 355. L.L. not.b. 

§. 1616. 

F o r t s e t z u n g . 

Was hiebei der Iuquisit von seinen Aussagen 
erläuternd, erweiternd, einschränkend bemerkt, oder 
gar zurücknimmt und widersprechend erklärt, ver
anlagst keine Abänderung des Protocolles, sondern 
wird demselben am Schlüsse besonders hinzugefügt. 

§.1617. 

. * Unterschrift des ProtocoHs. 

Das Protocoll eines jeden Verhörs wird von den. 
anwesenden Gliedern des Gerichts unterschrieben 
und vom Protocollführcr contrasignirt. 

§. 1618. 

Anwendung der Grundsätze des Verhörs auf die Mitschul

digen und Zeugen. 

Was von dem'Verhör des Incjuisitcn gilt, gilt 
auch von dem der Mitschuldigen und Zeugen. 

, P r e d i g e r a t t e s t a t . 

Ist der In<juisit aus dem Bauernstande: so Iäfst 
das Gericht von dem Prediger der Gemeinde, * zu 
Welcher er gehört, das Alter, die Zeit der Con-
firmatiön üni} des letzten Genusses des Abendmahls, 
die Rejigionsketinlnisse, die sonstigen Geistesfähig-
keiten und den seitherigen Lebenswandel des Intjui-
siteu besonders attestiren. Dieses Attestat wird der 
Incjuisitionsacte (§, iöi4. Akg.) beigelegt. 

$. 1620. 
R«versale des Iuquisiteu. 

* %&s Gerlofot nimmt, wenn das ganze Verhör 
geschlossen ist, ein von dem rn(juisit0*f*AttSZU5tel-



lendes Reversale, in welchem derselbe bezeugt, dafs 
er während des Verhörs von dem. Gerichte weder 
parteyisch noch auf irgend eine Weise henachthei-
lfgend behandelt worden ist.. Dieses Reversale kommt 
zu den Acten; das Gericht beglaubigt es, als eigenhän
dig vom Inquisiten unterschrieben. Ist er des Schrei
bens nicht kundig:*so unterzeiclnet er , statt mit 
seines Namen^ Unterschrift, mit drei Kreutzen a ) . 

,• «) Allerh. JjUin.Ukas 1804. 9.Npv., publ. r. Senat 18.NOY* * 
d. n. J. No.2ö38; 8. ükas 5. Seu.Depart. 18Q7. 18. Febr. 

BJ B e w e i s . 

§. r6*21. 
Elntheilung dea Beweises. 

Der Beweis in peinlichen Sachen wird in den 
vollkommenen und unvollkommenen eingetheilt a), 

eO lustr. au Entwurf e. neue« Geaetzb. 1767. 30. Jtd. §. 176. 
$. l632. 

Vollkommener Beweis. 
Ein vollkommener Beweis ist ein solcher, w e j - , 

eher alle Möglichkeit, die Unschuld des Verbre
chens zu erweisen, ausschliefst a), 

a) lustr. z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §. 176.' 
§. i6a5. 

Unvollkommener Beweis. 
Ein unvollkommener Beweis ist ein solcher, wel

cher hingegen die Möglichkeit, des Verbrechers U n 
schuld zu erweisen, nicht ausschliefst a). 

a) Instr. z. Entw. e. neuen Geaetzb. 1767. 30. Jul. §.176. 
§. l6s4. * 

Eigentümlichkeit des vollkommenen Beweises. 
Ein einziger vollkommener, wider den Ange

schuldigten sprechender Beweis , reicht zur Recht-* 
maTsigkeit der Verurtheilung hin a). 
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a) Iustr. z. Entw. e. «eueu G^setzb. 1767. 30. Jul. §. 176. 

§,1635. : •. 
Des tnivollkomineuen Beweises. 

Damit ein vollkommener Beweis entstehe, müs
sen mehrere unvollkommene Beweise der Zahl nach 
zusammentreffen, so dafs die Vereinigung aller die
ser Beweise die Möglichkeit, des Verbrechers UÄT 
schuld zu erweisen, ausschliefse, obgleich ein jeder 
dieser Beweise für sich, solche nicht ausschliefst a). 

a) Instr. z. Entw. e. neuen Gesetzt». 1767. 80. Jul. §. 177. ; 
vergl. §.1631 u. 1632. Unvollkommene Beweise, aufwei
che Iiiquisit nichts antwortet, ob ihm gleich seine Un
schuld hinlängliche Mittel zur Vertheldigung au die Hand 
geben sollte, wefden in solchem Falle vollkommene Be
weise, *. a. O.; vergl. §. 1606. 

, §. 1626. 
Allgemeine Grundsätze des Beweises, 

x) In peinlichen Fällen sind Beweise mit desto 
grofserer' Vorsicht zu prüfen, je schwerer das Ver-
Lrechen und die verwirkte Strafe sind <*). 
f a) Allerh, Manif. 1762. 31. Aug.; Instr. z.' Entw, e. neuen 

Gesetzb. 1767.30. Jul. §,190. 103. 

§. 1627. 
F o r t s e t z u n g . 

2) Das peinliche Gericht unterdrückt jede Förm
lichkeit, welche dem Inquisiten den Beweis seiner 
Unschuld, oder der vorhandenen Milderungsgründe, 
erschwert oder gar unmöglich macht a), 

a) Instr. z, Entw. e. neuen Gesetab. 1767. 30. Jul. §. 187. 

§. 1628. 
F o r t s e t z u n g » 

5) Zu einer peinlichen Strafe ist allemal, den 
ausgemittelten Thatbesländen nach, vollständiger Be
weis durch Geständniis oder Zeugen erforfel igh a). 
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a) Das Ergreifen auf der That (handfeste dadt) giebt einen 
vollständigen B-eweis j RittJlecht, c. 144, 

$. 1629. 
F o r t s e t z u n g . 

4) Die moralische ©eWifsheit, welche über den 
Thatbestand durch' die vereiaigte Kraft einzelner 
Beweise entsteht•»"enthält Wahrheit ,äwöili jeder ver 
nünftige Mensch sie dafür zu erkennen gezwungen 
ist a). • •'~; >'< •^••' ^ • '• •*-5; • 

a) Instr. z. Entw. e. neuen Gesetzt. 1767. 30. Jul. §.175. 

§. i65o. 
F o r t s e t z u n g . 

5) Weder die Beschaffenheit des Verbrechens, 
noch die Art und Weise, wie es verübt wurde , e r 
heben blofse Anzeige zu einem vollkommenen Be 
weis und bringen #uf diese die V e r u r t e i l u n g zu 
Wege «), f, ) ,.,; . j 

a) L. 23, C.' de probat» j L, 16. C. dp poenis j L. 4. C. si ex. 
falso instr. 5 peiul. Ger.Ordu. Arg. Art, 22., 

$. i 65 i . 

.. «.-f. ' * I UV ; ' F Q r t 8 e , Z t t U S ' 

6) Hängen die Beweise einer That dergestalt 
von einander ab^ dafs man die Anzeigen des Ver
brechens weder beweisen, noch ihre Wahrhei t an 
ders, als dafs eine Anzeige die andere erhärte, b e 
kräftigen kann; oder hängt die Wahrheit vieler Be
weise von der Wahrheit eines einzigen Beweises a b : 
so wjrd füe Wahrscheinlichkeit der That durch die 
Menge der Beweise weder vermehrt, noch verrin
gert, weil von dem einen Beweise die übrigen a b 
hängig sind, und diese ihre Kraft verlieren, wenn 
jener nichts gilt <*). 
- a) Instr. a. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.175. 
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F o r t s e t z u n g . 
. 7) Hangen die Beweise uiclit von einander ab, 

sondern beruht-die Wahrheit eines jeden einzelnen 
auf seinem eigenen Grunde: so vermehrt sich die 
Wahrscheinlichkeit der That nach der Zahl der An
zeigen, weil die Ungültigkeit der einen Anzeige nicht 
zugleich die übrigen entkräftet «). 

a) Iustr. z, Entw. e. neuen Gesetzb. 30. Jul. §.175. . , j 

§. i655. 
F o r t s e t z u n g . 

8) Wider einen peinlich Angeklagten hat, als 
Beweismittel, der Erfüllungseid nicht Statt '<*). . 

a) 1.25* 0. de probat.} Bicht.Reg. §.30. 

$. 5 654. 
F o r t a e t z u n g. 

9) Eben so wenig hat im- Anklagsprözefs der 
Ankläger, von sonstigen Beweisen wider den Ange
klagten entblöfst, ein Recht zur Eidesdelation «).• 

a) Nach nicht.Heg. §.30. 
Akg. Der Beweis im Civilprozefs ist von dem iin peinlichen 

Uutersuchungsprbzefs sowohl der Natur, als der Form 
nach wesentlich unterschieden, Im Gvilptrozef« supplirt 
der Richter nicht das Mangelhafte de*^ewe^esj er läjst 
nach abgelaufenem Termin keine weitere Beweisführung 
zu; die Vereidigung der Zeugen unterbleibt, wennProduci 
darein willigt; dte Parteyen entwerfen selbst» die »Beweis» 
artikel; die Artikel lauten ajlirmirend; die Zeugen werdeu 
*>icht confrontirt, wenn die Barteyen nicht darauf antrage«; 
aus den Zeugenaussagen liefern die Parteyen Deductionen 
in besonderen Satzschriften; das Zeugnifs zum ewigen Ge-
dächtuifs ist unter gewissen Fällen zulässig u. s. w» Im 
peinlichen Untersuchungsprozefs.supplirt der Richter voi» 
Amtswegen den Beweis für und wider den lucjuisiten; der 
Termin zur Beweisführung ist nie peremtorisch, Und zu 
Jeder Zeit iind n«ue Beweismittel jeder An zulässig j die 



'^Vereidigung der Zeugen unterbleibt unter keinerlei Um
standen; der Richter stellt die Fragepuncte und Artikel 
selbst; die Artikel läuten* weder bejahend uöeb-vernei
nend, sondern fragweise; die Zeugen werden von Amts-< 
wegen confrontirt, sobald irgend "Widerspruch oder Dun
kelheit obwaltef i au# den Zeugenaussagen kommen De-

. ductioncn nur mittelst derDefeustouÄlachriit zu. den Acten; 
das Zeugnirs zum ewigen Gedä'chtnifs ist regebnäfsig zu-

§. i635. MJ i&*j**tt .. 
Wem dey Beweis im öriminalprozef» obliegt? 

Im Untei'suchungäprozefs wird der Beweis rück
sichtlich des Verbrechens, des Urhebers und der 
Mitschuldigen von Gerichtswegen, im Anklagspro-
zefs vom Ankläger geführt, ^ i ^ ta<:\ • • • 

• §. i636. > ; : . -
tTermin zur Beweisführung. 

Im Untersuchuoigsprozef« ist der Beweistermin 
nicht peremtorisebj das Gericht supplirt daher dem 
noch unvollständigen Beweis", so lange naireine W a b r - • 
schemlichkeit' zii seiner Vervollständigung noch v o r 
handen ist o). 

o) L. 2.- C de his cjui latron. oeeid.; peinL Gerichts-Ordu. 
Art. 155. 156." . . . 

§. 10Ö7« '• ' '" ' 
• * F o r t s e t z u n g . 

Im Anklagsprozefs beruhet der Termin der Be
weisführung auf den, für den Ctvilprozefs festge
stellten Hegeln; -indefs ist das Gericht verpflichtet, 
selbst von.Amtswegen alle Schwierigkeiten zu ent
fernen, welche sich für die Beweisführung des pe in
lich Angeklagten ergeben möchten. 
- •• . . $. u658. 

. B e w e i s m i t t e l . * 
Die in peinlichen Sachen zur Ausmittelung des 

yhatbestandes-, rücksichtlich 'des Thäters und der 



Mitschuldigen^ zulässigen Beweismittel sind i' Ge-
fitändmfs, Augenschein, Zeugenaussagen, Urkunden 
un4f Anseigen. .,v ;••«. . 
.»,.»i v ; §. 1659. ' •-• 

" 1) G e t t i u d n i ft'.; ' 
Das kräftigste und vollkommenste Beweismittel 

ist das eigene Geständnifs des Inquisiten «et)»:,.,; 
«) Richt,Reg. §.16. , . 

$. l64o« •<' •/ . 
, a : Ar ten desselben. 

., i, Dfts. Ge^täftjdnjif^^i^elelies der Inquisit über die 
VoUbwn$i^g, qder die Theilnahme,» oder den Ver
such der angeschuldigten That ablegt, \heifst ein 
wahres (eonfessio vera); dasjenige, welches aus nach
theiligen Umstünden*) wider den Imjuisitcn gefol
gert wird, ein angenommenes Geständnifs" (cohfes-
sio fieta). . . . i . . 1 ;, 
- *) g, B. aus bezeugter Halsstarrigkeit bei dein Verhör 
. . (§f .̂ 606)» wegen eines demBeteiligten angebotene« Yer, 

gleich« u.s.w. ', . , * ' 
, ., , . §• io4x., , , , 

F o r t s e t z u n g . ( . , ,. f 
Aufserdem kann das Geständnifs gerichtlich oder 

außergerichtlich, abgelegt, vollständig oder unvoll
ständig, rein oder bedingt; frei <od*r ißta^n^en seyn. 

->•:•; i/;;.i i$ |u$&k . • •• : . . . . . . :»'/ 
' » ' Eigenichafte» ei»«* vollständigen Beweises. * 

-iit-'Ua die Verurtheüung zn begründen, ist ein 
Geständnifs vollständig, wenn 1) das corpus delicti 
(§. i588) erwiesen ist a), und a) wenn dus Geständ
nifs vor dem competenten und gehörig besetzten Ge
richte &), 3) rein, deutlich, unumwunden c), ohne 
4) auf Suggestionen zu beruhen, frei und mit völli
gem Xfeberzettganf 4)\ 5) nicht erzwungen abgelegt, 

file:///heifst


oder Falls ein: ¥echtma'fsiger Zwang Statt gehaßt 
(§.1576), in-'der Folge ohne Zwätfg ' und freiwillig 
bestätigte), und, endlich 6) die von Inrjuisiten ein-
bekanhten Umstände, na ch "erfolgtem Bckenntnifs der 
Wahrheit gemäfs .befunden "worden f). 

p) Peinl. Ger,.Oirdnj Ar,Uj$. 2^5. j P r o ^ . O r j ^ , , ^ Je|» Kriegs-
" art. 1603^ §123\. p*. 471. X. %. n.oU fi b ebenda«, not. *) j 

IUcht.Reg\ §. 38.J Militairproz. Hptstk.^ ' £ $ H £ l § . 2 , J 
Sen.Ukas 1815. 30.Juu. 

, • ' ( . ' ' ' 
J ) Peinl. Ger.Ordn. Art. 17.31.; Prozefsord«. i n d . Kriegs-
* 'är t l683. '% 23." p.' 471. L. t . not. c . ; ' lÜcht.Reg. §. 38.; 

Milit.Proz. Hptstk.2. Th. 2. §.2.; Seu.Ük. 1815. 30.Jua. 
- cl Peilil. Ger.Ördn. Art. 60. 

1 # Peinl. Get- .ör^. Art.54,5G.J•Tit)*.Okä.'1lifd,.,Kyl6g8a^'f., 

•Ju. 1683. §.23. p.äfll.iiL.iUöot.c.5 Biicht.&<fgJ§,38.} Miiin 
, tairproz. Hptstk.2. Th .2 . §.2.; Sen.Uk. 1815. 30, Juni. ( 

<st) tPeinL Ger.Ordn, Art, 48.; Proz.Ordu, in d. Kriögsart. 
.1683. §V23.(p;47r. t . L . n d t i c ; R i c h t R e g ^ . i k f Ä]f-

Terh. Befehl püblVV.'feenttt 1801: 27.» Sept.; Geü.GW.ReW.' 
1805. li.fffeb*»a 8e«7tfK., 18.04. föJfafaiJ-: / - iv | 

/ ; Peinl. Ger.Ordn. Art. 6» J3. 28. 2.9. 30. 33. 45. 47.-53. 54. j 
Proz.Ordu. in d. Kriegsart, 1683. §. 23. p. 471. L. L. uot. c.; 
Richt.Reg. §..38,. " •• •< » 

• l . §Vi643u ' . ; ' " 
Grad der Gewifsheit des corpus delicti, ,bei vorhandenem Ge-

' ' ständuifs. 

- . Obgleich in peinlichen Fällen das Geständnifs' 
allem keine Verartheilang begründet a)\ ' so lange' 
von dem corpus delicti keine moralische 'GeWifs1-
heit vorhanden ist (§. 16&2): so wird' dennoch hei 
Verbrechen, welche * keine I «iöhtfcare ®$at • zuru'elc-J' 
inssen, da« mit dem" Gestand nifsi verbandene, iM&& 
gelhafte Daseyn des corpus , delicti schon als hin
reichend angenommen,-den Incjuis'iten zu einer aus
serordentlichen Strafe *) zn. verurtheilen, sobald son
stige Beweismittel auf das Daseyn des corpus delicti 



f̂cerliÄU|Kt «schliffst, und keine anderweitige Unt-j 
stunde .einfn^rrthuan vermuthen lassen. « , _•,, 

#) 14,16. G, de poenis; L . l . §»17. *> de Scto. Silanfj L. I . 
. , . §. 17. it. de quiiest.; peinl. Gei'.Qrdja.. Art. 6.20. 60.; .siehe 

die Allegate zum §.1642 a). 
*) Die Todesstrafe oder eine poena ordinaria kann unter sol- i 

chen Umständen nie Statt finden, L. 1. "§. 17.27. *. de 
quaest.; vergl. §,1644. 

§. l644:. 
• . . . . < . I . I •• • . [ 

. AWaugwe» der That bei mangelhaftem Baseyii de» cprpus 
t- , 'J , delicti, " ' , 

Ist bei fehlendem Eingeständnifs des Inquisiten * 
4ie moralische Gewifsheit von dem corpus delicti 

.nur mangelhaft: so wird der Inrjuisit dennoch zur 
ordentlichen Strafe vernrtheilt, sobald er selbst er
weislich die Ausmittclung des corpus delicti hin
derte uiid keine "sonstige Umstände das anderweitig 
bewiesene Verbrechen zweifelhaft machen. 

(1 ;)#.. §. i645. ,.. , ,/ 
F o r t s e t z u n g , 

Ist die moralische Gewifsheit von dem corpus 
delicti mangelhaft, weil die Ausmittelung desselben 

- entweder nicht vollständig bewirkt werden konnte, 
©de* weil durch ,$üe Schuld 4#sGerichts die voll
ständige Ausmittelung unterblieb? so wird, bei feh
lendem JEingefitkndwfs ä&s Incj-uisiten, derselbe frei
gesprochen, wenn sonst keine rechtlichen Gründe 
J v . i h n vorhanden aind. Dagegen wird w m 

einer außerordentlichen .Strafe ver urlheilt, sobald 
sonst rechtliche, von ihm nicht entkräftete Gründe 
wider ihn sprechen; die Quantität der Strafe rich
tet «sieh 4ann nach dem Grad der wider ihn strei-
Senilen < Gründe. , 
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Ableugnen der Tliat "bei völligem. Erweise des corpus delicti. 

Läugnet IiKjiiisit die angeschuldigte Tbatj ob-
' gleich von4 dem corpus delicti eiüe moralische Ge-
wifsheit vollständig vorjhantfen ist. und der atisge-
mittelte Beweis ^urc^nicjits ,voî  ihn^.^tMftet wer
den kann,: *so ,mcd er su. de]?, pjpdeptÜfilje»:Strafe, 
Läugncns;,uavgeachtet, vßrurtheiltha). '#**<tB* i«h„ 

a) Peial.Öer.Ördn. Art. 69. j Instr. z.Entw< e. neuen* Geeetzb. 
,«»-. 1767.>30..TuL\§.19L:; Ukas 1775. 28.Apr.; Allerh. Befe&l, 

publ.v. Sen. 1801.27.Sept.; Gen.Gi3uv.Rescr.1805. U.Febr. 
§. i 6 4 7 . , : ; v 

Beweiskraft eines außergerichtliche!*,, Bekenntnisses. 

Ein Befcenntnffsi, welches In qttislt freiwillig, un
bedingt, bestimmt luhd mit völliger Ueberlegung, 
aber aufs ergerichtlich gethan bat, beweiset vollstän
dig, wenn es mit dem corpus, .delicti übereinstim-
mend, vor Ger ie t .wieder^ol^ odexvvon zwei, un
bescholtenen Zeugen bestätigt wird. Wird es vor 
Gericht abgeläugnet und nicht bestätigend erwiesen: 
sobegfcündet es- nnr eineVermuthüng'od'er Anzeige a). 

a) Milit.Proz. Hptstk.2..TW.2. §.2.; Sen.Uk.1815. 30.Jim. 

, §. i648.'. •• > • 

Eines unbestimmten dunkeln Geständnisses! 

Völlig ungültig ist ein unbestimmtes,, dunjkejpa 
Geständnifs, das weder die Beschaffenheit des Ver
brechens, noch die Umstände, welche dass.elbe.be,-
gleiteleu, noch Zeit und Ort, wann? und wo? ,9» 
verübt ward, unzweifelhaft macht. . » 

§. i649. 
Eines erzwungeneu Geständnisses. , / 

i Eben so tÄgfcltig ist ein Geständnifs, das In-
quisit«gezwungen machte, der Zwan^ mag ein phy
sischer a ) , oder ein iafcellectufiller £) gewesen seyn« 
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<r) KÖn. Brief an das Dörptsehd Hofger. 1686. 22.Dec. p.346, 
.ftail&Iki ÄOt?c; Kioht-Regw §.38. Der Allerh, Befehl, publ. 

, , j ; ) v. Seüat 1801. :&7.Sept., hestraft den Richter, welcher 
...ydUjifch physischen-Zwang und Peinigung vom luquisiteu 

ein Gestäudnifs abgeprefst, mit Absetzung vom Amte und 
peinlicher Anklage, — A. a. O. ist verordnet; „dafs selbst 
„der Name F o l t e r , als Schande und Schmach Über die 
„ Menschheit bringend, auf immer aus dem Gedächtnifs* 
„der Nation .verlöscht werden tolle." Vergl. hutr. z. 

,,! Entw. e, neuen Gesetzb, 1767. 30.Jul. §.192 bis 198. , 
Ä) z . B . im Zustapxd.der Leidenschaft, det/Affects, der Furcht, 

der Bewufstiioi'igkeitr tt. s'. w, •• ' 
A k g . Gilt eigenes, freiwilliges Gestäudnifs als die regina 

.parobationum (§.1639): so lehrt siohs von 'selbst, dafs in 
-4 dieser Hinsicht in gerichtlicher Ermahnung zun Atissage 
„ der Wahrheit; in Vorhaltung der Widersprüche und. Unn 

..,wahrschehdichkeitenj in Confrontation mit den Zeugen; 
' in Vorzeigung der Instrumente, womit} des Gegenstandes, 
au welchem; des Ortes, wo die That verübt wurde, und 

" endlieh in der pi'iesterlifehen Admonition, sich diö ganae 
*>«••' Theorie des peinlichen Untersuchungsprozesses, mit Vor-
;<••-. hannung aller sonstigen'Zwangsmittel, befafstj vergl. AI-
. 4 lerh«n?me«a„BeJTehll80L27^Sept.,U.Sen.TJk..l80iaS.NQY. 

§. i65o. 
Eines abgelockten Geständnisses. 

Aucli ein Gestündnifs j "«las* »durch 'Jiitfterlistige 
F&fciän, Sug^e^idn^^nd'lcfäiglieh-Ätrf da& Yer-
sptochen der Stkfmilderiing 'oder völligen Freispre-j! 
chung'm Stande« k ä m e s t ü n g ü ] % tiiid zwar tim so 
irieBr, je wemger ei verändern , übereinstimmen^ 
den Umständen unterstützt'wird. 

1 §..i65i. 
Verbesserung eines fehlerhaften Geständnisses. 

• ' r Jedes ungühige Gestfcndniftf wird gültig^' wenn 
es.'tinwi?. aolohen XJfiÄstö^den, die gesetzlich zu sei-» 
»er»Gültigkeit gfchörfea^wSedBrfoolt wird. •'••» t 
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.*. ]- • •• . :• §» i 6 5 s . ' ... I "! c! 
• " Wirkung des freiwilligen Gestt'ndmisses. 

Bringt ein Verbrecher aus eigener Bewegung das 
tön ihin begangene Verbrechen'bei Gericht zur An
zeige, und ist ohne gerichtliche Untersuchung frei
willig aller ,ThatunistAnde geständig:, so erkennet 
c|.9s Gerieht &n£ .keine, p rdenU^? .ßtrafe,,,sondern 
auf aufserordentrliehe Leibesstrafe ua4 aehnl^feriges 
Exil-«). - • »•-'•' <*.<:'.* ».-•'. . ' . ' . . . . :. . ...,....•*.*: 

Ä) Allerh. Imm.Ukas 1721. 7. März, Per. 4 . ; Sen.Uk.1815.. 
30. Jan. 

A k g . Ist der Verbrecher Soldat: so besteht die Leibes-
• strafe iu Spieisruthen j Verbredher Bürgerlichen und der 

Leibesstrafe unterworfeM«bStfaadea -werden statt der %>iefs-
ruihen, mit der peitsche Cm Llvla«d l«# Ruthen §. 1752.) 

„ •• gestraft, Sen.CJk. 1815. 3p,Jun. Verbrecher, welche, ih
rem Staude nach der Leibesstrafe, nicht unterworfen sind, 
werden derselben fuch nichj unterzogen. , 

§. i653 . j .^ 
W i d e r r u f . 

D e r blofse W i d e r r u f eines v o r G e r i c h t gül t ig 

abgelegten Ges tändnisses vernichte t ^dasselbe n i c h t « ) . 

a) Peinl. Ger.Ordn. Arg. 'Art. 57.; vergl. c.23. y. Gerieh tss. 
L.L. p, 355. Siehe §. 1775 u. folg.* 

A k g . Der vom dirig. Seuat den 23. Sept. 1802.' unter No. 68Ö71 
der livlaud. Gouv.Ileg. zugesandte Ukas referirt nachste
llenden Fall i Eine Frau war in der Inquisition und so
dann bei der Cfonfrontatiou der Tödtusog ihres Ehemannes 

, gestandig gewesen. Aus der Obductiqfc sowohl, als aus 
, der gerichtlichen Untersuchung des Leichnams ergab sich 

die Richtigkeit des Geständnisses. Gleichwohl nahm sie 
dasselbe in, der Folge, und zwar selbst hei der priester
lichen Admouition mit dem Vorgeben zurück,' dafs sie 
es lediglich aus Furcht abgelegt habe, ' ß a s Gericht veir-
urtheilte luquisitin,* auf den Grund ihrer iväheren Ge-

.stauduisae, zu körperlicher Züchtigung und Versendung 
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in die Colonieu. Die I*euter«tiousinstanz indefs, berück
sichtigend den Widerruf,' erkannte, sie dem Gerichte Gofc-

1 te« zu übergeben und, auf freien Fufs zu stellen. Die 
-j < Inquisitiousacten gelangten^ hierauf, durch den örtlichen 

Kriegsgouverueur an den Senat, und dieser trat dessen 
Gutachten bei, nach -welchem Inquisitin, als confessa et 
convicta, der Adelswürde verlustig zu erklären und nach 
Sibirien in die Colonien zu versenden war. Dieses Gut
achten bestätigte Kais. Mt»j. am 2. Sept. 1802. mit dein 
Zusätze, dafs das Urtheil der Leuterationsiustanz als ein 
parteyisches und den Acten nicht gemafses, publicirt wer
den solle. 

§. l654. 
F o r t s e t z u n g . 

Wird der Widerruf eines gültigen Geständnis
ses durch rechtliche Gründe motivirt, und das Ge-
gentheil des Eingestandenen entweder erwiesen oder 
durch actenmäfsige Umstände auch nur wahrschein
lich gemacht: so vernichtet derselbe das frühere 
Geständnifs a). 

a) Pag. 356. LX. not. c. 

§. i655 . 

F o r t s e t z u n g « 

Einem an sich ungültigen Geständnifs "wird zu 
jeder Zeit mit Erfolg widersprochen. 

§.i656. .'.' 
2) Beweis durch Augenschein. 

Vollkommen beweisend ist dasjenige, was der 
Augenschein offenbar und unzweifelhaft darthut. 

; ; r §. i657. 
F o r t s e t z u n g . 

Ein Verbrecher, der auf frischer Thal, d, i. in 
Begehung derselben eripufFen worden, gilt für eben 
so überwiesen und überführt, als wäre er es durch 
Zeugen, oder sonstigen unbestreitbaren Beweis a). 
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<i) Ritt.Recht, c.144.; L.I* p.433. not.a. 

§. i658. 
F o r t s e t z u n g 1 . 

Wer den Gegenstand des Verbrechens wisseat-
Vieh in Gewahrsam hat, gilt als Urheber desselben **)'. 

a) Ritt.Recht, «.144.: „de haudhaue 'dtfk ys, wor men eu 
"•'-•• „begriper Mir der'äadt, edder d&h% edder reff tadet la 

,,»yn«jr wäre, da* he den ilötel tho dreht." 

• • $. 1659. ' 
II' a u s 8 U c h u w g-. 

Zu dem Beweise durch Augenschein gehört d a 
her die Haussuchung, welche das Gericht in der 
Wohnung und unter den Effecten d«es Inrjuisiten, 
zur Ausmittelung oder:Vergewisserung des corpus 
delicti anstellt. 

,-s §. l66p. 
• n F <>;r t * e*t z u n gv . . »4 

Wird die Haussuchung bei anderen Personen, 
als (Ten Inquisiten und Mitschuldigen, vorgenommen, 
so m i j ^ $ie durch hinlängliche Anzeigen (§. 1709) 
oder halben Beweis motivirt erscheinen. * 

§. 1661. - , t - • • 1 
F o r t s e t z u n g . 

Das Gericht ist berechtigt, als Mittel des Be
weises, in seihe Gewahrsam alles dasjenige zu n e h 
men, was bei der Haussuchung sich Beweisliefern
des oder Verdachterregendes ergeben hat. 

§, 1663. ' , 
. ' B e s i c h t i g u n g . 

Auf gleich« Weise gehört zu dem Beweismittel 
durch Augenschein, die gerichtliche Besichtigung 
des Gegenstandes des Verbrechens und die daraus 
abgeleitete rechtliche Folgerung (§t i5o8 u.folg.). 



a4o * 

.,,.<- ..-.§...^665.. :-P , , ' 
3) Zeugenbeweis. "Wann er Statt findet? 

"Wenn ein Inquisit das angeschuldigte Verbre
chen entweder gänzlich,oder in( jden.« IJauptumstän-
den läugnet, und die Thatbestän<jle wider ihn spre
chen; oder wenn er sich zu seiner Vertheidigung 
auf Umstände beruft, die aus den Acten sonst nicht 
erhellen; so finden als Beweismittel Zeugenaussagen, 
Urkunden und Anzeigen Statt ($. 1.638). 

... • §. i664. 
' ' ; Fähigleelt'der Zewgiüj mibjwtive. 
Zeugen, deren Zdugnifs in (Zivilsachen unzu

lässig ist (§. 3 i i ) , sind auch in Criminalsachen ein 
Zeugtutfa abzulegen unfähig. 

§. i665. 
F o r t s e t z u n g . 

Als subjeetiv jftihig zum Zeugnifs in peinlichen 
fiachenV* gilt jeder Mensch von gesunder Urthcils-
taft, d. i. dessen Gedanken mit einander in gewis-* 
ser Verbindung Mehen, und dessen Empfindungen 
mit den Empfindungen Auderer, die seines gleichen 
sind, übereinstimmen a). . 

N«C) Instr. z. Entw. e. neuen Qesetzb. 1767. 30. M . §.185. 
: J • $ 1666." '•• ' ' • ' ) /<•<• t* 

: -1? ö *'« s e t'.'a'u n ^ . ; • >• 
.tv Dabeir wird zaniZe-ugnifs jeder''zugelassen, bei 

dem man deutliches Erkenntnis« der Wahrheit vor* 
aussetzen kann, und bei dem keine Ursache zur An
legung eines falschen Zeugnisses in vorliegender 
Sache ersichtlich ist a)* . . . * 

;.iia);in*b. «.Entw. c. neuen Gesetzb» 1767. 30.Jul. §.188, 

v.ujcjfcjfc. ^Öas Zeuguift vön*Wahi*- ftn'tl Blö'dalnnigen S»t* daher 
' ,\J^SM^yiM>B^yv^a»'äaßt Was «ie Waeuge«, flieh zur 
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Zeit eines helle« Zwischenräume» antrug, und sie das 
Zeugnifa auch in einem gleich befreiten Geisteszustand« 
ablegen; denu es ist keine Gewifsheit darüber vorhanden, 
dafs sie Ursache und "Wirkung dessen, was sie bezeugen, 
nach dem ganzen Zusammenhange wahrgenommen hätten. 
Aus gleichem Grunde Ttöuneu, wie «ich Von selbst ver
sieht, Blmde übe*,etwas, vyaa blos zu leheu war} Taube 
über etwas, was blos gehört werden konnte, nicht zeugen. 

§• 1667.' ; \ 
F o r t s e t ü u i i f , 

In dieser Hinsieht wird das Zeugnifs eines Men
schen, den ein gerichtliches Erkenntnifs bürgerlich 
todt erklärt ha t , in peinlichen Fällen nicht geradezu 
verworfen a)> 

a) Instr. z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.186. 
§. 1668. 

O b j e c t i v e . 
Objectiv fähig ist; iq peinlichen Fällen zum Zeujj-

nifs jeder, welcher durch Gründe sein Zeugnifs u n 
terstützend,. Ort und Zeit des begangenen Verbre
chens, so ,wie die Beschaffenheit desselben angeben, 
und 1 sein £e;ugnifs auf eigene, yjfahrn^hmung g r ü n 
den kann a). . , j | , f , t 

a) Arg. L. 4. C. de test»; peinl. Ger.Ordn. Art. 65." 

§. 1669. 
Glaubwürdigkeit der Zeugen. 

Die Ursache, welche ein Zeuge ha t , die W a h r 
heit auszusagen, oder sie zu verschweigen, bestimmt 
das Maas-seiner, Glaubwürdigkeit. «). 

a) lustr. z. Entw. e. neuen Gesetzb,, 1767. 30. Jul. §.185. \*l 

§. 1S7O. 
E 0 r t 8 e t-*z u n g. 

Man glaubt daher einem Zeugen in jedem Falle, 
Wo er keine Ursache hat falsch zu zeugen «) ; der 
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Grad des Vertrauens zu ihm ist größer oder gerin
ger, je nachdem er Freund oder Feind des Ange
schuldigten ist, oder sonst zwischen ihnen Verbin
dungen oder Mifshelligkeiten obwalten b). 

a) Peinl. Ger.Odn. Art. 66.; Iustr, z. Entw. e. neueu Ge
setzt 1767. 30.'Juli § 185. 

b) Iustr. z. EUMV. e. neuen Gcsetzb. 1767. 30.Jul. §.188. 

§ .1671, 

F o r t s e t z u n g. 

Je vorsichtiger, behutsamer und gewissenhafter 
Jemand sein Zeugnjfs ablegt, desto grösseres Vei'-
trauen erweckt er zu seiner Glaubwürdigkeit a). Je 
schwerer aber das Verbrechen ist, das er bezeugt, 
und je unglaublicher die Umstände, welche er da
von angiebj:, desto schwächer ist das Vertrauen zu 
seiner Aussage b). 

a) L.3. §.L 7t. de test. 

6) Iustr. äs.. Entwurf e. neuen Gesetssb. 1767. 30. Jul. §. 190. 

§. 1672. 

F o r t s e t z u n g . 

Zeugen, die in'Nebenumständen zwar von ein
ander abweichen, in der Hauptsache aber überein
kommen, gelten für glaubwürdige. 

§. 1670. 
Nicht beweisende Zeugnisse. 

Ein verneinendes Zeugnift hat an sich keine Be
weiskraft, es wäre denn, dafs nach den obwaltenden 
Umständen derjenige, welcher es ablegt, notwen
dig ein bejahendes ablegen müfste, wenn das an
gebliche Verbrechen wirklich begangen wäre. 

§. 1674. 
F o r t s e t z u n g . 

Unbestimmte und zweifelhafte Aussagen, aus 
^elc^en sich kejne zuverlässige Folgen ziehen las-̂  
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send); Aussagen von Personen, die unbekannt sind 
und von deren Lebenswandel und Gewerbe keine 
gewisse Renntnifs erlangt werden kann b); von Per
sonen, die sich zum Zeugnifs durch Geld oder Ver
sprechungen haben dingen lassen c); von Personen, 
die in den Hauptunjstanden sich nicht getreu bleiben, 
sondern sich widersprechen d); von Personen, die als 
Meineidige und Irreligiöse, als Fälscher und Ehrlose 
bekannt sind <*), «*— alle diese Aussagen geben an sich 
keinön Beweis, sondern nach Umständen nur eine" 
Veranlassung zu weiterer Erforschung der Wahrheit, 
damit sie auf sicherem Wege ausgemitlelt werde. 

«) Cap.8. X. de probat.; petal. Ger.Ordn. Art. 65. 
6) Peinl. Ger.Odu. Ä»t.63. ' 

, c) L.3. §. 1. k. detest. j L.2. §.2. it. de condict. ob turp. 
caus.; peinl, Ger.Ordu. A r t 64. 

d) L. 16. it. de tes t . , <> , . 

e) C.7. C.XXII.CJU. 5.j c.54. X. de test.,- vergl. §. 166J,., 

§. i6?5. ' 

F o r t s e t z u n g . ' 

Eben so wenig Wird als beweisend die Aussage 
desjenigen angenommen, dessen Zeugnifs.nicht auf 
eigener sinnlicher Wahrnehmung (§. 1668),'sondern 
auf individueller"Meinung und besonderer Vorstel-r 
lung von der Sache beruht. \ 

. ' §. 1676. 
F o r t s e t z u n g . 

* Den in §. 1674 erwähnten nicht beweisenden 
Zeugnissen werden die Aussagen derjenigen gleich
gestellt, welche sich zwar auf Statt gefundene sinn-, 
liehe Wahrnehmung berufen, von welchen aber of- * 
fenbar ist, dafs sie zu der Zeit, von welcher sie 
aussagen, nicht in ifreiem Gebrauch ihrer Sinnes-

»Werkzeuge waren. 
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Zewgnifc von Höreusagen. 

Zeugnisse, die auf Hörensagen beruhen, sind 
um so weniger glaubwürdig a), wenn Zeuge nicht 
einmal den Erzähler namhaft machen kann. 

a) Peml. Ger.Ordn. Art. 65. 

§. 1678. 

F o r t s e t z u n g . 

Sagen zwei oder mehrere Zeugen eidlich aus, 
dafs sie ihre Wissenschaft dos Eingezeugten unmit
telbar, aus der ihnen selbst gemachten Erzählung 
des Angeschuldigten selbst haben, und trifft ihre 
Aussage mit den ausgemitielten Thatbeständen über-
ein: so ist dieses Zeugnifs vollkommen gültig. 

J. 1679. 
Zeugnifs verwandter Personen. 

Erklärte Feinde, Aeltern d), leibliche Stief-, 
Schwieger- und natürliche Kinder b), Vormünder, 
Pflegebefohlne, Ehegatten <?), Brautleute d), zeugen 
in peinlichen Fällen weder für, noch wider einan
der , und werden daher auch nicht zum Zeugnifs 
gezwungen. Gleichwohl kann das Gericht sich ih 
rer Aussage bedienen, um durch dieselbe den Grün
den der Strafmilderung oder Befreiung des Ange
schuldigten weiter nachzuforschen 0). 

a) L, 4. 9. it. de test; L. 6. C. de test. 
h) L. 4. 5. 9. it. de test.; L, 6. C. de test. 
e) LA. it. de test. ä) L.5. it. de test., *) Vcrgl. §.313. 

$. 1680. 
Zeugnifs der Unmündigen. 

Unmündige legen kein eidliches Zeugnifs ab , 
so lange sie hoch nicht zum Abendmahl gewesen 
sind. Ihre Aussäge dient dem Gerichte blos als 
Nachweisung zu weiterer Forschung. 
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§. x68i. 
F o r t s e t z u n g . 

Ein Grofsjähriger legt ein gültiges Zeugnifs über 
dasjenige ab, was sieb während seiner Unmündig
keit, jedoch nach zurückgelegter Kindheit (dem 
zehnten Jahre *)) zugetragen hat. 

a) Nach Analogie' des Allerh. lmm.Ukasea 1765. 26. «Tun. Der
gleichen Zeugnisse sind jedoch mit vieler Vorsicht zu ge-' 
brauchen. 

§. 1682. 

Zeugnifs der Denuncianten. 

Der Denunciant wird in der Sache, welche er 
angegeben hat, nicht als Beweiszeuge zugelassen a). 
, a) Sen.ük. 1820. 21.Jun., publ. v. d. Uvläud. Gouv.llegier. 

1820. 11. Oct. No. 5252. 
$ . 1 6 8 5 . ' 

Vereidigung der Zeugen. 

Mit der Vereidigung' der Zeugen wird es im 
Oiminalprozefs wie im Civilprozefs gehalten (§. 517. 
544 u. folg.). 

J/1684. . 
Abhörung der Zeugen an Eides Statt. " 

Ohne förmliche Eidesleistung, sondern hlo$ sm 
Eides Statt werden diejenigen Zeugen vernommen, 
welche ihrer persönlichen Beschaffenheit, oder.ihren 
Verhältnissen nach, verdächtig oder nicht Vollkom
men fähig erscheinen, deren Aussage aber gleich
wohl dem Richter zur Erforschung der Wahrheit' 
behülflich seyn kann. ' . n • •' 

§. i685. n 
Ungültigkeit den nicht beeidigten Zeugnisses. 

In peinlichen Sachen ist ein nicht beeidigtes 
Zeugnifs von keiner Gültigkeit. Bas Gericht ver
eidigt daher jeden Zeugen, dessen Aussage als Be
weis dienen soll. 
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t« »686. 
Verhör der Zeugen. 

Rücksichtlich des Zeugenverhörs liegen dem Ge- . 
richte die nemlichen Pflichten ob, welche es gegen 
den Incpiisiten selbst, in dessen Verhör, zu beob
achten hat. 

§. 1687. 
Zahl der Zeugen. 

Aufser der Uebereinstimraung des Zeugnisses 
mit dem Thatbestande gehört zu einem vollständi
gen Zeugenbeweise in peinlichen Fällen, wie im t)i-
vilprozeßs, das geschwome Zeugntfs von wenigstens 
zwei oder drei Zeugen, an deren Glaubwürdigkeit 
nichts ermangelt <?). 

<i) L,-9. §.l. detest.j pelnl, Ger.Ordn, Art. 67.; Kon, Brief 
an d. gothisehe Hofgert 1695, 25.Mai 5 p, 31. L.L. not. c.| 
Instr. 2. Entw, e, neuen Ge*etzb, 1767, 30s Jul. §. 189. 

J. 1688. 
Collision der Zeugenaussagen. 

Von dem "Werthe der Aussagen verschiedener 
Zeugen, die unter, einander collidiren, gelten im 
Criminalprozefs die detffaHsigen Bestimmungen des 
Civilprozesses ($. 470 u. folg.),' v 

, '"' '$. 1689, 
C o nf r O'u t M io n« 

Das Gericht bedient sich im Uatersuchungspro-, 
, zefs der Confromattion (Gegenstellung), um die Aus

sagen der Zeugen'und des Inquisiten, welche unter 
einander collidiren,» in Uebereinstimrnung, oder ei-, 
nen der angeschuldigten That nicht geständigen In-
«juisiten zum Geständnifs zu bringen. 

§. 1690. 
"Wa a a i e i s t ? 

•••". ;* Die Confrontation ist also diejenige gerichtliche 
Handlung, wodurch zwei oder mehrere Personen, 
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welche in ihren Aussagen .über gewisse Puncto nicht 
übereinkommen, oder sich widersprechen, einander 
unter die Augen gestellt werden, um den Grund 
der Abweichung oder des Widerspruches zu erklären. 

A k g . Derjenige, gegen welchen die Confroutatio» gerichtet 
ist, heifst Confrouta|; derjenige, dessen Erklärungdie Ab
weichung oder den Widerspruch beseitigen soll, Conirontant. 

§. i69 i . 
Was sie voraussetzt? 

Sie setzt daher voraus, dafs 1) für oder wider 
den Incpiisiten schon ein halber Beweis vorhanden 
ist; 2) dafs sie aller Wahrscheinlichkeit nach ein 
Mittel zur Erforschung der Wahrheit werden kann; 
5) dafs der aufzuklärende Umstand von Einflufs auf 
die gerichtliche Entscheidung ist. 

§. 169a. 
Unter welchen Personen sie Statt findet? 

Die Confrontation findet Statt zwischen Zeugen 
unter sich; zwischen Zeugen und Intjuisiten; zwi-r 
sehen Zeugen und Mitschuldigen; zwischen Mit
schuldigen und Inquisiten, als Hauptthater5 zwischen 
Mitschuldigen unter sich. ,, . 

$, i693. t 

Wann sie Statt findet? 

Die Confrontation findet Statt, so oft das Ge
richt in Haupt- oder erheblichen Nebenumstanden, 
welche auf die Entscheidung von Einflufs sind, Ue-
beremstimmung der verschiedenen Aussagen noth-
wendig findet, und die Abweichungen oder Wider
sprüche auszugleichen hoffen kann (§. 1690). 

• 1 §. 1694. 
Sie erfordert keine besondere Vereidigung. 

Zeugen, welche auf ihre Aussage bereits Ver
teidigt worden sindy 'werden zum Behuf der Con-* 
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frontation nicht fc'esonders%vereidigt, sondern zu die
sem Act an den bereits geleisteten Eid und dessen 
"Wichtigkeit erinnert. 

§. i695. 
Verfahren bei der C?onfrontation, 

In der Regel wird die Confrontation nur zwi
schen zwei und zwei Personen angestellt, und mit 
den übrigen fortgesetzt, sobald jene ^vernommen 
worden sind, 

§. 1696. 
F o r t s e t z u n g . 

Zu diesem Behuf, lieset das Gericht m Gegen
wart heider Theile dem Gonfrontantcn * seine ge
machte Aussage über einen bestimmten Fragepnnct 
aus dem Protocoll vor, dem Confrontaten die sei
nige über den nemlichen Fragepnnot, erkläret bei
den den vorhandenen Widerspruch öder die Ab
weichung, und fordert von Confrontanten, dafs er 
auf seinen geleisteten Eid die Aussage dem Con
frontaten unter Augen wiederhole. 

'§* 1697. 
F o r t s e t z u n g , 

Confrontat erklärt sich hierauf gewöhnlich, un
ter Anführung näherer Umstünde 5 das Gericht aber 
stellt die wiederholte Aussage und die darauf er
folgte Erklärung prüfend gegen einander, und läfst 
bei fehlender vollkommener Uebereinstimmung Con
frontanten repliciren, Confrontaten dupliciren. 

§. 1698. 
F o r t s e t z u n g . 

Der ganze Act der Confrontation nebst den 
wechselseitigen Aeufserungen, wird umständlich zu 
Protocoll genommen,. 
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§• 1699. 
Folgen der Confrontation. 

Hat Inquisit in der Confrontation die ange
schuldigte Tbat den. Hauptumständen nach einge
standen und sind die sonstigen Thatsaeben gehörig 
ausgemittelt: so sieht das Gericht die Untersuchung 
als geschlossen an und beurtheilt Nehenumstäjade, 
die von Einflufs auf die öchärfung' oder Milderung 
der Strafe sind, aber sich nicht ausgleichen lassen, 
zu Gunsten des Inquisiten.. 

§. 1700. 

F o r t s e t z u n g . 

Verharret Inquisit auch in der Confrontation noch 
heim Läugnen: so erkennet das Gericht in wichtigeren 
Fällen auf priesterliche Ermahnung (§. i525.u. folg.) 
und schliefset hei fortdauerndem Läugnen die Unter
suchung in Ermangelung anderweitiger Beweismittel» 

J . 1701. 
4) Beweis durch Urkunden; tiffentliche. 

Vollständig beweisen, sofern das Gegentlieil nicht 
dargethan wird, öffentliche Urkunden, gerichtliehe 
Protocolle, und gerichtliche, formgemäfs ausgestellte 
Atteste, welche ' entweder das Bekenntnifs des In
quisiten, oder die wider ihn vorhandenen Beweise 
enthalten a). 

a) Cap. 6. X . de renunciat.',* L. 30. 31\. C. de donat.; L. 19. 

C, de testament.; L. 12. C. de pact.; L. 1. C. de praed. 

et al. reb. minor, non alienand. 

. \ §. 1702. , 

Privatnrkunden; Yollsiandiger Beweis aus denselben,«. 

Eine Privaturkunde beweiset vollständig wider* 
den Inquisiten, wenn er sich als Aussteller dersel
ben bekennet, oder zwei glaubwürdige Zeugen die 
Richtigkeit oder die in ihrer Gegenwart vom In-
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quisiten geschehene Ausstellung derselben eidlich 
erhärten. 

§. iyo5. 
Halber Beweis aus denselben. 

Fehlet das in §. 170a erwähnte Einbekenntnifs 
oder Z'eugnifs: so entsteht nur ein halber Beweis 
aus dem bestätigenden Ausspruch Kunstverständiger 
und aus der angestellten Vergleichung der Urkunde 
mit dem, was Inquisit kurz vorher geschrieben oder 
zur Zeit der Urkundenaussteliung geschrieben zu 
haben einbekennt. 

§. 1704. 
F o r t s e t z u n g » 

Ein unbestimmter, zweifelhafter Ausspruch Kunst
verständiger beweiset nicht einmal zur Hälfte. 

§. i7o5. 
Eidliche Diflession der Urkunde. 

Inquisit ist berechtigt, die Ausstellung der Ur
kunde eidlich zu diffitiren, wenn Kunstverständige 
in ihrem Aussprach zweifelhaft und sonst keine be -
stimmte Anzeigen, sondern nur entfernte MuUi-
mafsungen wider ihn vorhanden sind. 

§. 1706, 
"Wirkung des Urkundeubeweises. 

Beweiset die untadelhafte Urkunde das Verbre- s 

chen unmittelbar: so begründet sie die Verurthei-
lung des Inquisiten. 

§1 1707. 
F o r t s e t z u n g , 

Beweiset sie mittelbar, und zwar nur das Vor
haben zu einem Verbrechen: so erstreckt sich die
ser Beweis nicht auf die wirkliche Vollbringung des
selben j .beweiset aie mittelbar die Vollbringung selbst: 
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so hat dieser Beweis die Wirkung eines aufserge-
richtlichen Bekenntnisses. 

§. 1708. 
5) Beweis durch Anzeigen. Was Anzeige ist? 

Die wahrscheinlichen Grunde,' weiche entweder 
die Vollbringung eines Verbrechen», oder den Thä-
ter desselben yermuthen lassen, heifseü Anzeigen 
(indicii). • • • * 

' §. 1709. 
Arten der Anzeigen. 

Die Anzeigen werden bezogen: 
1) auf die verschiedene Natur des Beweises, und lie

fern daher entweder! einen unvollständigen na
türlichen, oder einen unvollständigen künstlichen 
Beweis *); 

2) auf die Verschiedenheit de$ Beweisgegenstandes, 
und sind alsdann entweder Anzeigen in Anse
hung des Thatbestandes (indicia corporis delicti), 
oder Anzeigen in Ansehung -«des Thäters (andicia 
auctoris), oder Anzeigen in Ansehung der, die 
Gröfse der Strafbarkeit bestimmenden Umstände 
(indicia qualitatis et (juantitatis delicti); 

, 3) auf die verschiedene Verbindung, in welcher die 
als Anzeige erscheinenden Thatsachtn mit dem Be
weissatze stehen; daraus ergeben sich Anzeigen, 
von welchen die zu beweisende Thatsache als 
Folge betrachtet werden kann (antecedirende In-
dicien); solche, welche als die Folgen der zu 
beweisenden Thatsache angesehen werden kön
nen (subsequente Anzeigen) und solche, welche 
als Folgen einer Ursache erscheinen, die man 
auch als Ursache der zu beweisenden Thatsache 
ansehen kann (coneurrente Indicien); 
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4) auf den Grad der Beweiskraft; nahe (indieia pi*oxi-
ma) und entfernte (remota), je nachdem S'IQ eine 
Wahrscheinlichkeit erzeugen, die an den näch
sten Grad der Wahrheit reicht und mit gewis
sen Verbrechen verbunden zu seyn pflegen, oder, 
ohne einen so hohen Grad von Wahrscheinlich* 
keit zu erzeugen, mit gewissen Verbrechen ge
wöhnlich nichf; verbunden sind und öfters trügen; 

5) auf die Verbrechen selbst, für welche sie bewei
sen können, und sind dann gemeine (indicia 
communia) und • besondere Anzeigen (proprio), 
je nachdem sie für alle Verbrechen, oder für 
mehrere, oder nur für einzelne bestimmte V e r 
brechen, Anzeigen seyn können» 

*) Natür l icher (uuküiisüicher) Beweis 'heißt derjenige, 
welcher durch wirkliche, in die Sinne fallende Thatsa-
chön; k ü n s 11 i c h c r, d erj eilige, welcher durch Vemimi't-
schlüsse, Argumente und Anzeigen geführt wird. 

$. 1710. 
Allgemeine Regel. 

Die * M m t « W n , w - dem peinlichen 
Richter als Anzeige dienen könne, bleibt seiner ei
genen Einsicht überlassen * ) , als allgemeine Regel 
gilt aber, dafs die Grundsätze, welche er bei dem 
Verhör mit dem Angeschuldigten selbst zu beobach
ten hat, auch vorwalten müssen bei dem Verhör mit 
allen , von welchen er für oder wider den In<juisiten 
Anzeigen zu erhalten sucht. 

*) Siehe Anhang §. 1813 u. folg. 
$. 1711. 

. K ,* F o r t s e t z u n g . 

(Je schwerer das Verbrechen ist und j# unglaub
licher die Umstände; je weniger das Verbrechen und 

• dessen Urheber in scheinbarer Verbindung mit* ein-
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-ander stehen a ) . desto unwahrscheinlicher sind dife 
bezüglichen Anzeigen. 

a) x. B. Anzeigen, die auf Aberglauben benthen, übet Zau
berei, über eine ohne Ursache begangene Grausamkeit, 
Instr. z. Entw. e. neuen Gesetzb. 1767. 30. Jul. §.190. 

. . . §. 171a. 
Zahl der, zur^Begriindung einer gemeinen nahen Anzeige 

erforderlichen JZeugeu. • * 
Zwei gute Zeugen sind erforderlich, um Anzei

gen zu begründen, welche eine,an Wahrhei t grexl-
zende Wahrscheinlichkeit enthalten a)* 

a) Peinl. Ger.Ürdn. Art. 23. 

§• 1715. 
In wie fem ein einziger Zeuge dazu hinreicht. 

Zur Begründung solcher Anzeigen ($. 1712.) 
reicht ein einziger Zeuge h in , sobald er vol lkom
men gültig ist, auch die Haüptumstände einer in 
seiner Gegenwart begangenen und mittelst seiner 
Sinne mit völliger Gewifsheit wahrgenommenen Thaf 
anzugeben weis. 

Anzeigen des Verbrechers gegen seine Mitschuldigen. 
Die Anzeige, welche 0in Verbrecher gegen sein$ 

Mitschuldigen macht , ist an Wahrhei t grenzend 
(§. 1712), sobald sie freiwillig, ohne Suggestion und. 
Widerruf, gegen einen, dem Verdacht unterworfe
nen, unter Nachweisung solcher Umstände geschieht, 
welche als glaubwürdig erscheinen und. aller W a h r 
scheinlichkeit nach ihre Richtigkeit haben «). 

a) Peiul. Ger.Ordu, Art» 31. j vergl. §»1410; 

$. 1715. 
Beweiskraft der Anzeige. 

Zwei untadelhafte Zeugen (§. 1713), oder auch 
unter der §. 1715 erwähnten Einschränkung ein ein- . 
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ziger Zeuge, oder die nach §. 1714 zu Stande ge
kommene Anzeige des Verbrechers seihst, reichen 
zur Inhaftirung und zur Specialinquisition gegen 
demjenigen h in , welchem die Anzeige gilt. 

$. 1716. 
F o r t s e t z u n g . 

"Weder die aus hlofsem Zusammenflufs von An
zeigen entstehende Stärke des Verdachts, noch die 
Gröfse der Vermuthungen begründen in peinlichen 
Fällen eine Verurtheilung a)K sondern veranlassen 
den Richter nur zur Anwendung der gesetzlichen 
Mittel, um die Wahrhei t zu erforschen. 

«) Krlegaart. d. Proz. betreff. 1683. §. 19. p.346. L.L. not.d; 
Allerh. Befehl, publ. v. Senat 1801. 27.Sept.; Gen.Gou-
vem.Keacr. 1805. 11. Febr. 

'S« l?i7* 
F o r t s e t z u n g . 

Kann nach den vorhandenen Anzeigen und den 
darauf sich gründenden Vermuthungen die W a h r 
heit nicht erforscht werden und der Angeschuldigte 
gegen den Verdacht sich nicht reiuigen: so absoi-
virt das Gericht ihn von der Instanz *) oder stellt 
ihn bis zu weiterer Aufklärung unter polizeiliche 
Aufsicht, je nachdem der Verdacht, dr ingend, und 
durch den Angeschuldigten eine Gefahr für das P u 
blicum zu hesoA'gen ist 5 beides unter obemchter -
licher Bestätigung. ' 

*) D. h. das Gericht stellt den tnquisiteu mittelst Erkenntnis
ses 'auf freiem Fufa und setzet die Untersuchung »ua, bis 
sich neue Data zur Erforschung der Wahrheit ergeben. 
Ob ein Angeschuldigter, der von der Instanz absolvirt 
wird, unter polizeiliche Aufsicht zu stellen sei, bestimmt 
sich hauptsachlich aus seinem frühem Lebenswandel und 

1 seine« sonstige« bürgerlichen Verhältnissen. Vergh§.1721 
und 1739. Akty 1, -
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Akg . Fällt bei grofser allgemeiner Untersuchung offenbarer 
Verdacht auf einen übrigens niederträchtigen Menschen, 
für -welchen auch Niemand Bürgschaft leisten will.: 50 wird 
einem solchen Siberien zur Wohnung angewiesen, Allerh. 
Inun.Ukas 1763. 10. Febr. j Allerh. bestat. Gutachten des 
Reichsraths 1822. 3. März! 

J. 1718. 
6), Beweis vdurcb Eidesleistung. ' 

Kann aber der Angeschuldigte ein offenbares 
und allgemeines, auf wahrscheinlichen Gründen ifcte-
ruhendes Gerücht zwar nicht entkräften, indefs m 
solchem Grade doch schwächen, dafs seine Unschuld 
eben so wahrscheinlich, wie seine Schuld, anzuneh
men ist! so erkennet das Gericht ihn? den Reini
gungsekt, als Mittel gänzlicher Freisprechung, zu a). 

a) Krtegsart. d. Proz. betr. 1683. §. 12.J p.^45. L. L. uot.bj 

Mcht.Reg. §.27. ' '* 

E r f o r d e r n i s s e . 

„ Zur Ablegung des Reinigungseides wird in pein
lichen Fallen: 1) Niemand auf blofse Nachrede oder 
auf Gerüchte verurtheilt, die ihrenvUrsprung in bos
hafter Erdichtung haben können 0). Er wird 2) von 
Niemanden abgelegt, der fortdauernd be*choltenen 
Lebenswandels und in einem Zustande ist, welcher 
ihn zur Eidesleistung überhaupt unfähig macht £), 

a) Kriegsart. den Proz. betr. 1683. §.12. p. 345. L.L, not. b j 
. IUcht.Hcg. §.27. 
b) Verordu. w. Eidesleist. 1695. p.346. L.L. not.c. 

§. J720. 
F o r t s e t z u n g . 

Beseholtener Lebenswandel aus früherer Zeit, 
ist für sich allein kein Hindernifs, in peinlichen 
Fällen den Reinigungseid abzulegen a). 
x a)t KÖn. Brief an d. Abosch. Hofger. 1696. 28. April; p. 231, 

L,E. not. d; p.510. L.L. not.b, I 
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§. 1^21. 
In welchem Fall der Reinigungseid nicht zuerkannt wird ? 

Ist der zu leistende Reinigungaeid zwar rechtlich 
begründet, aber ein Meineid zu besorgen: so unter
bleibt die Eidesleistung und das Gericht absolvirt 
den Angeschuldigten von der Instanz, in Ermange
lung sonstiger Mittel zur Erforschung der Wahrheit a). 

a)' Kriegsart, den Proz. betr. 1083. §.20. j Verordn. weg. Ei«, 
desleist. 1695. p.2*S9. L.L. not. c.; Ko'n. Brief au d. ehstl. 
Oberlandger. 1699. 27.Jul, p.346. L.L, not.o. 

. . * . - \ §»1722/ 
F o r t s e t z u n g . 

Aus. gleicher Ursache wird zum Reinigungseide 
Niemand gelassen, der schon früher eines begang
nen Verbrechens vor Gericht überführt worden ist a). 

a) Ritt.Reeht, 0. 3S. Dieses Gesetz nennt hier namentlich: 
Diebstahl, Raub, Mord, Kirchenraub, Verratherel, Gift-
wüaehung, Zauberei. 

§. 1725. 
Verweigerung d£s auferlegten Reinigungaeides. 

Weigert sich 'der Angeschuldigte, den auferleg
ten Reinigungseid zu leisten: .so wird er zu einer, 
der Anschuldigung und den vorhandenen Umstän
den angemessenen ̂  aufipvordenüfohen ^trafe verur-
theilt a). .« 

a) Kriegaartl d. Proz. betr. 1683. §.19. p.346; L.L. not. d. 

§• 1724. 
. Colliaion der Beweismittel. 

> 1 Collidiren im Criminalprozefs die für oder wi
der -dem Inquisiten vorhandenen Beweismittel: so 
beurteilt das peinliche Gericht die Collision nach 
den, für den Gmlprozefs desfalis aufgestellten 
Grundsätzen (§. 476 u. folg.). 
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§. 17^5. 
Beweis zum ewigen Gedüchtnifa. 

In peinlichen Fällen findet, m welchem T e r 
min das Verfahren auch stehe, der Beweis zum ewi
gen Gedächtnifs Statt, aobald dieBcsorgnifs vorhan
den ist, dafs das Beweismittel zum Besten de« A n 
geschuldigten, späterhin nicht mehr werde beschafft 
werden können. 

c) A b u r t h c i J u n g u n d V o l l s t r e c k u n g * 

§. 1726. 
Umfang des peinlichen Unheils. » 

So wie das peinliche Gericht alle, mit dem an
geschuldigten Verbrechen in Verbindung stehende, 
nahe und entfernte Puncte ausmittelt und in Gewifs-
heit setzt: so erstreckt sich auch sein Unhe i l über 
alle Puncte des peinlichen Falles, von welcher N a 
tur sie auch seyn mögen. 

§. 1727. 
A u s n a h m e . 

Ergiebt sich indefs rücksichtlieh eines Mitschul
digen ein befreieter oder bevorzugter Gerichtsstand, 
so stellet das Gericht dessen Verurtbeilung oder 
Freisprechung der befugten Behörde anheim a). 

a) Nach d. Odin. 1630. 20.Mai, §.9. p.51. L.O. ' In .An
sehung des Unteräuchungsvorfahrens beobachtet das Ge
richt ein nemliches. 

Erkenutnifs über Entschädigung und GenUgthuung. 
Da das Criminalurtheil sieh über alle mit dem 

Verbrechen in Verbindung stehende Puncte er 
streckt (§. 1726): so trifft es auch die nöthigen Be
stimmungen, Wegen der dem Betheiligten zustehen-

17 
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den Genugthuung und Schadloshaltung, wenn gleich 
diese Gegenstände ursprünglich in den Civilprozefs 

• gehören. 
§. 1729. 

F o r t s e t z u n g . 
In dieser Hinsieht erörtert das peinliche Gericht 

in seinem.Verfahren alles, was zur Ausmittelung 
solcher Neben umstände (§.1727) und zu desfallsiger 
Bestimmung erforderlich ist. 

§. 17^0. 
Acten der Criminalurtheile, 

Die Erkenntnisse in peinliehen Füllen sind ent
weder verurtheilende (sentcnliae condcrnnatoriae), 
oder freisprechende (absolutoriae), oder einstweilen 
entbindende (absolutoriae ab instantia). Der Grad 
des vorhandenen Beweises für oder wider den In-
cpisiien bestimmt den Inhalt des Unheils, , 

$. 1731. 
Wie das (MiuinalurthcLl zu Staude kommt? 

In peinliehen Fällen kömmt das Krkenntuifs 
nach den uemlichen Grundsätzen, wie in Civilfällcn, 
zu Stande. 

§. 1752. 
Zahl der sot einem Oiminalurtheil concuwirenden Uichtov. 

Zu einem Criminalurtheil ooncurriren bei den 
Unterbehörden alle Glieder des Gerichts, damit es 

. nicht nichtig sei; bei der Leuterationsinstanz der 
Präses oder Vicepräses, nebst vier oder fünf Bei
sitzern a). In verwickelten und zweifelhaften Fällen 
bleibt die Aburtheiluug bis zur eompletten Sitzung 
des ganzen Gerichts ausgesetzt b). 

a) KOn. Resol. an d. Dürptacho Hofger, 1638. 28. Sept. §. 8. 
b) Ebenda«, u. Hofger. Resid.jtfemor. X675. 2.1^e)jr. l*ct.4. 
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§. 1735. ' • 
Verschiedenheit der Stimmen. 

Ergeben sich Lei Abfassung eines O i m i n a l u r -
theils drei oder mehr verschiedene Meinungen: so 
haben diejenigen den Vorzug, Welche zunächst mit 
einander übereinstimmen und sieh am besten ver 
einigen lassen, auch den peinlichen Fal l gelinder 
beurtheilen «)» 

a) Kön. Br. au d, Hofger. 1688.12. Jan. p.74. L.L. uot.e. 
§. 1734. 

Form dca Criinmalurtheils. 
Die Unterbehörde, bei welcher der peinliche 

Fall in Untersuchung gestanden, ertheilt nu r ein 
rechtliches Gutachten, mit Vorbehalt der oberr ich
terlichen Bestätigung *). 

*) Darum heilst es in diesen Erkenntnissen oder Gutachten: 
„Das N. N. Gericht erkennet für Hecht. " Jedes Gutach
ten schliefst deswegen auch in den verbis dispositivis 
mit den Worten: „SalYa tarnen leutoratione Uli Di. Ju-
dicis superioris." 

§. 1755. 
Beschaffenheit und Inhalt des Criminalurthcils. 

Im Eingange enthält das rechtliche Gutachten 
den Namen des Gerichts, erwähnt das Alter d) und 
die sonstigen Personalien b) des Incjuisiten, und b e 
merkt sowohl Anfang als Dauer der Statt gefunde
nen Untersuchung, cnebst der Zeit, wie lange Inijui-
sit in gefänglicher Haft, oder mit oder ohne Bürg
schaft von derselben befreit gewesen ist c), 

a) Ukas 6. Sen.Depart. 1808. 27. Jan.; " Ukas 5. Sen.Depart." 
18ÖÖ. 30. Jan.5 Ukas 5.Sen.Depart. l.Abih. 1808. 2l.Dec. 

h) Namentlich sollen jedesmal die Verdienste und wich
t igen Las te r , welche rücksieh tlicli des Iwmisiteu zu 
bemerken sind, in den JCxtraclen und Sapisken angeführt 

v werden; Ukas 5.Sen.Depart. 1808. 30. Jan. 
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c) Sen.Ukas 1811. 20. Febr.; Horgcr.Roscr.au d. (Diirptsche) 
Landgericht 1811, 21. März, No.1028. 

§. 1735. 
F o r t s e t z u n g . 

Hierauf folgt die Strafbestimmimg selbst, mit 
Anzeige des Orts der Urteilsvollstreckung, motivirt 
durch eine kurze Auseinandersetzung der hauptsäch
lichsten Thatumslände und durch die Erörterung 
der Gründe für oder wider Inquisiten, nebst An
führung der Gesetze, auf welchen das rechtliche 
Gutachten beruht a). 

a) Ukas aus dem 6ten Depart. 2tor Abtheil, des Senats, 1822. 
22. Nov. 

Akg. 1. Der Ukas 5. Sen.Depart. 1808. 12. Oct. verbietet 
in dein Erkeuntuifs die Worte: „ohne Erbarmen und 
hart," welche sonst gebraucht wurden, um, eine Qtuili-
fidruug der uriheilsma'faigen Strafbestimmung anszudrllk-
ken. Besteht die zuerkannte Strafe in körperlicher Züch
tigung: so ist die Zahl der Schlüge im Urtheil jedesmal 
bestimmt anzugeben; Seu.Ukas 1807. Jim. 

Akg. 2. Die Urtheile müssen so deutlich abgefafst seyn, 
dafs dio Strafe, mit welcher es denluqnisiteu belegt, so
gleich ersichtlich wird j Ukas 5. Sen.Depart. 1811. 29.Mai. 

§. 1737. 
Nach welchen Gesetzen das Gutachton gefällt wird. 

Die. Unterbehörde erkennet in peinlichen Fäl
len, welche das Leben verwirken, auf diejenigen 
Strafen, welche die Provinzialgesctze für die ein
zelnen Verbrechen bestimmen, ohne selbige, wenn 
sie auch nach den allgemeinen Reichsgesetzen an-
thjuirt s ind, diesen gemafs abzuändern. 

Akg. Dieser Gebrauch beruht auf dorn Umstand, dafs der 
Allerh. Imm.Uk.1753. 29. Maas (s.Sen.Uk. 1734. 30. Sept.) 
befiehlt, dafs gegen "Verbrecher, %velcho dis Leben ver--

wirkt haben, die Strafurtheile nicht vollstreckt, sondern 

http://Horgcr.Roscr.au
http://Imm.Uk.1753
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die der natürlichen Todesstrafe Schuldigen mit der Knute 
streng gezüchtigt, und nachdem ihnen die Nasenlöcher auf
geschnitten -worden, auf der Stirn mjt einem "W, auf der 
einen Backe mit einem O, auf der andern mit einem lt 
gebrannt; die des politischen Todes aber Schuldigen auch 
mit der Knute gezüchtigt, und sodann mit aufgeschnitte
nen Nasenlöchern, in Ketten," gleich den Erstem, auf Ar
beit nach Rogerwick und den sonatigen, ukasenmüfsig be
stimmten Orten transportirt werden sollen, bis der Senat 
ihretwegen auf erhaltenen Bericht, definitiv entscheidet 
(vcrgl. Uk.T721. 21.Nov., Uk. 1724. 11.Nov.; Gouv.-und 
-VYoywod.riu.tr. 1728. Pct. 15. 16.; Imm.Uk. 1746. l .März; 
Uk.1753. 18. Jim.). Dieser Ukas schafft eigentlich die To
desstrafe nicht schlechterdings ab, sondern verordnet nur, 
dafs keine ohne höchsten Orts erfolgte Bestätigung vollzo
gen werde, das Aufreissen der Nasenlöcher und Brandmar
ken als einstweiliges Sicherungsmittel bestimmend. Daher 
erkennen in Livland die Untergerichte noch immer auf die 
in den Provinzialgesetzen, für Crimiualfälle festgesetzten 
Todesstrafen, welche die obern Instanzen in die stellver
tretenden Strafen nach den Reichsgesetzen verwandeln. Cri-
minalfälle, für welche die neueren Rcichsgesetze allgemei
ne Strafen verordnet haben (z. B, Diebstahl, Ehehruch, 
Incest u.s.w.) beurtheilen die Uutergerichte auch nach sel
bigen; in anderen Fallen urtheilen sie nach dem Ritter -
und schwedischen Rechte, z. B. bei dem Kindermord er
kennen sie auf dus Schwerdt, bei einer von Domestiken an 
der Herrschaft begangenen Mordthnt auf das Rad u,s .w. — 
Der Allerh. Befehl v. 25. Der. 1817. (publ. v. Senat 1818. 
5. Jan. u. v. d. livl. Gouv.Ueg. 1818. 21. Jan. No.417.) ver
ordnet, dafs an Verbrechern, welche au Stelle der Todes
strafe zur Kaiorga verurtheilt werden,, die Nasenlöcher 
nicht mehr ausgerissen oder aufgeschnitten werden sollen, 
weil bei jetziger Einrichtung der inneren "Wache die si
chere Begleitung der Gefangenen möglich gemacht wor
den, und daher die, in jenem Verfahren liegende Verdop
pelung der Strafe, um sohnehr, ab sie mit Unmenschlich
keit verknüpft ist, nicht mehr Statt zu finden brauche; 

http://-VYoywod.riu.tr
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weswegen denn auch in den Slrafurthellen des Ausreifte»» 
oder Aufschneidens der Nasenlöcher nicht mehr erwähnt 
werden soll. Dieser Allerh. Befehl gedenkt der Brand
marke nicht insbesondere. Indefs hat der dlrig. Senat, 
veranlagt durch die .Aufrage der Procureurs von Kasan 
und Pleskau, mittelst Ukascs v, 5. März 1818. No.6709. 
•vorgeschrieben, „dafs die Stempelung der Verbrecher nach 
der frühereu Vorschrift vollführt werden müsse," (S.Qom-
municat der livl. Gouv.Ilegicr« an das llvl. llofger. 1818. 
2.Mai, No.2501). 

§. i 7 58. 
, A r b i t r l r e u . 

In Crimihat'mchen darf übrigens weder die Leu-
tcrations- noch eine Unterbchörde wider klare Ge
setze, ohne Allerhöchste Genehmigung, arbitrlreu a), 

a) Kön. Brief an d, Ilofgor, 1674, 4. April, 
§, 17%, 

ActenYers eu düng. 
Das Gutachten mag den Imjuisiten freisprechen, 

verurtheilen, oder einstweilen entbinden (§. 1750): 
so wivcl es, sobald es einen peinlichen Fall betrifft, 
von dem peinlichen Gerichte allemal der Leutera-
liousinstanz, nebst den Originulactcn mx Bestätigung 
unterlegt a). Bis zu erfolgter Bestätigung bleibt In -
cjuisit iuhaftirt b). 

a) Ger. Ordn. 1614. 10. Febr. §. 16. j Ordln. 1630. 20. Mai, 
§.14. p.53. L.O.j Odin. 1632. l.Fobr. §.30. p.65.L.0.5 
ebenda«. §.34. p.66, L.0.5 Korn Brief au d. Hofger. 165)8* , 
29.Jul. p.43l. L.L. not. h,, p.486. L.L. not. a., p.509. 
L.L. not. a,; ImmJJkas 1725. 10. Nov. 

h) Ordin. 1630. 20. Mai, §. 14, p. 53. L.O.; Ordln, 1632, 

l.Febr. §.22. p.60. L.'O. 
Akg. 1. Die Actenversondung an die Lcuieratiousinstanz 

unterbleibt nur dann, wann gar kein Schuldigor hat Über
haupt ausgemitte.lt werden können, Allerh. best. Gutaeht. 
des Reichsraths 1821. 28.Dec. Dieses Gutachten stellt das 

• 
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Verfahren, welches in diesem Falle Statt ßnclet, ausfuhr
lich fest: 1) Wegen Untersuchungen, in welchen die jue-
dere Gcriehtsinstanz keine Schuldigen auagemittelt hat, 
wird an die Criminalgcrichtshüfe zu weiterer Prüfung oder 
Revision nicht berichtet; sondern 2) von der niederen Ge
rich tsinstanz, welche die Sache verhaudelte, deren Beendi
gung jedesmal dem Civil-Gouverneur angezeigt. Findet 
3) derselbe die'Verhandlung unrechtma'fsig oder unbefrie
digend, oder erhält er von irgend Jemand eine bezügliche 
Beschwerde: so stellt er die Sache dem Criminalgerichta-
hofe zur Revision zu. Mit Bezugnahme auf dieses Gut
achten verordnet die Generalversammlung der St. Peters-
burgisohen Sonats-Doparicinents, zu Feststellung eines gleich-
mä'Jsigen -Verfahrens, in dem Ukas 1823. 27. Aug., publ. v. 
d. livl. Gouv.lleg. 1824. 11.Mär«: 1) dafs Untersuchungs
sachen, die in den niederen Gerichisinstanzen in Betreff 
aufserordenllichor Begebenheiten verhandelt werden, und 
in welchen nach der Verhandlung der Stadt- und Land
polizei auf irgend Jemand der Verdacht .des Verbrechens 
fällt, an den Criminalgerichtshof zur Revision nur dann ge
langen müssen, wann selbst die Entscheidung der niederen 
Gerichisinstanz den Beklagten frei spräche; 2) däfs dage
gen in Uutersuchuugssachen, wo kein Verbrecher erscheint, 
und in welchen Niemand zu richten ist, die niederen Ge~ 
richtöinstanzou an den Civilgouverneur die Originalunter
such ungsacten nebst Gutachten in der nemlichen Ordnung 
einzuliefern haben, in welcher alle Criminalsachen an den 
Criminalgerichtshof zur Revision eingeliefert werden, da
mit er sie unmittelbar demselben zustelle, sobald er ej.ne 
Revision nölhig erachtet. 

Akg . 2. Die Untergcrichte machen nach heutigem Gerichts
brauch vor der Aetenversendung das urtheilsmäisige Gut
achton den luquisiien nicht bekannt, obgleich der Kön. 
Brief 1693. 29.März solche Bekanntmachung vorschreibt. 

§. 174o. 
Verfahren in der Ober- oder Leuterationsinstanz. 

Die Oberinstanz *) spricht das Bestätigxmgs-
oder Leutcralionsurtheil nach geschehenem Vortrage 
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der eingesandten Untersuchungsacten und des Gut
achtens der Unterbeho'rde. 

*) Für alle Crinünalsachen, -welche (Ho Landgerichte tmd ilio 
Magistrate in den Städten, mit Ausnahme der Stadt Riga, 
verhandeln, ist das Hofgericht die Ober- oder teutera-
tionsinstanz. 

$. i74l . 
F o r t s e t z u n g . 

Findet die Oberinstanz, dafs ia der unterge-
riehtlichen Untersuchung wesentliche Punete uner-
örtert geblieben sind: so sendet sie die Criminal-
acte mit dem Auftrage zurück, dafs das Fehlende 
ergUnzt werde« 

§. 1743. 
F o r t s e t z u n g , 

. Die Obcrinsian? erkennet unter Anführung der 
Gründe a) nach Umständen bestätigend, mildernd, 
oder schärfend auf die, nach den allgemeinen Reichs« 
gesetzen für das vorliegende Verbrechen bestimmte 
Strafe (§. i 7 3 7 ) ; theilt hierauf dem Gouvernements« 
proeuveur zur Erthcilung etwaniger Ilechtsbemer-
kungeu das gesprochene Leuterationsurthcil mit, und 
übersendet zuletzt dasselbe dem Givilgouvorncur zur 
Genehmigung b), 

a) Reichs-Jusüsscolleg.Reacr. an d. livllind. Ilofgericht 17613. 
•25. Jul. u. des iieml. Jahres 31. Aug. 

I) Ukas 1799. 26. Jul., vergl. Allerh. Befehl 1721. 12. Nov.; 
Allcrh. Imm.tfk. 1725. 10. Nov.; Gouv. - u. "Woywod.Instr, 
1728. Pot.l5u"l6.5 Allerh. Imm.Ukas 1753. 29. März; 
Sen.Uk. 1754. 30. Sept. No.JlUO.; Allerh. bestat. Journal-
Extracte d, Comiio der Jlrrn. Minister 1823. 30. Jim. u, 
18.Sept., puhl, v. Senat 1823. 25. Öct. Dieser letale Ukas 
macht die Allerh. Verfügung bekannt, dafs nicht mehr, 
<wie bisher, die CivÜ-Öberbefehlshaber oder Generalgou-
vemeure, sondern die Civil-Gouverneure die Revision der 
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Criminalurtheile •bewerkstelligen sollen, wobei es eleu Ge
neralgouverneuren vorbehalten bleibt, diej enigen Criminal-
sacbeu zur Durchsicht zu verlangen, welche wegen ihrer 
Wichtigkeit oder* wegen einer über die Entscheidung der 
Gerichtsbehörden erhobenen Klage, besondere Aufmerk
samkeit auf sich ziehen, 

§. 1743. 

Urtheilsrevision durch den Civilgouverueur. 

Findet der Cfvilgouverneur die Genehmigung 
des Leuterationsurtheils nicht zulässig: ?o stellt er 
dasselbe, ohne es abzuändern, mit seiner Rechts-
meinung dem Crtminaldepartement des dirigirenden 
Senats a) zur allendlichen Entscheidung vor. 

ä) Nach dem Allerh.Befehl 1824. 4. .Tau., publ. v. Senat 1824. 
13. März, ist es für Livland die 3te Abiheil, des 5ten De
partements. 

§. 1744. 
In welchen Fällen das Lenteratiousurtheil allemal dem Senat 

untergelegt wird? 

1) Ist das abzuurtheilendeVerbrechen von meh-
rcrern Verbrechen, d. i. von neun und mehreren, 
begangen worden, so dafs sie alle zu gleicher Strafe 
verurtheilt werden müssen: so stellt der Civilgou-
verneur das Unheil dem dirigirenden Senate vor, 
damit dieser es, nach angestellter Beprüfung, durch 
den Justizminister, welcher sein Scntiment beifügt, 
Kaiserlicher Majestät zu Allerhöchster Genehmigung 
unterlege a), 

a) Allerh. bestät. Beaehl, der Herren Minister, publ. v. Se-
nall8L8. 19. Febr., 'v. d.livl. Gouv.Ucgier, 1818. 11,März. 

F o r t s e t z u n g . 

Das Crhniualurlheil ist daher, ohne Rücksicht 
auf die Natur der Rechtsverletzung»), auf vorge
schriebene Weise Allerhöchsten Orts zu unterlegen, 
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so oft es neun oder mehrere Mitschuldige zu Einer 
Strafe ve ru r t e i l t , 

a) Allerh. bestät. ßeschl. der Herren Minister, publ. v. Senat 
IS]8. 19.Febr., v.d.livl. Gonv.Regier. 1818. 11.März. 

§. 1746. 
F o r t s e t z u n g . 

2) In Untersuehungssachen, welche die Sena
toren hei ihrer Gouvernements-Revision veranlufs-
ten, sind die Urtheile des peinlichen Gerichts vor 
ihrer Vollstreckung an den Senat zur Beprüfung zu 
senden, selbst wenn <ler Angeklagte freigesprochen 
worden ist a). 

a) Allerh. tium.Uks« 1817. 9. Nov.; Allerh. beatnt. Gutachten 
d. llelchsraihs 1821. 27.Jun.; Sou.Uk. 1821. 30.Nov. 

F q r t j e t « 11'iig. 
5) In Crimlnalsachen, welche gegen Adliche 

und Beamte wegen Todtschlagcs verhandelt worden 
.sind, werden die Urtheile nicht eher vollstreckt, als 
Ins auf die Unterlegung des (Giviloherbefehlshahers) 
Civilgouverneurs der dirigirende Senat sla mit einem 
gutachtlichen Bericht zu Allerhöchster Beprüfung 
vorgestellt hat, und die Bestätigung Kaiserlicher Ma
jestät erfolgt ist «). 

«) Allorh. Imm.Uk. 1806. 10. Jan.j Sen.Uk. 1820. 15. .ruh; 
]\cgier,l>ubl. 1820. 26.0ct. No.5541. Diese Unterlegung 
fmdet selbst dann Statt, wenn das Unheil nicht auf Be
strafung des Angeschuldigten erkennt, a.a.O. 

Akg. 1. Hieher gehören noch, nach Aufhebung der geheimen 
Expedition, tho sogenannten Verbrechen witler die 
zwei ersten Puncte . In Folge des Allerh. Imm.Uk. 
1802. 17. Jan. (zur Nachachtung vom Senat unter dem 
31. Jan. d. n. J. No.1965. der liyla'nd. Gouv.llegier. zuge
sandt , und von dieser dem Uvl. Ijtolgerichte mittelst Com-
utuuicats LI. Mar* d. n. J. No.697, mitgetheilt) sollen, — 
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damit die, #u diesen Verbrechen gezahlten "Worte tmd 
Handlungen nicht derjenigen gesetzliche^ Strenge unter
worfen werden, welche sie wegen der damit verknüpften 
Umstände oft gar nicht verdienen — jedesmal, wenn Sa
chen dieser Art, nach der dem Senat vorgeschriebenen Ord
nung zur Revision au die Gerichtshöfe gelangen, und diese 
die Angeschuldigten (wes Geschlechtes, Standes und Cha-
raeters sie auch seyn mögen,) für straffällig erkennen, die 
Urtheile vor der Erfüllung dem Senat unterlegt werden, 
welcher sie nach Beprtifung aller Umstände, mit beige
fügtem Seutiment Kaiserlicher Majestät vorzustellen, mid 
Allcrhüchsttlerselben Bestätigung zu erwarten hat. 

A k g . 2. Nach d.Scn.Uk. 1744. 17.Mai (welcher von dem Se
nate dem livländ. Hofgerichte zur Kachachtung besonders 
augefertigt worden, tmd auf welchen dasselbe vom Reichs-
Jusdzcollcgitun im Rescr. 1747. 12-. Mai, insbesondere ver
wiesen wird) soll überhaupt in schweren Criminalsachen 
die Vollstreckung bis zu erfolgter UrthejUsbestätigung des 
Senats ausgesetzt Werden. 

§. 1748. . ' 

Erfüllung des" Crliuinalurlheils. 

Die Ober ins tanz sendet das von. Ih r g e s p r o c h e 

n e L e u t e r a t i o n s a r t h e i l , n a c h d e m es auf gesetzlichem. 

W e g e rev id i r l w o r d e n {§. 17^), d e r U n t e r b e h ö r d e 

zur Eröffnung au d e n Imjuisi ten u n d z u r u n g e s ä u m 

ten a) Vo l l s t r eckung zu b). 

a) Wach d. Köln Hesol. an d. Hofger, 1633. IG.Dec. Pct.12.; 
Kon.Brief 1693. 29.März; Allerh.Imm.Uk. 1797. 26.bct., 
publ. v. Senate 1797. Nov. 

b) Ordin. 1632. l.tfebr. §.31.35. p.65. 67. L .O. 
A k g . Nach dem Ukas 1784v 29.Mai, ist das Criminalurtheil 

dem Vorbrecher bei offenen Thiiren im Gericht bekannt 
zu machen. 

Ort der Vollstreckung. 

D e r V e r b r e c h e r k a n n n u r a n E i n e m Or t e b e 

straft w e r d e n a)t 
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«) Allerfc. bestKt. Gutachten des Reichsraths, 1822. 24. Jan. 

• 4 §• ^75o. 
F o r t s e t z u n g . 

Hat der Verbrecher in verschiedenen Gcriehis-
hezirken zu Lande oder in Städten verbrochen: so 
bestimmt der CiviJobcrbefehlshaber, zur Slrafvoll-
zichung, die volkreichere Stadt a). 

a) AUerh. bestät. Gutachten des Reichsraths, 1822» 24. Jau, 

§• 17^1. 
F o r t s e t z u n g . 

F ü r mehrere Verbrecher, welche gemeinschaft
lich mehrere wichtige Verbrechen an verschiedenen 
Orten begiengen, wird nach Verbal tnifs der Zahl, 
für jeden oder für zwei, drei "derselben ein beson
derer Ort , und zwar der volkreichste, zur Bestra- ' 
fang bestimmt «). 

1) Allcrh. bestät. Gutachten des Reichsraths, 1822. 24. Jau. 

§. 1752. 
F o r t s e t z u n g , 

In Livland werden die Criminalverbrcchcr auf 
eine, mit den daselbst vorhandenen Verordnungen 
übereinstimmende Art gestraft a)» 

o) Sen.Uk. 1813. 25. Sept. Dieser Uka« beruht auf einer Ver
fügung der Generalversammlung des Senats, veranlagst 
durch einen Renalis des fünften Staatsdepartements* Zu 
diesem Homifs wurde das Departement durch das Memo
rial des ehemaligen Rigiseheu MUitairgouverneurs Fürsten 
Labauow-llostofsky, v. J. 1812. bewogen. Derselbe un
terlegte darin, \xty das livla'ndische Generalgouvernement 
in Folge des AUerh. Uk. 1754, im J. 1775 dem Rigiseheu 

, Rathe aufgetragen habe, die Criminalvcrbrooher mit Ru
then statt der Knute zu bestrafen, und wie diese Verfü
gung i, J, 1784. v. Senat bestätigt, im J. 1811. aber vom 
5ten Senatsdepartemoüt der Inländischen Gouvernements-

'Regierung vorgeschrieben worden sei, dafs nicht nur in 
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dem, im Ukas besonders namhaft gemachten Criminalfalle, 
sondern überhaupt künftig allemal nach dem Uk. 1802. 
14.Mai, die Leibesstrafe (für Diebstahl) mit der Plette voll
zogen werden müsse; in Anleitung dessen erkenne das 
Hofgericht auf Plette, der Rigische Ilath aber dennoch auf 
Hn'hen, wiewohl letzterer sich des Ukases v. J. 1802, 
14. Mai auch bedienen zu dürfen wünsche. Das 5te Se
natsdepartement fand, dafs in Li vi and nach den daselbst 
bestehenden Verordnungen die Criminalverbrecher mit Ru
theu bestraft werden, und es den im JT. 1811 der Inländi
schen Gouveruementsregierung ertbejlten Befehl aus eige-
ner Bewegung nicht heben könne; daher stellte es diese 
Angelegenheit der Bestimmung der Generalversammlung 
des Senats auheim. Dieser Remifs nun veranlafste die oben 
im §. erwähnte Feststellung, die übrigens vollkommen 
übereinstimmt mit dem Ukas, welchen 1784. 10. Dec. der 
Senat an den ehemaligen l iv-und ehstländischen Hrn. Ge-
neralgouYerneur Grafen Browne, auf desseu Anfrage er-
liefs., Er fragte neralich an: ob inLiv- und Ehstland Knut
oder Ruthenstrafe gelten solle? und bat letzteren Falles um 
Ablassung der nöthigen Knutmeister. Der Senat verfügte: 
„dafs Verbrecher, welche den Tod verdient haben, nach 
den hiesigen Laudesgesetzen und Gebräuchen, und gemäfs 
den verschiedenen deshalb ertheilten Ukasen, bestraft wer- , 
den sollten (also mit Ruthen).? ' 

§. 1755. 
"Wann das Urtheil auf dem Lande zu vollstrecken ist? 

Enthält das Urtheil eine Leibesstrafe, welche 
auf dem Lande öffentlich zu vollziehen ist: so sen
det die Unlerbehörde den Intjuisiten durch die Guts
verwaltung, zu deren Gemeinde er gehört, an den 
Kirchenvorsteher des Kirchspiels, damit derselbe 1 
diese Strafe vollziehen lasse und ihn sodann, falls 
die urtheilsmafsige Strafe auf Entfernung von sei
nem seitherigen Wohnorte geht, arrestlich wieder 
zurücksende. Ist die Leibesstrafe nicht öffentlich zu 
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vollziehen: so untergeht Iinjuisit dieselbe entweder 
innerhalb der Gerichtsmauern der Unterbehörde, oder 
bei dem Bauergericht der zugehörigen Gemeinde. 

A k g . Die öffentliche Leibosstrafe wird bei fnquisiteu, welche 
zu den Landbewohnern gehören, an dem Strafpfahl der 
Kirche, zu der sie eingepi'arrt sind, vollzogen. Nach dem 
durch dieAllerh. bestät. Hllgem. liturg, Verordn. v.J. 1805 
veranlafston Regier.Patent 1810. 19. Aug. No.5308. befindet 
sich auf dem Lande der Strafpfahl außerhalb der Kirch-
hofmauer in gehöriger Entfernung fcon der Kirche, jedoch 
im Angesicht derselben; in Städten auf dem Marktplatze. 
Nach dem nemlichon Patente sollen die Geriehtsbehöi'den 
nur in dringenden Fällen, wenn Oeffentliehkeit der Strafe 
durchaus erforderlich ist, an dem Kirchenpfosten die Loi-
besstrafo vollziehen lassen; und zwar unmittelbar unter 
richterlicher Autorität oder tmter Anordnung der zuge
hörigen KirchenYorsteher. 

§. 1754. 
Und wann in dor Stadt? 

Gehört Inqmsit zu den Stadtbewohnern: so rc~ 
(juirirt die Uxiterbchörde, bei welcher die Sache ver
handelt worden ist, die dasige Polizeiverwaltung *) 
um Vollstreckung der urtheilsmhTsigcn Öffentlichen 
Leibesstrafe. Der Requisition wird das Unheil im 
Auszuge beigelegt. 

**) Die ölTentliche Leibesstrafe wird da, wo keino Pollzciver-
waltungen vorhanden sind, auf die bezugliche Requisition 
der Unterbehörde von dem Örtlichen Magistrat vollzogen. 

A k g . Diejenigen, welche sich einer diebischen Entwendung 
von nicht mehr als 20 bis 100 Rubel im Betrage schuldig 
gemacht, erhalten die im Unheil bestimmte körperliche 
Strafe bei den Stadt- und Landpolizoim (innerhalb dor 
Gcrichtsmauorn), und durchaus nicht auf öffentlichen 
Plätzen und durch den Scharfrichter, Sen.Ukna 1823. 
19.März. Als Landpolizei werden hier auch die Gemein-
degerichte der Bauern angesehen. 
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§. 1755. 
Absendung des Inquisiteu, welcher von seinem "Wohnorte 

zu eulferneu ist. 
Wenn ein Inquisit nach dem Urtheil von seinem 

seitherigen Wohnor t zu entfernen, deshalb aber nach 
erlittener Leibesstrafe der Untei*behörde zuiniekge-
sandt worden ist ($ .1753): so wird er von dersel
ben der Polizeibehörde des Kreises mit Beilegung 
eines Berichts zugestellt, damit diese den lnquisiten, 
nebst dem Berichte, 'an die Gouvernements-Begie-
rung abfertige. Letztere bewerkstelligt sodann den 
arrestlichen Transport des' lnquisiten an den Ort 
seiner Bestimmung, eine Notiz über i h n , seine Tha t 
und seine Strafe mitsendend a). 

a) Ukas 1803. 12. Jan. 
§. 1756. 

Untersagter Aufenthalt in den Haupt- und Gouvernements*-
Städten fflr öffentlich bestrafte "Verbrecher, 

Einwohner der Haupt - und Gouvernementsstädte, 
welcheJVerbreehen halber Öffentlich bestraft wor 
den sind, werden in denselben nicht geduldet, son
dern falls sie nicht urtheils,mäfsig dem Militair a b 
zugeben *) oder nach Sibirien zu versenden sind, in, 
die Kreisstädte vertheilt und daselbst unter die A r 
beitsleute angeschrieben a). 

*) S. 5. 1764. Akg. 
0) Allerh. hmn.Ukas 1787. 27. Aug., publ. v. Senat 1787. 

29. Sept. No. 723. u. v. d. ehcmal. lüg. Statth.llcgier. zur 
"Wissenschaft und Nachachtung 178S. 5. Mai, No. 1103.; 
vergl. Allerh. Imm.Ukas 1804. 6. Nov. 

§• i757- ' 
Leihesstrafe an Kranken uud Schwangeren. 

An kranken und schwangeren Personen wird das U r 
theil, wenn es irgend eine Leibesstrafe festsetzt, vor e r 
folgter Genesung oder Wiederkunft nicht vollstreckt a). 
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a) Nach jetzigem Verfahre«; das Ritt.Recht c. 187. verordnet, 
dafs eine schwangere Verbrecherin nicht am Leben, aber 
am Leibe bestraft werden kann; „men schall neu wiff ricb-
„ten, de ein lettendlich kindt clrecht, hoger denn tho htidt, 
„vnde tho hären." — Vornrtbcilt ein richterlicher Spruch 
eine Frauensperson mit einem Säuglinge au der Brust, zu 
einer körperlichen Bestrafung, durch welche, nach ärztli
chem Zeugnifs, die Milch verdorben und der Säugling 
Krankheiten unterworfen würde: so ist die Urtheilscrfiil-
luug auszusetzen, bis der Säugling, nach dem Ermessen 
des Arztes, ohne alle Gefahr entwöhnt werden kann (d.i. 
regelmäßig ein Jahr und sechs "Wochen von der Entbin
dung gerechnet). Verurtheilt da« Gericht eine Säugende 
zum Zuchthause oder zur Kronsarbeit, und kann diese 
Strafe dem Leben und der Gesundheit des Kindes naeh-
theilig werden; so soll man dieses sogleich von der Mut
terbrust wegnehmen und den Verwandten, oder falls diese 
zu arm sind, dem "Waiaeiigcrichtc, Dorfältesten oder Ge-
richtshaupto zur Pflege übergeben; Allerh. bestät. Gut
achten des Reichsraths 1824. 10. Febr., publ. dem livliind. 
HoJger. v, d. 1. Depart. des Senats 1824. 21, Mai No. 16925. 

$. 1759. 
F o r t s e t z u n g . 

Auf gleiche Weise werden Verbrecher, welche 

nach ausgestandener Leibesstrafe krank befallen, auch 

erst nach Genesung ins Exil abgefertigte); Verbre

cher aber, welche alt und kränklich sind, überhaupt 

keiner Leibesstrafc unterzogen b). 

a) Allerh. bestät. Gutachton des Reichsraths 1822. 24. Jan. 
b) Ukas 1798. 30.Nov.; Ukas 1808. 30.Jan. 

§• * 7 % 
Gefangnifsstrufe der Adlichou. 

Adliehe, welche Armuth halber eine verwirkte 
Geldstrafe nicht erlegen können, werden für jede 
70E0I. S. M. a), welche sie zu erlegen haben, sechs 
Wochen lang unter Haft gehalten, und zwar» an ei-
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nem solchen. Orte, wo man den Adel zu inhafdren 
pflegt b). 

a) 100 Thlr. S. M. 

I) Köii. Br. an d. DürptscheHofger. 1690. 13. Jan. p . 541. L. O. 

§.. 1760. 

Urteilsvollstreckung gegen Verbrecher privilegirten Standes. 

. Criminalverbrecher, welche ihrem. Stande nach, 
von Leibesstrafen befreit sind, untergehen, ohne die
selbe zu erleiden, nach dem Maas ihrer Schuld, die 
in den Gesetzen vorgeschriebene Verurtheilung a). 

a) Allerh. Imm.XJk. 1801. 3. Jim. Dieser Ukas widerruft die 
in dem Imm.Uk. 1797. 3. Jan. auf des Senats Unterlegung 
1797. 2.Jan. (pubh v. Seil. 1797. 14. Apr. u. v. d. livläud. 
Gouv.Regier. 1797. 3. Jun.) getroffene Besdmmuug, dafs 
Edolleute, Bürger von der Gilde, Priester und Diaconen, 
wenn sie in schwere Verbrechen fallen, erst ihres Privi
legiums entsetzt, tmd dann der urtheilsma'fsigen Leibes-
atrafe unterworfen werden sollen, 

§ .1761 . 
Urtheilsvollstreckung gegen Personen, welch« mit Verdienst

medaillen und Ehrenröckeu begnadigt worden. 

Das Gericht unterlegt vor der Urtheilsvollstrek-
kung demMinister-Comite, wegen Personen bürgei*-
lichen Standes, welche zur Belohnung ihrer Ver
dienste mit Medaillen oder Ehrenröcken begnadigt 
worden sind, und unanständiger Führung oder Ver
brechen halber zur Strafe gezogen werden. Der Mi-
nister-Gomite bestimmt alsdann, ob solchen Personen 
die Medaillen und Ehrenröcke abzunehmen sind a). 

a) Allerh. Imm.Uk. 1817. 6.Nov.; Allerh. bestät. Beschl. des 
Minist.Com. 18,17. l .Dec.j 8en.Uk. 1818. 14. Jan. No.1005.; 
Ilegier.Publ. 1818. 9. Febr. No. 874. 

§. 1762. 
F o r t s e t z u n g . 

Die desfallsige gerichtliche TJnterlegung geht 
durch den Civilobcrbefehlshaber an das Polizeimi-

18 
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nistcrium, welches darüber mit Anzeige des Verbre
chens und der urtheilsmäfsigen Strafe dem Minister-
Comite vorstellt. Erhält hierauf das Sentimcnt des 
Minister-Comite die nachzusuchende Allerhöchste 
Bestätigung: so werden die abgenommenen Ver
dienstmedaillen und Ehrenrocke dem Cabinel Kai
serlicher Majestät zugestellt a). 

a) An a. O. 

S. 1765. 
Oder mit Militairordenzeichen. 

Auf gleiche Weise werden an Personen, welchen 
begangener Verbrechen wegen die Militairorden-
zeichen urtheilmüfsig abzunehmen sind, die Straf-
urtheile nicht eher vollstreckt, als bis durch den, 
Kriegsminister wegen solcher Abnahme der Orden-
xeichen Kaiserlicher Majestät unterlegt worden lata). 

«) Allerh. Manifest 1807. 13.Fobr, ; Allerh. Ilosol, Kaisorl. 
M'ajest, 1809. 9. Aug.; Allerh. bestlit. Gutachten des Keichs-
rathalSlö, S.Mul; Seu.Uk. 1810. 7.Jul, No, 14774.; Gou-
vernem.Hogier.Ilesci:. au das (Dürptsche) Landgcr» 1810. • 
31. Oct, No, 7861. 

Akg. Der frlihero Allerh» Imm.Uk« 1801. 4. Jim. verordnete, 
dafs insbesondere llitter des Ordens der heil. Anna, ei
nes Verbrechens schuldig, bei den Mllitair-Commtuiden, 
falls sie im Müitairdicnst, bei den Civilcriminalbchördcn 
aber, falls sie bei den Etats-Commandon sieh befänden 
oder verabschiedet würen, gerichtet und die allendlichen 
Entscheidungen in Abschrift dem Ordenscnpltul, zur Aus» 
Schließung der Verbrocher aus dem Vorgelehnt ft, zuge
sandt werden sollten. Mit Beziehung auf diesen Ukas 
wurde 1802. 27. Febr. Allerh. befohlen, dufs jener Uk«s 
sich auch auf die Ilittor dos heil. .Tobannes von Jerusa
lem erstrecken solle, ob sie gleich in Folge des dem Or-
dcnscapitul 1801. 19. Febr. ertheilten Ukases seither bei 
dfem Oapitul dieses Ordens gerichtet worden. 
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$. 1764. 
Vollstreckung an Verbrechern, die zur Abgabe in Kriegs

dienste verurtheilt werden. 
An Leuten, welche für Diebstahl zu körperl i 

cher Strafe und zur Abgabe in Kriegsdienste verur-
theilt werden, wird die Leibesstrafe nicht öffentlich, 
auch nicht durch den Scharfrichter, sondern durch 
Unterpolizeidiener vollzogen a). 

a) Sen.Uk.1821. 31.0ct.; Gouv.Regicr.Publ. 1822. 28. Jan. 
Akg. Seit dem Allerh. Imm.Uk. 1823. 23.Febr. (publ. vom 

Senat 1823. 9. Apr. u. v. d. livl. Gouv.llegier. 1823. l.Mai 
No. 2043) worden nur diejenigen in die Regimenter auf
genommen, welche, ohne verurtheilt zu seyn, zufolge 
Protooollverfügcns derBauergomeinden, oder auf "Wunsch 
der Gutsbesitzer, als Recruteu, zur Anrechnung bei künf
tigen Hebungen vorgestellt werden; Verbrecher aber und 
Herumtreiber, welche, zufolge richterlichen Spruchs, zur 
Abgabe in Kriegsdienste verurtheilt werden müfsten, nach 
den Häfen, auf die Jekaterinoslawsche Fabrik, nach den An
lagen für Bergbau und Salzgewüm, so wie auch zur Ar
beit in der Jurisdiction der Wege-Communication, ver
sendet, entsprechend demjenigen Bedürfnisse, welches in 
den Gerichtsbarkeiten derselben, Statt finden kann. 

§. 1765. 
Vollstreckung der Urtbeile in Holzdefraudationssachen. 

Von den Urtheilen, welche Ilolzdefraudationen 
aus Kronswäldern betreffen, werden zur Leuteration 
diejenigen unterlegt, deren Gegenstand nach dem 
Allerh. Uka.s 1810. 12. Nov. und den obrigkeitlichen 
Holztaxen mehr als 100 JRJbl. B. A. beträgt. Urtheile 
in Holzdefraudationssachen von geringerem Betrage 
aber *) werden von dem Untergerichte (d. i. Landge
richte) blos dem Oberforstmeister des Gouvernements 
zur Genehmigung zugestellt, und ist diese erfolgt, 
ohne Leuteration, vom Untergerichte vollstreckt»). 

http://Sen.Uk.1821
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a) Gouy.Regier.Rescr. au das (DÖrptsche) Landgericht 1812. 
22. Febr. No. 1112. 

*) Holzdefraudationssachen -von weniger ab 20 UM, ijn Be
trage werden von den örtlichen Polizei- oder Ordnuugs-
gerkshten mit Zuziehung des Forstmeisters des Kreises, 
ohne Leuteration abgemacht. 

§. 1766. 
F o r t s e t z u n g . 

Machen Privatleute sich eigenmächtiger Holzföl-
lang in Kronswäldern schuldig: so wird das in sol
cher Sache gesprochene Urtheil dem Finanzminister 
und Reichsschatzmeister unterlegt o). 

«) Allerh. Imm.Uk. 1809. 3. März. 
§. 1767. 

Vollstreckung durch den Scharfrichter. 
Erfordert die Urteilsvollstreckung die Zuziehung 

eines Scharfrichters: so erbittet die Unterhehördc 
dessen Abfertigung von der Gouvernementsregierung. 

A k g . Das soust übliche Ausreiften oder Aufschneiden der 
Nasenlö'cher au Verbrechern» welche in Stelle der Todes
strafe zu Katorga verurtheilt werden, abolirt der Allerh. 
Iium.Ukas 1817, 25. Dec,, public, v. Senat 1818, 5, Jan. 
No. 117., u. v, d. llvl. Gouv.Hegier. 1818. 21. Jan. No. 417. 
S. A k g . zu §. 1737. 

§ .1768 . 

F o r t s e t z u n g « 

Das Gericht verhindert, dafs vor der Ur te i l s 
vollstreckung durch" den Scharfrichter zu häufiger 
Genufs geistiger Getränke den Inquisken besinnungs
los mache a). 

a) Kim, Brief an allo Hofger, 1690. 3. Nor. p,547. L. 0 . 

§> 1 7 % • 
Pflicht des Scharfrichters. 

Der Scharfrichter selbst ist straffällig, wenn er 
durch zu vieles Getränk sich zur Verrichtung sei
nes Amts unfähig macht a). 
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a) Köu. Brief au alle Hofger. 1690. 3. Nov. p.547. L.O. 
§. 1770. 

F o r t s e t z u n g , 
Begeht der Scharfrichter in Verrichtung seines. 

Amtes ein grobes Versehen: so wird dasselbe, als 
Amtsvergehen, von der Oberinstanz (dem Hpfge-
riehte) nach Beschaffenheit der Umstände gestraft a). 

a) Köu. Brief au alle Hofger. 1690. 3.Nov. p.547. L.O. 

Rechte des Scharfrichters. 
Vergreift sich Jemand an dem Scharfrichter' 

während seiner Amtsverriehtung: so verwirkt er L e 
bensstrafe, ohne dafs ihm ein, von demselben bei 
der Exccution etwa begangenes, Versehen zur Straf
milderung gereiche a). 

a) Kön. Plac. d. Schärft, angeh., 1700. 24. Mai, p.411. L.L. 
uot. a., p.468. L.L. not.d. 

Akg. Die Köu. Verordn. v. J. 1699. tetzt überdiefs noch 
fest, chifs derjenige, welcher deu Scharfrichter und seine 
Augehörigen als jCWehrliehe behandelt, und ihres Standes 
•wegen verunglimpft, als Königlicher Yerbotsiibertreter 
bestraft werden soll. 

§. 177a. 
Kosten der Urtheilsvollstreckung durch de« Scharfrichter. 

Die Kosten der Urtheilsvollstreckung werden dem 
Scharfrichter von dem Collegium allgemeiner F ü r 
sorge a) gut gethan, wenn sie aus dem Vermögen 
des Inquisiten nicht bestritten werden können. 

a) Nach jetzigem Gebrauch. Vergl. Kön. Brief an d. Estaats-
comtoir 1684. 5. Aug. p.468. L.L. not. e., und Gen.Gow-
Ycrn.Ilesol. aufd.lUtier8ch.Landt.Petit.1646. 27. Mai. §.13. 

Mifsluugeue Urtheilsvollstreckung. 
Wenn durch irgend einen Zufall die Urtheils

vollstreckung an den Inquisiten des beabsichtigten 

http://aufd.lUtier8ch.Landt.Petit.1646
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Zweckes verfehlt, so dafs derselbe die ihm zuer
kannte Strafe in ihrem ganzen Umfange nicht wirk
lich erlitte: so wird die Vollstreckung wiederholt, 
bis der Strafzweck erreicht ist a), 

a) Kön. Brief au d. achwed. Ilofger. 1698. 11. Apr. p. 513. 
L. L. not. c. Kriegsart. 204. 

§. 1774. 
Transport des lucpiislten. 

Zu dem Transport der Imjuisiten vor und nach 
dem Urtheil geben die Landbewohner unentgeltlich 
den erforderlichen Vorspann a). 

a) Köu.Br. au d. Landshofd. 1690. 1. Apr. p.469. L.L. not. e. 
Siehe Anhang II. vom Transport der Arres tauten. 

tf. *77$-
"Widerruf nach gesprochenem Urtheil. 

Wenn der Inquisit ein bereits freiwillig abge
legtes Geständnifs nach gesprochenem Urtheil, oder 
bei dessen Eröffnung, oder auch hei der Vollstrec
kung desselben widerruft; so ist das Gericht ver
pflichtet mit der Vollstreckung einzuhalten und die 
Gründe des "Widerspruchs 'zu vernehmen. 

§. 1776, 
F o r t s e t z u n g . 

Findet das Gericht die Gründe des Widerrufs 
in aller Hinsicht unerheblich und auf keine Weise 
zur Abänderung des Urtheils geeignet: so vollstreckt 
es dasselbe, ohne vorhergegangene Berichterstattung 
an die Leutcrationsinstanz. 

§• *777> 
F o r t s e t z u n g . 

Ergeben sich aber durch den Widerruf Um
stände, welche auf irgend eine Weise eine Abän
derung des Urtheils zu Wege bringen können: so 
setzt das Gericht'sie In völlige Gewifsheit und be-
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r i c h t e t , d ie V o l l s t r e c k u n g e inhal tend. , desfalls a n 

die L e u t e r a t i o n s i n s t a n z . 
A k g . Nach d.Köu.Br. 1698. 3. Aug. sollen die im Gefängnifs 

gestorbenen Missethäter unverzüglich aus dem Gefängnisse 
geschafft und von ihueu die geständigen oder mittelst uu-
tergevichtlicheu Urtheils für schuldig erkannten Verächter 
göttlichen "Wortes, Mörder, Kircheudiebe u. dgl, durch 
den Büttel entweder unter dem Galgen oder im Moraste; ' 
diejenigen ah er, die eines Todtschlags, sonstiger Dieberei 
oder anderer geringerer, der Leibesstrafe unterworfener 
Vergehungen schuldig sind, von ehrlichen Leuten zwar, 
jedoch in der Stille und ohne die gewöhnlichen Ceremo-
nlen, auf den Kirchhöfen begraben werden. 

d) R e c h t s m i t t e l . 

§• 177%* 
Iinpugnirende ordentliche Rechtsmittel finden in Criminal-

sacheu nicht Statt. 

D a o h n e U n t e r s c h i e d alle U r t h e i l e i n C r i m i n a l -
s a e h e n z u r L e u t e r a t i o n a n die O b e r i n s t a n z g e h e n 
(§. 1739) : so s ind die i m p u g n i r e n d e n o r d e n t l i c h e n 
R e c h t s m i t t e l d e r A p p e l l a t i o n ,a) u n d d e r Revis ion b) 
ehen so wenig wie das de r Q u e r e l c) i n diesen S a 
c h e n zulässig. 

a) Grr.Ordn.l614. 10. Febr. §.8.13.; Ger.Proz. 1615. 23.Jun. 
§.35.; Kriegsart. d. Proz. betr. 1683. §.13. p,330. L.L, 
not. e. 

I) C.41. §.1. Tit.v.Gcrichtss.L.L.; GerJProz. 1615. 23. Jim. 
§.35.; Ilesol. über Bürgerin, u. Ilath in Riga geschehene 
Befrag. 1663. 13. Apr. §.6. p.75. L.L. not.g. ; Klön. Re
solut, «n d. Dörptsche Hofger. 1648. 15. Nov. §.2.; KÖn. 
Brief an das Dörptsche Hofger. 1648. 31. März u. 1669. 
25. Sepü 

c) Nach Gor.Ordn. 1614. 10.Febr. §.8.13.; Ger.Proz. 1615. 
23. Jim. §.35.; vergl. KÖn. Br. 1648. 31.März; Kon. Br. 
1669. 25.Sept.; KÖn. Br. 1697. 5.Febr. 

http://Grr.Ordn.l614
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§-J779 ; 

F o r t s e t z u n g , 
Glaubt aber der Angeschuldigte sieb durch das 

Verfahren des peinlichen Gerichts in den Mitteln 
seiner Ver te id igung oder sonst verletzt: so ist es 
ihm unbenommen, wegen verweigerter oder gesetz
widriger Rechtspflege sich mittelst Supplication an 
die Oberinstanz; zu wenden a), 

a) Nach dem KÖu, Revis.PIac. 1682, §. 13. (p.386. t.O,), 
p,75. L.U uot.g, 

§. 1780, 
F o r t s e t z u n g . 

Auch rücksichtlich derjenigen Puncto, welche 
das Criminalurtheil abthut, ohne dafs sie eigentlich 
peinlicher Natur wären (§. 1726. 1728.), findet kein 
impugnirendes ordentliches Rechtsmittel, sondern 
nur die Supplication an die Oberinstanz Statt (siehe 
Anhang zu $. 1785). 

§) B e g n a d i g u n g , 

$. 1781, 
Wem das Hecht der Begnadigung zusteht? 

Das Recht der Begnadigung, sie bestehe in gänz
licher Befreiung von der verwirkten Strafe oder in 
deren aufserordentlichen Milderung, gebührt als ein 
Hoheitsrecht, einzig und allein Kaiserlicher Majestät, 
nach Allerhöchstderselben eigenem Ermessen «). 

a) Ger.Ordn. 1614. 10. Febr. §. 16.; Resolut, auf dos Adels 
Beschw.1672. §.6,; Kita.Br. an das seh\ved,Hof'ger,1674. 
4. Apr., 1684. 15. Nov. und an das goth, Iloiger. 1699. 
39. Würz, p, 394, L. L, not. e, 
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f) A b o l i t i o n . 
%. 1782. 

Wem das Recht der Abolition zusteht? 

Wie das Recht der Begnadigung, so steht auch 
das der Aufhebung des peinlichen Verfahrens vor 
erfolgtem Endurtheil, als ein Hoheitsreeht, ledig
lieh Kaiserlicher Majestät nach Allerhöchstderselben 
eigenem Ermessen zu d). 

o) Vergl, die .Allegate zu §. 1781. 
A k g . Als Eigentümlichkeit des peinlichen Untersuchungs

prozesses in allen Sachen, welcho Störung des Gottes
dienstes in der Kirche und Exeefa während desselben be
treffen, ist zu bemerken, dafs da« Gerieht, welches in 
solcher Sache verhandelt, während der Verhandlung post
täglich dem örtlichen Civilgouverneur über den jedesma
ligen Stand der Sache, zu weiterer Unterleguug au Kai
serlicher Majestät, zu berichten hat, Allerh. Imm.Uk.1816. 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

V o m . A n k l a g s p r o z e f s . 

§. 1783. 

Wann und gegen wen der Anklagsprozefs Statt findet? 
Der Anklagsprozefs findet Statt in geringeren 

Vergeltungen und überall, wo der Angeschuldigte 
adelichen Standes ist oder zum Dienstadel gehört o). 

a) Kün.Verordn. üb. alle Exeout. 1669. lO.Jul. §.26. p.247. 
L.O.j Ordin.1632. l.Febr. §.25. p,62. L.O. DieseOrdi-
uanz ändert den §.8. der Ordin.1630. 20.Mai, p.50. L. O. 
in so fern ab, als amletzleren Orte vorgeschrieben ist, dafs * 
ein Edelmann, der verbricht und auf frischer That ergrif
fen wird, an das Landgericht, in dessen Kreise er ver
brochen hat, abgeliefert, daselbst verhört und „nach Be
schaffenheit der Sache nebst dem Protocoll an das Iligi-
sche Gouvernement versandt" werden soll. Uebrigens 

http://Imm.Uk.1816
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«etat die unter dem 29uteu Aug. 1703. p.745. L .O . publi-
cirte Kön. Verordn. v. 1703. 4. Aug. zwar fest, dafs dio 
Verbreche« der Adlichen nach d. Ger.Ordn.16U. 10.Febr. 
und der Ordin. 1632. l.Febr. YOU den Unterinstanzen nicht 
nur untersucht, sondern auch abgcurtheilt werden sollen; 
allein diese kurz Yor der Abtretung Livlands ertheilte Ver
ordnung ist nie in Observanz gekommen. 

$. 1784. 

Character des Anklagsjpi'azcsacs. 

Der Anklagsprozefs wird gänzlich nach den 
Grundsätzen des ordentlichen Civilprozesses behan
delt, und,unterscheidet sich Mos darin: 
1) dafs der Angeklagte zu Anhörung der öffentli

chen Klage und desUrtheils persönlich vor Ge
richt erscheinen mufs und solches persönliche 
Erscheinen nur in aufscrordentlichen Fällen ihm 
erlassen wird a); 

2) dafs die schriftlichen Verhandlungen nicht auf 
gewöhnlichem Papier und ohne gerichtliche Ge
bühren, wie im peinlichen Untersuch ungspro-
zefs, sondern auf dem gesetzlichen Slempelpa-
pier und mit Erlegung der gerichtlichen Ge
bühren vollzogen werden *); 

5) dafs das im Anklagsprozefs gesprochene Unheil, 
nachdem es dem Procureur zur Durchsieht mit-
geiheilt worden, vor der Bekanntmachung von 
dem Givilgouvcrneur des Gouvernements geneh
migt seyn, und im Fall versagter Genehmigung, 
dem Criminnldeparlemcnt des dirigirenden Se
nats unterlegt werden mufs b). 

«) Hofger.Coustit, 1694. 27. Oct.; Heicbs-Jusüzeoll.HesoI. 
1762. 2l.Aug,.j Hofger.Besch. 1763. 23. Jan. 

*) Der Angeklagte erlangt im Anklagsprozefs, wie im CivlI-
prozofa, auf Ansuchen das Armcureoht, wenn er «ich da-

http://Ger.Ordn.16U


283 

zu eignet und die desfallaigeu gesetzlichen Obliegenhei
ten erfüllt. 

h) S. not. a. §.1785. 

A k g . Der üffenilielie Ankläger (actor officiosus) verfährt im 
peinlichen Anklagsprozesse allemal auf gewöhnlichem Pa
pier , und Kosten werden ihm zugelegt, wenn der Ange
klagte schuldig erkannt wird. Succumbirt der Ankläger, 
so erhält derselbe, wie in anderen Anklagssachen, keine 
Kosten vergütet, wenn gleich er ex qommisso. des Rich
ters oder sonst einer gesetzlichen Autorität Anklage erhob. 
Nach dem bisherigen Gerichtsbrauch bedienet die peinlich 
angeklagte Partey sich des Stempelpapiers und erlegt Ge
bühren. Judofs vorordnet das Allcrh. Manifest 1821. 24. Nov. 
(pttbl. v. Senat 1821. 5.Doc), dafs in C r i m i n a l s a c h e n 
kein Stempelpapier gebraucht werde, und schliefst öJTent-
liche, schriftlich zu verhandelnde Anklagssachen in pein
lichen Fällen, hieYon nicht aus. 

§. i 7 8 5 . 
R e c h t s m i t t e l . 

I m Anklagsprozcfs l inden die i m p u g n i r e n d e n o r 

den t l i chen Rechtsmi t te l eben so wenig Stat t , wie i m 

pe in l i chen Un te r suchungsproze f s a)t D e r Angek lag te 

ist im F a l l ve rme in t l i ch e r f ah rne r R e c h t s k r ä n k u n g 

n u r b e r e c h t i g t , mit te ls t Supp l i ca t ion h ö h e r e n O r t s 

ü b e r verweiger te ode r gesetzwidrige Rechtspflege B e 

s c h w e r d e zu f ü h r e n b). 

a) Kön. Br. an die Hofger. 1692. 13. Dec. p.329. L.L. not. c.; 
Ilofger.Constit. 1704. 30. Apr.; llofgcr.Publ. 1706. 3.Febr. 
Die im Anklugsproaeis gesprochenen Urtheile gehen nicht 
an die Gberinstanz zur Leuteratiou, sondern werden im 
Entwurf, wie die Urtheile in Inquisitionssachen, zur lhuch-
sicht dem Gouvernementsprocureur, und sodann im Mun
do zur Approbation dem Civilgouverueur, vor der Pu-
blication Tiud Extradition zugestellt. 

h) Siehe §. C62% not. b. und c. S. Anhang zu diesem §. 

A k g . 1. Wenn der üffentl. Ankläger in peinlichen Fülleu 
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eiu devolutives Rechtsmittel, z. B. an den dirig. Senat er
greift (wie ihm solches »ach dem russischen Criminalrecht 
freisteht, s. den Anhang zu diesem §.), «o hat er, obgleich 
au die Fatalieu gebunden, doch kein anderes Revisions-
prästaudum zu leisten, als mittelst Ileversale zu versichern, 
dafs er nach seiner Ueborzcugung eiue gerechte Sache aus
führe. Eiu gleiches ist überall der Fall, wenn Fiacälo oder 
Oberfiscal publico nomine zu "Werko gehen. 

Akg . 2. Hier ist noch das 1824. 29. Jau, bestätigte Gutachten 
dos Reichsraths (publ. v. Senat mittelst Ukas 1824. 23. Apr.) 
nachzuholen. Dasselbe verordnet, dafs der Augeklagte sich 
zur Anhörung des Urtheils spätestens einen Monat nach der, 
durch die Polizei ihm darüber gemachten Eröffnung melden 
soll. Fordort seine Reise zu Gericht mehr denn einen Mo
nat Zeit: so orhält er eine längere, der Entfernung ange
messene Frist. Erscheinet er nicht, tmd kann er auch sein 
Ausbleibon nicht rechtfertigen: so vei-llert er das Recht 
zur Berufung auf die Oberiustauz. Der Criminalhof läfst 
solcheu Falls sein Unheil vollziehen und zu diesem Behuf, 
wird es nüthig, den Schuldigen unter "Wache oder von 
Hof zu Hof einbringen. Damit der Angeklagte seinen 
Termin nicht aus Unwissenheit versäumt, mufs die Be
hörde diese Verordnung in der Requisition, welche sie we
gen seiner Sistirung erläfst, und in den Reversalie», wel
che sie bei dem Verreisen dosselben entgegennimmt, in 
Erinnerung bringen. Bei etwaniger Krankheit hat eine 
Besichtigung, mit Zuziehung eines Medlcinalbeamten, im 
Kreise durch deu Kreishauptmann,- in Städten durch den 
örtlichen Gorodnitsch, Statf. Auch kann die Gouverne-
meutsregierung dazu noch besondere Beamte demaudiren. 
— Dieses Gutachten setzt zugleich fest, dafs unter Ge
richt gestellte Personen die Stadt, wo sie unter Gerichte 
stehen, nur mit Erlaubnlfs der Behörde verlassen dürfen. 

A n h a n g ' . 
In §§. 5g6. Akg., 626. 662. b, und c. 1778. i?85* 

' ist angeführt, dafs und nach welchen Provinzialge-
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setzen in peinlichen Untersuchung*- sowohl als An
klagssachen keine impugnirendc ordentliche Dcvolu-
tivrechtsmittel zulässig sind. Anders jedoch slatuirt 
hierin die russische, in Livland nun auch gültige 
Crirainalgesetzgebung. Aus derselben sind daher 
folgende, hier bezügliche Festsetzungen in summa
rischer Zusammenstellung anzuführen s 

1) Von den Sentenzen der Criminalgerichtshöfe *) 
ist die Appellation als impugnirendes ordent
liches Rechtsmittel zulässig a); sie gehet an des 
fünften Senaisdepartements dritte Abtheilung £). 

*) Hier: das Inländische Iloigericht. 
a) .Allerh. Imm.Ukaa 1796. 26. Mal; Allerh. Lnin.Uk. 1802. 

23 .Dec , publ. v. Senat 1803. 27. April, No.425. 
b) Allerh. Befehl 1824. 4. Jan., publ. v. Son. 1824. 13.März. 

2) Von diesem Appellationsreeht sind gleichwohl 
alle Sachen ausgeschlossen, welche Leben, Ehre 
und Vermögen betreffen, weil diese ohnehin 
den gesetzlichen Weg der Leuteration, Revision 
und Bestätigung gehen. 

a) Allerh. Imm.ük. 1784. 29. Mai, publ, v. Senat 17. Jim. d. 
n . J . ; Allerh.Imm.ük. 1802. 23.Dec., publ.v.Senat 1803. 

27. April. 

3) Das Fatale der Appellation in Criminalsachen 
läuft vierzehn Tage a) und beginnt, nicht vom 
Tage der Urtheilspublication, sondern von dem 
Tage, an welchem dem Inquisitcn oder Ange
klagten die Abschrift des Unheils behändigt 
wurde b). 

a) Allerh. Imm.Uka» 1802. 23. Dec., publ. v. Seuat 1803. 
27. April. 

h) Sen.Uk. 1813. 20. Jan. 

4) Appellant reicht zum Behuf seiner Appellation 
eine schriftliche Erklärung nebst Anzeige und 

http://Lnin.Uk
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Dcduction seiner Beschwerdeptmcte ein; diese 
geht mit den Acten zur Revision an den Senat. 
Der Senat aber entscheidet allendlich diese Sa
che nach der Reihenfolge, ohne dafs es liicbei 
eines Vortritts von Seiten des Appellanten oder 
einer Vorladung desselben zur Anhörung des 
Actenextractes bedarf a). 

a) Allerh. Iinm.Uk. 1802. 23. Dec., publ. v. Senat 1803. 
27. April. 

5) Bedient sich der Incjuisit oder Angeklagte des 
Rechtsmittels der Appellation: so ist ihm die ge
setzliche Strafbarkeit grundlos befundener A p 
pellation bekannt zu machen und ein Reversale 
darüber, dafs diese Bekanntmachung Statt ge
funden, abzunehmen a). 
a) Ukas dos ÖtonSen.Depart, 2l&Abth«U., 1809. W.April. 

6) Appellant hat die Appellalionsposehlin, aber 
keinen Revisionsschilling (Appellationsgelder) zu 
erlegen a). Die Uebcrsetzung und Abschrift der 
Criminalacten, so wie deren Extraet werden zur 
Absendung an die Revisionsinstanz unentgeltlich 
angefertigt. 

a) AUerh, luuu.XJk. 1803. 30, Juni., publ. v. 4tenSen.Dopart. 
1803. 23. Sept. No.336l., mit Bezugnahme auf die Uka~ 
sen 1763, 15.Dec., 1779. 16.Apr., 1794. 23.Jim. u. den 
Allerlu Imm.Uk. 1802. 23. Dec. 

7) Eine unrechtfertige Appellation in Criminalsachen 
wird von dem Senat entweder an Golde, oder 
mit Arrest, oder durch öffentliche Bekanntma
chung der bezeugten Prozefssucht gestraft a), 

a) Die 1809. 16. Febr. Allerh. bestätigte Unterlegung des 
Senats (publ, v. dessen 5tcn Depart. 2ion Abthell. 1809. 
16.März, von d. livläud. Gouv.ltogior. 1809. 23. April). 
Wird die Strafe auf Geld festgesetzt: ao dienet zur Grund
lage derUk. 1802, 14.Jan., publ.v.Stwu29.Jan, d.n.J., 
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betreffend die Strafen für rechtswidrige Beschwerden und 
Klagen in Civilsachen. 

8) Kaufleute dritter Gilde und Bürger, die in. dem. 
peinlichen Urtheil zu körperlicher Strafe oder 
zum Verlust ihres guten Namens verurtheilt wor
den sind, haben nicht das Recht, hei dem Senat 
über die erfolgte Entscheidung .Klage zu fuhren a), 

a) Sen.Uk. 1814. U.März. 

Q) Urtheile aber in Sachen der Kaufleute dritter 
Gilde und Bürger, welchen aus Kaiserlicher Gna
de Medaillen verliehen sind, werden in den Se
nat zur Revision eingetragen und die Entschei
dungen Kaiserlicher Majestät berichtet a). 

a) Allerh. Imm.Uk. 1811. 11. Aug. (§. 1761 tt. folg.). 

io) Leute niederen Standes sind berechtigt, wider die 
Entscheidung des Criminalgerichts auch n a c h 
der, an ihnen urtheilsmäfsig vollzogenen Strafe, 
noch Klagen anzubringen d), 

a) Sen.Uk. 1823. 31. Jul. No. 730. Zu den Leuten niederen 

Stande« gehören auch die Bürger (Meschtschane) und 

Kaufleute dritter Gilde, nach dem im Ukas 1823. 31.Jul. * 

allegirtcn Ukas der allgem. Versa'mml. der St. Petersburg

scheu Sen.Depart. v. 1813. 10. März. 

A k g . Da der Sen.Uk. 1809. 16. März sich auf die in dein 

Allerh. Imm.Uk. 1802. 14. Jan. (pubL v. Senat 1802, 29. Jan.) 

festgesetzten Geldstrafen für den Fall unrechtfertiger Ap

pellation, als anwendbar auch in Criminalsachen, bezieht: 

so folge hier ein Extract dieses ganzen Ukases: 

1) Gil t er Sachen, a) Findet der Streit über, im Kreise 

belegenes Land (von welcher Qualität es auch sey) Statt, 

und ist dieses Land gemessen: so zahlt die suecumhi-

rende Partey an Strafe für jede widerrechtlich pväten-

dirte Dessätiue lOKop.; ist aber das in Streit gezogene 

Land angemessen, d. i. eine Wüste (Fläche) von unbe- . 

kanntem Blaafs, für jede widerrechtlich präteudirte Wüste 
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10 H1>1., bei der ersten Instanz; das Doppehe hei der zwei
ten. Kummt die Partey, obgleich in den ersten beiden 
fctstauaeu abgewiesen, dennoch vor die dritte uud auccum-
birt auch hier: ao erlogt sie als Strafe der ungerechten 
Streithandlung, 40 Kop, JTttr jede gemessen«} Dnssfitiue, und 
40 iibh für jede uugempssenn Wüste. "Wird bei der allend-
lichcn Entscheidung dus Unheil der Behörde gesetzwidrig 
befunden*, so zahlen die Gcriehtsglicdor und der Secretair 
fiir jede Dessütine 10 Kap. , für )ede ungemesscue Wüste 
10 ftbl. Strafe, b) Betrifft der Streit Dörfer, Leute ohne 
Land» Stadt- und unter Städten sortironde Hufe, Güter, 
Gürten, Lfindereien u.s .w. , oder bewegliches Gut: so zahlt 
die tuecumbirende Partey bei der ersten Instanz an Strafe 
5 Kop, von jedem lluhel, den das streitige Ohject werth 
ist; bei der zweiten Instanz 10 Kop. und bei der dritten 
20Kop. -vom Rubel, gerechnet vom ganzen Wevthe des 
unreehtmafsig bestrittenen Gutes, Sprach die Behörde das 
Unheil gesetzwidrig und ungerecht: so zahlt sie au Strafe 
5 Procent vom gosanimten Werth des in Prozefs befange
nen öbjeets. Ist im Gesuch bei Güteranchen der Werth 
nicht genannt: so wird in Ansehung der Dörfer uud Leute 
derjenige Werth angenommen, für welche die Hülfsbank 
als Pfand die Güter annimmt j in Ansehung der Hofsleute 
und Bauern ohne Land, derjenige Werth, welchen die 
Ukasen 1801. 23. Jan. und 15. Mai bei dem Vorkauf in den 
Kaufkreposteu anzunehmen gestatten; in Ansehung der 
städtischen Besitzungen aber und anderer Gegenstände der
jenige Werth, welcher in den, zu den Acten gebrachten 
Krepoaten, Inventarien und anderen zuverlässigen Doku
menten angegeben ist, wiewohl, wenn diese Kreposteu und 
andere Documento länger als 15 Jahre vor dem Unheil ab-
gefafst sind, oder gar keinen Werth benennen, oder auch 
von der Gegenpartey besondere Meliorationen und Anbau
ten zugefügt worden, alsdann der Werth durch die com-
petente Behörde uud durch geschworene Taxatoren auszu-
miltelu ist. 

%) In W e c h s e l - u n d a n d e r e n S c h u l d s a c h e n , welche 
uns Geiioht ohne formellen Prozefs entscheidet, wird von 
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dem Succumbirenden die inPc t .1 . No»b. festgesetzte Strafe 
erhoben und von der ganzen streitigem Summe berechnet; 
findet der Streit bloa rücksicbtlich der Heuten Statt: so 
wird die Strafe nach der bis zum Tage der Entscheidung 
aufgelaufenen Summe angesetzt. Sind die Reuten bis zum 
Betrage des Capitals angewachsen} so wird von dem Suc
cumbirendeü nur die Hälfte der Straf* eingefordert» 

3) I n G e r i c h t s s a o h e u wird der unreehtfertige Litigant 
und Appellant nach Pc t . l . No.b. bestraft» und die Strafe 
von jedem Rubel der ganzen, ihm abgesprochenen Summe 
gerechnet. 

4) I n " W e c h s e l - u n d G e r i c h t s s a c h e n erlegen Richter 
und Secretaire, wenn sie falsch cutschieden, 5 Kop, vom 
Rubel des Werthes, welchen die im Prozefs befangene 
Sache hat. 

5) Die in allen Sncheu für ungerechte Entscheidungen ver- " 
ordneten Strafen erlegen die Richter einer oder zweier 
Behtirdeu, welche falsch entschieden, gemeinschaftlich, 
ohne Erhöhung und Verdoppelung, d. h. die Oberiustanz 
zahlt zusammen mit der Unterinstanz die Strafe von 
derjenigen Summe, rucksichilich welcher ihre gleich
lautenden Entscheidungen erfolgten, z. B. wenn ein Ge
richt Jemanden 100 Rubel oder 100 Dessätineu Land zu
spräche und die Pakte bestätigte solches, der Senat aber 
nicht: so zahlen die Strafe von 5 Kop. yom Rubel oder 
10 Kop. von der Dessätine diejenigen Glieder und Secre
taire beiiler Instanzen, welche das Urtheil unterschrieben, 
nach Maasgabe ihres Gehaltbetrages; ist aber nur die Ent
scheidung der Unterinstanz oder die der Palate falsch: so 
fallt die Strafe auf die 'Glieder uud den Secreiair nur die
ser einen Behörde. 

6) Parteyen, welche, nicht zur Ruhe zu bringen, bei allen 
Instanzen succuinbirten und auch an den Senat unrechtfer-
tig appellirten, erlegen obgedachte Strafe doppelt; verlor 
diePartey bei einer, uud gewann bei der anderen Instanz: 
so erkennet der Senat, bei unrechtfertig befundener Appel
lation, in seiner endlichen Entscheidung rücksichtlich des-

„ sen, der nach dem Urlheil der ersten Instanz verlor, nur 
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auf die in diesem Unheil festgesetzte Strafe; rücksichtlich 
dessen aber, der blos nach dem Unheil der aweiten oder 
Mittel Instanz verlor , Indeis er bei erster Instanz gewann, 
auf diejenige Strafe, welche die zweite Instanz festsetzte. 

7) In Sachen solcher Parteyen, welche vpr erfolgtem Urlheils
spruch sich ausgleichen, wird Keine Strafe erhohen; ver
gleichen sie sich aber nach erfolgter Entscheidung erster 
und zweiter Instanz» jedoch ohne die Streitsache vor den 
Senat zu bringen j so wird ihnen die Halfio der verwirk
ten Strafe erlassen und nur die andere Hälfte zum Besten 
der Krone beigetriebenJ die Richter beider Inttanzeu er
legen solchen Kalls gar keine Strafe, weil es unentschieden 
geblieben, welche Instanz gesetzlich, welche ungesetzlich 
aburthcilte. 

8) Wer innerhalb der gesetzlichen Frist, binnen welcher ein 
Inhibitorium bewirkt werden kann, seine Appellationsbe-
achwerde einreicht*, erlegt die decretirten Strafgelder vor 
Eingang des Unheils der obern Instanz, nicht; wer aber 
«ach jener Frist, binnen des gesetzlichen Appellationster-
mines von einem Jahre, seine Beschwerde beibringt, hat 
das Unheil selbst nicht nur in jucUeatmä'fsiger Frist zu er
füllen j sondern binnen derselben auch die decretirten Straf
gelder zu erlegen» Obtinirt er hierauf im Senat: so er
halt er dasjenige zurück, Was er zur Urthoilserfllllung in 
den ersteren Instanzen leistete» 

9) Die in Puuct 5. 6. 7. 8. enthaltenen Bestimmungen sind 
auch in Landmespungs Sachen anzuwenden. 

10) Von den Geldstrafen, welche den Appellanten in Messungs
sachen sowohl, al» auoh in anderen bürgerlichen Sachen, 
bei vorfallender Suoeumbenz auferlegt werdon, erhalten 
die Richter und Secretaire, über welche uugegrüudete Be
schwerde geführt worden, die eine Hälfte. "Wenn jedoch 
Richter und Seeretair sich so fahrlässig im Amte bezei
gen , dafs sie nach Vielfältiger Bestrafung für ungerechte 
Entscheidung sich dennoch nicht bessern: so werden sie 
aufser der zu erlegenden Geldstrafe noch vom Amte re-
movirt; machen sie sich aber erweislich b ö s l i c h e r Ab-
a i c h t und P a r t e i l i c h k e i t schuldig: so werden sie 
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nicht nw de» Amtea entsetzt, sondern aufserdem noch ge
setzlicher Aburtheilung tibergeben. Vorgl, den in der, 
Anmerkung zu §. 141. angeführten Ukas 1807. 18. Febr. u. 
§.135. not. c. 

D r i t t e s C a p i t e l . 

Gerichtliche Maasregeln wider flüchtige 
und abwesende Verbrecher» 

* * §.1786. 
Arten der gerichtlichen Maasregoln wider flüchtige und abr 

wesende Vorbrecher. 
Gegen flüchtige und abwesende Verbrecher b e 

dienet das peinliche Gericht sich: i) der Nacheile; 
2) derllocpiisitorialienj 5) der Steckbriefe; 4) des Vor-
mögensbescblages; 5) der Haussuchung; 6) der E r -
theilung sicheren Geleits; 7) der öffentlichen Ladung. 

§. 1787. , 
Erfordernisse zu diesem Verfahren. 

Diese Arten des Verfahrens setzen das Daseyn 
eines peinlichen Falles und gegründete Anzeigen ge
gen den Thater voraus. 

$.1788. 
1) N a c h e i l e . 

Das Polizeigericht verfolgt, auf Requisition des 
peinlichen Gerichts, einen flüchtig gewordenen Ver 
brecher, so lange es seiner habhaft zu werden hof
fen katin, auch aufserhnlb seines Gerichtsbezirks» 
und geniefst hiebet von Jedermann aller nöthigcu 
Hülfsleistung ($."i4i2 u. folg.). 

§. 1789. 
2) Ilequisitorialien. 

DieRetntisitorialien, welche an andere Gericht«: 
erlassen werden, beziehen sich in peinlichen Fällen ' 
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hauptsächlich entweder auf die Ergreifung und Aus
lieferung des angeschuldigten Thätcrs, oder seines 
eigenen oder von ihm geborgenen, fremden Eigen-
thums, oder auf Sistirung von Mitschuldigen und 
abzuhörenden Zeugen. 

§• i79°-
F o r t s e t z u n g 1 » 

Jede Behörde, sie sei der requirirenden subor-
dinirt, coordinirt oder vorgesetzt, ist zur Erfüllung 
der Requisitionen verpflichtet, ohne in eine Beur-
theilung ihrer rechtlichen Zulassigkeit sich einlas
sen zu dürfen ($.-58). 

$. W -
3) S t e c k b r i e f e . 

Der Steckbriefe bedient sich das Gericht, um 
eines flüchtig gewordenen Verbrechers oder eines, 
dessen Aufenthalt unbekannt ist, habhaft zu werden* 

$. 179a. 
F o r t s e t z u n g » 

Den obwaltenden Umständen gcmäfs, erläfst das 
Gericht entweder Mos Im Kreise eine Publication, 
welche den Flüchtigen oder sonst Auszumittclnden 
nach seiner Gestalt, Kleidung und besondern Merk
malen genau bezeichnet 5 oder es ersucht die Gou
vernementsregierung um einen Auftrag au alle Po
lizeien oder um ein förmliches Patent, worin in dem 
eigenen Gouvernement, oder erforderlichen Falls 
auch in dem benachbarten, die Ergreifung und Ab
lieferung des Maleficanten geheischt wird. 

§. 1795' 
F o r t s e t z u n g , 

In Folge dieser Aufforderungen bemächtigt sich 
Jeder, der des Maleficanten ansichtig und habhaft 
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wird, seiner Person, wie auch, seiner vorgefundenen 
Effecten, und überliefert ihn der nächsten Polizei-* 
Behörde, oder, ist diese zu weit entfernt, der näch
sten Gutsverwaltung, damit er unter genügsamer 
Wache von Hof zu Hof auf dem gesetzlichen Traet 
der Polizeibehörde zugestellt, und von -dieser dem 
rea;uirirenden Gerichte Übersandt werde. 

§. 1794. 
4) Vermö'geusbeschlag. 

Der Vermögensbeschlag findet gegen anwesende 
sowohl, als abwesende Verbrecher Statt» 

§• 1795-
F o r t s e t z u n g . 

Er beabsichtigt entweder durch Mangel an Un
terhalt den Flüchtigen zur Rückkehr zu bewegen, 
oder im Fall gänzlichen Ausbleibens oder einer be
vorstehenden Geldstrafe die Strafmittel zu verge
wissern, oder dem Beschädigten den Ersatz zu sichern. 

§. 1796- * 
F o 11 1 e t i u 11 g, 

Ist das Vermögen, welches in Sicherheit gestellt 
werden soll, aufserhalb der Gerichtsbarkeit bele
gen: so requirirt das Gericht die competente Be
hörde um Vollziehung des Beschlages. 

§•• *797« 
5) Haussuchung . 

Das Gericht schreitet zur Haussuchung, um nach 
den bereits vorhandenen Anzeigen die Thatbeständc 
in desto gröfsere Gewifsheit zu setzen, sollte auch 
der Angeschuldigte abwesend und flüchtig seyn. 

§• 1798' 
F o r t s e t z u n g . 

Gewöhnlich folgt auf die Haussuchung Versie
gelung alles vorgefundenen und gerichtlicher Ge-
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wahrsara alles dessen, was zur Vergewiss er ung der 
Thatbestände besonders dienen kann. 

§• 1799« 
6) S i c h e r e s Geleit , 

Das sichere Geleit besteht in der feierlichen, 
schriftlich ertheilten Versicherung', dafs der Ange
schuldigte, welcher abwesend ist , zu seiner Recht
fertigung zu und von dem Gerichte gehen könne, 
ohne einen Angriff auf seine persönliche Freiheit 
fürchten zu dürfen a). 

a) Rltt.llecht, c,71.} vergl. ebeud, c. 119.120. u. Ordiu. 1632. 
l.Febr. §.25. p.62. L , 0 . 

§. 1800. 
Erfordern! f« desselben. 

Das sichere Geleit setzt voraus, dafs der Ver-> 
brechet, er sei aufser Landes oder auf der Flucht «), 
sich an einen solchen Ort befinde, wo er auf freiem 
Fufs seyn und weder ergriffen, noch dem Gerichte 
vorstellig gemacht werden kann #). 

a) Köu. Brief au d. »chwed. llofger* 1695, 11. Febr. p, 57. 
L. L. iioi. I). 

h) An «, 0 . n. KJ5n.Br, an d. schwed. Hofger, 1666, 21,Nov. 
p. 57. L. L. not. b, 

§. 1801. 
Wem es »us teh t? 

Das sichere Geleit steht, ohne besondere Ver-
willigung, dem livlä'ndjschen Edelmann standes-
mh'fsig zu (§i i 4 i4 ) ; Malcficanten anderen Standes 
erhalten es auf besonderes Ansuchen a). 

*) OrdUi.1632. l.Febr. §,28, p,64.L.O.; vergl. Kön.ErU. 
au d.Dürptsche Hofgor, 1633, 16,öept, Art. 3. 

§. j8oa, 
"Wer es e r the l l t? 

Das vom Gericht ertheilte sichere Geleit rück-
sichtiieh derer , welche es nicht standesmäfsig gc-

http://KJ5n.Br
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geniefscn (§. J 8 O I ) , b eda r f zu se iner Gül t igke i t B e 
sonde re r Bes tä t igung Ka i se r l i che r Majestät a)* 

«) Erkl. über einige Puncte, 1615. §.7. p.56. L.E. not. b . ; 
KÖn. Brief au d. Hofger. 1694. 12.Jnl.; k«in, Br. an d. 
goth. Hofger, 1682. 10, Jan, p»57. L.L, not, b . 

AUg. 1. In der Kün. Hesol, an d. StocM». Uofger, 1615. 
23.Jun. §.7. heifat ea; Dafs wenn Jemand um sicheret 
Geleit zu und vom Gericht bittet und der JUa'ger in die 
Gewährung nicht willigt, der Künlg selbst deshalb ent
scheiden werde, in seiner Abwesenheit aber das Hofge
richt zur Ertheilung eines Goleitsbriefea von sich aua, 
ermächtigt seyn soll, 

A k g . 2. Dos Gon.Gouv. Erkl« an d. Hofger. u. Landger, 
1639. 28. Oet. erwähnet im Pct. 10, daf* das regale, aal-
vos conduetus auszugeben, ihm, dem Generalgouverneu« 
ren, Namens Kon, Maj, zustehe, er aber darauf bedacht 
seyn wolle, dai'a die Ertheilung des sicheren Geleite« nicht 
mifsbräuchlich «achgesucht werde, Aus dem &Ö«. Brief 
an d, Dörptsche Hofger. 1666. 21,Novi gehet hervor, daf» 
(wohl nach späteren Verfügungen) das Hofgericht zu Er
theilung von Geleitsbricfen befugt gewesen sei. Der K(jn. 
Brief an d. Hofger. 1694. 12. Jid. (uls die späteste Verfü
gung) erklärt die Ertheilung von Geloitsbriefen zu einem 
regale dergestalt, dafs ohne besonderen Köuigl. Consent 
und Befehl kein sicheres Geleit ertheilt werden solle. 

A k g . 3. Gesandte fremder Potentaten sind eben so wenig, 
wie eigene Gesandte, berechtigt in ihren "Wohnungen Mit-
sethätern Zuflucht zu geben, oder sie darin zu bergen 
und zu schützen; gegcnlheila sollen sie dem „ Geflüch
t e t e n sofort das Haus verbieten und ihm nicht eine Mi* 
„uute.Anstand darinne verstatten", Kön. Brief an d. Ce-
remonienmeist. N.N. 1685. 7,März, p.414. L .O. 

§. i 8o5 . 
Für welchen Fall es gültig ist? 

D a s s ichere Gelei t gilt n u r für d e n , in d e r V e r « 
s i c h e r u n g I w t l m m t e n Fa l l . W e r d a h e r mi t s i c h e 
r e m Gele i t v e r s e h e n , e in a n d e r e s , i m Gele i l sbr icfe 
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nicht erwähntes Verbrechen begangen hat, wird nichts 
desto weniger inhaftirt und vor Gericht gestellt *»). 

a) Ktfn. Rösol, 1687. 10,Jan., p.57. L.L. uoub. 
§. l8o4, 

Stmfe de* verletzten Geleite*. 
Die Verletzung des sichern Geleites ist nach 

Maasgabe verschuldeter Gewalttätigkeit strafbar a). 
a) Vergi. L. L. p. 68. not. e. 

§. i8o,5. 
Erlöschen de* «Ichern Geleit«, 

Mit Ablauf der Frist, welche der Gel ei tsbrief be
stimmt, erlöschen die in demselben begriffenen Rechte. 

§. 1806, 
7) Öffentliche Ladung-, 

Kann das Gericht weder durch Steckbriefe 
($* l79l)> n o c n durch Retjuisitorialien (§, 1789) des 
Angeschuldigten habhaft werden, so erläfst es eine 
öffentliche Ladung oder Edictalcitation. 

§. 1807. 
Erfordernisse derselben. 

Die öffentliche Ladung setzt voraus, dafs der 
Aufenthalt des Angeschuldigten unbekannt, und we
der eine Hoffnung ihn auszumitteln, noch ein Mit
tel zur Behändigung der Ladung vorhanden sei. 

§. 1808. 
Inhalt derselben. 

Die öffentliche Ladnng setzt einen sechsmonat
lichen Termin a) und beruhet im übrigen auf den 
im Civilprozefs vorgeschriebenen Grundsätzen. 

a) Proz.Ordn. 1695. 4.Jul. §.1. p.605. L.O. tu p.335. L.L. 
not, c. 

§. 1809. 
Wirkung deraelhe». 

In peinlichen Fällen wird der Angeschuldigte, 
welcher sich nach abgelaufenem- Termin meldet, 
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dock mit der Verteidigung noch zugelassen a), weil 
kein peremtorischer Beweistermin in. Grixninalsachen 
Statt findet (§. i656). 

ä) Peiul. Ger.Qrdn, Art. 155. 

§. 1810. 
F o r t s e t z u n g . 

Nach Ablauf der Edictalfrist wird, unbeschadet 
der provisorischen Maasregeln, mit wirklicher Ver-
mögensconflscation nur in den namentlich von den 
Gesetzen bestimmten Fällen verfahren. 

V i e r t e s C a p i t e l . 

Von der Verjährung der Verbrechen. 
§. 1811. 

Verbrechen verjähren in zehn Jahren» 
Jede Criminalsache oder jedes Verbrechen, worin 

entweder innerhalb zehn Jahren das gerichtliche 
Verfahren nicht fortgesetzt, oder Untersuchung an
gestellt, oder Anklage erhoben, oder sonstige Kund
schaft erlangt worden, ist verjährt und ewiger Ver
gessenheit übergeben a). 

«) Allcrh. Manifeste v. 1775. 17. März u. 1787. 28. Jim.; vergl. 
Kim. Brief an d. schwed. Hofger, 1688. 10. Nov. p, 415. 
L. L. not. a. und Allcrh. Imm.Ukas 1823, 23. Febr. (publ. 
v. Sen. 1823. 9. April n. v. d. üyländ. Gouv.llegier. 1823. 
I .Mai, No.2043.) Pct.16, 

§. 181a. 
F o r t s e t z u n g . 

Da nach den allgemeinen Grundsätzen des pein
lichen Rechts in Criminalsaehen kein peremtorischer 
Beweistermin Statt findet ($. i656.): so ist ein un
schuldig Verurtheilter auch nach Ablauf von zehn Jah
ren noch, seine Unschuld zu beweisen, berechtigt. 
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A n h a n g I, 
V o n d e n A n z e i g e n . 

§. i8i5. 
Geaetfclicho Ansicht. 

Was im Criminalprozefs als Anzeige betrachtet 
werden kann, bleibt zwar immer der Beurtheilung 
des peinlichen Richters überlassen a) , weil eines 
Theils die Umstände, welche das nemliche Verbre
chen begleiten, so verschieden zusammentreffen kön
nen, dafs ganz entgegengesetzte Resultate sich mög
licher Weise ergeben} anderen Theils aber bei der 
individuellen Einsicht des Richters und bei dessen 
Geschicklichkeit sich entfernte und nahe Beziehun
gen so verbinden lassen, dafs die fremdartigsten 
JStofFe, die anfangs nicht vereinbar scheinen, zuletzt 
in natürlichen Zusammenhang treten, 

a) Vergl. §.1710. u. pehil, Ger.Ordu. Art. 24. 

§. l8l4. 
F o r t s e t z u n g . 

Das Gesetz hat sich indessen rücksichtlich ei
niger Anzeigen bestimmter ausgesprochen, in so fern 
es, bei aller subjeetiven und objeetiven Verschie
denheit, dennoch auf das einzelne Verbrechen be
zogen, gewisse Anzeigen giebt, welche dasselbe ge-
wöhulieh su begleite,, und ,o selten zu trägen pfle-
gen, dafs, unbeschadet des" Beweises vom Gegen
t e i l , eine allgemeine Regel aus ihnen abgeleitet 
werden kann. 

§. i8i5. 
F o r t s e t z u n g . 

In dieser Beziehung handelt die peinliche Ge
richtsordnung Art. 25. 26. 29. 00. 3 J . von gemeinen, 
nahen und entfernten Anzeigen (§. 1709. 4.) und giebt 
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an andern Stellen auch besondere Anzeigen (§. 1709.5») 
an; Art. 58. 3o,. 4o. 45. des Diebstahls und mit dem
selben verwandter Verbrechen; Art. 55. 54. des Mor
des und des Todtschlags; Art, 57. der Vergiftung; 
Art. 55. 36. i5 i . i58. des Kindermordes 5 Art. i4x. 
der Brandstiftung; Art. 4a. der Verrätherei u,««w. 

$. 1816. 
Anzeigen aus besonderen Umstünden. 

Aus besonderen Umständen oder Erscheinungen 
erwachsen Vermuthungen (indicia remota) und nahe 
Anzeigen (indicia proxima) und zwar: 

$. 1817. 
1) Aus dem Betretenwerdeu an verdächtigen Orten 

(indic, remot«). 
Wird Jemand an gefährlichen, zu Ausübung des 

begangenen Verbrechens bequemen Orten betroffen, 
so entsteht eine Vermuthuug Wider ihn. Diese Ver-
muthung wird verstärkt» wenn die betroffene Person 
schon anderweit verdächtig ist. Bei der Prüfung 
berücksichtigt man, nach vernünftiger Wahrschein
lichkeit, Zeit und andere Umstände, nebst den 
Gründen, mit welchen der Angeschuldigte den ge
gen sich erregten Verdacht abzulehnen im Stande 
ist. Gleiche Gestalt, gleiche Kleidung, gleiche Fufs-
tritte, gleiche Waffen, gleiches Pferd u.s.w. erhö
hen den Verdacht wesentlich a). 

a) Peinl, Ger.Ordu, Art, 25. No.3. 

$. 1818. 

2) Aus einem üblen Gerüchte (iudic. remöt.). 

Das üble Gerücht und der aus früherer Lebens
art entstandene* böse Ruf erwecken wegen des be
gangenen Verbrechens einen Verdacht. Die Ver-

' muthung erscheint um so gegründeter, wenn der 
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Verdächtige unter gleiche» Hauptumständen ein glei
ches Verbrechen erweislich schon früher begierig. 
Das üble Gerücht aber mufs, um eine Anzeige be
gründen zu können, von rechtlichen und unpartcy-
liehen Leuten herrühren a), vor eingeleiteter Inqui
sition sich schon erhoben haben und durch gegen-
theilige Beweise oder Vermuthungcn *) nicht ge
schwächt seyn b), 

0) Ilicht.Reg. §. 27. 
f) z.B. durch gutes Zeugnifs über den frühern Lebenswandel. 
h) C. 14. X. de praesumt. j c. 24. X. de aecnsat. j L. 5. C. 

deMalef.; peiul. Ger.Ord«. Art. 21.25.; Iticht.llcg. §.27. 
§. 1819. 

3) Auf ergriffener Flucht (indlc. remot.). 
Wider den Fliehenden entsteht eine gegründete 

Vcrmuthung, wenn er aus der inneren Ueberzcu-
gung a), das Verbrechen als Selbstthätcr oder Theil-
uehmer begangen zu haben, die Flucht ergriff. Die 
hieraus entstehende entfernte Anzeige wird zu einer 
nahen gesteigert, wenn der Fliehende, schon ander
weit verdächtig, noch ehe man ihn der Missethat 
bezüchtigte, die Flucht ergriff und sie auf abgele
genen Orten und auf unwegsamen Strafsen fortsetzte. 
Dagegen wird die Vermuthung gemindert , wenn 
scheinbare Ursachen die Flucht rechfertigen, die In
quisition überhaupt aus unerheblichen und ungül
tigen Ursachen angestellt worden und der Entflo
hene einen guten Ruf für sich hat. Sie wird end
lich gänzlich gehoben, wenn die Flucht auf die 
Nachricht von vorhandenem Verdacht und beab
sichtigter Haft, also aus Furcht vor Gefangnifs und 
den übrigen Fährlichkeiten des peinlichen Prozesses 
unternommen wurde. 

«) Arg. L.17. §.3. #. de aedilit. edict. 
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§. 1Ö20. 
4) Aus verdächtigem Umgänge (tadle, romot.). 

Umgang und Gemeinschaft mit Leuten , welche 
solche Missethat, deren man beschuldigt wird , e r 
weislieh begangen haben , begründen eine V e r m u -
thung a) . Hiebei wird berücksichtigt der Grund e i 
nes solchen Umganges, die Art und Weise , wie ex* 
gepflogen wird, ob er häufig oder selten, heimlich 
und ungewöhnlich, oder öffentlich und unverstellt, 
Statt findet; welchen Ruf die Personen für sich h a 
ben, in welchem Alter sie sich befinden, ob sie 
soust vorsichtig in der Wahl ihres Umgangs sind, 
oh sie den Gegenstand der Gemeinschaft für unver 
dächtig oder verdächtig gehalten haben. 

o) PeinL. Ger.Ordu. Art. 25. No. 4L 
A kg. "Wer mit einem Verdächtigen nicht nur umgeht, sondern 
ihm auch Hülfe uud Beistand sogar leistet, erweckt unter Um
stünden gegen «ich einonahe Anzeige, peiul. Ger.Ordu, Art*40. 

§. l82l . 
5) Aus der Berichtigung des Beleidigten (indir» renvot»). 

Eine Vermuthung wird erweckt, wenn der Ver 
letzte den Thäter nennet und seine auf wahrschein
lichen Gründen beruhende Aussage im Tode oder 
mittelst Eides bestätigt o), Hiezu wird erfordert, 
dafs die Bezüchtigung mit voller Ueherzeugung, u n 
ter Benennung eines bestimmten Verbrechens und 
einer bestimmten Person, von genügsamen Gründen 
unterstützt, ohne Widerruf und durch den erfolg
ten Tod oder Eid bestätigt,, geschehen sei. 

«) Peiiih Ger.Ordu» Art. 25. N0.6. 
§. 1822. 

6) Aus obwaltender Feindschaft (indic. remot.); 
Wie jede Vermuthung aus der Grö'fse der Be 

weggründe erwächst u): so sind tödtlicher Hafs 



502 

und Feindschaft gegen den Verletzten, Besonders 
alsdann Verdacht erregend, wenn ausgesto£sene Dro
hungen und andere Handlungen nebst übereinstim
menden Umständen, die Begehung der Missethat ' 
wahrscheinlich machen b). Beabsichtigte, wenn auch 
eingebildete Vorlheile, welche der Verdächtige aus 
derThat erwarten mochte, bestärken den Verdacht, 

a) I»sir. z, Entw. ©. neuen Gcsntab. 1767. 30. Jul. §. WO. 
b) Peinl. Ger.Ordu. An. 3. 5. 7« 

& l8'i3. 
7) Aus anderem Ursachen, welch© entfernte Anzeigen oder 

Vermuthungen begründen» 
Aufscr den angeführten Ursachen wird cineVer-

muthung noch erregt: durch das leugnen von Völ
lig erwiesenen Umstanden; durch Behauptung von 
Umständen, die aller Wahrscheinlichkeit widerspre
chen; durch Unbeständigkeit in den Aussagen, be
sonders wenn dieselbe Hauptsachen betrifft, welche 
für den Aussagenden von Wichtigkeit sind, und 
stotterndes, verwirrtes Heden und plötzliche Ver
änderung der Gesichtsfarbe sie begleiten, auch kein 
Gcdachtnifsmangel zu verspüren ist; durch Einver-
stänclnifs mit den Mitschuldigen, das sich in Win- ' 
ken und Gcberden zur Unterdrückung eines Be
kenntnisses, und in Unwillen gegen den Bekennen
den offenbart5 durch zügellose Lebensart; durch 
erdichtete Geistesverwirrung, Sprachlosigkeit, Taub
heit und Epilepsie; durch Anorbietung von Beloh
nung, um das Ruchbarwerden des Verbrechens zu 
verhindern; durch verdächtiges Umwechseln der 
Kleider; durch geflissentliche Verheimlichung; durch 
heimliche Vernichtung der Merkmale, welche zur 
Entdeckung der Missethat beitragen können; durch 
gänzliches Schweigen auf den Vorwurf schwerer Ver-



505 

brechenj durch Allgemeine Drohungen, welche sich 
auf das darnach erfolgte Verbrechen beziehen; durch 
vorsätzliches Aussprengen falscher Nachrichten 5 
durch geflissentliche Verweigerung verlangter Aus
kunft und bestimmter Antwort auf die von Gerichts
wegen ergangene Fragen $ durch den Verdacht, der 
aus Ort und Zeit und anderen Umständen erwächst, 
und dessen Ungritnd der Verdächtige weder bewei
sen, noch scheinbar machen kann; durch unterlas
sene Vertheidigung der Ehre bei ähnlichen Verge
hungen, n. dgl., wo zwar keine stärkere, aber doch 
gleiche Wahrscheinlichkeit entsteht a). 

a) Peinl, GenOrdu» Art» 24. 2& 

$. l 824 . 

8) Aus aufaergerichtlichem Bekeniitnifs (iirl'c« proxim.). 

Eine nahe Anzeige entsteht aus dem aufserge-
richtlichcn Bekenntnifs des Angeschuldigten. Die E r 
fordernisse desselben sind §. 1659 u. folg. angegeben, 

§. 1825. 

9) Alts vorhergegangenen Drohungen (indic. proxim.). 

Vorhergegangene Drohungen eines darauf wirk-* 
lieh erfolgten Verbrechens geben eine nahe Anzeige, 
wenn sie sich bestimmt auf dieses, bald nachher 
erfolgte Verbrechen bezogen, und von einer, ohne
hin schon anderweit verdächtigen Person herrühr
ten a). Es kommt hier nicht darauf an, ob die 
Drohungen im AfTect und Zorn, oder bei ruhigem 
Gemüth ausgestofsen wurden. 

a) Peinl. Ger.Ordu. Art. 82. 

§. 1826. 

10) Durch das Finde« einer, einem Verdachtigen gehö

renden, Sache (indic. proxim.). 

Eine nahe Anzeige erwächst aus dorn Finden 
einer, einem Verdächtigen gehörenden Sache an 
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dem Orte des begangenen Verbrechens a), sobald 
erwiesen ist, dafs der Verdächtige die Sache vor 
dem begangenen Verbrechen wirklich besafs; dafs 
er an dem Orte, wo sich das Verbrechen zutrug, 
sichtbar war; dafs die Sache zur Zeit der verübten 
Missethat verloren worden; dafs der Verdachtige 
früher wider sich aufgeladene Vermuthungen, eben 
so wenig als den, aus dem Finden der Sache er
wachsenden Verdacht, von sich ablehnen kann. 

a) Pelul. Ger.Ordn. Art. 29. 
§. 1827. 

11) Am der B«Züchtigung eine» Mitichuldigen (indk. proxim.). 
Der §. 1714, setzt fest, in wie fern aus derBezüchti-

gung eines Mitschuldigen eine nahcAnzoige hervorgeht. 
§. 1828. 

12) Aua der Hülfaloiatung und Verbergung (Indk. proxim,). 
Eine nahe Anzeige entstehet gegen denjenigen, 

welcher einem flüchtig gewordenen Verbrecher hülf
reiche Hand leistet und ihn verbirgt, besonders 
wenn derselbe aus dem Gefängnifs weichhaft wurde 
und solches dem Anderen offenbarte. 

§. 1839. 
13) Aus anderen Uriitchen, welche nahe Anzeigen begründen, 

Aufser den §§. *8a4 bis 1828. angezeigten ge
setzlichen Anzeigen entstehen noch mehrere von 
gleicher Natur, indem alle diejenigen Anzeigen, wel
che entweder wegen' Gleichheit des Grundes unter 
den bemerkten gesetzlichen stillschweigend begrif
fen werden oder sonst auf vernünftigen Gründen be
ruhen und einen hohen Grad der Wahrscheinlichkeit 
haben, bei der gerichtlichen Untersuchung zulässig 
werden können. So schliefst man z, B. auf Ehebruch, 
aus der willkürlichen Absonderung von Ehegatten, 
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verbunden mit verdächtigem Unigange mit einer Per 
son verschiedenen Geschlechts, aus nächtlichen Be
suchen, geheimen Briefwechsel und dem BetrolFea-
werden an heimlichen Orten in verdächtiger Stel
lung 5 auf Theilnahme an einem begangenen Ver
brechen, aus unterlassener .fugud gkieJwoW mögli
cher, berufmäfsiger' Verhinderung , desselben j auf 
falsches Münzen, aus dem Vorfinden» dazu gebäriger 
Materialien und Gerätschaften; auf Verfälschung 
und Betrügerei, aus dem Vorfinden gefälschter Ur
kunden und Briefschaften und früher schon Statt ge
fundener, gleichartiger Verschuldung. 

Akg. Mehrere entfernt© Aussei gen bringen die Wirkung ei
ner nahen hervor; und wider denjenigen* welcher ge
standig oder überwiesen, ein gewisse» Verbrechen schon 
versucht hatte, erwächst in Ansehung der berüchtigten 
Vollbringuug desselben ein gleicher Grad von Verdacht» 
Bei Prüfung der nahen Ausseigen sieht man übrigens 
nicht sowohl auf einen einzelnen Umstand, als vielmehr 
auf den übereinstimmenden Zusammenhang verschiedener 
Umstände. 

§. i85o. 
Jetzige Abwendbarkeit der Doctrin von den Auzeigen, 

Nach der peinlichen Gerichtsordnung ist der 
Unterschied zwischen nahen und entfernten Anzei
gen in so fern wichtig, als auf jene a), zur Tortur 
geschritten werden kann, auf diese aber nicht. Da 
die Tortur zur Ehre hiesiger Gesetzgebung hieselbst 
durchaus unstatthaft ist: so fällt auf gedachten Un
terschied in so fern noch eine Rücksicht, als er das 
raschere Vorschreiten des peinlichen Richters in Si
cherung des Thäters und in Einleitung des peinli
chen Verfahrens bestimmt. In dieser Beziehung bleibt 
es zweckgemäfs, dafs auch hier der Richter einer 
legalen Vorschrift nicht entbehre b). 

20 
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a) „Deren jegliche allein zu peinlicher Frag genugaant ist", 

Art. 29. 
b) Inatr. as, Entw. e. neuen Geaetasbucha 1767. 30. Jul. §.163. 

u. 165. 
§. i85l. 

Besondere Anaeigen. 
1) Wegen verübte« Todtschlag« (iudic. proxim.). 

Wegen verübten Todtschlags entstellt eine nahe 
Anzeige gegen denjenigen, der zur Zeit des began
genen Verbrechens verdächtiger Weise sich hat blik-
ken lassen a). Diese Anzeige wird sehr verstärkt, 
wenn Jemand sogar mit blutigen Händen, Kleidern, 
nnd blutigen oder ungewöhnlichen und zur That 
bequemen Werkzeugen betroffen wurde; wenn er 
selbst verwundet ist und die Veranlassung dazu nicht 
angeben will; unruhig und bestürzt erseheint; aus 
unbekannten Ursachen die Flucht sucht; Sachen be
sitzt, die der Getödtete zur Zeit dos verübten Todt
schlags erweislich bei sich geführt hat, ohne den 
Grund des Besitze*« nachweisen und das etwanige 
Vorgeben, dafs er sie gefunden habe, wahrschein
lich machen zu können oder zu wollen. 

d) Piinl. Ger.Ordu. Art, 33. 
$. i832. 

F o r t s e t z u n g . 
Haben unvermuthet entstandene Zänkereien eine 

Tödtung zur Folge; so fällt der Verdacht vorzüg
lich auf denjenigen, der erweislich des Getödteten 
besonderer Feind war, und ihn wirklich mit einem 
todbringenden, zu der Wunde passenden Werkzeuge 
anfiel. 

Akg. Sind «He Theiluehmer gleich gravirt und la'fat aich 
weder durch Vergleichuug des Werkzeugs mit der Wun
de, noch durch andere Umstände eine stärkere Vermu-
thuug wider eineu der Theikehiner insbesondere, heraus-
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bringen, wie z. B. wenn dieTlidtung im Dunkeln vorfiel 
und die Theilhaber den eigentlichen Thater seibot nicht 
wissen: ao wird gegen Alle auf eine gleiche, aufseror-
dentliche Strafe erkannt. 

§. i855. 
2) "Wegen verübten Kindermorde» (indic* proxim.). 

Verheimlichung der Schwangerschaft, oder G e 
hären an einem einsamen Orte , oder Verschweigen 
der Statt gefundenen Niederkunft, sind so nahe A n 
zeigen des Kindermords, dafs bei demDaseyn eines 
dieser Umstände auf ausserordentliche;, bei dem D a -
seyn aller drei Umstände aber , besonders bei v o r 
handener Gliedmäfsigkeit und Zeitigkeit des sichtbar 
nicht natürlichen Todes gestorbenen Kindes, auf die 
ordentliche Strafe des Kindermords erkannt wird Ä ) . 
Die ausserordentliche Strafe wird geschärft, wenn 
die Mutter nicht einmal dem Beschwängerer ihre 
Schwangerschaft entdeckte 5 wenn sie bei der Nieder
kunft Hülfe haben konnte undr derselben auswich, 
ob sie gleich wufste, dafs sie Hülfe haben müssej 
wenn diese Niederkunft nicht die erste war; wenn 
sie die Nabelschnur nicht verband und die N o t 
wendigkeit des Verhindern erweislich kannte; wenn 
sie auf Befragen die Niederkunft läugnete und das 
geborne Kind verheimlichte. Bei diesen Anzeigen 
mindert das Vorgeben, ein todtes Kind geboren zu 
haben, weder die Anzeige noch die Strafe. 

a) Gerichtsbrauch, abgeleitet aus d. Kon. Plac. 1680. 23. Jan., 
p.316. L.O. u. dem Kön. Verbot 1684. 15. Nov. p. 318. 
•L. O.; vergl. peinl. Ger.ördn. An. 31. 

§. i854. 
F o r t s e t z u n g . 

Sind sowohl die geflissentliche Verheimlichung 
der Schwangerschaft als die der Niederkunft erwie-
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scn: so entsteht gegen die Angeschuldigte ein drin
gender Verdacht wegen wirklich begangenen Mor
des, sobald sie den natürlichen Tod des Kindes, 
dessen angebliche Unvollstündigkeit und mangelnde 
Gliedmäfsigkeit nicht beweisen kann, sondern ge-
gcntheils aus der ärztlichen Besichtigung die gewalt
same Todtung, oder eine wesentliche Fahrlässigkeit, 
Unbesonnenheit und gänzlich unterlassene Vorsorge 
hervorgeht. 

$. i855. 
F o r t a o t x u u g . 

Ist die Mutter eines erweislich getodteten Kin* 
des unbekannt: so erforscht das Gericht, ob in sei
nem Gerichtszwange eine Person vorhanden, zu der 
man sich der Misselhat versehen kann 5 die einen 
starken, ungewöhnlichen Leib getragen, der in der 
Folge wieder geschwunden ist, und welche in den 
Brüsten Milch gehabt hat; sind dergleichen Anzei
gen vorhanden: so ist das Gericht berechtigt, durch 
Aerzle oder Hebammen, eine nähere Untersuchung 
veranstalten zu lassen und auf deren Gutachten wei
ter zu Werke zu gehen «), 

a) Peiiil. Gcr.Ürtln. Art. 35. 36. 

$. i836. 
3) Wegen verübter Vergiftuug (ludic. proxim.). 

Wegen Vergiftung entsteht Verdacht gegen den
jenigen, welcher erweislich Gift gekauft,-mit dem 
Getodteten in Feindschaft gelebt oder durch seinen 
Tod mittelbar oder unmittelbar Vortheile hat errei
chen wollen a). Der Verdacht wird indefs, unge
achtet des unzweifelhaften Umstandes, dafs der An
geschuldigte im Besitz von Gift gewesen, dennoch 
sehr geschwächt, wenn er sonst nicht anrüchtig ist 

1 
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und den Gebrauch des Giftes zu unschädlichen Din
gen beweisen, auch darthun kann, dafs ex* oder 
Andere ohne Schaden von der nemlichen Speise, 
dem nemlichen Trank genossen haben; dafs die ob-
gewaltete Feindschaft nicht erheblich war; dafs die 
Vergiftung ihm keine wesentlichen Vortheile brin
gen konnte. Gänzslich aber niedergeschlagen „wird. 
der Verdacht, wenn ungeachtet des .erfolgten plöte-
liehen Todes und der äufsern Merkmale von Ver
giftung sich keine wirklich giftige Materie in dem 
Körper daa Verstorbenen vorfindet, 

a) Veivl, Ger.Ordn. Art, 37. 
§. i857 . 

4) Wegen verübtet! Diebstahl« (hielte, proxim.). 
"Wegen Diebstahls und Raubs beladet sich mit 

Verdacht derjenige, der ohnehin aurüchtig, ohne 
Gewerbe und umherschweifenden Lebenswandels, irn 
Besitz gestohlener oder geraubter Sachen *) ist und 
den Grund des Besitz.es nicht angeben kann; dessen 
Vei'mögensumslä'ude sich nach dem Diebstahl plötz
lich verbesserten; der an dem Gewinn aus dem 
Diebstahl Antbeil nahm; JRath und Anschlag den 
Thätern erlheilte, sie bei sich herhergte und wis
sentlich mit ihnen in Gemeinschaft stand a). 

*) Besonders von Sachen, die in der Umgegend oder Nach
barschaft gestohlen worden sind. 

a) Peial. Ger.Ovdn. Art. 39. 40, 43.; vergl. uitt.Ilecht c.144. 
u. p.335. L. L. not. c. 

§. i858. 
F o r t s e t z u n g . 

Eines verübten gewaltsamen und gefahrlichen 
Diebstahls macht sich besonders derjenige verdäch
tig, der an dem Orte, wo die erweislich gewaltsame 
That begangen worden ist, verdächtiger Weise sich 

http://Besitz.es
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kurz vorher oder nachher mit Sperr - und Brech
zeugen, Dietrichen, Nachschlüsseln u. s.w. hat sehen 
lassen **), obgleich er weder nach seinem Gewerbe, 
noch nach seiner Lebensart solche Werkzeuge mit 
«ich zu führen hatte. 

a) Peial. Ger.Ordu. Art. 43. 

5) "Wegen terttbter Brandstiftung (indlc, proxim.). 
Wer ungewöhnliches und gefahrliches Brenn

material und Instrumente, mit welchen man Feuer 
' anzumachen pflegt, mit sich führend a), an dem 

Orte, wo der Brand Statt hatte, sich kurz vorher 
sehen lieft, und den, dessen Eigenthum der Brand 
getroffen, offenkundig hnfste oder bedrohete, ist der' 
Brandstiftung verdächtig, besonders wenn er wegen 
seiner Bosheit schon berüchtigt ist, 

a) Peiul. Ger.Ordu, Art, 41, 

§. l84o, 
6) "Wege» Verrätherei, 

Der Verdacht wegen Verräthcrei gründet sich 
hauptsächlich auf die bereits Statt findende Anrüch
igkeit des Beschuldigten, seinen heimlichen und 
verdächtigen Umgang mit überwiesenen Verräthern 
und Feinden, einen Briefwechsel mit Personen, wel
che dem Angeschuldigten wissentlich verdächtig wa-̂  
ren u. s. w. a). 

a) Peiul. Ger.Ordu. Art. 42, 

§. i84i, 
7) Wegen Zauberei, 

So lange rücksichtlich angeschuldigter Zaube
rei das corpus delicti nicht erwiesen ist, so lange 
gelten auch keine Merkmale, als Anzeigen der Zau-

. berei, weil sie eben so wenig, als die Richtigkeit 
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des corpus delicti , auf vernünftigen Gründen b e r u 
hen und Anzeigen von, an sioh unglaublichen D i n 
gen nicht leicht Eingang bei dem Richter finden 
können a). 

a) Iustr. z. Entwurf eine* neuen (teaemhuch» 1767. SO. Juh 
§. 190. Die peinliche Ger.Ördn. bestimmt Art. 44. ftl» 
Anzeigen der Zauberei» wenn Jemand, der sonst schon 
berüchtigt ist, sich zum Unterrfoht darin erbietet, cyien 
mit Verzauberung drohet» und die Drohung «ich an den 
Bedroheten offenbart j oder wenn er mit Zauberern «und 
Zauberinneu besondern Umgang pflegt, oder mit solchen 
verdächtigen Dingen, Geberden, Worten und "Wesen um
gehet, die auf Zauberei schließen lassen. — 

* • 

A n h a n g IL -
T r a n s p o r t d e r A r r e s t a n t e n . 

I. Allgemeine Bestimmungen über das Ergreifen der Uebol-
thäter und über den Transport der Arrestanten. 

$. i842. 
Alle Einwohner, Gutsbesitzer und Verwalter im 

Gouvernement haben flüchtigen Uebelthätern mit 
gröTster Sorgfalt nachzuspüren, sie zu verfolgen und 
einzuholen, und unter scharfer Bewachung von Hof 
zu Hof bis an den Ort des begangenen Verbrechens 
oder bis an die nächste Gerichtsstelle transportiren 
zu lassen d). 

d) Gouv.lieg.Pat. 1799. 23.Dec. No.3853. 

§. 1843. 
Die einzelnen Glieder des Bauergemeindegerichts 

wachen darauf, dafs keine Leute ohne Pässe, oder 
mit abgelaufenen Pässen, Bettler, Herumtreiber, Läuf-
linge und Deserteurs sich in der Gemeinde aufhalten 

http://Gouv.lieg.Pat
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und gehehlt werden. Die Ergriffenen liefern sie der 
Gut«Verwaltung unverzüglich ah und sorgen für iW 
re Bewahrung und Ahgabe an die, von letzterer be
stimmte Gerichtsbehörde a), 

a) Bauerverordn. v, J. 1818, §, U8, Pct« 1, 

Die Gutsverwaltungen verhaften Bauergememde-
glieder, deren Vergehen die Competcnz des Ge~ 
meindegerichts übersteigt, und übergeben sie dem 
örtlichen Kirchspielsgericht m gesetzlichem VerfaW 
ren «), 

a) Bnumerordu, v, S. 1818. §. 137, 
§. i845. 

Fertigt die Gutsverwaltung öffentliche Ruhestörer 
an das Ordnungsgerioht des Kreises abi so berlch-
tet sie darüber zugleich dem Kirehsplelsgorichte #}« 

«) Bauerverordu. v, J, 1818» f. 138. 

§. i846, 
Criminalverbrecher, welche dem Kirchspielsge-

richte abgeliefert worden aind, »endet dasselbe a„ 
die competente Behörde »). 

*) Bauerverordu, v, J. 1818. §. 170, Pol. 6, 

$. 1M7* 
Von dem Orte, wo ein Verbrechen begangen 

und der Urheber desselben flüchtig geworden ist, 
wird der Vorfall sogleich an das ördnungsgericht 
des Kreises nicht nur einberichtet, sondern auch 
unverzüglich an den nächsten Ort oder an das näch
ste Gut, wohin sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
der Uebelthäter gewandt haben möchte, ein Lauf
zettel mit möglichst genauem Sigualement gesandt. 
Dieser Laufzettel geht un^ufhiÜÜich Von Hof zu 
Hof bis an die Grenze d>i (Gouvernements. Aufs er-
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dem ist allenthalben die ganze Gemeinde zur Ver
folgung des Flüchtigen aufzubieten «), 

a) Gouv.Ileg.Pat. 1797. 22. Sept. 

§. i848. 
Erweisliche Saumseligkeit oder Weigerung wer

den mit dem Ersatz alles durch dieselbe erweisli
chen Schadens und mit a5 Rubeln zum Besten des 
Collegiums allgemeiner Fürsorge* bestraft a), 

a) Gonv.Regier.Pat. 1799. 23.Dec. No.3853. 

§. 1849. 
Deswegen darf sich kein Gutsbesitzer entzichn, 

Läuflinge und unverpafste Leute, welche aus einer 
Stadt oder einem Kreise vorschriftmäfsig von Hof 
zu Hof an den Ort ihrer Bestimmung zu transpor-
tiren sind, anzunehmen und unter guter "Wache 
weiter zu befördern. Der Contravenient untergeht 
gesetzlicher Strafe und verantwortet allen durch die 
Weigerung verursachten Schäden oder Jfachtheil #), 

a) Gouv.Keg.Pat, 1799, 23.Dec, No,3853. 
§. i85o. 

Arrestanten, welche über die Gouvernements
grenze zu transportiren sind, werden in der Begel 
nur aus der Gouvernementsstadt abgefertigt #), 

a) Gouv.Regier,Pat. 1818. 9, April, No. 2187. Pct, 2. Seit 
Einführung der Etape von Riga nach St. Petersburg wer
den die, aufserhalb des Gouvernements JSU U'ansportireu-
den Arrestamen häufiger aus den Kreis- oder I^andstSdteu 
unmittelbar abgefertigt (§. 1870 u. folg,), 

§. i 8 5 i . 

Bei dem Transport von Arrestanten geben die 
Gutsgemeinden von Hof zu Hof die in dem jedes
maligen Befehle des Gerichts bestimmte Anzahl von 
Wache mit «), Ist die Anzahl nicht bestimmt: so 
besteht sie aus zwei starben, gesunden und nüch-

http://Gonv.Regier.Pat
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ternen Bauerkerlen auf einen; aus dreien auf zwei 
Arrestanten, und in diesem "Verhältnifs weiter £). 
Die Contravention veranlafst schwere Verantwortung 
und 10 Rubel Strafe zum Besten des Collegiums 
allgemeiner Fürsorge c). 

a) Gouv.R«£.Pat. 1802. 31. Dec. No. 5057; Gouv.Reg.Pat. 
1804. 17. Nov. No.5817. 

I) Gouv.Reg.Pnt. 1809. 25. Mai, No. 3759 j Gouv.Reg.Pat. 
1809. 23. Sept. No.6465. 

c) Gouvern.Ucg.Pat. 1802. 31.1)ec. No. 5057; Gouv.Reg.Pat. 
1809. 25. Mai, No.3759; Gouv.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. 
No. 6465. 

§. i85a. 
Bei Arrestantentransporten auf Wagen oder 

Schlitten ist der I^uhrmann in die Zahl der Wache 
nicht mitgerechnet <*). 

a) Nach dem Gouv.Reg.Pat. 1802. 31»Deo, No.5057. 

$. i855. 
Kein Arrestant ist ohne Handklotz zu transpor-

tiren, hei Strafe von 10 Rbl, zum Besten des Colle
giums allgemeiner Fürsorge Ä)J daher halten Güter, 
welchen der Arrestantentransport obliegt, eine hin
längliche Anzahl von Handklotzen immer in Bereit
schaft b), 

a) Gouv.Reg.Pat. 1804. 17. Nov. No. 5817 j Gouv.Reg.Pat. 
1809. 25.Mai, JSo.3759$ Gouv.Reg.Pat. 1809. 23.Septbr. 
No. 6465, 

b) Gouv.Reg.Pat. 1804. 17. Nov. No.5817. 

§. 1854. 
Die Wache, welche nicht aus schwächlichen 

und kränklichen Leuten, Weihern, Mädchen oder 
Hüterjungen bestehen darf a), ist für die Einwei
chung der Arrestanten verantwortlich b), 

a) Gouv.Reg.Pat. 1809. 25, Mai, No.3759} Gouv.Reg.Pat. 

1809. 23.Sept. No.6465. 

http://Gouv.Reg.Pnt
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6) Gouv.Reg.Pat. 1799. 23. Dec. No, 3853 j Gouv.Reg.Pat. 
1809. 25. Mai, No.3759. 

§. ms. 
Um die Entweichung der Arrestanten zu ver

hindern, hält die Wache sie während des Trans
portes nahe zusammen und immer unter Augen «). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1802. 31. De*. No.5057. 

'§. l856. * 
In den Krügen, wo die Arrestantentransporte 

die Nacht zuzubringen pflegen, darf es an nöthiger 
Vorsicht nicht fehlen, um das Entlaufen der Arre
stanten zu verhüten; daher denn auch hei schwerer 
Verantwortung und 10 Rubel Strafe zum Besten des 
Collegiums allgemeiner Fürsorge, die ganze Nacht 
hindurch in solchen Krügen Pergel (Kienholz) ge
brannt wird a). 

«) Gouv.Reg.Pat. 1802.'31.Dec. No.5057. 

§. i857 . 
Die Arrestanten legen täglich die gesetzliche 

Distanz von einem Gute zum andern a) zurück und 
werden, bei Strafe von 5 Rubeln zum Besten des 
Collegiums allgemeiner Fürsorge, auf keinem Gute 
längere Zeit aufgehalten, als Empfang und Abfer
tigung derselben erfordern b). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. No. 6465; Gouv.Reg.Pat. 
1819. 6. Sept. No. 3770. 

b) Gouv.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. No. 6465. 
§. 1858. 

Jedes Gut, welches einen Arrestanten empfangt, 
ertheüet demjenigen, welches ihn abliefert, zu etwa-
niger Controle, falls der Arrestant irgendwo entwiche, 
eine Empfangs quittung, bei Strafe von 5 Rubeln zum 
Besten des Collegiums allgemeiner Fürsorge a). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. No. 6465. 
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§. i859-
Aufser der dem abliefernden Gute zu er te i 

lenden Quittung, berichtet das letzte Gut au der 
Grenze des Gouvernements, bei der in §. i858. ge
dachten Strafe, der Gouvernements-Regierung die 
richtige Ablieferung des Arrestanten in das angren
zende Gouvernement «). 

a) Gouv,Heg.Pat. 1309. 23. Sept. No.6465. 
§. 1860. 

Auf den Gütern, wo die Arrestanten die Nacht 
zubringen, wird ihnen ein schicklicher, und im Win
ter ein warmer Ort zum Nachtlager angewiesen a). 

a) Gouv,I\cg.rat. 1809. 23.Sept. No.6465. 
§. 1861. 

Jede Behörde, welche einen Arrestanten abfer
tigt, gieht demselben das erforderliche Wegezehr
geld, zu 12 Kopeken für jeden Tag (§. i565. Akg.), 
den er gesetzlich auf den Transport zubringt 
(§.1857.), mit. 

§. 1862. 
Auf gleiche Welse fertigen Güter, welche er

griffene Leute an die Behörde senden, jeden dersel
ben mit 'dem gesetzlichen Wcgezehrgelde (§. 1861.) 
ab, und bemerken ausdrücklich auf dem. Trans-
portzettel den Betrag des mitgegebenen Geldes. Im 
Unterlassungsfälle wird die zu berechnende Summe, 
von dem Gute, als Strafe und auf Kosten desselben 
beigetrieben «). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1819, 6.Sept. No.3770, 

§. l865. 
Auf jedem Gute, wo der Arrestant auf seinem 

Transport eintrifft, wird mit der Bescheinigung über 
die Abgabe desselben (§. *858.) auch das mit ihm ab-
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gelieferte Wegezehrgeld (juittirt. Zu gleicher Quit
tung ist das Etapccommando, an welches der Ar
restant abgegeben wird, verpflichtet Ä). 

a) Gouv.Rcg.Pat. 1819. 6. Sept. No.3770. 
§. i864 

Die Behörde, an welche der Arrestant eingelie
fert wird, treibt das durch den Absender ausgelegte 
Wegezehrgeld unverzüglich zur Wiedererstattung an 
denselben ein a]. 
' d) Nach der DeliiKj.Verordn. 1818. 7. Mai, §.14.; Gouv.Re-

gier.Pat. 1819. 6. Sept. No.3770. 

§. .1865. 
Behörden und Personen, welchen die Aufbe

wahrung und Transportirung von Gfefangencn ob
liegt, verwirken die schwerste Ahndung, wenn sie 
in der Bewachung nicht die gröfste Sorgfalt anwen
den, und die Gefangenen zur Entweichung Gele
genheit finden lassen a). 

«) AUerh. Imm.Uk. 1801. 15. Sept.; Sen.Uk. 1801. 20. Dec. 
No.4397.; Gouv.Rcg.Pat. 1802. 9. Jan. No. 45, Der alle-
gine Imm.Uka« Übergiebt de« Gorodnitschei Gorbunow 
zum gesetzlicheii Verfahre« dem Gerichte, weil er die 
«Ötbige Sorgfalt in gedachtem Falle unterliefa» — t)io 
peiuU Ger»Ordu, bestraft im Art» 180. denjenigen, welcher 
aus der ihm übertragenen Gewahrsam den Verbrecher ge
flissentlich entfliehen läfst, wie den Verbrecher selbst; 
und nach obwaltenden Umständen willkürlich, wenn er 
ihm durch seine Nächlässigkeit entkam (§. 1440.). Die 
Ordin.1632. l.Febr. §.33> p.66. L.O. dagegen straft den
jenigen, welcher zur Bewahrung de« Inhaftirten verpflich
tet ist, und ihn aus Nachlässigkeit oder Einverstäudnif« 
entwischen läfst, nach Umständen willkürlich (s. §; 1556; 
A k g . ) . 

§. 1866. 

Läfst die Wache den Arrestanten auf dem Trans
port entkommen: so ist sie strenger Züchtigung un
terworfen a). 
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a) Gour.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. No. 6465. Das Patent der 
Gouv.Reg. 1809. 25.Mai, No.3759. setzt diese Züchtigung 
auf zehn Paar Rutheu, und auf noch mehr in Verhältnifa 
der Schuld. 

§. 1867. 
War der Arrestant, den die Wache entkommen, 

liefs, ein Läufimg oder geringen Vergehens halber 
unter Arrest: so wird die Strafe (§» 1866.) von der 
Landpolizei erkannt; war er aber ein Criminalver-
hrecher: so wird die Wache dem Criminalgericht 
zur Inquisition und Aburtheilung übergeben a), 

a) Gouv.Reg.Pat. 1809. 23. Sept. No.6465. 

$. 1868. 
Wenn Gutsbesitzer, Arrendatoren und Dispo

nenten das Entfliehen des Arrestanten durch Erthei-
lung zu geringer Wache veranlassen: so verwirken 
sie eine Strafe von 10 Rubeln zum Besten des Col-
legiums allgemeiner Fürs'org© und den Ersatz alles., 
durch die Entweichung entstandenen Schadens. Ver
anlassen diese Entweichung die Gutsrichter (welche 
auf die Leistung der Öffentlichen Obliegenheiten in 
ihren Gemeinden zu wachen haben): so werden sie 
mit Absetzung vom Amte, körperlicher Züchtigung 
und Schadenersatz gestraft a). 

«) Gouv.Reg.Pat. 1809. 25.Mai, No.3759. 

§. 1869. 
Die Landpolizeien sind verpflichtet, für $ie ge

naueste Erfüllung aller Vorschriften zu wachen, wel- * 
che die Ergreifung so wie den Transport der Ar
restanten betreffen und den Beschwerden einzelner 
Güter über Nichtachtung dieser Vorschriften "von 
Seiten anderer Güter sofort gesetzlich abzuhelfen a). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1809. 23.Sept. No.6465. 
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II, ArreataMentransport auf der Strafte von Riga nach 
St. Petersburg und zurück. 

§. l870. 
Die auf dieser Strafse eingerichteten Etapes zum 

Transport der Arrestanten beruhen auf Allerhöch
stem Kaiserlichen Befehl, nach einem besonders be
stätigten Plane. 

$. 1871. 
In Gemäfsheit dieses Allerhöchsten Befehles trans-

portirt: a) ein Militaircommandb die Arrestanten 
von Riga nach Wenden und die dort vorhandenen 
Arrestanten wieder nach Rigaj b) ein zweites Com-
mando die Arrestanten von Wenden nach Walk5 
c) ein drittes von Walk nach Dorpatj d) ein vier
tes von Dorpat nach Tschornaja Derewnja, und 
e) ein fünftes von Tschornaja Derewnja bis Jewe im 
ehstländischen Gouvernement u. s.w., und geleitet 
die an den Etapestellen auf dem Wege von St. Pe
tersburg eingetroffenen Arrestanten wieder von Etape 
zu Etape nach Riga a)», 

a) Gouv.Reg.Pat. 1818. 9. April, No. 2187. 

\ §. 1872. 

Von den Behörden, welche der Lage ihres 
Sitzungsortes nach, die Arrestanten längst der Eta-
pestrafse transportiren lassen können, sind selbige 
nur an den gesetzlich bestimmten Tagen a), an 
welchen der Arrestantentransport wöchentlich ein
mal abgeht, abzufertigen b). 

a) Diese Tage bestimmt das, dem Gouv.Reg.Pat. 1818. 9. Apr. 
No. 2187. beigefügte Verzeichuifs. 

V) Gouv.Reg.Pat.1818, 9. April, No.2187. Pct. 1. 

§ .1873 . 

Bei Absendung der Arrestanten von St. Peters
burg werden mit jedem Transport nicht mehr als 
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zehn Arrestanten abgefertigt» Daher werden, falls 
bei einem Transport aus Riga nicht bereits zehn 
Arrestanten sich befinden, von den Behörden nur 
bis zu der Anzahl von zehn Arrestanten, mit Ein-
senlufs derjenigen, die aus Riga gehen, nach St. 
Petersburg abgefertigt a). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1818. 9. April, No.2187. Pct.2. 

§. 1874. 
Wenn also ein Arrestant aus einer Kreis- oder 

Landstadt [directe nach St. Petersburg abgefertigt 
werden soll, und bei dem Transport sich schon 
zehn Arrestanten befinden: so wird er bis zum näch
sten, nach St. Petersburg gehenden Transport, bei 
welchem sich noch nicht zehn Arrestanten befinden, 
zurückbehalten a). 

a) Gouv.rieg.Pat. 1S18. 9. April, No.2187. Pct.2. 

§. 1875. 
Dagegen beschränkt sich die Anzahl der, im 

inländischen Gouvernement zu transportirenden Ar
restanten nur dahin, dafs sie nie über das Verhalt-
nifs hinausgehe, in welchem das begleitende Com-
mando zu den zu transportirenden Arrestanten ge
setzlich stehen mufs d). 

a) Gouv.neg.Pat. 1818. 9.April, No.2187. l>ot»2»j 8. §.1851. 

§. 1876. 
Die Güter, wo nach dem Verzeichnifs (§.1872.) 

das Commando mit den Arrestanten nächtigt oder 
rastet, geben dazu im Winter ein geheiztes Local 
her. Eine gleiche Verpflichtung liegt in dieser Hin-
sieht den Städten ob , in welche das Commando 
eintrifft a). 

a) Gouv.Reg.Pat. 1818. 9.April, No.2187. Pct.3. 
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f. 1877. 
Leute, welche auf Gütern, die in der Gegend 

der Etapestrafse telegen sind, zur Ablieferung an 
die Behörde ergrifFen werden, werden eben so wie 
die Arrestanten,, welche auf einem andern Tract 
geführt worden, an den Stellen, wo sie auf die 
Etapestrafse herauskommen, längst der JEtapestrafse 
transportirt und zu diesem Behuf an das Etapecom-

.mando abgegeben a). 
sa) Gouv.Reg.Pat. 1818. 9. April, No. 2187. Pct.4. 

Z u m * B e s c h l u f s . 

5. 1878. 
Es gieht Grundsätze, welche in dem Richter 

nicht nur hei derBeurtheihmg eines peinlichen ^al 
les, sondern schon bei der Untersuchung desselben 
vorherrschen müssen. 

§.. »879. 
Leben und Ehre des Menschen sind oft in des 

Richters Hand5 er sei daher strenge, gerecht und 
eifrige milde, gütig und barmherzig. 

§. 1880. 
Der Richter kann gerecht und milde seyn, ohne 

durch Gefühllosigkeit das Gesetz verhafst, durch 
Straflosigkeit die Verbrechen allgemein zu machen. 

§. 1881. 
Der Richter sei ohne Tadel, damit, er ohne 

Furcht seyn könne. 
21 



§. 1882. 
Je redlicher der Richter, desto näher ist er der 

Wahrheit, die er erforschen will, 

§. i885. 
Der Richter ist gleichgültig gegen das Gesetz, 

wenn er es als Machtgebot der Laune ansieht; er 
ehret es nur dann, wenn er in ihm eine Wahrheit 
sucht, die der Gesetzgeber aus dem Wesen der Er 
scheinungen ableitete. 

§. i884. 
Der Richter erforsche den Grund eines jeden 

Gesetzes, damit er sich in der Achtung desselben 
befestige und aller Willkür unter allen Umständen 
entsagen lerne; die Weisheit des Gesetzgebers wird 
ihn überraschen, das Gesetz selbst ihn wohlthätig 
erfreuen. 

§. i885. 
Zu richtiger Beurtheilung des einzelnen Gesetzes 

gelangt der Richter am schnellsten, wenn er das 
Einzelne mit Mehrerem in Zusammenhang bringt, in 
dem Einzelnen kann er viele Wahrheiten entdecken, 
in dem Mehreren nur Eine Wahrheit finden. 

• §. 1886. 
Alle Wahrheit aber, und alles Wissen und alle 

Tugend befafst sich in dem Gesetz unserer Religion: 
Liebe d e i n e n N ä c h s t e n , wie d i c h se lbs t , 
und t h u e n i c h t i h m , was du n i c h t d i r ge-

, t han h a b e n wi l l s t . 

$• 1887. 
Der Richter sei unterthan dem Gesetz und der 

Obrigkeit; er erhebe sich, nicht über jenes, und 
meistere nicht diese; dünkt er sich weiser und bes-
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ser, als beide: so macht er zu seinen Führern die 
Willkür, und mit dieser den Irrtimm. 

§. 1888. 
Je härter die Anklage, desto gründlicher die 

Untersuchung, desto strenger und umsichtiger die 
Prüfung (Manif. 1763« 5i.Aug,). 

S.1889; 
Verlust der Ehre ist oft der Verbrechen Anfang 

(Richt.Reg. §. a5.). 
§, 1890. 

Die Verdammnifs kann der Richter nie zurück
nehmen; das getö'dtete Lehen nicht erwecken; die 
gehrandmarkte Ehre nicht wiederherstellen. 

$. 1891. 
Das Gesetz ist nicht der Strafe wegen da, son

dern des Rechts und der Gerechtigkeit wegen, da
mit die Strafe entbehrlich werde (Richt-Reg. §. ig.). 

§. 1892. 
Gleiche Verbrechen erfordern gleiche Strafen 

(Richt.Reg. §. 2i.)j aber eigener Wille und Verführ 
rung, Vorsatz und ?That sind vei'schieden (Richt.
Reg. $. 55.). , ' 

§. i895. 
Unschuld erweisen und Strafe abwenden, ist 

dem Richter rühmlicher, als die Schuld .entdeckt 
und die Strafe zuerkannt haben, (Instr. z. Entwurf 
eines neuen Gesetzb. 1767. So. JuL $.179.187.). 

$. 1894. • 
Das Gesetz schützt das Leben und die Ehre 

eines Jeden mit solcher Liebe, dafs es beide nicht 
einmal in die Willkür des Verbrechers stellt; daher 
will es zu dem Beweise Gesländnifs, zu dem Ge-
standnifs Wahrheit, (s. Alleg. in not. c. L.L. p.471.). 
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§. i895. 
Bas Gesetz will durch Strafe nicht erbittern 

und rächen, es will Belehren und bessern; daher 
mifst es die Art der Strafe nach der Natur des 
Verbrechens, ihren Betrag nach dem Umfang der 
Schuld; daher t h u t es Rech t u n d s c h e u e t 
N iemand , (Instr. z. Entw. c. neuen Gesetzb. 1767. 
5o.Jul. §. i45 bis i5o.). 
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I n h a l t 
der Institutionen des livländischen -

>f , Prozesses. 

Prozefsgattungen. 
§. 1, Prozefs. — 2. Gesetzlicher Prozefs, gewillkürter.— 

3. Civil- und Criminalprozefs. — 4, Förmlicher Civilprozefs' 
aufacrordentlicher. Anklagender Criminalprozefs, untersu
chender. 

E r s t e s B u c h . 

"Vom o rden t l i chen Civi lprozesse . 
§. 5^—8. Einleitung. 

E r s t e r T i t e l . 
Allgemeine Grundsätze des Civilprozesses 

in Beziehung auf dessen Object. 
§. 9. Haupt- und Nebenpersonen dea Prozesses. 

E r s t e s C a p i t e l . 

Hauptpersonen von Seiten der Parteyen. 

§. 10. Parteyen. — 11. Streitgenosseu. — 12. Gleichheit 
der Hechte unter den Parteyen. — 13. In -welchem Fall der 
Beklagte als Kläger angesehen wird? — 14. "Wie im zweifel
haften Falle, wer Kläger und wer Beklagter sei, verfahren 
wird? — 15. Befuguifs zu gerichtlicher Ausführung der Rechts
ansprüche. — 16. Legitimation zur Sache. — 17. Folgen im-
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befugter Einmischung. — 18. Recht zur Anforderung des Be
weises der Rechtszuständigkeit. — 19. Pflicht des Richters, auf 
die Legitimation der Parteyen zu sehen. — 20. Rücksichtlich 
•welcher Personen die Legitimation vermuthet wird? — 21. Fä
higkeit, im Gericht zu stehen. — 22. "Wer dazu unfähig iat? 

Z w e i t e s C a p l t e l * 

H a u p t p e r s o n e n v o n Sei ten des G e r i c h t s , 

§, 23. Richter. — 24. Der Richter kann sich seiner Ge- * 
richtsbarkeit nicht willkürlich entKufsern. — 25, Yertrag-
mäfsige Wahl eines Richters durch die Parteyen, — 26. Die 
Partey wird zu Anerkennung eines unbefugten Richters nicht 
gezwungen. — 27. Schieds - und Commissorialgerlchte beru
hen auf freier Einwilligung der Partoyen. — 28. Fähigkeit zum 
Richteramt. -— 29. Wodurch die Fähigkeit zum Richteramt 
erlöscht? — 30. Competenz des Richters. «*- 31. Vollkommene 
Compoteuz. * t 32. Bedingte Competenz. — 33. Competenz 
wird durch Gesetz oder Willkür der Partoyen begründet; a) 
durch Gesetz. — 34. Wo der Kläger 8eine Klage anbringt ? — 
35. Gleiche Competenz mehrerer Behörden. — 36. Bcobach* 
tung des Rechtsganges von einer Instanz zur andern. — 37, Be
obachtung der Grenzen der Gerichtsbarkelt. Requisition, *— 
38. Erfüllung der ergangenen Requisitionen. — 39. Bestimmung 
der Gerichtsbarkeiten. — 40. Gerichtsstand. — 4L Persönli
cher; des Adels und der Geistlichen, -— 42, Der Kaufleute 
und Bürger. — 43. Der Handwerker und Beisassen. — 44. Der 
Bauern. —> 45. Des Minderjährigen. —» 46. Des Criminai- und 
PolizeiYerbrechers. —* 47, Dinglicher; tlber unbewegliches 
Vermögen, -— 48. Ueber bewegliches Vermögen, —. 49. Des 
Arrestes. —* 50. Der Widerklage. — 51. 52. Gerichtsstand des 
Ehemannes gehet auf die Ehefrau über, — 53. Gerichtsstand 
des Vaters und Hausherrn geht auf die Kinder und Hausgenos
sen über. — 54. Gerichtsstand der Erben. — 55. Verände
rung des Gerichtsstandes wahrend des Prozesses, -— 56. b) 
durch Willkür (Prorogation). — 57. Erfordernifs der Proro
gation, — 58. "Wodurch die Prorogation bogriiudet wird? *~ 
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59. Vertrag über die Prorogation in Lesendem Fällen. *— 60. 
Unaustreitbarkeit einmal anerkannter Prorogation. 

D r i t t e s C a p i t e l . 

Nebenpersonen von Seiten der Parteyen. 

§. 61. Advocaten. — 62. 63. Aufnahme, Ablassung und 
Bestrafung der Advooaten hängt von der Behörde ah. — 64. 
Wann Advocaten zulässig sind? — 65. Für wen? — 66, Nie~ 
niand wird zur Annahme eines Advocaten gezwungen. — 67. 
Ob und in wio fern ein Advocnt Jemandem seine Dienstlei
stung versagen darf? — 68. Ursachen solcher Versagung. — 

69. Beilegung eines Advocaten von Amtswegen des Richters. —> 
70. Fortsetzung, — 71. "Wer 4s Advocat von Amtswegen bei
zulegen ist? — 72. Bestimmung des Richters, wenn beide Par-
teyen um den nemlichen Advovaten bitten. — 73. "Wer zur 
Vertretung fremder Rechtsverhältnisse unfähig ist? <-»• 74. Ei
genschaften des Advocaten, — 75* PiRobten desselben; —* 76. 
a) gegen die Partey, — 77. Fortsetzung. —• 78. Strafe für 
verabsäumte Vertretung öder Ueberschreitung der Vollmacht. — 
79. b) Gegen den Richter. —• 80. Irrthum in richtiger Anwen
dung der Gesetze. *— 81. Geilissanüiche Rechtsverdrehung.— 
82, Irrthum in Darstellung factischer Umstände. — 83. Rechte 
des Advocaten, — 84. "Willkürliche .Zurückgabe eines über
nommenen Mandats. — 85. Recht des Advocaten auf Kosten-, 
ersatz und Honorar. — 86. Auch hei des Advocaten eigener 
Rechtssache und in Armenaachen, — 87, Recht einen Vor-
schufs. zu den Kosten zu verlangen. — 88. Rechtinäfsiges und 
uurechtmäfsigea Honorar, •— 89, Empfangenes Honorar vor 
Beendigung der Rechtssache. —» 90. Richterliche Bestimmung 
über Kostenersatz uud Honorar. — 91, Zurückbehaltung der 
Manualacten, •— 92. Procuratoreu, Syndici. — 93. Die An
nahme einer Procuratur ist freiwillig. — 94. Legitimation zum 
Prozefs. — 95, Sicherheitsleistung bei fehlendem Beweise der 
Legitimation, —• 96. Arten der Legitimation; a) durch die Ge
genwart des. Prineipals. — 97. Wann diese durch schriftliche 
Vollmacht noch ergänzt wird? — .98. b) Durch Vollmacht, 
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General- und Specialvollmacht. «— 99. Reqnisita einer Voll
macht. — 100. Vollmachten'auf Erben gestellt. — 101. Auf 
unvollständige Vollmachten wird kein Bevollmächtigter zuge
lassen. — 102. Vorbehalt wegen Berichtigung der Legitima
tion ist unzulässig. — 103. Später erfolgte Bestätigung des 
Principals. — 104. "Wann eine Bevollmächtigung verniuthet 
•wird? — 

V i e r t e s C a p i t e l . 
Nebenpersonen von Seiten des Gerichts, 

§. 105. Nebenpersonen des Gerichts, •*— 106. Deren amt
liche Atteste und Protocolle, —- „ 

Z w e i t e r T i t e l . 

Allgemeine Grundsätze des Civilprozesses 
in Beziehung auf dessen Object. 

§. 107.108. Hechte und Pflichten der Richter und Parteyen. 

- E r s t e s C a p i t e l « 
Pflichten und Rechte der Gerichte und Parteyen, 

überhaupt, 
§. 109. Wesentlichfceiten jedes Prozesses: 1) Rechtliches 

Gehör. — 110. 2) Verfahren, schriftliches und mündliches.— 
111. 3) Pflicht, Ort und Zeit zu beobachten. — 112. Ferien. — 
113. 4) Beobachtung der gehörigen Ordnung. — 114. "Wie au 
verfahren, wenn In nemlicher Sache verschiedene Fragen zu 
entscheiden sind? — 115. 116. Oder y/emi verschiedene Haupt
sachen collidiren? — 117. Die ältere Rechtssache geht der 
jungem vor. — 118. Verhandlung gleichzeitiger Rechtssachen. 

Z w e i t e s C a p i t e l . 
Besondere Pflichten und Hechte der Gerichte. 

§. 119. In welcher Beziehung die besonderen Pflichten 
St*tt finden? »-* 120. Pflichten» 1) gegen andere Gerichte. — 
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121. 122. Verhältnifs der Oberbehürden zu den UnterbehÖr-
den. — 123. 2) Gegen die Parteyen J a) Betragen. — 124. 
b) Versuch zur Güte. — 125. c) Führung der Acten. — 126. 
d) Leitung und Entscheidung der Prozesse durch Erkenntnisse. 
— 127. Eintheilung der Erkenntnisse. — 128. Worauf die Ent
scheidungen zu gründen sind? — 129. OJHcieuses Verfahren 
des Richten. — 130. 3) Der Gerichtsglieder unter sich. — 
131. Insbesondere der Referenten tmd Votan^en. -— 132. Der 
Gerichtsdelegirteu. — 133. 4) Gegen die Officianten und Un
tergebenen, — 134. Verantwortlichkeit des Richters. —- 13$. 
Strafe begangener Ungerechtigkeit, — 136. Strafe verschulde
ter Nachlässigkeit, —<• 137. 'Wesentliche Fohler in den Urtheilen 
der Untorbehördcn. — 138. Strafe unterlassener Ausführung 
und nicht abgeholfeuer Gesetzwidrigkeit, — 139. Verfahren in 
zweifelhaften und hinderlichen Fällen, — 140, Verfahren in 
Anwendung der Gesetze. — 141. In welchem Fall der Rich
ter wegen seines Erkenntnisses nicht haftet. — 142. Rechte 
des Richters: a) auf Unverletzbarkeit und Landesherrlichen 
Schutz; — 143. b) auf Genugthuuug; — 144 c) auf Beloh
nung und Auszeichnung; — 145. d) zu Vorstellung gegen 
nachtheilige Verordnungen; -*• 146. e) zu Vorstellung des 
nützlich Erachteten; — 147. f) auf Strafbefugnifs; — 148. 
g) auf Verteidigung seiner Competenz; •*-# 149. h) zu Sub-
atituirung und Compleünuig, 

D r i t t e s C a p i t e 1. 

B e s o n d e r e Pf l ichten unrl Rech te d e r Pa r t eyen . 

§. 150. Pflichten der Pa/teyen, in Beziehung: a) auf vor
handene Prozesse. -T- 151. b) Auf künftige Prozesse. — 152. 
c) Während des Prozesses: 1) Befolgung der Termine. — 
153. Termin. -»* 154. Wann ein Termin, abläuft? — 155. Ge
setzliche Verlängerung des am Sonn- oder Feiertage einfallen
den Termins. — 156. • Genaue Beobachtung der Termine. — 
157. Vollziehung der Strafe für verabsäumten Termin. — 158. 
Fortsetzung. — 159. Dilation, — 160. findet ohne erhebliehe 
Ursache nicht Statt, — 161. und nur mit Festsetzung einer 
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Strafe für da? unrechtfertige Ausbleiben. -»- 162. Einwilligung" 
der Gegeupaxtey zur Befristung. — 163. Beschwerde über die 
Dilationahescheide, — 164. Kosten des verabsäumten Termins. 
— 165. Rechtliche Hinderung, — 166. Folge nicht erfolgter 
Bestätigung einer rechtlichen Hinderung. — 167. 2) Auslage 
und Erstattung der Kosten. <— 168, Specification der Kosten. 
— 169, Zuerkeuuung der Kosten. — 170. Krsutz der Schäden. 
— 171, Richterliche Ermafaigung der Kosten, — 172, Com-
pensation der Kosten. — 173. Kosten der Appellatiouaiuatauz. 
174, Kosten der Ileviaionainstanz. — 175, 176. Kostenersatz von 
dem Erben gefordert, — 177. 3) Sicherheit für Kosten, Schä
den und UrtheilserTülluug« — 178. Reale und Juratorisehe Si
cherheit, — 179. Bürgschaft, riloksichtlich Besitzlicher. — 180. 
Ersatz, der Kosten und Schäden in Armenaacheu, — 181. Wie 
derselbe geleistet wird? — 182. Temerarium, — 183. "Wer 
als temere litigaus angesehen wird. — 184. Worin das Teme-
rarium besteht, — 185. Temerarium in Armenaachen, — 186. 
Wie das Temerarium berichtigt wird? — 187. 4) Verpflich
tung wegen der Chicane, — 188, Strafbarkeit der Chicaue, —• 
189, Was zur Chicane .gerechnet wird ? — 190. Richterliche 
Maasregel wegen der Chicane, — 191. Eidesleistung wegen 
Gefährde uud Arglist. — 192, Worin diese Eidesleistung be
steht? •*- 193, Kann der Klüger vom Beklagten» und dieser 
von jenem fordern. — 194. Folgen verweigerter Eidesleistung 
fitr den Kläger. — 195. Für den Beklagten. — 196. Für den 
Kläger sowohl als den Beklagten. — 197. 5) Besondero Ver
pflichtung bei Ausführung der Sache. —* 

D r i t t e r T i t e l , 
Ausführung des Rechtsstreites in erster 

Instanz. 
§. 198. Wie die Darstellung der Sache beschaffen «oyn 

müsse? — 199. Inhalt der Darstellung. — 200. Directea Ver
fahren. — 201. Indirectes Verfahren. — 202, Verschiedene 
Natur de« iucUrecten Verfahrens. — 
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E r s t e s C a p i t e l . 

C i t a t i o n . 

§. 203. Citation. — 204. Was sie enthält? — 205. Citations-
gesuch. — 206. Citationsbefehl.-- 207. Mündlich er, schriftlicher 
Citationsbefehl, Enipfangschein. — 208. üerE/npfangschein wird 
zu den Acten gebracht, — 209, In welchem Fall die Klage dem 
CitationsbefeW beigefügt wird? —* 210. Auf wessen Kosten 
der Citationsbefehl ergeht? — 211. Insinuation. — 212. Strafe 
eines Excesses gegen den Insinuanten. i— 213. Der bei der 
Oberbehörde ausgewirkte Citationsbefehl wird durch die Un
terbehörde dem Citirten iusinuirt. — 214. Recht der unbefug
ten Behörde zur Citation bei Widerklage und Prorogation der 
Gerichtsbarkeit. — 215, Citation der Streitgenossen. — 216. 
lusinuirung der Citation au den Geueralgevollmä'chtigten des 
Citirten. — 217. Wann? und wo? die Citation .geschehen inufs ? 
— 218. Welche Ursachen die verweigerte Annahme der Cita
tion rechtfertigen? - r 219. Wie das Gericht verfährt, wenn 
Ciuit aufserhalb Landes ist? — 220. Edictalcitation. «— 221. 
Insinuation des CitatJonsbefehls, wenn Citat demselben aus
weicht, oder sich nicht finden läfst. — 222. 223. Fortsetzung.— 
224. Zweifelhafte Competen« des citirenden Gerichts, — 225. 
Folge anerkannter Competenz. — 226. 227. Nichtbefolgung,.— 
228. Was • die Behörde bei Anberaumung eines Termins zu 
berücksichtigen hat? — 229. Betrag der Geldstrafe für wn-
rechtfertiges Ausbleiben. — 230. Erweis der rechtlichen Hin
derung. — 231. Desfallsiges Erkenutnifs der Behörde. — 232. 
Wirkung nicht befolgter Citation einer unbefugten Behörde. — 
233, Zwangsmittel bei nicht befolgter Citation. — 234. Folge 
des gänzlichen Ausbleibens. — 235. Fortsetzung. — 236, Zu-
rückgewinnung aberkannter Hechte. — 237. Fortsetzung, — 
238. Contumacirung. — 239. Persönliches Erscheinen. —• 240. 
Persönliches Erscheinen bei fiscalischen Anklagen. »- 241. 242. 
Wirkung der Citation. 

Z w e i t e « C a p i t e l , 

K l a g e . 
§. 243. Klage. — 244. Was die Klage enthalten mufs? — 

245. Verfolgung gleicher Rechtsansprüche Mehrerer in nemli-
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eher Sache. — 24,6. 247. Beschaffenheit der Klage. — 248. 
Vortrag iu der Klage, — 249. Anführung der Gesetze. — 250. 
Darlegung der Bitte. — 251. Fähigkeit zur Klage. — 252. Ehr
lose haben kein Klagerecht.--« 253. Klagerecht iu fremden Sachen 
findet nicht Statt? —< 254, Fortsetzung. — 255. Niemand wird 
zur Klage gezwungen. *— 256, 257. Cumulation. — 258. Ver
besserung und Erläuterung der Klage. — 259. Zurücknahme 
der Klage — 260. ohne Verlust des Klagerechtes. — 261. Ces-
sion der Klage. — 262, Vergleich, *-< 263, Strafe unterlasse
ner Anzeige. — 264, Gerichtliche Bestätigung des Vergleichs. 

D r i t t e s C a p i t e L 

E r k l ä r u n g . 
§. 265. Mittheilung der Klage an Beklagten, — 266. Freie 

Wahl der Verteidigung. — 267. Verneinende Erklärung. <-*> 
268. Bejahende,.vermischte Erklärung. — 269, Beschaffenheit 
der Erklärung. — 270. Darstellung derselben, *—> 271. Auseinan
dersetzung der Rechtsgründo und Gesetze. — 272. Mitbeklagte. 
— 273. "Wirkungen der Einlassung, —* 274. "Widerruf wegen 
Irrthum fmdet nicht Statt, —• 275. wohl aber Widerruf wegen 
Unbekanntschaft factisoher Gründe oder Thatuniatäncle. — 276. 
Anerkennung des Richter«, yor welchem die Einlassung ge
schehen ist. — 

V i e r t e s C a p i t e l . 

R e p l i k . D u p l i k . 
§. 277. Mittheilung zum Schlufsverfahreu, — 278. Welche 

Termine angesetzt werden? — 279. Inhalt der Schlufssehrif-
ten. — 280. Mündliches Verhör, — 

F ü n f t e s C a p i t e l . 

B e w e i s . 
§. 281. Wann und in welchem Termin dio Beweisführung 

Statt findet ? — 282, Freistellung dos Eichten rücksichtlich 
der Beweisführung. — , 283. Befristung de« Beweisiemüus, — 
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284. Verschiedene Benennung' des Bewelsverfahrens, rücksicht
lich der Parteien. — 285. "Wo der Beweis geführt wird? — 
286. Feststellung der Beweisgegenstände durch den Richter. — 
287. "Wer beweiset? — 288. "Was wird bewiesen? — 289. Der 
Beklagte ist nicht verbunden das Gegentheil des unerwieseneu 
Klagegrundes darzuthun. — 290. Zu welcher Zeit die Beweis
mittel beigebracht werden? — 291. Darthuung der Beweisfal-
schuug. — 292. Art zu beweisen; natürliche, künstliche. — 
293. "Wann die Beweisführung entbehrt wird? — 294. Arten 
der Beweismittel. — 295. Gebrauch verschiedener Beweismit
tel zu gleicher Zeit. — 296. 1) Eigener Augenschein des Rich-
lers — 297. wird der Beweisführung der Parteyeu vorgezogen. 
— 298. 2) Kunstverständige; auf Ermessen des Richters. — 
299. Auf Ansuchen der Parteyetn — 300. Eigenschaften des 
Kunstverständigen. — 301. Vereidigung desselben, — 302. Auf 
wessen Kosten er gebraucht wird?" -— 303. 3) GesLändnifsj 
Wie es beschaffen seyn mufs ? — 304. Enthält vollen Beweis. 
— 305. Aufsergerichtllches Gestäudnifs» e*- 306. Stillschwei
gen. — 307. Bedingtes Gestäudnifs. >— 308. Fortsetzung. — 
309. In wie fem das Gestäudnifs einem Dritten schadet? — 
310. 4) Zeugen; fähige und unverdächtige. — 311. Unfähige 
Zeugen sind zweierlei Art. — 312» Absolut unfähige Zeugen. 
— 313. Relativ unfähige Zeugen, i— 314. Gebrauch der ab
solut und relativ unfähigen Zeugen. — 315. Verdächtige Zeu
gen. — 316. Einreden gegen die Aussagen verdächtiger Zeugen. 
*— 317. Erfordernisse der Aussage; a) Vereidigung. — 318. 
b) Zahl der Zeugen. — 319. c) Besondere Abhörung in Ab
wesenheit der Parteyen. — 320. tl) Sachgemäfse Beschaifenheit 
der Aussage. — 321. e) Gehörige Nachweisuug der Kenntnifs. 
—- 322. f) Gleichheit im wesentlichen der Aussage. •— 323. 
Pflicht, Zeuge zu seyn. *— 324. Zulääsige Weigerung. •— 325. 
Nothwendige "Weigerung. — 326. Strafe der "Weigerung. — 
327. Abhörung der Zeugen in ihrer "Wohnung. — 328. Zeu-
genbeweisverfahren, rücksicbtJich der Parteyen. — 329. Auf
führung neuer Zeugen. —• 330. Beweispüncte; im mündlichen 
Verfuhren. — 331. Im schriftlichen Verfahren. — 332. Wie 
viele Zeugen zu jedem Reweispuncle? — 333. JNanie und 
Wohnort der Zeugen, vom Beweisführer angezeigt. — 334. 
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Beschaffenheit der Beweispuncte. *~ 3.35. Fortsetzung. — ,336. 
Verfahren de» Richters in Betreff ungehöriger Beweisptmcte. 
337. Fragestücke. — 338. Allgemeine, besondere. — 339. Was 
sie bezwecken? — 340. Ihre Beschaffenheit. — 341. Termin 
Äür Einreichung derselben. — 342. "Wann sie dem Gegentheil 
mitgethellt werden? — 343. Zeugenverfuhren, rücksichtllch des 
Gerichts; amtliche Untersuchung der Glaubwürdigkeit. — 344. 
Vereidigung der Zeugen. — 345. Die Parteyen können bei 
der Vereidigung zugegen seyn. — 346. Wo die Vereidigung • 
geschieht? — 347. Verhör der Zeugen. — 348. Auferlegung 
des Stillschweigens über Befragung und Aussage. — 349. Ab
sonderung der Zeugen. — 350. Anfertigung des Protocolls. — 
351. Amtliche Beifügung von Beweispuncten und Fragestöcken 
durch den Richter. — 352. Con/Vontalion* — 353. Nochma
lige Verhörung des Zeugen. — 354» In wie fern neuer Zeugen
beweis gegen vorhandene Aussagen unzulässig ist? —» 355. 
Die Abhörung fallt weg, wenn der denominirto Zeuge- nicht 
ausgemiilelt werden kann. — 356. In welchem Fall die Zeu-
genabhörung von anderen Behörden reqnirirt wird. — 357. 
358. Fortsetzung. — 359. Die Oberbehörde läfst Vereidigung 
und Abhörung der Zeugen bei der Unterbehördo geschehen. 
— 360. Einreden gegen die Saugen, — 361. Wann sie beizu
bringen sind? — 362. Slo halten die Beibringung der Frage-
stllcke xiicht auf. — 363. Bei welchem Gericht sie beige
bracht werden? — 364. 365. Desfallsiges Verfahren. — 366. 
367. Fortsetzung. — 368. Ungehinderte Abhörung des Zeugen, 
welchem die Einrede gilt. *— 369. Folgen der Verwerfung und 
Bestätigung der Einrede. — 370. Wem der Beweis der Einrede 
obliegt? — 371, Berechtigung zum Recurs an die Überbe
hörde. — 372. 5) Urktmdenbeweis. — 373. Arien der Urkun
den. — 374. Öffentliche Urkunden. — 375. Welche Urkunden 
dazu gerechnet werden? — 376. Sie schlicfacn den Gegenbe
weis nicht aus. — 377 bis 382. Privaturkunden; wenn sie be
weisen? — 383. Ausnahmen. ~ 384. Beweiskraft der Haus
und UandelsbÜcher, — 385. Exceptio non numeratae peeuniae. 
— 386. 387. Fortsetzung. — 388. Fortsetzung. Beweis einer 
Quittung. — 389. Fortsetzung. — 390. Beweiskraft der Ur
kunden und Copeyeu. — 391. Beglaubigte Copeyen. — 392. 
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Beziehung einer Urkunde auf die andere. — 393. Verflachte 
Urkunden. — 394. Verdächtige Urkunden. —- 395. Attestate 
unbeeidigter Privatpersonen. — 396. Attestate, von Amtswegen 
ausgestellt. — 397. Fehlendes Siegel zur Unterschrift. — 398. 
Verfahren hei dein Beweise durch Urkunden. — 399. Sie wer
den bei der eisten Instanz beigebracht. — 400. Strafe geflis
sentlicher Zurückhaltung der Urkunden. *— 401, Unzulässige 
Beibringung von Urkunden bei oder nach dem Schlufsverfah-
ren. — 402. Agnition der Urkunden. «— 403. Recoguitiou der 
Urkunden» —« 404. Erkeiuiinifs uro ngniio vel recognito. — 
405. Beweis angestritteuer Aechtheit einer Urkunde, «— 406. 
Kraft dieser Beweisgattungen. <— 407. Fortsetzung. Ergän-
zungs - oder Abliiugnungseid, — 408. Folgen verweigerter Eides
leistung. — 409. Beweis wider die eingestandene Unterschrift*. 
— 410. Verlust der Urkunden. — 4JL1. Widerrechtliche Ver
nichtung der Urkunden. — 412. Fortsetzung. **• 413. 6) Eides
leistung ; a) freiwillige. — 414. In welchen Fällen die Eides-
dolation zulässig ist? •— 415. 416. Fortsetzung. — 417. "Wann 
sie nicht unbedingt Statt findet? — 418. Wie bei einstweiliger 
Unfähigkeit zur Eidesleistung zu verfahren ist? — 419. Zu
rücknähme des deferirten Eides. — 420. Annahme des deferir-
teu Eides. — 421. Wann sie abgelehnt werden kaliu? *-* 422. 
Folgen verweigerter Eidesleistung nach der Annahme. — 423. 
Eidesrelation. — 424. Wann die Eidesrelation nicht Statt'fiu-
det? — 425. Inhalt des referirten Eides. —.426. Die Verweige
rung der referirten Eidesleistung ist unzulässig.— 427. Zurück
nahme des referirten Eides.. — 428. Gewissensvertretung. —* 
429. 430. Fortsetzung. •— 431. Wirkung angenommener Eides
leistung. — 432. 433. Wirkung vollzogener Eidesleistung. — 

434. Wodurch die Eidesleistung zurückgenommen wird? — 
435. Rechtsmittel und Klage wider ein,,dem Eide gemäfses 
Unheil sind unzulässig. — 436. b) Auferlegte. — 437. Er-
gänzungs- und Reinigungseid, -** 438. Womach der Richter 
bei dleaer Auflage entscheidet? — 439. In welchem Fall der 
Reinigungseid dem Ergänzungseide vorgeht? — 440. In wel
chem Fall keiner von beiden Eiden geleistet wird? — 441. In 
welchem Fall der Reinigungseid nicht Statt findet? — 442. In 
welchem Fall Beklagter zum Reinigungseid nicht verbunden 
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ist? — 443. Folge verweigerter Leistung des auferlegten Ei
des. -*- 444. Wodurch ein auferlegter Eid nach vollzogener 
Ableistung angefochten wird? *- 445, Beschwerde wider die 
Zuerkennuug des Eides. — 446. Schätzungseid, juramentuin 
in litern aifectionia. — 447. Jurameutum in litem veritatis. — 
448. Desfallsige Ermässigung des Richters. «— 449. "Wem die 
Leistung des Schätzungsei des zusieht? -— 450. Pflichte» des 
Richters, riicksichtlich der Eide: a) Beobachtung des Ilituals. 
-^ 451. 452. Fortsetzung. —* 453. h) Rücksicht auf die Fähig
keit zur Eidesleistung. — 454. 'Welche uufähig sind? — 455. 
c) Darauf, dafs die Eidesleistung persönlich geschehe. — 456. 
Eidesleistung von Seiteu der Gemeinheiten, — 457. d) auf die 
Unentbehrlichkeit des Eides» — 458. Fortsetzung. — 459. Gül
tigkeit des Eides. —> 460. Reservatio mentalis. — 461. Beweis 
zum ewigen Godächtnil's. —« 462. Wann er Statt findet? — 
463. Was hiebei beobachtet wird? — 464. Einreden gegen 
diesen Beweis. — 465. Aufbewahrung des Scrutiniums in die
ser Boweisgattung. »•— 466. Additionalbeweis — 467. wird 
nicht auf neue Zeugen gestellt. — 468. Worin er besieht und 
wie lange er zulässig ist? — 469. Fortsetzung. — 470. ColH-
sion der Beweismittel. — 471. Allgemeine Regeln« — 472. Col-
lision in Rücksicht das nomlichen Beweiaffihrers, — 473. Fort
setzung. — 474 bis 476. Collision zwischen dem Beweise und 
dem Gegenbeweise. — 477. Collision zwischen dem Beweis der 
Klage und dem Beweis der Einrede. — 478. 479. Fortsetzung. 

S e c h s t e s C a p i t e l . %> , 

E r k e n n t n i fs. ,~r 

§. 480. Wann das gerichtliche Erkenntnifs eintritt? — 481. 
Suhmissio ad seutentiam. •— 482. Unterschrift der Acten. — 
483. Wann die Abfassung des Unheils sogleich geschieht? -— 
484. Actenrelation. «~ 485. Inhalt dieser Actenrektion. — 486. 
Unterschreiben der Relation von den Partsyen« *— 487. I^ol-
ge unterlassener'Unterschrift.'— 488. Vortrag. — 489. Recht 
eines Gerichtsgliedes, Anstand zu begehren, — , 490. Abstim
mung. — 491 bis 493. Wie sie geschieht? — 494. Wie viele 
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Glieder bei Abfassung eines Endurtheils und eines Bescheidet 
concurriren? — 495. Stimmenmehrheit. —• 496. Wann sie vor
handen ist? — 497. Gleichheit der Stimmen» — 498. Die Mei
nung wird ohne Zwang und Rücksicht -verlautbart. — 499. Ver
schreiben der abweichenden Meinung. — 500. Die Zurückhal
tung der wahren Meinung ist straf bar. — 501. Aenderung und 
Erklärung der abgegebenen Meinung. .-— 502. Aus welchen 
Gründen sie geschehen kaun ? *— 503. Aburtheilungs in Cri-
minalsacheu. — 504. In Civilsacheu. — 505. Urtheil. — 506. 
Wie das Urtheil abzufassen ist? — 507. 508. Fortsetzung. —« 
509. Verba decisiva. — 510. In wie fern der Richter suppliren 
darf? — 511. Fortsetzung. — 512. Frist und Strafe, rücksicht
lich der Urtheilscrfülluug. —• 513. Rationes decidendi. — 514. 
Wann die Yorba dicisiva uud Ratioucs dieideudi uugetrennt an
geführt werden? — 515. Das Urtheil darf nicht auf Gutdün
ken gesprochen werden. — 516, Anführung rechtsgelehrter 
Meinungen und fremder Gesetze sind im Urtheil unzulässig.— 
517. Präjudicate. ~ 518. Benennung des Gerichts, des Tages 
und der Nummer im Urtheil. — 519. Unterschrift des Unheils. 
—* 520. Publication und Extradition des Urtheils. —'521. Wie 

•sie geschieht? — 522. Urtheilspublication in fiscalischen Sa
chen. — 523. Abschrift des, mittelst Öffentlicher Verlesung 
bekannt gemachten Urtheils. — 524. Strafe verweigerter Ent
gegennahme des Urtheils. — 525. Eröffnung des Urtheils aus 
dem Protocoll. — 526. Strafen unterlassener Ausnahme einer 
bestellten Urthcilsschrift. — 527. Verschreibuug der geschehe
nen Bekanntmachung im Journal des Gerichts. — 528. Wann 
die'Bekanntmachung geschieht? — 529. Declarationsgesuch.— 
530. Wann dasselbe einzureichen ist? — 531. Wann darauf zu 
erklären ist? — 532. Welcher Richter an der Erklärung Theil 
nimmt? — 533. Unabänderlichkeit des Erkenntnisses. — 534, 
Rechtskraft. — 535. Folge der Rechtskraft. — 536. Unzuläa-
sigkeit wiederholter Verhandlung einer rechtskräftig abgeur-
theülän Sache," — 537. Ausnahme, rücksichtlich eines nicht 
gehörten dritten Theilhabers. — 538. Urtheils- oderBescheids-
cjual. — 539. Strafe derselben. — 540. Verfahren des Gerichts 
gegen den Quälenden. — 

22 
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S i e b e u t e s C a p i t e l . 

Ur the i l se r fü l lung u n d Vo l l s t r eckung . 

§. 541. UrtheilserfUllung im anberaumten Termin. — 542. 
Anstand in der Vollstreckung. — 543. Abwarten der Rechts
kraft, — 544. Vollstreckung der Urthcile von tfnterbchördcn; — 
544. von Oberbehörden;— 546. geschieht unaufhörlich,— 547. 
auch wenn die abgourthcilte Sache wegen neu aufgefundener 
Gründe wieder in Verhandlung kommt. — 548. Kosten der Ur
teilsvollstreckung. — 549. Ausantwortung des Betrages der Ur-
theilsvollstreckung in rechtskräftig entschiedeneu Sachen. —i 
550. In nicht rechtskräftig "gewordenen Sachen. — 551. Fort
setzung. — 552. Urtheilsvollstreckung bei einer, in zwei In
stanzen gewonneneu Sache» — 553. Fortsetzung. — 

A c h t e s C a p i t e l . 

I n d i r e c t e s V e r f a h r e n . 

. §. 554. Wodurch das indirecte Verfahren im Civilprozefs 
begründet wird? — 555. Einrede; verzögerliche, zerstörende. 
556. Zweck der Einreden. — 557. Aus der Einrede wird keine 
Einräumung des Klagegruudes gefolgert, — 558. Einreden, 
von der Einlassung befieiend, —r 559. Prozefs- verhindernde 
Einreden. — 560. Zeit der Beibringung. — 56L Ausnahmen, 
•— 562. a) wenn eine den Gerichtsstand ablehnend«», Einrede 
vorangegangen) — 563. b) wenn die Einrede erst nach der 
Einlassung entsteht; — 564. c) oder erst nach der Zeit zur 
Kenntuifs kommt j — 565. d) oder eine Nichtigkeit abzuwen
den bezweckt; — 566. e) oder sofort liquid ist; -— 567, f) 
©der ihrer Natur nach privilegirt ist. — 568. Verfahren. *— 
560. Möglichste Abkürzung desselben. — 570. Termin zur Er
klärung. — 571. Verlängerung des Termins. — 572. Fort
setzung. —» 573. Darstellung und Inhalt der Einrede und Er
klärung. — 574. Erkennuüft. — 575. Zulässigkeit eines be-
S.onderen Beweises. — 576. Verfahren ihs lUchtera hei unter
lassenem Vorbehalt des Beweises. — 577. Fortsetzung. — 578. 
Zulüssigkeit aller Beweismittel. — 579. Verpflichtung zum Be
weise, rücksichtlich des Excipienten. — 580. Ausnahme. — 
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581. Schliefsliches Exceptionalverfahren» — 5S2. UnzulHssigkeit 
fernerer Satzaehrifteu. — 583. Mündliche« Verhör, rücksicht
lich des Exceptionalverfahrens. — 584. Verfahren des Richters 
hei dem Erkeimlnifa. — 585. Kostenersatz. —> 586, In wie 
fem die Erfüllung des Exceptioualbcscheides der Einlassung 
auf die Klage vorangeht? — 587. Bescheidsrechtskraft, Erfül
lung und Vollstreckung. — 

V i e r t e r T i t e l . 

Ausführung des Rechtsstreites in folgen
den Instanzen. 

E r s t e s C a p i t e l . 

Rechtsmittel und Eintheüung derselben. 
§. 588. Rechtsmittel. 7- 589. Allgemeine Regel. —• 59Ö. 

Arten der Rechtsmittel: — 591. 1) gegen die Person des Rieh* 
ters; — 592. 2) gegen die Verfügungen des Richters: a) nicht 
impuguirende» *— 593. b) impugnirende. — 594. Verschie
denheit der Rechtsmittel, ihrer Frist nach; — 595. ihrer Wir
kung nach. «— 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

Allgemeine Grundsätze über die Rechtsmittel.. 

a) l l ü c k s i c l i t l i c h de r R e c h t s m i t t e l ü b e r h a u p t . 
§. 596. 1) Die Rechtsmittel sind in allen Prozefsarten zu

lässig ; — 597. 2) bewirken Stillstand in der Verhandlung. •—• 
598. Innovation. — 599. 3) Ihrer mehrere können gleichzeitig 
angewendet werden; — 600. 4) das Recht zu demselben kann 
erlöschen. 

h) R ü c k s i c h t l i c h d e r o r d e n t l i c h e n u n d a u f s e r o r -
• d e u t l i c h e n R e c h t s m i t t e l . 

§. 001. 1) Die ordentlichen sind an bestimmter Frist ge
bunden. •— 602. Gesetzliche Bestimmung der Frist. — 603. 
"Wie die Tage gezahlt werden? — 604. Namentliche Bestim-
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mung der Frist. — 605. Die Frist ist ein Fatale. — 606. 2) 
Setzen Erkenntnisse voraus, die rechtskräftig -werden können. 
— 607. 3) Sind," als ausserordentliche, von der Verjährung 
abhangig. 

c) R ü c k s i c h t l i c h de r i m p n g n l r c u d e n R e c h t s 
m i t t e l . 

§. 608. 1) Setzen eine u&ehtheiligo Aberkennung voraus. 
— 609. Fortsetzung. — 610. 2) Bewirken keino, weiter als 
die Besehwerdepuaote sich erstreckende .Abänderung. — 611. 
3) Sind unzulässig gegen Verfügungen, welchen frühere,""rechts
kräftige Aberkennung zum Grunde liegt. — 

d) R i i c k s i c h t l i c h d e r d e v o l u t i v e n R e c h t s m i t t e l . 
§. 612. 1) Sie bewirken Aeudcrung der Instanz. — 613. 

2) Hemmen die Wirksamkeit des bisherigen Richters. — 614. 
615. Fortsetzung. — 616. 3) Werde» bei der nächsten öber-
instanz verfolgt. — 

D r i t t e s C a p i t e l . 

Von den impugnirenden ordentlichen Devolutiv-
Rechtsmitteln insbesondere, 

§. 617. Allgemeine Regel fttr len Richter. — 618. Allge
meine Regel für die Fartoy, — 619. Allgemeine Regel wegen 
der Fatalicn Abwesender. — 620. Fortsetzung. — 621 bis 623. 
Arten der imptignlrenden ordentlichen Devolutivrechtsinittel.— 

«) Q u e r e l . 
§. 624. Querel. — 625. Benennung der Farteyen in die

sem Verfahren. — 626. Waun die Querel nicht Statt findet? 
— 627. Beschwerdepuucte. — 628. An wen die Querel ge
richtet wird? — 629. Worauf die Querel gerichtet ist? — 
630. Verfügung der Unterinstanz. — 631. 632. Fortsetzung. — 
633. Suspension des ferneren Verfahrens. — 634. 635. Verfah
ren der Fartcy: a) wenn die Querel ihr versagt worden, — 
636. Fortsetzung (Inhibitorium). — 637bis639. Fortsetzung.—-
640. h) Wenn sie dio Querel nachgegeben erhält. — 641. 642. 
Anschlag. — 643. Justifioatio; Introductio. — 644, Inhalt der 
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Quereljustification. — 645. Folge verabsäumter Introductlons-
frist. — 646. Befristung der Fatalieu. — 647, Verfahren der 
Oberinstanz, — 648. 649. Fortsetzung. — 650. Querolbescheid, 
— 651 bis 653. Kostenersatz. — 654. Strafe muthwilliger Que-
rel. — 655. "Verrichtung, — 656. Inhüsiou. — 657. Erfüllung 
des Quorelbescheides. — 658, Revision von Querelbescheideu. 

J) A p p e l l a t i o n . 

§. 659. Appellation. — 660. Suspenfiivkraft der .Appella
tion. — 661. Benennung der Parteyen in diesem Verfahren.— 
662. In welchen Fällen keine Appellation "Statt findet? — 663. 
Obliegenheiten des Appellanten: a) bei der Unterinstanz. »— 
§. 664. Verfügung der Untcrinstanz. — 665. Fortsetzung. — 
666. Obliegenheiten der Partey: b) bei der Oberinstanz, — 
667. Verfahren im Introductionstermha. — 668. Inhalt dejr Ap-
pellationsjustification. — 669. Erfüllung des angefochtenen Ur-
theils im ersten Termin. — 670. Fortsetzung. — 671. Rück
sichtlich dessen, der das Armenrecht geniefst. — 672. TheMU 
•weise Erfüllung des angefochtenen Unheils. — 673. Lö$uug 
des in der Unterinstanz Abgeurtheilten von Seiten des Appel-
laten. — 674. Cautiou für Schäden und Kosten. — 675. Sie 
wird von Besitzlichen nicht geleistet. —< 676. Berichtigung der 
gesetzlichen Förmlichkeiten auch aufserhalb der Juridik. — 
677.678. "Verfuhren der Oberinstanz; a) rücksichtlich der Förm
lichkeiten; — 679. 680. b) rücksichtlich des Materiellen. — 
681. Ausbleiben des Appellaten. — 682. Schriftwechsel in der 
Oberinstanz: — 683, a) im indirecten Verfahren; — 684. b) 
im directen Verfahren. — 685. Termine des Verfahrens. — 
686. Beweisführung in der Appellalionsinstanz. — 687. Fort
setzung. — 688. Wann dieselbe zulässig ist? — 689. Desfall-
aige Obliegenheit der Partey. — 690. Worin die Beweismittel 
bestehen? — 691. Schlufsschriften und Actenunterschrift. —» 
692 bis 694. Appellationsurlheil. — 695. Ersatz der Kosten und 
Schäden. —« 696. Temerarium der Appellation. — 697. Ur-
thcilspublication, — 698. Entgegennahme des Unheils, —r- 699. 
Versendung und Erfüllung des Appellationsurlheil«. — 700. 
Urteilsvollstreckung. Inhibitorium. — 701. Fortsetzung. — 
702. Deaerirung der Appellation. — 703. Verzichtung. —> 
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704. InhSsUm. — 705. Wirkung derselben.. — 706. Förmlich
keiten derselben. — 707. Verfahren und Aburtheilung der Iu-
häsion. — 

c) R e v i s i o n . 
§. 708. Revision. — 709. Worin die Revision besteht? — 

710. Benennung der Parteyen in diesem Verfahren. — 711. Wo
hin und wann die Revision zulässig ist? — 712. Fortsetzung. 
— 713. Revisionsverfahren beim judex n quo. — 714. Ver
fügte Unzula'ssigkeit der Revision. — 715. Förmlichkeiten der 
Revision: — 716. a) Ausstellung der Reversalien; — 717. b) 
Leistung des Revisionseides. — 718. Fortsetzung, — 719. Wo 
und wie der Revisionseid geleistet w i r d ? — 720 bis 724. Fort
setzung. — 725. c) Erlegung des Revisionssehillings, — 726. 
Fortsetzung. — 727. Zurückweisung des Revisionssehillings. — 
728. 729. Armen recht zum Behuf der Revision. — 730 bis 732. 
Beweis der Armuth, — 733. d) Bürgschaft für Kosten und 
Schäden, wi 734, Wann sie beigebracht wird? — 735. 736. In 
welchem Falle sie nicht eine reale zu seyn braucht? — 737. 
e) Erfüllung des Appellationsurtheils, — 738. In welchem Falle 
Deposition und Vollstreckung unterbleiben? — 739. 740. In 
welchem Falle der Inhalt des Appollationsurtheils" vom Impe-
trateu empfangen"und augetreten wird? —« 741, fn welchem 
Falle Impetrant für die Urthellserfüllung Realbürgachaft leistet? 
— 742' und In welchem Falle blofse Personal!) ürghviaft? — 
743. und in welchem Falle Reversalea ausstellet? — 744. Fort
dauer des zur Erfüllung des untergerichtlicheu Unheils Gelei
steten, — 745. Die Appellationsiustunz bcurtheilt die Erfüllung 
aller impetrwutischen Obliegenheiten» — , 746, Obliegenheiten 
des Impetranten, wenn er abwesend ist. — 747. Ausnahme, 
wenn er im Namen seiner Landesherrachaft die Revision nach
sucht, — 748. Fortsetzung, — 749. Ertheilung des Concessions-
decrotes. — 750. Desfallsiger Bericht an die Rcvisionsinstanz. 
—i 751 bis 753. Mundirung der Acten und Ausfertigung des 
Acteuextractes. — 754. Auslieferung der mundirten Acten. — 
7§5» Beschaffenheit des Acteuextractes. — 756 bis 758. Fort
setzung. —1 759. Introductiouötermiu. — 760, Fortsetzung. — 
761. Dilation, *-» 762. Wann sie gestattet wird? — 763. Ver
ehren in d«r RevialouaiusiatfzA— 764. Revisionsjustiftcatiou.— 
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765. Beschaffenheit derselben. — 766. Form der Justiücation. 
— 767, Sie wird dem Impetraten nicht mitgctheilt. — 768. 
Strafe beleidigender Ausdrücke iu der Justißcation. — 769. Ver
richtung. — 770. Vergleich. — 771. Fortsetzung. — 772. Ver
fügen über den Revisionsschilliug, im Fall der Verzichtung 
oder des Vergleichs. — 773. Inhäsion, — 774. Ilevisibusur-
theil. — 775. Fortsetzung. — 776 bis 779. Kostenersatz. — 780 
bis 782. Temerarium. — 783. Erfüllung des Revisionsurteils. 

V i e r t e s C a p i t a l , 
Von den impugnirenden aufserordentliehen De-. 

volutivreclitsmitteln insbesondere. 
§. 784. Arten derselben. 

a) Null i tMtsbesUTbwerde. 
§. 785. Sie findet von Erkenntnissen über Nebenpuncte wie 

über die Hauptsache, Statt, -r- 786. Besondere Eigenschaften 
derselben. — 787. Arien der Nullität. — 788. Nullitäten: a) 
rücksichtlich des Richters; — b) 789. riicksichtlich der Par-, 
teyenj — 790. c) rücksichtlich der Prozefsform; — 791. d) 
riieksichtlich der Sache selbst. — 792. Wirkung begangener 
Nullität. — 793. Recht zur Nullitätsbeschwerde. — 794. Sie 
hängt von keinem Fatale ab. —• 795. Findet von allen Erkennt
nissen Statt. — 796. Wirkung der angemeldeten Nullitätsbe
schwerde. — 797. 798. Verfahren bei der Nullitätsbeschwerde. 
— 799. Unzulässige Anbringung neuer Umstände. — 800. Mit
theilung der Beschwerde an die Unterinstanz. — 801. Beweis 
•und Schlulsverfahren. — 802. Tendenz des Unheils. — 803. 
Fortsetzung. — 804. Kosten und Verantwortlichkeit der Unter
instanz. — 805. Abweisung der Nullitätsbeschwerde. — 806. 
Rechtsmittel gegen die Nullitätssenteuz. 

o) B e s c h w e r d e ü b e r v e r z ö g e r t e , f e h l e r h a f t e 
o d e r v e r w e i g e r t e J u s t i z . 

§. 807. Promotoriale. — 808. Beschwerde -über verzögerte, 
fehlerhafte, verweigerte Justiz. — 809. Wo sie angebracht 
w i r d ? — 810. 811. Verfahrensart. — 812 bis 814. Wirkung 
dieser Beschwerde. — 815. Strafe unrechtfertiger Beschwerde. 
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e) B e s c h w e r d e ü b e r r e i n e D e e r e t e . 

g. 816. "Wo sie angebracht wird? — 817. Fatale diese» 
Rechtsmittels. — 818. Suspeusivkraft dieses Rechtsmittels. — 
819. Verfahrungsart und Aburtheilung. •—* 

d) B i t t e um W i e d e r e i n s e t z u n g tu v o r i g e n 8 t a n d . 

§. 820. Wann dieses Rechtsmittel Statt faulet? — 821. Ten
denz desselben. — 822, Fortsetzung, — 823, Fatale. — 824, 
825. Besondere Falle der Zula'ssigkoit dieses Rechtsmittels. — 
826. Die Gewährung dieses Rechtsmittels ist ein Kaiserliches 
Vorrecht. •— 827. Verfahrensart. -**- 828. Strafe uuroehtferti-
ger Ergreifung dieses Rechtsmittels. 

<0 S u p p l i c a t i o u « 
§, 829. Wem dieses Rechtsmittel zu statten kommt? *~ 

830, Bezügliche Pflicht der Gerichte und Beatuten. — 831. 
Fortsetzung. —* 852 bis 834. Wie dieses Rechtsmittel Statt fin
det? — 833 bis 839. Form der Bittschriften. — 840. 841, Strafe 
unrechtfertiger Bittsteller. ~* 

F ü n f t e r T i t e l , 

Nebenhandlungen im ordentlichen und 
aufseiordentlichen Civilyrozeis. 

§. 842. 843. Nebenhandlungen im l?rozofa. 

E r s t e s C a p i t e 1, 

Recusation. des Richters. 
§. 844. Wann die Recusation des Richters Statt findet? *•— 

845. Fortsetzung. — 846. Wo sio angebracht wird? — 847. 
Fortsetzung. — 848. Sie findet gegen einen und mehrere des 
Gerichts Statt, <•*» 849. Fortsetzung, •*•* 850. Recusation des 
Vorsitzers im Gerichte, —- 851. Recusation eines andern Ge-
richtsglicdes. — 852. Beweis der Gründe zur Recusation. —< 
853- Substituirung des regusirten Richters. — 854bis 856. Fort
setzung, —. 857. Wie die. Recusation angetragen -wird ? «— 858 
bis 859» Wann sie augetragen, werden raufs? — 860. Strafe 
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unrechtfertiger Rectuation. ~ 861. Veränderter Gerichtsstand 
begründet keine Recusation. 

Z w e i t e s C a p i t e L 

S i c h e r h e i t l e i s t u n g . 

§. 862. Arten der Sicherheitleistung, ~ 863. Fortsetzung. 
— 864. Falte, wo die Sicherheitleistung Statt findet. — 865. Die 
Sicherheitleistung wird von Amtswegen nicht gefordert. — 866," 
"Wann wird auf Sichorheilleistungen von den Parteyen angetra-. 
gen? — 867. 868. Wer von der Sicherheitleistung befreit ist? 
<— 869. Ausnahme. •—• 870. Gerichtliche Entscheidung in strei
tigen Fällen. —» 871. Fidejussorische Sicherheitleistung. — 
872. Juratorische Sicherheitleistung. — 873. Arrest und Se
questration. — 874. 875. Wann auf Arrest erkannt wird? — 
876. Ausnahme. — 877. 878. Wann auf Sequestration erkannt 
wird? — 87.9. Sicherheklcistung von Seiten der Krone. —> 
880. Sicherheitleistung von Seiten der Vormünder. 

D r i t t e s C a p i t e L 

U r k u n d e n e d i t i o n . 

§. 881. Gesuch um Urkuudenetlition. — 882. Welch© Ur
kunden auszuliefern sind? — 883. Eigene oder gemeinschaft
liche Urkunden. — 884. Urkunden des Beklagten oder Klägers. 
—» 885. Fortsetzung. — 886. Urkunden eines Dritten. —• 887. 
Wann auf Urkuudenedition anzutragen ist? -*> 888. Von Sei
len des Klägers. — 889. Fortsetzung. — 890. Von Seiten 
des Beklagten. — 891 bis 893. Beweis des Besitzes. —• 894 bis 
896. Verweigerung der Edition, 

V i e r t e s C a p i t e l , 

L i t i s d e n u a c i a t i o n . I n t e r v e n t i o n . 

§. 897. Litisdeuunciation. <—• 898. Ihr Umfang, -»- 899. Ad-
citation. — 900. Wann die Litisdeuunciation geschieht ? — 901. 
902, Vertretung von Seilen des Lidsdenunciatcn. — 903. Wie 
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$ie geschieht? — 904. Wirkung derselben: 1) rucksichtlich des 
Ütisdenunciaten und Denuncianten. — 905. 906. Fortsetzung. 
— 907. 2) Rücksichtlich der Parteyen. — 908. 3) Rücksicht-
lieh des Gerichts. — 909. Fortsetzung. — 910. Intervention. 
— 911. Arten derselben. — 912. Fortsetzung. — 913. Oblie
genheit des Intervenienten» — 914. Verfahren YOU Seiten dos 
Intervenienten, — 915. Fortsetzung. — 916 bis 918. Wirkung 
der Intervention. — 919, 920. Verfahren von Seiten des (Be
richts. — 

F ü n f t e s C a p i t e l . 

Renunciatioti, Nominatio auctoris. 
§. 921. In wessen Rücksicht die Rcuunciatiou Statt findet? 

— 922. Reuunciation von Seiten des Kläger«; — 923. von 
Seiteu des Beklagten. — 924. Kostenverfiigung bei vorgefalle
ner Renunciaüon. — 925. Fortsetzung. — 926 bis 928. Nomi-
natio auctoris. — 929. Gerichtliches Verfahren. 

S e c h s t e s C a p i t e l . 

RcassumtioÄ des Prozesses. 

§. 930. Fortsetzung des Rechtsstreite* von Seiten der Er
ben, — 931. Reassumtion. — 932. Sie wird vom Gericht still
schweigend vorausgesetzt. — 933. Legitimation zur Fortsetzung, 
wenn die Erben nicht bekannt slud. — 934. Hemmung der Ver
handlungen im nachgelassenen Rechtsstrelt. — 935. 936. Fort
setzung. — 937. Reassumtion von Seiten des, Contumaeirteu. 
— 938. Widerruf der Reassumtion. — 

S i e b o n t o s C a p i t e l . 

Gesuch um das A rm cur echt. 

§. 939. Recht der Partey zum Gesuch um das Armenrecht. 
— 940. 941. Requisite. — 942. Wann das Gesuch beigebracht 
wird? — 943. 944. Wie es geschieht? — 945. Annotatio spor-
tukrum. -* 946. 947. Waa in dem Armeurecht begriffen ist? — 
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948. 949. Fortsetzung. — 950. Geimfa desselben in allen In
stanzen. — 951. 952. Das Armenmandat mufs angenommen 
werden. — 953. Strafe des verschuldeten Mifsbrauehs. — 954. 
Kostenorsatz von Seiten der Armenpartey. — 955. Erlegung 
des Temerarü von Seiten derselben. — 956, Kostenersatz von 
Seiten des. Gegeutheils. — 

A c h t e s C a p i t e l » 

Anträge wegen Ausbleibens und Ungehorsams. 

§. 957. Recht auf neue Termine, Contumacirung und Prä-
clusion anzutragen. — 958. Für Rechnung der Säumigen. — 
959. Hecht zur Beschwerde, wenn desfallsige Anträge unbe
rücksichtigt bleiben. — 960. Contumacirung. — 961. Gegen 
dieselbe finden keine impugnirende ordentliche Devolutiv-
reehtamitiel Statt. — 962. Zurückgewinmmg aberkannter 
Rechtsansprüche. — 963. Bediugnifs der Zurückgewiunuug. — 
964. Gerichtliches Erkenntnifs beim Ausbleiben der einen Par-
tcy. — 965. Gerichtliches Verfahren bei dem Ausbleiben bei
der Parteyen. — 

N e u n t e s C a p i t e l . 

W i d e r k l a g e . 

§. 966. "Widerklage. — 967. Benennung der Parteyen. — 
968. Erfordernisse. — 969. "Wann die Widerklage anzubringen 
ist ? — 970 bis 972. Wirkung der Widerklage. — 973. 974. 
Verfahren von Seiten des Gerichts. — 975. Besonderheiten: 
1) rücksichtlich der cautio pro reconventione; — 976. 2) rück
sichtlieh der Citatiou. — 977. Wahn die ReconvenLion un
zulässig ist? — 978. Fortsetzung. — 
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Z w e i t e s B u c h . 

Vom außerordentl ichen Civilpro-
zefs. 

§. 979. Arten fies aufsorordentlichen Civilyrozesses. — 
980. Summarischer, feierlicher ausserordentlicher Gtvilprozefa, 
981. Unbestimmte summarische Prozesse. — 9S2. Bestimmte 
summarische Prozesse. 

E r s t e r T i t e l . 

Unbestimmter summarischer aufserordent-
liclier Civilprozefs. 

§. 983 bis 985.,Allgemeine Grundsätze. — 986. Verfahrens»-
art, — 987. rtlcksichtlieh des Boweisos. — 988. Richterliches 
Ermessen im summarischen Verfahren. — 989. In wie fern es 
die Verantwortlichkeit ausschliefst. — 990. Benennung der 
Parteyen. — 991. Einzelne Fälle. — 

Z w e i t e r T i t e l . 

Bestimmter summarischer ausserordentli
cher Civilprozefs. 

§. 992. Arten derselben, — 

E r s t e s C a p i t e l . 

M a n d a t p r o z e f s , 

§. 993. "Wie der Mandniprozofs zu Staude kommt? — 994. 
Benennung der Parteyen. — 995. Allgemeiner Grundsatz. — 
99t>. Erfordernisse. — 997 bis 999. Verfahren von Seiten des 
Gerichts. — 1000, Verfahren yon Setton des implornicn. — 
1001. Berechtigung cloaselhan. — 1002. Entscheidung des Ge
richts. — 1003. Verantwortlichkeit des imploraulen. — 
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Z w e i t o s C a p i t e 1. 

E x c c u t i v p r o z c f s . 

§. 1004. Zweck tlos Execuüvprozessos, — 1005. Benen
nung der Partejen. — 1006. Execution. — 1007. Erforder
nisse. — 1008. Arten der Execution. — 1009. "Verfahret* YOU 
Seiten der Parley. — 1010. Wie da» Execuüonsgesuch ange
bracht wird ? — 1011 bis 1015, Verfahre« von Seiten de» Ge
richts. — 1016 bis 1018. Erfüllung des Exeouüonsauftrags. —• 
1019. Vollstreckung. — 1020 bis 1032. Allgemeine Regeln rück-
sichtlich des Gerichts. — 1033 bis 1039. Allgemeine Kegeln 
rüeksichtlich der Parteyen. — 1040 Ins 1044. Vollstreckung im 
beweglichen Vermögen. — 1045. Anskehrung de» Ueberschna-
ses. — 1046. Execution in Gegenstände der Nahrung und des 
Handwerks. — 1047. Exeoution in das Inventarium eines Land
gutes. — 1048. Vollstreckung in das unbewegliche Vermöge«. 
—• 1049. — Durch welches Gericht selbige geschieht? — 1050. 
Verkauf eines unbeweglichen Vermögens. — 1051. Inhalt des-
fullsiger Publication. — 1052. Torg und Poretorg. — 1053, 
1054. Zuschlag uuf den am letzten Termin verlautbarteu Meist
bot. — 1055. Ausmittelung des wahren "Wertlis, — 1056. a) 
rücksichtlich der Landgüter; — 1057. b) rücksichtlich der Ilau
ser in den Städten. — 1058. Abermalige Ausmitteluhg des wah
ren "Werthes. — 1059. Einweisung. — 1060. Auf dem Lande. — 
1061, In den Städten. — 1062. Von welchem Gerichte sie ge
schieht? — 1063. Immission. — 1064. Bei welchen" Landgü
tern sie nicht Statt findet? — 1065. Immission: 1) rücksicht
lich der Landgüter. —- 1066. Einweisung der Immission. —• 
1067. Berechtigung des Exmissars. — 1068. Fortsetzung. — 
1069. Verpflichtung des Exmissars. — 1070 bis 1074. Berechti
gung des Immissars. — 1075 bis 1077. Verpflichtung des Im-
missars. — 1078 bis 1079. Immission'. 2) riicksichtlich der 
Häuser. — jJtOSO. Hecht des exequivteu Hauseigentümers, —» 
1081. Hecht gegen den Miethmann. — 1082 bis 1084. Exeou
tion in den Gehalt. — 1085.. Execution in Moutirtiugssiücke. — 
1086 bis 1088. Rechtsmittel beim executiveu Verfahren. — 1089. 
Zurüekgewinmmg des Exequirten. — 1090. Verantwortlichkeit 
des vollstreckenden Gerichts. — 1091. Fortsetzung. —- 1092. 
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Hinderung und Injurie gegen das vollstreckende Gericht. — 
1093. Fortsetzung. — 

D r i t t e » C a p i t e l . 

A r r e s t - u n d S e t j u c s t r a t i o n s p r o z c f s . 

§. 1094. Arrest und Sequestration. — 1095. Wirkung des 
Arrestes. — 1096. Wirkung der Sequestration. — 1097. Iu 
welchen Fällen Arrest und Sequestration als Sicherungsmittel 
Statt finden ? — 1098. Bei welchem Gericht auf Arrest und „ 
Sequestration angetragen wird? — 1099. 1100. Verfahren des 
Gerichts. — 1101. Bestätigung uud Afterfolguug des Arrest-
uud Sequestration« decretes. — 1102« Amtspflichtige Sequestra- • 
tion von Seiten dos Gerichts. — 1103. 1104. Uhzulässigkeit 
der Rechtsmittel. — 1105. Gegen wen der Arrest Statt findet? 
*— 1106. Ausnahme g^gm Besitzliche — 1107. und Adliche. — 
1108. 1109. Fortsetzung. — 1110. Gegen wen die Sequestration 
Statt findet? — 1111. Berechtigungen des Arrestanten und Se-
questranten, — 1112 bis 1117. Fortsetzung. — 1118. 1119. Ver
pflichtung desselben. — 1120 bis 1123. Berechtigung des Arre-
ataten und Sequestrateu. — 1124. 1125. Verpflichtung dessel
ben. —- 1126. Verpflichtung de§ Dritten. —- 1127. 1128. Strafe 
der Nichtbofolgung. — 1129. Sicheruug gegen Reisende. — 
1130. Ihr Zweck. — 1131. 1132. JUicksichtllch dos Gnstwir-
then» — 1133. Bei welchem Gericht auf diese Sicherung an
getragen wird? — 1134. Afterfolguug des Verbots der Ab
reise. — 1135, Gegen wen das Verbot der Abreise nicht Statt 

findet? <— 1136. Fortsetzung. — 
# 

V i e r t e s C a p i t e l . 

I n t c r d i c t - u n d G r e n z p r o z i f s . 

§. 1137. Arten des Interdietpros'.esses. — 1138. Interdict, — 
1139. Verfahren im Interdictprozefs. — 1140. Arton des Grenz
prozesses. — 1141. Instanz ftlr den Granaproxtft. — 1142. 
Fortsetzung. — 1143. 1144. Verfahren im Greuzprozefs. — 
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1145 bis 1148. Allgemeine Grundsätze. — 1149. Eigenmächtige 
Besitzergreifung. — 1150. Verfahren im summarischen Grenz-
prozefs, a) von Seiten der Parteyen. — 1151.1152. Fortsetzung. 
— 1153. b) Von Seiten des Gerichts. — 1154. Fortsetzung.— 
1155. Insinuation des gerichtlichen Decrets. ;— 1156. Frist, in. 
welcher die Sache zur Ehdscbaft zu bringen ist. — 1157. Duct 
und Gogenduct. •— 1158. Zeugenverhör. — 1159. Fortsetzung. 
1160. In welchem Fall die Sache an das Hofgericht verwiesen 
wird? — 1161. Entscheidung der Sache bei nicht completteia 
Gericht. — 1162. Aufhebung des Sequesters. — 1163. Ver
pflichtung des Imploraten. — 1164. Strafe des bewiesenen Un
gehorsams. — 1165. Zu wessen Besten? — 1166. Verpflich
tung des Imploranteu. — 1167. Kosten und Strafe. — 1168. 
Straffalligkeit vorgefallener Gewalttätigkeit, —-

F ü n f t e s C a p i t e l . 

P r o v o c a ^ t i o n s p r o z e f s . , t
 m 

§. 1169. Allgemeiner Grundsatz. — 1170. Provocation. — 
1171. Benennung der Parteyen. — 1172. 1173. Inhalt der p ro 
vocation. — 1174. Wo sie anzubringen ist? — 1175. Verfah
ren des Gerichts. — 1176. Fortsetzung. — 1177. Verfahren 
des Provocaten; «— 1178. Gerichtliche Verfügung. — 1179. Ein
reden des Provocaten. — 1180. Desfallsiges Erkenntnifs des 
Gerichts. —> 1181. Dilation. — 1182. Art der Rechtsverfolgung 
des Provocaten. — 1183. 1184. Contumazialverfahren. — 1185. 
Beendigung des Proyocationsprozesses. — 1186. Kosteuersatz. 

S e c h s t e s C a p i t e l . . 

Prozefs mit Dienstboten und Amtleuten oder 
Gutsverwaltern. 

§. 1187 bis 1189. Gerichtsstand der Dienstboten. — 1190. 
Verfahren im Prozefs mit Dienstboten. — 1191. Prozefs mit 
Amtleuten. — 1192. Gutsherrschaftliche Hypothek in dem Ver
mögen der Amtleute. — 1193. Verfahren bei entdeckter Ver
untreuung. — 1194. 1195. Fortsetzung. — 
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S i e b e u t e s C a p i t e l . 

P r o z e f s i n S a c h e n d e r B a u e r n . 

§. 1196. Verhandlungsar t p\ Prozessen der Bauern und ge
gen dieselben. 

D r i t t e r T i t e l . 

Feierlicher außerordentlicher Civilprozefs. 
§. 1197. Gattungen des feierlichen ausserordentlichen Civil-

prozesses. 

E r s t e s C a p i t e l . 

C o n s i s t o r i a 1 p r o z e f s . 

f. 1198. Gerichtsstand. — 1199. Citation ijn Consistorial-
prozefs. — 1200. Fortsetzung. — 1201. Nichtbefolgung ergan
gener Citation. — 1202. Forum des Geistlichen wider einen 
"Weltlichen. *~ 1203. Verfahren des Conshstoriums. — 1204, 
Gütliche Sühne. — 1205. Persönliches Erscheinen zur gütli
chen Sühne. — 1206. Requisition zur Abhaltung der gütli
chen Sühne. — 1207. Fortsetzung. — 1208. 1209. Direote oder 
intlirecte Einlassung. — 1210. Abhörung der Zeugen. — 1211. 
Aburtheilung. — 1212. 1213. Scheidung. — 1214. Inhalt dos 
allendlichen Scheidungsurthoils: a) riicksichüich der Kinder} 
— 1215. b) rücksichtlich der folgenden IMrath j — 1216. c) 
rUcksichtlich der Alimente, — 1217. Urtheilsvpllstreckung. — 
1218. Rechtsmittel gegen da» Erkenntnils des Cousistoriums.— 
1219.1220. Fortsetzung. — 1221. Urtheilsgual.' — 1222, 1223. 
Revision. — 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

C o n -c \I,T s p r o % e f s . 

§. 1224. Arten der Verschuldigung. — 1225. 'Wann die 
Allgemeinheit des Verfahrens (im Concurse) eintritt? — 1226. 
Concurs. — 1227 bis 1230. Gerichtsstand des Concurüüs. •—< 
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1231. Insolvenz. — 1232.1233. Erster Fall. — 1234.1235. Zwei-
icr Füll. — 1236. Drittor Fall. — 1237. Rechtsmittel gegen 
das Insolvenzdecrot, —- 1238. Eröffnung des Concurses. — 
1239. Gcmeinschuldner. — 1240. Reprasentationsrecht der Gläu
biger. — 1241. Abwendungsuüttel. — 1242 bis 1249. Allge
meine Grundsätze. — 1250. 3») Nachklsvertrag (Aecord), — 
1251 bis 1253. Freiwillige*, — 1254. Nothwendigpr., —• 1255. 
1256. Bedingung zur Feststellung eine* notwendigen NaohlaJl-. 
vertrages. — 1257. Zählung der Accordaiiten. — 1258. Beson
dere Fälle. Erster Fall. — 1259. Zweiler Fall. — 1260. Drifr* 
terFall. —1261. Vierter Fall. — 1262. llegrefs an das künftige 
Vermögen und die Person cles Gemeinschulduers, — 1263, 2) 
Moratorien. — 1264. Freiwillige oder nothwendige. -— 1265. 
Bedingnisse des uothwendlgeu Mo»atorii. — 1266. Nach, wel
chen Grundsätzen" das Gertoht hier entsqheidet ? — 1267. "Wir* 
kung der Abwenduugsmittel auf Erben und Bürgen. — 1268. 
Wirkungen des Concurses; a) rücksichtlich des Schuldners: 
1) Verlust des Dispositionsrechts. — 1269. Fortsetzung." — 
1270. 2) Vernichtung ungültig unternommener Handlungen des 
Gemeinschuldners. — 1271. 3) Arrest. — 1272. Benefieium 
qessionis bonorum. — 1273. Wann diese Wohltbat vom Ge
richt bewilligt wird ? — 1274. Fortsetzung. -*- 1275. Wann sie 
verweigert wird ? — 1276. Erfordemifs der cessio bonorum. — 
1277. Wirkung des beneficii cessionis bonorum. — 1278. Bene-
ficlum. Gisse, bonor. der Erben uud Ehegatten. — 1279 bis 1286* 
Fortsetzung. ~- 1287. 1288. 4) Verpflichtung, die nöthige Aus
kunft zu geben. — 1289 bis 1292. 5) Verantwortlichkeit nach 
dem Concurse.— 1293 6) Gcfängnifs und öffentliche Arbeit.«--
1294. 7) Zahlung durch Bürgen. — 1295. 1296. 8) Alimenta
tion. — 1297. Wirkungen des Concurses; b) rücksichtlich der 
Gläubiger: 1) Erlöschen des Rechts zur Ingrossation. — 1298. 
Fomqtzmtg. — 1299. 2) Zu einseitiger l\echtaver£olguug. — 
1300. Fortsetzung. — 1301. 3) Zum Zinseugeuufs. — J302. 
1303. Fortsetzung. — 1304. 4) Recht zur Erhebung seiner For
derung gegen Bürgschaft. — 1305. 5) Zu Moniten. ~r 1306. 
6) Zu Ergreifung gesetzlicher Rechtsmittel. — 1307. 7) Zur 
Compensatio!). — 1308 bis 1310. 8) Verpflichtung zum Ko-
stenvoi'schufs. — 1311. 9) Zur Eidesleistung und Documenten-

23 
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&Miefenmg. «+ 1312. Wirkungen des Coneurses j c) rücksicht-
lich des Gerichts: 1) Edictalladung. —- 1313. Tnhalt der Edictal
ladung. — 1314. Bekanntmachung derselben. — 1315. Priiolu-
siou. — 1316. "Worauf sie golu? — 1317. Wen die Edictalla
dung verbindet? — 1318. 2) Bestellung eines Curalors und 
Contradiclors. — 131.9. Fortsetzung. — 13*20. 3) Einstellung 
aller executiven Maasregoln. — 1321. 4) Einstellung aller In-
grossationen. — 1322. 5) Berichtigung der Masse. — 1323. 
Fortsetzung. — 1324. 6) Manifestationseid von Seiten des 
Schuldners. — 1325. 7) Sicherung und Versteigerung des be
weglichen und unbeweglichen Vermögens. — 1326 bis 1333. Fort
setzung. — 1334. Einlösung. — 1335. 8) Fruchtbarmachung 
der ConCursmasse. — 1336. Mittheilung der Angaben an den 
Contradictor. — 1337. Verfuhren des Contradiclors. — 1338. 
Beweis und Schlufsverfuhren. — 1339. Classiftcationsurtbell. — 
1340. Inhalt desselben. — 1341. Allgemeine Hegeln: 1) Loci-
rung. — 1342 bis 1344. Fortsetzung. — 1345. 2) Kosten. — 
1346. Fortsetzung, Ä- 1347. 3) Zinsen. ~ 1348. 4) Zwiefache 
oder mehrere Hypothek. — 1349. Fortsetzung. — 1350. Aus
scheidung des zur Concursmasse nicht Gehörigen. — 1351. Was 

„ als fremdes Eigenthum angesehen wird? — 1352. 1353. Fort
setzung. — 1354. Classen. — 1355. Classe I. Privilegirie Glau
biger. - 1356. Classe II. Oeffentliche Hypolhekuriou. — 1357. 
Classe III. Judicialhypolhckarien. — 1358. Classe IV. Frivat-
hypothoktvrien. —. 1359. Classe V. Wechselglaubiger. — 1360, 
Classe VI. Chirographarii und credttores ex rationibus. — 1361. 
Distributionsbescheid. — 

A n h a n g . 
I. V o n d e r a c t i o p a u l i a n a , 

§. 1362. Widerruflichkoit der vom Gemeinschuldner zum 
Naehtheil der Gla'ubiger unternommenen Handlungen. — 1363. 
Actio pauliana. — 1364.-Worauf sie gerichtet ist? — 1365. 
Verautworüichkeit des Beklagten. — 1366. Fortsetzung. — 
1367. Verantwortlichkeit der Erben des Beklagten. — 1368. Zu-
lSssigkeit der actio pauliana. —• 1369 bis 1376. .Fortsetzung. — 
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IL V o n d e n Vinc l ica i i t en u n d S e p a r a t i s t e - n . 

§. 1377. Viudinnteu. — 1378. Fortsetzung. — 1379! Qua-
siseparatisteu. — 1380. Fortsetzung. — 1381. General - und 
Specialcoucurs. — 

D r i t t e s B u c h , ' 

C r̂ i raiaalp r o z eis. 

E i n l e i t u n g " . / 

§. 1382. Peinliches Gericht. — 1383. Peinliche Fälle. — 
1384. Worauf es bei der .Bestimmung ankommt? «— 1385. Fort
setzung. — 138G. Gesetzliche Bestimmung. *-• 

E r s t e r T i t e l . 
Peinliche Gerichtsbarkeit. Peinlicher Ge-

richtszwang. Criminalprozers. r 

E r s t e s C a p i t e l . 

P e i n l i c h e G e r i c h t s b a r k e i t . 

§. 1387. Was peinliche Gerichtsbarkeit ist? — 1388. Was 
sie voraussetzt? — 1389. Wem sie zusteht? — 1390. Auslie
ferung der Verbrecher an die Behörden. — 1391. Recht der 
Ergreifung und Verhaftung auf den Landgütern. — 1392. "Wie 
weit sich dieses Recht erstreckt? — 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

P e i n l i c h e r G e r i c h t s z w a n g . 
§. 1393. Peinlicher Gerichtszwang. —, 1394. Welchen Ge

richten derselbe zusteht? a) auf dem Lande; — 1395. b) in 
den Städten; — 1396. c) gegen Adliche und ihres Gleichen.— 
1397. Ausnahmen. — 1398. Wodurch der peinliche Gerichts
zwang begründet wird ? — 1399. Collisiou: a) der verschiede*. 
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neu Arten des peinlichen Gerichtsawanges. *— 1400. Vorrecht 
de* forum delicti. — 1401. CoMakm: b) bei mehreren Ver
brechen, welche Jemand an verschiedenen Orten begangen hat* 
1402. Collision: c) riWksichtlich der Mitschuldigen, — 1403, 
Gerichtsstand einzelner Stande in peinlichen Fällen: 1) der 
Adlichou; — 1404. 2; der Geistlichen; — 1405. 3) der Aca-
demiem und öffentlichen Schulen; — 1406. 4) des Militaira; 
~i 1407. 5) der Civilbcamtcn; — 1408. 6) Verbrecher im 
Amte;— 1409. 7) der Ilolzdefraudauten aus Rronswaldern.— 
1410. 1411. Hecht zur Ergreifung des Verbrechers: a) ohne 

( Rücksicht auf seiuen privilegirten Gerichtsstand, — 1412. b) 
und ohne Rücksicht auf die zuständige Gerichtsbarkeit. — 
1413« Bezügliche Hilfsleistung de* Einwohner, «•*• 1414. Aus*, 
nähme für die Adlichen. — 

D r i t t e s C a p i t a l « 
G r i n t i n a l p r o z c fs. 

§. 1415, Criminalprozefs, T- 1416. &\vock des CHm|naV 
*prozosses. —• 1417. Bestandtheile dos Criminalprazesaes, •— 

1418. Anklag«- und Untersuchuugsprozefs. — 1419, Verschie
denheit beider Prozefsgattungen. «•— 1420. Arten des inquisi-
torischeu I'rozeases. «<— 1421. Wann die eine oder die andere 
Art Statt findet? «— 1422. Fortsetzung, <-*• 1423, Arten der 
Inquisition. —• 1424. Geueralincmisiiion. •*» 1423. Spcciallnqui-
siliou,^— 1426. Www die Specialüujuisition eintritt? — 1427. 
Wann der Richter zur Inquisition überhaupt schreitet? «* 1428* 
Fortsetzung, — 1429. JUenunciatiou. — 1430. Fortsetzung. **• 
1431. Mangelhafte Denunciatiou, -— 1432.«- Unzulässige Deuun-
ciation, — 1433. Sicherung des Gerichts gegeu den Denunchm-
ten. — 1434. Verprotocollirung der Veranlassung zur Unter
suchung und der Denunclatiou, — 1435. Fortsetzung, — 

Z w e i t e r T i t e l . 
Allgemeine Grundsätze des Griminfilprozes-

seä in Beziehung auf dessen Subject. 
•> §. 1436. Haupt- und Nebenpersonen das Criminalprozcsses, 
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E r s t e s C a p i t e l . 

Hauptpersonen im Criminalprozefs, rücksichtlich, 
des Angeschuldigten. 

§. 1437. Inculpat. Inquisit, — 1438. Mitschuldige. — 1439. 
.Arten von Mitschuldigen. — 1440. Begünstiger, (fauiores de
licti). — 1441. Ausmittelung der Mitschuldigen*' — 1442. 1443. 
Ankläger. — 1444s Verfahrt entweder in Auftrag des Gerichts 
oder von AmtöWegen. — 1445. In Auftrag des Gerichts. ?-* 
1446. Von Aintswegen. — 1447. Tendenz dor "Wirksamkeit des 
öffentlichen Anklägers. — 1448. "Worauf der öffentliche Anklä
ger sein Verfahren gründet? — 1449. Er darf sich der'über
tragenen Anstellung einer Klage nicht entziehen, — 1450. und-
die Grenzen seines officium nicht überschreiten.— 1451. Seine 
Verpflichtung während der Verhandlung. — 1452. 1453. Fort
setzung. — 1454. Rechte des öffentlichen Anklägers; a) rück-
sichtlich der Ciuitionsbestellung; — 1455. b) rUokstchtlich der 
Kosten; — 1456. c) rücksichdich der "Widerklage, — 1457. 
Verantwortlichkeit des öffentlichen Anklägers, ~ 1458. Ver
nachlässigung des amtlichen Verfahrens, riicksichtlicb des Öf
fentlichen Anklägers. — 1459. Peinliche Klage von Privatper
sonen. — 1460. Sie schliefst die öffentliche nicht aus. ~ 1461, 
Freie Wahl zwischen peinlicher und Civilklage. — 1462. Fort
setzung. — 1463. Bevorzugtes. Recht des Angeschuldigten. —«• 
1464. Wer sich eines peinliche*» Verbrechen,« nicht schuldig 
machen kann? —» 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

Hauptpersonen im Criminalprozefs, rücksiclitlich 
des Gerichts. 

§. 1465, Welche rücksichtlich des Gerichts die Hauptper
sonen im Crimiualprozefs sind? — 1466. Der Richter darf 
keine'Grlminalsache unterdrücken. — 146T. Strafbarkeit id er 
Unterlassung und Hintertreibung des peinlichen Verfahrens, — 
.1468. Der Richter darf keinen peinlichen Fall vergleichen, — 
1469. oder durch Schiedsrichter abthun lassen. — 1470. Fähig-
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keit peinlicher Richter au seyri. — 1471. Eigenschaften des 
peinlichen Richterst a) seiner Person nach} — 1472. h) sei
nem Amte nach. — 1473. Complettes Gericht in den Haupt
handlungen des Crimiualprozesses. — 1474. Fortsetzung. •— 
1475. Protocollftihrer. — 1476. Pflichten desselben. — 

D r i t t e s C a p i t e l . 

N e b e n p e r s o n e n im C r i m i n a l p r o z e f s , r ü c k s i c h t l i c h 
des Angeschu ld ig t en . 

§. 1477. "Welche,rücksichtlich des Angeschuldigten die Ne
benpersonen im Criminalprozefs sind? — 1478, 1) Advocaten, 
deren Zulässigkeit. — 1479. Fortsetzung. — 1480, 2) Denun-
ciant. — 1481. Pflichten und Ilcchto des Denunoianien, — 1482. 
Fortsetzung. — 1483. Strafbtirkeit einer falschen Angabo. — 
1484. 3) Uefcnsor. — 1485. Wer dazu bestellt wird? — 1486. 
Dessen unentgeltliche Dienstleistung, wenn Inquisit arm is j .— 
1487. Die Defensiou kann •yon keinem Sachwalter verweigert 
werden. — 1488. Pflichten des Dcfonaors, — 1489. Rechte des
selben: a) zur Actcndurchsicht; *** 1490, fo) zur Befristung; — 
1491. c) zu mündlicher Unterredung mit dem Inquisltcu, —> 
1492. Fortsetzung. —* 1493. Inhalt der Dofeusion, —- 1494. 
Wann die Defension eine Ergänzung der Untersuchung veran-
lafst? — 1495. 1496, Beschaffenheit der Dofensionsschrift, — 
1497. Beweia der Defeiisionalgriinde, — 1498.1499. Fo«sctzung. 
— 1500, Verfahren bei erkannter Unzuiässigkeit der Beweis
ergänzung. — 1501. Unzulässigkeit inipugnlreuder ordentlicher 
Rechtsmittel, rücksichllich des Defensors. — 1502. Fortsetzung. 

— 1503. Di-, Defenaionssehrift ist pars actorum. — 1504. Ver
antwortlichkeit des Defensors. •** 

V i e r t e « C a p i t e l . 

N e b e n p e r s o n e n im Cr imina lp roze f s , niclssichtlich 

des G e r i c h t s . 

§. 1505. Welche die Nebenpersonen im, Criminalprozefs, 
rücksichtlioh des Gerichts sind? — 1506. 1) Kreisarzt. — 
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1507. Dessen Stellvertreter. — 1508. Besichtigung und Leichen
öffnung. — 1509. Fortsetzung. — 1510. In Gegenwart des Ge
richts. — 1511. "Was hei der Leichenöffnung vorzüglich au 
beobachten ist? — 1512.1513. Fortsetzung. — 1514. Befund
schein. — 1515 bis 1517. Fortsetzung. — 1518. Pflicht des Arz
tes , den Befundschein zu erklären — 1519. und zu suppliciren. 
— 1520. Vernehmung des Inquisiten In Beziehung auf den Be
fundschein. — 1521. Der Befundschein ist pars actorum. — 
1522. In wie fem da« Gericht an den Befundschein gebunden 
ist? — 1523. 2) Prediger. — 1524. Fortsetzung. — 1525. Wo 
und wie die priesterliche Vermahifnng vorgenommen wird ? — 
1526. Actenmittheilung. <—> 1527. Tendenz der priesterlichen 
Vermahnung« — 1528. 1529. Wirkung des YOU dem Prodiger ge
machten Bekenntnisses. — 

" . } : • — , 4 

D r i t t e r T i t e l « 

Allgemeine Grundsätze des Criminalprozes-
ses in Beziehung auf dessen Object. 

§. 1530. 1531. Pflichten und Hechte des Gerichts und der 
Inquisiten. — 

E r s t e s C a p i t e l . 
Pfl ichten u n d R e c h t e des Ger i ch t s u n d des A n g e 

schu ld ig ten ü b e r h a u p t . 
§. 1532. "Worin die allgemeinen Pflichten und Rechte des 

Gerichts und des Angeschuldigten bestehen? — 1533. 1) Recht
liches Gehör. Worin dasselbe besteht? — 1534. Dessen Man
gelhaftigkeit macht das Verfahren nichtig. — 1535. 2) Münd
liches oder schriftliches Verfahren, Wie dasselbe vollzogen 
wird? —. 1536. 3) Beobachtung von Ort und Zeit. — 1537. 
4) Beobachtung gehöriger Ordnung, 7 -

Z w e i t e s C a p i t e l . 

Besondere Pf l ichten und Hechte des Ge r i ch t s . 

§. 1539. Pflichten des peinlichen Richters: a) in Beziehung 

auf sich selbst. — 1540. bis 1546. Fortsetzung. — 1547. b) Ge-
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gen andere Gerichte. — 1548. c) Gegen die obere Instanz. — 
1549. d) In Beziehung auf den Angeschuldigten; 1) bei der 
gefänglichen Einziehung, •— 1550. Rücksicht auf Stand und 
Lebenswandel. -— 1551. "Was die -gefängliche Einziehung be~ 
gr(ludet? — 1552. "Warnt die gefängliche Einziehung unter
bleibt? — 1553. Unterschied zwischen Verhaftung und Go-
fängnifs. — 1554. Was in difsser Hinsicht zu beobachten ist? 
— 1555. Absonderung der Vorhafteten von überführten Ver
brechern. — 1556. Die blofae Verhaftung gereicht INiemand 
zum Schimpf, — 1557. 2) Während des Arrestes* — 155S. Wa* 
den Grad der Sicherung gegen den Intjuisiteu bestimmt? <—» 
1559. Höchster Grad der Sicherung. — 1560. Alle Sicherung 
ist mit möglichster Schonung zu, gebrauchen. — 1561. Ent
fernung gefahrlicher Instrumente und sonatiger Gelegenheit zum 
Mifsbrauch. — 1562. Trennung der Mitschuldigen von einan
der. — 1563. Verpflegung der Intjuisiteu, — 1564. Persönli
che Besichtigung der Gefangnisse u, s. w. von Seiten des" Ge
richts. — 1565. Zulassung des Geistlichen und des Abendmahls. 
— 1566. Unfug im Gefängnifa von Seiten des Inquisiteu, •— 
1567. 3) Bei dem Verhör. — 1568. Fortsetzung. — 1569. Fes-
selfroles Verhör. — 1570. Höcksicht auf den individuellen Zu
stand des luquisiteu. — 1571, Eigenschaften des Verhörs. — 
1572. Hechte: 1) bei wülktirlichen Strafen? — 1573. 2) zur 
Befragung bei der Obcrinstanz ; — 1574. 3) zur Strafmilderung 
bei vorhandener Vorbitte j •—» 1575. 4) zur Befreiung von der 
Haft? — 1576, 5) zur ausserordentlichen Bestrafung des lu
quisiteu; — 1577. 6) zur Einrede gegen eine auf sein Ver
fahren gegründete Anklage j — 1578. 7) zur Abbitte des Be 
leidigers und zu dessen Bestrafung, — 1579. Verantwortlich
keit dos Richters« — 1580. 'Fortsetzung, — 

D r i t t e s C a p i t e l , 

Besondere Pflichte«, und Hechle dos Angeschul
digten. 

§. 1581. Pflichten des Angeschuldigten. — 1582. Hechle 
desselben. 
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V i e r t e r T i t e l . 

' Ver fahren i m Crimixialprozefs. 

§. 1583. Das Verfahren unterscheidet sich in zweierlei 
Ilauptrtlcksichton. 

E r s t e s C a p i t e 1. 
Verfahren im peinlichen Unlersuchungsprozefs, 

§, 1584. Welchem Gericht der Verbrecher überliefert wird ? 
— 1585. Zu welchem Endzweck? -— 1586. Fortsetzung», — 
1587, Einleitendes Verfuhren. Generalinquiaition. — 1588. Cor
pus delicti. — 1589. "Wesen des corpus delicti, •—» 1590. N o t 
wendigkeit seines Doseyns, — 1591. Grad seiner Gevvifsheit 
für die Geuoralinqulsition, - r 1592. Verfahren, weuu dieLaud-
polizei keinen Schuldigen ausmittelt, -— 1593. Abseuduug des 
Schuldigen au das peinliche Gericht. — 

a) 8 p 8 o i a 1 v e »• h ö r . 

§. 1594. Verfahren im peinlichen Gericht. Inquisitionsar-
tikel. •?»* 1595. Allgemeine Inquisitionsartikel, — 1596. Beson
dere Xuquisitionsartikek *~ 1597, Ordnung derselben. — 1598. 
Ihre Tendenz. -» 1599, Ihre Beschaffenheit. —• 1600. Ihre 
Form, — 1601. Suggestion. — 1602,. Ungültigkeit des auf Sug
gestion gegründeten Verhörs. — 1603. Fortsetzung. — J.604. 
Drohung, Ueberrcduug. — 1605. Peinliche Befragung, Mifs-
liandluiig, — 1606. Gänzliches Schweigen des Inquisiten. — 
1607. Fortsetzung. -» 1608. Widerspruch des Inquisiten. — 
1609. Verhör mit Inquisiten, die stocktaub oder taubstumm 
sind, — 1610. Fortsetzung. — 1611. Protocoll. — 1612. 1613. 
Fortsetzung. •—' 1614, Weiterer Inhalt desselben. — ,1615. 
Durchsicht des Protocolles mit dem Inquisiten. -7- 1616. Fort
setzung, *•* 1617. Unterschrift des Protooolls. — 1618. Anwen
dung der Grundsätze des Verhörs auf die Mitschuldigen und 
Zeugen, — 1619. *Predigerattestat, — 1620, Reversale des In
quisiten, —» , 

h) B e w e i s . 

§. 1621. Einteilung des Beweises. — 1622. Vollkonime- . 
" uer Beweis. — 1623. Unvollkommener Beweis, — 1624. Ei-
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genthüajlichkeitvde8.vollkommeneu Beweise«. — 1625. Des un
vollkommene» Beweises. — 1626. Allgemeine Grundsätze des 
Beweises. — 1627. bis 1634. Fortsetzung. — 1633. "Wem der 
BeNveis im, Criminalprozefs obliegt? — 1636. Termin zur Be
weisführung. — 1637. Fortsetzung. — 1638, Beweismittel: — 
1639. 1) Gestündnifs. — 1640. Arten desselben. -J- 1641. Fort* 
Setzung. — 1642. Eigenschaften eines vollständigen Beweises. 
— 1643. Grad der Gewifsheit dos corpus delicti bei vorhan
denem Gestä'ndnifs, — 1644. Abläugncn der Tbat bei mangel
haftem Daseyn des corpus delicti. — 1645. Fortsetzung. — 
164$. Ablaugnen der Tbat bei völligem Erweise des corpus 
delicti. — 1647. Beweiskraft eines aufsergerlchUichen Bekennt
nisses. — 1648. Eines unbestimmten dunkeln Geständnisses. -— 
1649. Eines erzwungenen Geständnisses. — 1650. Eines abge
lockten Geständnisses. — 1651. Verbesserung eines fehlerhaf
ten Geständnisses. — 1652. Wirkung des freiwilligen Geständ
nisses. — 1653. Widerruf. — 1654. 1655. Furtsetzung. — 1656. 
2) Beweis durch Augenschein. — 1657. 1658. Fortsetzung. —* 
1659. Haussuchung. — 1660. 1661. Fortsetzung. — 1662. Be
sichtigung. — 1663. 3) Zeugenbeweis. Wann er Statt findet? 
— 1664. Fähigkeit der Zeugen; subJecuYC, — 1665 bis 1667. 
Fortsetzung. — 1668. Übjective. — 1669. Glaubwürdigkeit 
der Zeugen* — 1670 bis 1672. Fortsetzung. — 1673. Nicht be
weisende Zeugnisse. — 1674 bis 1678. Fortsetzung. — 1679. 
Zeugnils verwandter Personen. — 1680. Zougnifs der Unmün
digen. — 1681. Fortsetzung. — 1682. Zeugnifs der Deuun-
edanten, — 1683. Vereidigung der Zeugen. — 1684, Abhö-
rung der Zeugen an Eides Statt. — 1685. Ungültigkeit des 
nicht beeidigten Zeugnisses. — 1686. Verhör der Zeugen. — 
1687. Zahl der Zeugen. — 1688. Cullision der Zeugenaussa
gen. — 1689. Confrontation. — 1690. Was sie ist? — 1691. 
'Was sie voraussetzt? >— 1692, Uuier welchen Personen sie 
Statt ündet? — 1693. Wann sio Statt findet? — 1694. Siö er
fordert keine besondere Vereidigung. — 1695. Verfahren bei 
der Confrontation. — 1696 bis 1698. Fortsetzung. — 1699. Fol
gen der Coufrontation. — 1700. Fortsetzung. — 1701, 4) Be
weis durch Urkunden; öffentliche. — 1702. Privaturkunden} 
vollständiger Beweis aus denselben. — 1703. Halber Beweis 
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aus denselben. — 1704. Fortsetzung, *— 1705. Eidliche Diffes-
sion der Urkunde. — 1706. "Wirkung des Urkundenbeweises. 
1707. Fortsetzung. — -1708. 5) Reweis durch Anzeigen. "Was 
Anzeige ist? — 1709. Arten der Anzeigen. — 1710. Allge
meine Regel. — 1711. Fortsetzung. — 1712. Zahl dor, zur 
Begründung einer gemeinen nahen Anzeige erforderlichen Zeur 
gen. — 1713. JtT wie fern ein einziger Zeuge dazu hinreichtV 

— 1714. Anzeigen: des Verbrechers gegen seine Mitschuldigen. 
— 1715. Beweiskraft der Anzeige, — 1716. 1717. Fortsetzung; 
*- 1718. 6) Reweis durch Eidesleistung. — 1719. Erfordere 
nisse, — 1720. Fortsetzung. *— 1721. In -welchem Füll der Reft-
nigungseid nicht zuerkannt wird? i— 1722. Fortsetzung. — 
1723. Verweigerung des auferlegten Reinigungseides. — 1724. 
Collisiou der Beweismittel. — 1725. "Beweis zum, ewigen Ge-
dächtniCs. 

c) A b u r t h e i l u n g und V o l l s t r e c k u n g . 

§. 1726. Umfang des peinlichen Unheils. -— 1727. Aus
nahme. — 1728. ErkeniUnifs über Entschädigung und Genug-
thuung. — 1729. Fortsetzung, — 1730. Acten der Criiftinal-
urtheile. — 1731. Wie das Criminalurtheil zu Stande kommt? 
— 1732. Zahl der zu einem Criminalurtheil concurrirendeni 
Richter. — 1733. Verschiedenheit der Stimmen. — 1734. Form 
des Criiniualurlheils. — 1735. Beschaffenheit und Inhalt des 
Criminalurtheil«. — 1736. Fortsetzung. — 1737. Nach welchen 
Gesetzen das Gutachten gefällt wird? — 1738. Arbitrtren. — 
1739. Actenversendung. — 1740. Verfahren in der Ober- oder 
Leuterationsinstanz. — 1741. 1742. Fortsetzung. — 1743. Ur-
theilsrevision durch den Civilgouvemeur. — 1744. In welchen 
Fällen das Leuterationsurtheii allemal dem Senat unterlegt wird? 

— 1745 bis 1747. Fortsetzung. — 1748. Erfüllung des Crimi-
nalurthgils. — 1749. Ort der Vollstreckung'. — 1750 bis 1752. 
Fortsetzung. — 1753. Wann das Unheil auf dem Lande zu 
•vollstrecken i s t ? ' — 1754. und wann in der Stadt? — 1755. 
Absendung des Incjuisiteu, welcher von seinem Wohnorte zu 
entfernen ist. — 1756. Untersagter Aufenthalt in den Haupt-
und Gouvernementsstädten für öffentlich bestrafte Verbrecher. 
1— 1757. Leibesstrafe an Kranken und Schwangeren. — 1758. 
Fortsetzung. — 1759. Gofüugnifsstrafe der Adlichen. — 1760. 
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UriheilsTollstreckutJg gegen Verbrecher prlvileglrteu Standes, 
-—'1761. Urteilsvollstreckung gegen Personen, •welche mit Ver
dienstmedaille» und Ehreurfteken begnadigt worden. — 1762. 
Fortsetzung. — 1763. Oder mit Milltairordeuzeiehon. — 1764. 
Vollstreckung am Verbrechern, die zur Abgabe iu Kriegsdienste 
yerurtheüt weiMen, — 1765. Vollstreckung der Urthelle in Holz* 
defraudationssaeheii. — 1766. Fortsetzung. — 1767. Vollstrek-
kung durch den Scharfrichter, — 1768. Fortsetzung. — 1769. 
Pilicht dos Scharfrichters, — 1770. Fortsetzung. — 1771. Hech
te des Scharfrichters. — 1772. Kosten der Urteilsvollstreckung 
durch den Scharfrichter, — 1773. Mifslungeue Urtheilsvoll-
strecktmg, — 1774. Transport des Inuulslteu, — 1775. Wi
derruf nach gesprochene]» Unheil. <— 1776.1777. Fortsetzung. 

^ R e c h t s m i t t e l . 
§. 1778. Impugnlreude ordentlicho Rechtsmittel finden in 

Crimiualsacheu nicht Statt. — 1779. 1780. Fortsetzung» — 

c) B e g u a d i g u n g. 
§. 1781. "Wem das Hecht der Begnadigung zusteht? — 

f) A b o l i t i o n . -
§. 1782. Wem das Hecht der Abolition zusteht? — 

Z w e i t e s C a p i t e l . 

V o m A n k U g s p r o z o f i « 

§. 1783. Woim und gegm wen der Auklagsjirozefs Statt 
findet?' —• 1784. Character des Anklagsprozesses. — 1785, 
Rechtsmittel. — 

f " * 

D r i t t e s C a p i t e l . 

Gerichtliche Maasregeln wider flüchtige und abwe
sende Verbrechet*. 

§. 1786. Arten der gerichtlichen Maasregoln wider flüch
tige und abwesende Verbrecher. -— 1787, Erfordernisse %u 
diesem Verfohreu, — 1788. 1) Nachtheile. — 1789. 2)Re«ui8i-
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tnrialien. — 1790» Fortsetzung. <—' 1791. 3) Steckbriefe. — 

i 1792. 179."}. Fortsetzung. — 1794. 4) Vcrmögensbeschlag. — 
17.9.5. 1796. Fortsetmmg, —• 1797. 5) Haussuchung. — 1798, 
Fortsetzung, — 1799. 6) Sicheres Geleit. — 1800. Erfordert 
»if« desselben. — 1801, "Wtm*©* zusteht? — 1802., Wer es 
anheilt? — 1803» Für welchen Fall es gültig ist? ~ . 1804. 
Strafe des verletzten Geleites. — 1805. Erlöschet* des sichern 
Geleites. — 1806. 7) Ocffentliche Ladung. — 1807. Erlbrde^ 
iiisso derselben. — 1808. Inhalt derselben, — 1809. Wirkung 
derselben. — 1810, Fortsetzung. —* 

V i e r t e s C a p i t e l . 

Von der Verjährung der Verbrechen. 

§. 1811. Verbrochen verjähren in zehn Jahren. — 1812. 
Fortsetzung. <— 

A n h a n g ! . , 
V o n d e n A n z e i g e n -

§» 1813» Gesetzliche Ansicht. — 1814, 1815. Fortsetzung. 
1816. Anzeigen aus besonderen Umstanden: — 1817. J) aus 
dem Betretenwerden an verdächtigen Orten (iudic. remot.); — 
1818. 2) atts einem üblen Gerüchte (iudic. remot.); — 1819. 
3) auf ergriffener Flucht (indic. remot.); — 1820. 4) aus ver
dächtigem Umgange (indic. remot.); — 1821. 5) aus der Be-
•üchtigung des Beleidigten (indic. rcraot.); — 1822. 6) aus 
obwaltender Feindschaft (indic. remot.); —. 1823. 7) aus an
deren Ursachen, welche entfernte Anzeigen oder Vermutun
gen begtftadetij — 1824. 8) aus aufsergericlitliehem Bekennt-
nlfs (indle. proxiti»,); ~- 1825. 9) aus vorhergegangenen Dro
hungen (inSlc. projdm.); — 1826. 10) durch das Finden einer, 
einem Verdächtigen gehörenden Sache (indic. proxim.); — 
1827» 11) aus*. \ier Bezichtigung eines Mitschuldigen (iudic. 
proxim.); — 1828. 12) aus der Hilfsleistung und Verhergung 
(Indic. proxim.); — 1829. 13) uns anderen Ursachen, welche 
nahe Anzeigen begründen. — 1830. Jetzige Anwendbarkeit 
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der Doctrin von den Anzeigen. —* 1831, Besondere Anzeigen: 
1) wegeu verübten Todlschlags (Indic. proxim.). — 183*2. Fort
setzung. — 1833. 2) Wegeu verübten Kindermordes (indic. 
proxim.). — 1834. 1835. Fortsetzung, — 1836. 3) Wegen ver
übter Vergiftung (indic. proxim.). — 183t. 4) Wegen verüb
ten Diebstahls (indic. proxim.). — 1838. Fortsetzung. — 1839. 
5) Wegen verübter Brandstiftung (indic. proxim.). — 1840. 6) 
Wegen Yerrätherei. — 1841. 7) Wegen Zauberei. — 

A n h a n g I I . 
T r a n s p o r t der Arres tan ten . 

§. 1842 bis 186.9. I. Allgemeine Bestimmungen über das 
Ergreifen der Uebeltbüter und über den Transport der Arrc- " 
stauten. — 1870 bis 1877. II. ArrPätuuU'utntnspori auf der 
jStralse von Riga nach St. Petersburg und zurück, 

§. 1878 bis 1895. Zum Beschluß. 

: > „ 
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